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246. Sitzung 

Bonn, den 2. Juli 1969 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.01 Uhr 

Vizepräsident Dr. Mommer: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Zunächst eine amtliche Mitteilung. Nach einer 
interfraktionellen Vereinbarung soll die Tagesord-
nung um die in der Ihnen vorliegenden Liste bezeich-
neten Vorlagen ergänzt werden. — Das Haus ist 
damit einverstanden. Die Erweiterung der Tages-
ordnung ist damit beschlossen. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht auf-
genommen: 

Der Bundesminister für wissenschaftliche Forschung hat am 
26. Juni 1969 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Funke, 
Borm, Dr. Achenbach, Genscher, Schultz (Gau-Bischofsheim) und 
der Fraktion der FDP betr.  Friedensforschung — Drucksache 
V/4371 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache V14528 
verteilt. 

Der Präsident der Versammlung der Westeuropäischen Union 
hat am 21. Februar 1969 die von der Versammlung der West-
europäischen Union während des Zweiten Teils ihrer Vierzehn-
ten Ordentlichen Sitzungsperiode am 20. und 21. Februar 1969 
in Paris angenommene 

Empfehlung Nr. 179 betr. die politischen Kräfte in den Mit

-

gliedsländern der WEU und die europäischen Fragen 
Entschließung Nr. 39 betr. die Krise der WEU 

vorgelegt. Sie werden als Drucksache V/4456 verteilt. 

Der Vorsitzende des Innenausschusses hat am 25. Juni 1969 
mitgeteilt, daß der Ausschuß die 

Entschließungen und Empfehlungen der 14. Jahrestagung der 
Nordatlantischen Versammlung in Brüssel; 
hier: Anordnung des Ausschusses für Erziehung, Kultur und 

Information 
— Drucksache V/3637 — 

zustimmend zur Kenntnis genommen und beschlossen habe, von 
einem Bericht an den Deutschen Bundestag abzusehen. 

Der Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten hat mit Schreiben vom 13. Juni 1969 mitge-
teilt, daß gegen die nachfolgenden Verordnungen keine Beden-
ken erhoben werden: 

Verordnung (EWG) Nr. 750/69 des Rates vom 22. April 1969 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 324/69 des Rates 
vom 21. Februar 1969, mit der Italien ermächtigt wird, be-
sondere Interventionsmaßnahmen auf dem Orangenmarkt 
anzuwenden 

Verordnung (EWG) Nr. 750/60 des Rates vom 22. April 1969 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 985/68 zur Fest-
legung der Grundregeln für die Interventionen auf dem 
Markt für Butter und Rahm 

Verordnung (EWG) Nr. 832/69 des Rates vom 2. Mai 1969 
zur Ergänzung der Verordnung (EWG) Nr. 290/69 zur Fest-
legung der Kriterien für die Bereitstellung von Getreide für 
die Nahrungsmittelhilfe 

Zu den in der Fragestunde der 243. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 26. Juni 1969 gestellten 
Fragen des Abgeordneten Richarts, Drucksache V/4430 
Nrn. 57, 58 und 59 *), ist inzwischen die schriftliche 
Antwort des Bundesministers Frau Strobel vom 
27. Juni 1969 eingegangen. Sie lautet: 

Nach Feststellungen des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, das Ihre Fragen am 25. Juni 1969 
an das Bundesministerium für Gesundheitswesen abgegeben hat, 
beträgt der Preisunterschied, den deutsche Importeure gegen-
über den Importeuren anderer Mitgliedsländer für entbeintes 
Gefrierfleisch in den von Ihnen genannten Ländern zahlen müs-
sen, nicht 140, sondern etwa 40 pro Tonne. 

Folgende Gründe können diesen Preisunterschied bewirken: 

Entbeintes Fleisch kann von deutschen Importeuren nur von 
Schlacht- und Zerlegebetrieben bezogen werden, die nach den 
deutschen Vorschriften die notwendigen hygienischen Vorausset-
zungen erfüllen. 

Das Fleisch, das in Betrieben gewonnen wird, die nicht über 
ausreichende hygienische Einrichtungen verfügen, kann mög-
licherweise billiger angeboten werden. Den Behauptungen, daß 
jetzt entbeintes Gefrierfleisch, das den deutschen veterinär- und 
gesundheitspolizeilichen Anforderungen nicht entspricht, von Im- 
porteuren anderer Mitgliedsländer gekauft und dann unter Um-
gehung der deutschen Bestimmungen in die Bundesrepublik 
Deutschland verbracht wird, wird bereits nachgegangen. Die 
Bundesregierung ist selbstverständlich bestrebt, solche Verstöße 
festzustellen, zu ahnden und zu verhindern. 

Im übrigen hoffe ich, daß die bereits in einem fortgeschrittenen 
Stadium befindlichen Verhandlungen zur Harmonisierung der 
tierseuchenrechtlichen und gesundheitlichen Vorschriften für die 
Einfuhr von Fleisch aus Drittländern in Kürze zum Abschluß 
kommen, so daß damit einheitliche Wettbewerbsbedingungen 
gegeben sind. Für eine erschöpfende Beantwortung sind noch 
Rückfragen und Überprüfungen erforderlich. Idh darf mir er-
lauben, nach Abschluß der erforderlichen Überprüfungen in Kürze 
auf eine abschließende Beantwortung Ihrer Fragen zurückzukom-
men.  

Zur Tagesordnung hat Herr Abgeordneter Rasner 
das Wort . 

Rasner (CDU/CSU) : Ich bitte, den Punkt 54, die 
Große Anfrage einer Anzahl von Abgeordneten 
meiner Fraktion betr. Weiterentwicklung des föde-
rativen Systems, von der heutigen Tagesordnung 
abzusetzen. Ich glaube, wir können diese Materie 
jetzt in der letzten Woche nicht mit der wünschens-
werten Gründlichkeit behandeln. 

Ich möchte dem Hause informandi causa dann mit-
teilen, daß die CDU/CSU-Fraktion in der Mittags-
pause eine Fraktionssitzung durchführen wird, bei 
der wir uns über unsere Haltung zu Punkt 45 der 
Tagesordnung — zweite und dritte Beratung des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Grund-
gesetzes, Drucksache V/4515 — entscheiden wollen. 

*) Siehe 243. Sitzung, Seite A3545 A 
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Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort zur 
Tagesordnung wird nicht weiter gewünscht. Herr 
Rasner hat sicher im Namen der Anfragenden ge-
sprochen. 

(Abg. Rasner: Ja!) 

Damit ist entschieden, daß wir der Bitte stattgeben. 
Punkt 54 der Tagesordnung ist abgesetzt. 

(Abg. Genscher: Angst vor der eigenen 
Courage!) 

Ich rufe dann Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung von Vorschriften der 
gesetzlichen Rentenversicherungen und über 

' die Zwölfte Anpassung der Renten aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen sowie 
über die Anpassung der Geldleistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Drittes 
Rentenversicherungs -Änderungsgesetz —

3. RVAndG) 

— Drucksachen V/896, V/1440, V/2880, V/2960 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache V/4517 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Sozialpolitik (18. Ausschuß) 

— Drucksache V/4474 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Schel-
lenberg 

(Erste Beratungen 62., 98., 181. Sitzung) 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort?  — 
Der  Berichterstatter, Herr Professor Schellenberg, 
hat das Wort. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Als Berichterstatter bin ich dem 
Hause einige Erklärungen darüber schuldig, wes-
halb die Regierungsvorlage vom 5. September 1966 
dem Plenum erst heute vorgelegt wird und wes-
halb sie in wichtigen Punkten entscheidend neuge-
staltet wurde. Da die Zusammenhänge nicht ganz 
einfach darzustellen sind, halte ich mich — mit 
freundlicher Genehmigung des Herrn Präsidenten, 
aber auch zur Ersparung von Zeit — an ein Manu-
skript. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das ist ein 
nützlicher Zweck. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Die Vorlage des Aus-
schusses ist auf den ersten Blick eine Sammlung 
unverbundener komplizierter technischer Paragra-
phen. Doch dieser erste Eindruck trügt. Dieses 
scheinbar rein technische Gesetz hat z. B. für die 
bruttolohnbezogene Rente eine große Bedeutung. 

Erstens. Die Regierungsvorlage vom September 
1966 war notwendig geworden, weil der erste Zehn-
j ahresdeckungsabschnitt in der gesetzlichen Renten-
versicherung im Jahre 1966 zu Ende ging und die 
Beiträge kraft Gesetzes neu festgesetzt werden 
mußten. 

Die damalige Bundesregierung schlug dem Par-
lament u. a. vor: Übergang zum reinen Umlagever-
fahren, kein weiteres Anwachsen der Rücklage, 
Festsetzung der Beiträge für einen Vierjahres

-

abschnitt und damit verbunden eine Erhöhung der 
Beiträge vom Jahre 1968 an auf 15 % und vom 
Jahre 1970 an auf 16 %. Das Finanzänderungsgesetz 
1967 hat dann die Beitragssätze vorab geregelt und 
erhöht, nämlich von 1969 an auf 16 % und vom 
1. Januar 1970 an auf 17 %. 

Bei den eingehenden Ausschußberatungen —
36 Sitzungen — stellten wir fest, daß die finanzielle 
Begründung der ursprünglichen Regierungsvorlage 
keine ausreichende Basis für die jetzt notwendigen 
Entscheidungen bot. Deshalb mußten wir die Bun-
desregierung um eine Fülle neuer und eingehender 
Berechnungen bitten. Wir wollten zuerst genau 
wissen, wie der Rentenberg aussieht: Ist er eine 
Steilwand? Ist er ein Kegelberg? Wann ist der 
Gipfel erreicht, und wo stehen wir? • 

Nach den angeforderten Zahlen, die Sie, meine 
Damen und Herren, aus Anlage 2 des Berichts ent-
nehmen können, gewann der Ausschuß die neue Er-
kenntnis, daß der Rentenberg — wenn ich plastisch 
sprechen darf — eigentlich gar kein Berg, sondern 
ein Hochplateau ist, das erst allmählich abfällt. 

Auf Grund dieser Berechnungen des Bundesarbeits-
ministeriums über den Rentenberg kam der Aus-
schuß zu der Überzeugung, daß es notwendig ist, die 
Finanzierung nicht nur, wie in der Regierungsvor-
lage vorgesehen, für vier Jahre, sondern über den 
Rentenberg hinaus, d. h. bis zum Jahre 1985, fortzu-
führen. 

Die Rentenfinanzierung und damit die dynamische 
Rente — das war, so darf ich wohl feststellen, die 
gemeinsame Auffassung des Ausschusses — kommt 
erst dann aus der kritischen Situation heraus, wenn 
eine langfristige Finanzlösung vorausschauend bis 
zum Jahre 1985 vorgelegt wird; und das war die 
erste wichtige politische Entscheidung des Aus-
schusses. 

Zweitens. Auf Grund dieser Entscheidung hat der 
Ausschuß dann von der Bundesregierung Voraus-
schätzungen der Einnahmen, der Ausgaben, des Ver-
mögens — getrennt nach Arbeiter- und Angestellten-
versicherung — bis zum Jahre 1985 erstellen lassen. 

Aus dem vorgelegten Zahlenmaterial ergab sich, 
daß die beiden Rentenversicherungen, für Arbeiter 
und für Angestellte, einer völlig unterschiedlichen 
Entwicklung entgegentreiben. Begründet in der sich 
rasch wandelnden Wirtschaftsstruktur entstehen für 
die Arbeiterrentenversicherung die größten finan-
ziellen Schwierigkeiten, dagegen ständig wachsende 
Überschüsse in der Rentenversicherung der Ange-
stellten. In den Rentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetzen von 1957, also in der Rentenreform, hat der 
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Dr. Schellenberg 
Gesetzgeber für die Arbeiter- und Angestelltenver-
sicherung den Grundsatz gleicher Beiträge und glei-
cher Leistung verwirklicht. Niemand im Ausschuß 
dachte im Ernst daran, diesen Grundsatz aufzuheben. 
Das war eine weitere bedeutsame politische Willens-
erklärung. 

Da die Regierungsvorlage von 1966 das Ausmaß 
dieser unterschiedlichen Entwicklung zwischen 
Arbeiter- und Angestelltenversicherung nicht vor-
ausgesehen und deshalb auch keine entsprechende 
Vorsorge im Hinblick auf diese unterschiedliche Ent-
wicklung getroffen hatte, mußte der Ausschuß zu-
sammen mit der Bundesregierung eine Lösung für 
dieses sehr schwierige Problem finden. 

Drittens. Der Ausschuß hat sich zunächst von der 
Bundesregierung einen genauen Überblick über die 
derzeitige Vermögenslage der einzelnen Träger der 
Rentenversicherung vorlegen lassen. Sie finden diese 
Übersicht in Anlage 3 des Schriftlichen Berichts. Aus 
dem Material sahen wir, daß der Unterschied zwi-
schen den „reichen" und „armen" Anstalten inner-
halb der Arbeiterrentenversicherung genauso groß, 
wenn nicht sogar noch größer ist als zwischen der 
Rentenversicherung der Arbeiter insgesamt und der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. 

Die logische Konsequenz mußte für den Ausschuß 
zunächst ein gemeinsamer Ausgleich innerhalb der 
Rentenversicherung der Arbeiter sein. Die finanz-
technisch einfachste Lösung für einen solchen Finanz-
ausgleich innerhalb der Arbeiterrentenversicherung 
wäre die Errichtung einer Bundesanstalt für Arbeiter, 
eine Konzeption, zu der sich für seine Person auch 
der Herr Bundesarbeitsminister bekannt hat. Obwohl 
der Ausschuß eine solche Anstalt stets als eine 
dezentralisierte Einrichtung mit lediglich zentraler 
Finanzsteuerung erörtert hatte, zeigte sich, daß hier-
über schwierige Verhandlungen mit den Ländern 
erforderlich sind, die noch dazu kurz nach der Finanz-
reform nicht mehr zu einem sinnvollen Abschluß 
gebracht werden konnten. 

Der Ausschuß schlägt deshalb dem Plenum eine 
kompliziertere Regelung vor. Zunächst soll das Ver-
mögen innerhalb der Rentenversicherung der Arbei-
ter gleichmäßig verteilt werden. Das wird dadurch 
geschehen, daß die „reichen" Anstalten den „armen" 
Anstalten beim Ausgleich ihrer Defizite helfen. Dar-
über hinaus hat der Ausschuß die bisherige Gemein-
last in der Arbeiterrentenversicherung um das Heil-
verfahren und die Verwaltungskosten erweitert. 

Viertens. Der Ausschuß stellte ferner fest, daß die 
bisherige Anlagepraxis der Rentenversicherungs-
träger insbesondere im Hinblick auf die notwendige 
gegenseitige Hilfestellung viel zu unbeweglich ist. 
Der Ausschuß beschloß deshalb, daß die Renten-
versicherungsanstalten dafür Sorge tragen müssen, 
stets über liquide Mittel zu verfügen. Es muß eine 
Liquiditätsreserve von 1 1/2 Monaten vorhanden 
sein. 

Fünftens. Auch die umfassendste Finanzhilfe 
innerhalb der Rentenversicherung der Arbeiter hin-
sichtlich Liquidität und hinsichtlich Vermögen kann 
nicht verhindern, daß die gesamte Arbeiterrenten-

versicherung langfristig unweigerlich in rote Zahlen 
geraten muß, wenn kein Finanzausgleich mit der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte geschaf-
fen wird. Deshalb war sich der Ausschuß darüber 
einig, daß ein solcher Finanzausgleich zwischen bei-
den Zweigen der Rentenversicherung gesetzlich fest-
zulegen ist. 

Der Ausschuß hat die Bundesregierung auch in 
dieser Hinsicht um entsprechende Formulierungs-
hilfe gebeten und diese dann anschließend mit den 
Beteiligten erörtert. Erfreulicherweise hatten die bei-
den Versicherungszweige in ihren Organen, also so-
wohl die Vertreter der versicherten Arbeiter und 
Angestellten als auch der Arbeitgeber, beschlos-
sen — ich zitiere aus dem entscheidenden Schrei-
ben —: „Die Arbeiterrentenversicherung und die 
Angestelltenversicherung stimmen darin überein, 
daß ein Finanzausgleich zwischen beiden Ver-
sicherungszweigen durchzuführen ist." 

Der Ausschuß hat dieses Einvernehmen zwischen 
den Repräsentanten der beiden Versicherungszweige 
begrüßt und beschlossen, daß jeder Versicherungs-
zweig dem anderen Finanzhilfe zu gewähren hat, 
wenn das Vermögen des einen Zweiges unter zwei 
Monatsausgaben absinkt und das Vermögen des an-
deren Zweiges mindestens vier Monatsausgaben 
ausmacht. 

Ein solcher Finanzausgleich zwischen den Ver-
sicherungszweigen wird nach dem Ihnen vorliegen-
den Zahlenmaterial — das ist die große Aufstellung 
am Schluß des Schriftlichen Berichts, Anlage 5; wir 
haben diese finanzielle Berechnung durch die Bun-
desregierung durchführen lassen — voraussichtlich 
vor 1972 praktisch nicht akut werden. Dabei wirkt 
sich die vom Hause nunmehr beschlossene Lohnfort-
zahlung für Arbeiter positiv auf die Finanzlage der 
Arbeiterrentenversicherung aus. Um diese Berech-
nungen konnte der Ausschuß die Bundesregierung 
aber erst bitten, nachdem die Einführung der Lohn-
fortzahlung politisch gesichert war. Auch das ist ein 
wesentlicher Grund dafür, weshalb der Ausschuß 
seinen Bericht erst heute vorlegen kann. 

Sechstens. Die detaillierten Vorausschätzungen, 
die der Ausschuß durch die Bundesregierung erstel-
len ließ, zeigen, daß bei einem Finanzausgleich zu-
erst innerhalb der Rentenversicherung der Arbeiter 
und später zwischen beiden Versicherungszweigen 
der Rentenberg mit einem Beitragssatz von 18 % 
ab 1. Januar 1973 finanziell bewältigt werden kann. 
Diese Entscheidung hat der Ausschuß getroffen, weil 
wir gemeinsam der Auffassung waren, wir müssen 
der Öffentlichkeit sagen, welchen Preis die brutto

-

lohndynamische Rente und die Überwindung des 
Rentenberges kostet. Mit diesem Beitragssatz wird 
nach den Vorausschätzungen des Bundesarbeitsmini-
steriums — Anlage 5 — das Vermögen beider Ver-
sicherungszweige, zusammengenommen, niemals 
eine Ausgabe von 100 Tagen unterschreiten. Das gilt 
selbstverständlich auch dann, wenn sich die Zahl der 
Angestellten viel schneller erhöhen und die Zahl 
der Arbeiter entsprechend vermindern sollte. 

Da wir aber ganz sichergehen wollten, hat der 
Ausschuß noch weitere Beschlüsse gefaßt. 
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Siebentens. Wir haben im Gesetz festgelegt, daß 

die Vorausschätzungen bis zum Jahre 1985 jährlich 
auf den neuesten Stand zu bringen und von Jahr 
zu Jahr fortzuschreiben sind. Das soll im Sozial-
bericht, der ohnehin jährlich vorzulegen ist, er-
folgen. Zur unbedingten Sicherung der bruttolohn-
dynamischen Rente wird die aktualisierte fünfzehn

-

jährige Vorausberechnung der Rentenfinanzierung 
in dem Gesetz, das wie heute dem Plenum vorlegen, 
verankert werden. 

Achtens. Als zusätzliches Sicherungselement 
schlägt der Ausschuß außerdem noch folgende Re-
gelung vor: Sollten diese Berechnungen -- die Jahr 
für Jahr für 15 Jahre im voraus zu erstellen sind — 
ergeben, daß in drei aufeinanderfolgenden Jahren 
das Vermögen der beiden Rentenversicherungs-
zweige zusammen eine Ausgabe von drei Monaten 
unterschreitet, so hat die Bundesregierung einen 
Gesetzesvorschlag zur Erhöhung der Beiträge ein-
zubringen. Im Interesse der Versicherten, aber auch 
der Wirtschaft hat der Ausschuß davon abgesehen, 
eine höhere Rücklage als mindestens für drei Mo-
nate zu beschließen. Wir wollten nicht, daß zu den 
ohnehin erforderlichen Belastungen, die sich aus 
der Überwindung des Rentenberges ergeben, zusätz-
lich Beiträge entrichtet werden müssen, die nicht un-
bedingt erforderlich sind. Im übrigen wird — das 
ergibt sich auch schon jetzt aus der Vorausschau — 
Anfang der 80er Jahre das Gesamtvermögen der 
Rentenversicherung wieder steigen. 

Der Ausschuß hält es für erforderlich, daß neben 
der Finanzierung der bruttolohndynamischen Rente 
über den Rentenberg hinaus noch eine Reihe von 
anderen Fragen der Rentenversicherung in diesem 
Gesetz geregelt werden. Ich hebe drei Fragen her-
vor. 

Erstens. Wir haben die Bundesregierung gebeten, 
uns Formulierungshilfe für den Einbau eines 
Zwölften Rentenanpassungsgesetzes in den vor-
liegenden Gesetzentwurf zu gewähren. Das war ein 
Beschluß des Ausschusses. Es ist deshalb — das muß 
ich vortragen — für das Verhältnis von Parlament 
und Bundesregierung nicht gut, wenn die Abgeord-
neten lesen — ich zitiere aus „Sozialpolitische In-
formationen" des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung vom 6. Juni 1969 —: 

Auf Vorschlag von Bundesarbeitsminister Katzer 
hat die Bundesregierung in ihrer Sitzung vom 
30. Mai beschlossen, dem Deutschen Bundestag 
zu empfehlen, über die Anpassung der Renten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung und der 
Unfallversicherung noch vor der parlamenta-
rischen Sommerpause zu beschließen. 

Der Ablauf der Dinge war folgendermaßen. Im 
Oktober 1968, also längst vor diesem Beschluß des 
Bundeskabinetts, hat der Ausschuß bei seinen Be-
mühungen, die Auszahlung der erhöhten Renten 
möglichst früh zu bewerkstelligen, festgestellt, daß 
die Verwaltung viele Wochen vor Beschlußfassung 
des Gesetzgebers aus technischen Gründen bereits 
die Berechnungen mit dem neuen, erst noch zu be-
schließenden Anpassungssatz abzüglich Rentner-
krankenversicherungsbeitrag durchführt. 

Wenn auch der Ausschuß nicht verkennt, daß die-
ser Eifer im Interesse der Rentner lag, so kann doch 
eine solche Praxis nicht hingenommen werden. Sie 
führt, meine Damen und Herren, beispielsweise zu 
folgenden Auswirkungen, die zwar wohlgemeint, 
aber parlamentarisch nicht angängig sind. Ich zitiere 
aus einem Schreiben des Herrn Bundespostministers 
vom 17. Oktober 1968 an den Vorsitzenden des Aus-
schusses für Sozialpolitik: 

Wegen der weiteren Vorbereitungsarbeiten be-
nötigt die Deutsche Bundes post bis zum 18. Ok-
tober 1968 

— d. h. also bis zum nächsten Tag — 

eine verbindliche Zusage, ob die nach dem 
11. Rentenanpassungsgesetz erhöhten Renten 
wie bisher für März oder einen Monat früher, 
für Februar, ausgezahlt werden sollen. 

Der Ausschuß hat damals im Interesse der Rentner 
einhellig beide Augen zugedrückt, aber gleichzeitig 
beschlossen, daß die Rentenanpassungsgesetze künf-
tig vor der Sommerpause verabschiedet werden sol-
len. Dadurch sollen solche schwierige und parlamen-
tarisch bedenkliche Situationen vermieden werden, 
die auch unerfreulich für die beteiligten Dienststel-
len und selbstverständlich auch für den Herrn Bun-
despostminister sind, der uns ebenfalls gebeten hat, 
für eine bessere gesetzestechnische Regelung zu 
sorgen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

Hinzu kommt, daß für dieses Jahr, für 1969, bei 
korrekter Durchführung des geltenden Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsverfahrens wegen der 
Bundestagswahl die sich aus der Rentenanpassung 
ergebenden Erhöhungen erst zusammen mit den 
April- oder Mairenten 1970 ausgezahlt werden könn-
ten, wenn nicht dieses Haus eine andere gesetzliche 
Regelung trifft. Deshalb hat der Ausschuß beschlos-
sen, das Zwölfte Rentenanpassungsgesetz in das 
Dritte Rentenversicherungs-Änderungsgesetz einzu-
bauen. Auf diese Weise werden die Rentner bereits 
Ende Dezember dieses Jahres zusammen mit ihren 
Januarrenten die über 6 % erhöhten Renten er-
halten. 

Im übrigen soll die Bundesregierung nach einem 
Entschließungsantrag des Ausschusses bis zum 
31. März 1970 den Entwurf eines Gesetzes vorlegen, 
das die Zeitpunkte für die Vorlage des Sozialberich-
tes und die Anpassungsvorschläge der Bundesregie-
rung für die Zukunft so ändert, daß dann stets die 
Auszahlung der erhöhten Renten gleichzeitig mit den 
Januarrenten erfolgen kann. 

Zweitens. In Anlehnung an andere gesetzliche 
Regelungen ist der Ausschuß zu der Auffassung ge-
kommen, daß Frauen, die sich bei der Eheschließung 
Beiträge haben erstatten lassen, die Möglichkeit ge-
geben werden soll, Beiträge nachzuentrichten. Da 
diese Beiträge zu dynamischen Renten führen, mußte 
der Ausschuß zwei Bedingungen an die Nachentrich

-

tung knüpfen: die Versicherte muß nach der Bei-
tragserstattung zwei Jahre, wenn auch mit Unter-
brechungen, pflichtversichert gewesen sein und im 
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Zeitpunkt der Beitragsnachentrichtung eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung ausüben. Im übrigen 
werden Art und Höhe der Beitragsnachentrichtung 
den Frauen völlig freigestellt. Das außerordentliche 
Echo, das diese Ausschußinitiative gefunden hat, 
zeigt, daß hier eine Regelung geschaffen wird, für 
die offensichtlich ein breites Bedürfnis besteht. 

Drittens. Der Ausschuß hat sich auf Grund eines 
Entschließungsantrages der Fraktion der SPD vom 
Juni 1967 mit dem Problem der elektronischen 
Datenverarbeitung in der Rentenversicherung befaßt 
und hierfür einen Unterausschuß unter Vorsitz des 
Kollegen Rohde eingesetzt. Wegen der Bedeutung, 
die die Datenverarbeitung für die Gewährung von 
Kontenauszügen über erworbene Rentenansprüche 
gewinnen wird, wurde der Bericht des Unteraus-
schusses in den Schriftlichen Bericht eingearbeitet. 

Im Hinblick auf diese Arbeiten des Parlaments ist 
es — das muß ich auch beanstanden — ebenfalls 
nicht in Ordnung, wenn die Abgeordneten in der 
Zeitung lesen, daß ein Ministerialdirektor des Bun-
desarbeitsministeriums ohne Fühlungnahme mit den 
Mitgliedern des Ausschusses oder des Unteraus-
schusses die Presse über die Vorhaben des Parla-
ments in bezug auf die automatische Datenverarbei-
tung unterrichtet hat. 

Nunmehr komme ich zum Schluß. Was den Dank 
an die Beteiligten angeht, der üblicherweise vom 
Ausschußvorsitzenden oder Berichterstatter ausge-
sprochen wird, so darf ich auch in dieser Hinsicht 
auf meinen Schriftlichen Bericht verweisen. Im übri-
gen haben alle am Gesetzentwurf Beteiligten — es 
waren viele Stellen und viele Mitarbeiter der ver-
schiedenen Ministerien — nur ihre Pflicht erfüllt. 
Sicher haben sie das im Interesse unserer Rentner 
gern getan. 

Ich danke Ihnen und bitte das Plenum, der Aus-
schußvorlage zuzustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter für seinen Schriftlichen Be-
richt und für die mündliche Ergänzung. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Das Wort 
zur allgemeinen Aussprache wird nicht gewünscht. 
Wir treten in die Einzelberatung und Abstimmung 
ein. Änderungsanträge liegen nicht vor. Ich rufe 
Art. 1 bis 5, Einleitung und Überschrift auf. Wer 
zustimmen will, gebe das Handzeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle einstim-
mige Annahme fest. 

Wir treten dann in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort hat der Herr Bundesminister für Ar-
beit und Sozialordnung. 

Katzer, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung hat diesen Bundestag fast drei Jahre be-
schäftigt. Wesentliche Teile des Gesetzentwurfs sind 
auf Vorschlag der Bundesregierung, wie der Herr 
Berichterstatter schon ausgeführt hat, vorweg in 
das Finanzänderungsgesetz 1967 übernommen wor-
den, insbesondere die Fragen der Beitragsgestaltung. 
Zugleich wurde die Rentenversicherung durch zu-
sätzliche Maßnahmen finanziell konsolidiert. In die-
sen drei Jahren sind die Renten jährlich an die Lohn-
und Gehaltsentwicklung angepaßt worden, und die 
jüngst verabschiedete Lohnfortzahlung für erkrankte 
Arbeiter wird die Beitragseinnahmen der Rentenver-
sicherung der Arbeiter erhöhen. So trifft der Gesetz-
entwurf — auch das ist vorhin dargelegt worden — 
heute auf eine veränderte Situation. Seine Bedeu-
tung hat sich erweitert, und es haben sich neue 
Fragen ergeben, die in diesem Gesetz jetzt mitge-
regelt werden. Lassen Sie mich einige wenige Be-
merkungen dazu machen. 

Mit diesem Gesetzentwurf ist die Finanzierung der 
Rentenversicherung über den „Rentenberg" hinaus 
gesichert. Die Bundesregierung hat hierauf den aller-
größten Wert gelegt, und ich habe mich persönlich 
nachdrücklich für dieses Ziel eingesetzt. Daher hat 
das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung im Abstimmungskreis durch zahlreiche Vor-
ausberechnungen die finanzielle Situation geklärt, 
sie mit den hauptbeteiligten Bundesministerien, dem 
Bundesrechnungshof, der Deutschen Bundesbank, 
dem Verband der Rentenversicherungsträger und 
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ab-
gestimmt und zusammen mit dem Ausschuß für So-
zialpolitik die Erfahrungen der letzten drei Jahre 
ausgewertet, die Folgerungen aus der Entwicklung 
aufgezeigt und Vorschläge zur Bewältigung der 
finanziellen Probleme gemacht. Als Ergebnis kann 
festgestellt werden: 

Erstens. Nach der Einführung der Lohnfortzahlung 
für kranke Arbeiter reicht nach dem heutigen Stand 
der Erkenntnis für die Rentenversicherung ein Bei-
tragssatz von 18 % ab 1. Januar 1973 aus, um die 
Belastung der Rentenversicherung im nächsten Jahr-
zehnt aufzufangen. 

Zweitens. Das Gesetz wird das solidarische Ein-
treten von Arbeitern und Angestellten füreinander 
auf dem Gebiet der Rentenversicherung verwirk-
lichen und keine Unterschiede in der Alters-, Inva-
liden- und Hinterbliebenenversicherung für Arbeiter 
und Angestellte zulassen. 

Drittens. Das Gesetz wird zur gemeinsamen Finan-
zierung die Versicherungsanstalten der Arbeiter-
rentenversicherung finanziell noch stärker als bisher 
miteinander verbinden. 

Viertens. Wie schon die mittelfristige Finanzpla-
nung der Bundesregierung geht auch der Gesetzent-
wurf davon aus, daß das System der brutolohnbezo-
genen dynamischen Rente und damit auch der jähr-
lichen Rentenanpassung unverändert auch in Zu-
kunft vollzogen wird. In diesem Sinne stellt der Ge- 



13678 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 246. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 2. Juli 1969 

Bundesminister Katzer 
setzentwurf auch die Sicherung des Versprechens 
dar, daß die Rentner an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den nächsten Jahrzehnten ebenso wie 
in den vergangenen 13 Jahren teilnehmen werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Deshalb begrüße ich den Entschluß des Ausschusses 
für Sozialpolitik, den Beitragssatz von 18 % ab 1973 
schon jetzt in das Gesetz einzufügen. Denn dadurch 
zeigt sich der Wille und die Kraft des Gesetzgebers, 
mit den Problemen, die aus dem Altersaufbau un-
serer Bevölkerung erwachsen, vorausplanend fertig 
zu werden, und wenn in den vergangenen Jahren 
von dieser oder jener interessierten Seite der Ein-
druck erweckt wurde, als sei die Finanzierung der 
Rentenversicherung unsicher, so kann, glaube ich, 
nichts besser das Vertrauen in die Zukunft unserer 
Rentenversicherung stärken als der Entschluß, die 
zur Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungs-
fähigkeit notwendigen Maßnahmen bereits heute im 
Gesetz festzulegen. 

(Beifall in der Mitte und bei Abgeordneten 
der SPD.) 

Jene, die nicht müde werden, zu behaupten, ge-
rade auf dem Felde der Sozialpolitik würde es 
Wahlgeschenke geben, sollen erkennen, daß es uns 
jetzt und in der Vergangenheit immer nur darum 
ging,  den  Alten in unserer Gesellschaft den Platz 
einzuräumen, der ihnen auf Grund ihrer Leistungen 
in einem langen Arbeitsleben gebührt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Stabilität der Rentenversicherung bei wachsenden 
Renten — das ist das Ziel, das die Bundesregierung 
bei der Beratung dieses Gesetzentwurfs im Auge 
gehabt und vertreten hat. Diese vorausschauende 
Gesetzgebung ermöglicht es im übrigen auch der 
Wirtschaft, sich auf die Belastungen einzustellen, 
die der Altersaufbau unserer Bevölkerung als Folge 
der Industrialisierung und zweier Kriege mit sich 
bringt. Die abgestimmten Vorausschätzungen zei-
gen, daß der Rentenberg mit maßvollen und  damit 
für alle Beteiligten tragbaren Beiträgen überwunden 
werden kann. 

Dieses Gesetz soll gleiches Rentenrecht für An-
gestellte und Arbeiter für die Zukunft sichern und 
sieht deshalb vor, daß Angestelltenversicherung und 
Arbeiterversicherung sich gegenseitig helfen, wenn 
sich die Finanzsituation beider Versicherungszweige 
auseinanderentwickelt. Ich begrüße es dankbar, daß 
sich die Angestelltenschaft dazu grundsätzlich bereit 
erklärt hat. Mit diesem Maß an Solidarität hat die 
Angestelltenschaft nicht nur Einsicht bewiesen, sie 
braucht auch keine weitere Belastung ihrer Ver-
sicherung zu befürchten. Auch die Angestellten kön-
nen in Ruhe und Vertrauen auf die sichere Zukunft 
ihrer Versicherung schauen und davon überzeugt 
sein, daß Bundesregierung und Bundestag ihre 
Rechte beachten und ihre Anliegen behandeln 
werden. 

Die wirtschaftliche Rezession der Jahre 1966/67 
hat, wie der Herr Berichterstatter vorhin schon dar-
gelegt hat, für die Arbeiterrentenversicherung weit 
größere Schwankungen als für die Angestellten-

versicherung mit sich gebracht. Die Zahl der be-
schäftigten Arbeiter ist von 1966 auf 1967 um 
600 000 zurückgegangen und hat sich erst im Kon-
junkturaufschwung wieder erhöht. Die Arbeiter-
rentenversicherung muß daher alle finanzielle Kraft 
zusammennehmen, um der Schwierigkeiten Herr zu 
werden. Sie liegen nicht nur in dem Wandel vom 
Überschuß zum Defizit, sondern auch in der Liquidi-
tät. Gerade aus diesem Grunde ist ja während der 
Beratung des Gesetzes im Ausschuß für Sozial-
politik die Notwendigkeit einer zentralgesteuerten 
Finanzierung erörtert und die Frage einer organisa-
torischen Lösung aufgeworfen worden, zu der ich 
mich auch hier nachdrücklich bekenne, weil sie, wie 
dargestellt wurde, die einfachere ist und weil sie, 
wie ebenfalls dargelegt wurde, per saldo weniger 
Belastungen für die Angestelltenversicherung mit 
sich gebracht hätte. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Aber es ist im zeitlichen Ablauf nicht mehr möglich 
gewesen, diese Frage zu Ende zu diskutieren. Des-
halb ist es, glaube ich, richtig, wenn wir heute zu-
erst zu einem Abschluß kommen, der leider etwas 
komplizierter ist als die Lösung, die auch ich ins 
Auge gefaßt hatte. 

Der finanzielle Verbund innerhalb der Arbeiter-
rentenversicherung, den dieser Gesetzentwurf, in 
der Zielrichtung übereinstimmend mit den Vorschlä-
gen der Länderarbeitsminister und der Rentenver-
sicherungsträger, vorsieht, beinhaltet noch mehr als 
bisher die finanzielle Einheit der Arbeiterrenten-
versicherung. Für die Bundesregierung kommt es 
darauf an, daß die Zahlung der Renten auch in der 
Arbeiterrentenversicherung gewährleistet ist. Hier 
setzt ein System gegenseitiger Liquiditätshilfe ein, 
das von den Versicherungsträgern bereits in den 
letzten zwei Jahren praktiziert worden ist und des-
sen Weiterentwicklung der Ausschuß in den Gesetz-
entwurf aufgenommen hat. 

Darüber hinaus wird sich die Bundesregierung 
— wie auch schon in den letzten zwei Jahren — in 
gemeinsamen Beratungen mit den Versicherungs-
trägern und der Deutschen Bundesbank um eine 
kapitalmarktschonende Sicherung der Liquidität der 
Rentenversicherung bemühen. 

Dieser Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, 
muß schließlich auch unter dem Gesichtspunkt ge-
sehen werden, wie die Sozialpolitik mit der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik verzahnt werden kann. 
Sie wissen, daß ich diese These immer wieder ver-
treten und praktiziert habe. Im Gesetz ist dem in 
dreifacher Weise Rechnung getragen worden. 

Erstens. Der Beitragssatz wird langfristig fest-
gelegt. Damit ist eine klare und langfristig über-
schaubare Kalkulationsgrundlage geschaffen, und 
zwar sowohl für die Versicherungsträger wie für die 
Unternehmer als auch für die Versicherten. Die 
Erhöhung auf 18 °Io zum Januar 1973 bleibt ganz 
zweifellos im Rahmen der Belastungsgrenze, die all-
gemein als tragbar empfunden wird. 

 
Zweitens. Es ist sichergestellt, daß auch in Zeiten 

der höchsten Belastung die Versicherungsträger 
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ständig eine Rücklage von über drei Monatsaus-
gaben halten können. Diese Rücklage bewegt sich 
in einer Größenordnung von mehr als 20 Milliarden 
DM. Damit steht die Rentenversicherung absolut auf 
sicheren Füßen. 

Drittens. Im Gesetz ist erstmalig in der Renten-
versicherung eine liquiditätsorientierte Anlagepoli-
tik vorgeschrieben. Sie sorgt dafür, daß die Reser-
ven jederzeit flüssig und damit verfügbar sind. Da-
mit wird ein leidiges Problem aus der Welt ge-
schafft, nämlich die Gefahr, daß die Versicherungs-
träger zur unpassenden Zeit den Kapitalmarkt bean-
spruchen müssen und hier Störungen verursachen. 

Diese drei Regelungen sorgen dafür, daß unser 
Rentensystem trotz aller kommenden Belastungen 
auf den Rentenberg jederzeit mit der wirtschaft-
lichen und finanzpolitischen Entwicklung in Ein-
klang steht. Entgegen der beliebten Behauptung 
vieler Kritiker wird die deutsche Rentenversiche-
rung in Zukunft kein Störungselement in der wirt-
schaftlichen Entwicklung sein. 

Entsprechend .den Vorarbeiten des Bundesmini-
steriums für Arbeit und Sozialordnung legt dieses 
Gesetz eine weitere Grundlage für die Einführung 
der automatischen Datenverarbeitung. Der Herr Be-
richterstatter hat vorhin zwei Punkte genannt, die 
ihm nicht gefallen. Nun, Herr Berichterstatter — 
oder in dem Falle nicht Herr Berichterstatter, son-
dern Herr Kollege Schellenberg —, auch für den 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ist es 
nicht ganz angenehm, wenn er mühsam Zahlen er-
arbeitet und abgestimmt hat und diese Zahlen dem 
Ausschußvorsitzenden zuleitet und wenn dieser 
dann in einer Pressekonferenz die Zahlen der 
Öffentlichkeit bekanntgibt. Er hätte das ganz gern 
selbst getan. Aber, meine Damen und Herren, ich 
bin da gar nicht so kleinlich. Ich erlebe das in den 
letzten Wochen bei jedem Sozialgesetz unentwegt: 
Jeder war der erste, jeder war der beste. — Mich 
stört das alles gar nicht; Hauptsache, wir verab-
schieden diese Gesetze, und Hauptsache, wir er-
reichen das damit verfolgte Ziel. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren! Wir wollen im Rah-
men der Datenverarbeitung so bald wie möglich, 
am besten durch eine einmalige Aktion, allen Ver-
sicherten eine Versicherungsnummer — so heißt das 
leider im Sprachgebrauch; ich kann das Wort nicht 
vertragen und würde also vorschlagen, man sollte 
sich noch ein besseres überlegen — zuteilen und 
von da an neue Nachweise für die Beitragsentrich-
tung einführen, um so die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, daß die Versicherten Kontoauszüge er-
halten können. Mit den gesetzlichen Grundlagen, 
die in diesem Gesetz enthalten sind, hoffen wir, 
einen großen Schritt diesem Ziele näherzukommen, 
-dem Versicherten schon vor seinem Rentenantrag 
eine Vorplanung für seine eigene Altersvorsorge 
zu ermöglichen. 

Das Dritte Rentenversicherungs-Änderungsgesetz 
faßt eine Reihe von Regelungen sonstiger Renten-
versicherungsfragen zusammen, die für verschie

-

Jene Gruppen von Versicherten von erheblicher 

Bedeutung sind, etwa die Nachentrichtung von Bei-
trägen bei Heiratserstattung; der Herr Bericht-
erstatter hat darauf hingewiesen. Am wichtigsten 
scheint mir, meine Damen und Herren, daß sich 
sämtliche Fraktionen dieses Hohen Hauses — sämt-
liche Fraktionen! — darin einig sind, das System 
der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente auch 
für die Zukunft zu sichern und danach zu handeln 
entschlossen sind. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Lassen Sie mich abschließend eine Feststellung 
treffen, die weit über den Inhalt dieses Gesetzes 
hinausgeht. Im Jahre 1957 ist das gegenwärtige 
System der leistungsbezogenen Rente auf der Basis 
eines Umlageverfahrens eingeführt worden. Dieses 
System war in den letzten Jahren hart umstritten. 
Die alten Gegner des Systems glaubten, in der Zeit 
der Rezession die Rentenformel ändern zu können. 
Das Dritte Rentenversicherungs-Änderungsgesetz 
schafft ein tragfähiges Fundament auf lange Zeit 
und bestätigt endgültig die Richtigkeit der Konzep-
tion von 1957. Ich glaube, daß damit die Diskussion 
um die Fundamente unserer Rentenversicherung be-
endet werden kann. Wir können nun — und das 
brauchen wir sowohl im Interesse der Versicherten, 
im Interesse der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
die die Beiträge aufbringen, als aber auch vor allen 
Dingen im Interesse der 9 Millionen Rentner — mit 
Recht von einer Ruhe an der Rentenfront sprechen. 
Das scheint mir in der letzten Woche, in der der 
Deutsche Bundestag tagt, wichtig zu sein. Wir kön-
nen mit Recht von einer soliden Finanzierung un-
serer Renten für die Zukunft sprechen. Ich glaube, 
damit hat der Deutsche Bundestag in der letzten 
Sitzungswoche eine entscheidende Leistung im so-
zialpolitischen Feld vollbracht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Aus Anlaß der 
Verabschiedung dieses Gesetzes darf ich namens 
der Fraktion der Freien Demokratischen Partei 
folgende Erklärung abgeben. 

Wir Freien Demokraten werden dem Dritten Ren-
tenversicherungs-Änderungsgesetz und dem darin 
enthaltenen Zwölften Rentenanpassungsgesetz zu-
stimmen. Allerdings sind wir Freien Demokraten der 
Auffassung, daß weder Anlaß zu einem Lob für die 
Bundesregierung, noch zu freudigen Fanfarenstößen 
in der Öffentlichkeit über diese Art der Sozialpolitik 
besteht. 

(Sehr richtig! bei der FDP.) 

Erstens. Das Ziel der Rentenreform von 1957 war, 
nach 40jähriger Versicherungszeit eine Rente von 
durchschnittlich 60 % des vergleichbaren durch-
schnittlichen Arbeitsentgelts, bei 50jähriger Ver-
sicherungszeit von 75 % zu erreichen. Dieses Ziel 
konnte bisher mit Abstand nicht erreicht werden 
und wird auch in der Zukunft unter den nach diesem 
Gesetz gegebenen Verhältnissen nicht erreicht. 
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Zweitens. Im Gegenteil, den Beitragszahlern wer-

den weitere Belastungen durch die Erhöhung der 
Beitragssätze auf 18 % des versicherungspflichtigen 
Entgelts auferlegt, ohne daß hierdurch ihre eigenen 
Rentenansprüche erhöht würden. 

(Hört! Hört! bei der FDP.) 

1956 versprach man anläßlich einer Umfrage bei 
einem Beitragssatz von 13 % eine Erhöhung der 
Renten um 50 % und eine laufende Anpassung. Be-
schlossen wurde dann aber eine Erhöhung von 11 
auf 14 %. Mit etwas mehr als 16 % glaubte man von 
1967 bis 1976 auskommen zu kommen. 18 % sieht 
dieser Entwurf nun bereits ab 1973 vor. Damit ist 
die Zuwachsrate der Beitragssteigerungen nahezu 
doppelt so hoch wie vorausgesagt. 

Drittens. Trotz dieser enormen Steigerungen der 
Beitragssätze haben wir nur das Schlagwort von 
der bruttolohnbezogenen Rente, tatsächlich aber eine 
scheinbruttolohnbezogene Rente, die nur wenig über 
einer aktuellen Nettolohnbezogenheit liegt. Wer 
dies nicht glaubt, dem empfehle ich, sich einmal die 
Broschüre des DGB zu dieser Frage zu Gemüte zu 
führen. 

Angesichts der immer wiederkehrenden Behaup-
tungen, daß mit diesem Dritten Rentenversiche-
rungs-Änderungsgesetz die Bruttolohnbezogenheit 
der Rente bis 1985 gewährleistet sei, muß ich ein-
mal nüchtern feststellen, daß wir die echte, aktuell 
bruttolohnbezogene Rente nicht haben und auch 
nach diesem Gesetz nicht haben werden. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Meine Damen und Herren, ich muß das hier so 
klar und nüchtern feststellen, weil sonst in der 
Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, als ob alles, was 
man 1957 verkündet habe, erreicht und eingetreten 
sei. Es ist leider nicht so. 

(Abg. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller: Leider?!) 

— Leider nicht so! Leider haben unsere Bedenken 
von damals zum Teil gestimmt. 

(Abg. Kühn [Hildesheim] : Die aber in eine 
ganz andere Richtung gingen!) 

— Ihre optimistischen Erwartungen sind auch nicht 
in vollem Umfang, sondern nur zum Teil einge-
troffen. Das wollen wir ganz klar feststellen. Unsere 
Sorge war damals, daß die Vorausschätzungen nicht 
zutreffen würden. Leider müssen wir nun auch auf 
einen Beitragssatz von 18 % gehen. 

Viertens. Dieses Gesetz legt den Angestellten 
große Opfer zugunsten der Arbeiterrentner auf. Ich 
stelle dies fest, weil es in der Offentlichkeit teil-
weise schon als Selbstverständlichkeit dargestellt 
wird, daß durch einen Finanzausgleich aus Beiträgen 
der Angestellten von 1972 bis 1985 voraussichtlich 
mehr als 26 000 Millionen DM für die Renten von 
Arbeitern abgezweigt werden. Hier handelt es sich, 
meine Damen und Herren, um einen Solidaraus-
gleich zwischen Angestellten und Arbeitern grandio-
sen Ausmaßes. Heute gehen viele davon aus — das 
klang auch schon aus den Worten des Berichterstat-
ters heraus —, daß trotz unterschiedlicher Risiken 
gleiche Beiträge zu gleichen Leistungen führen sol-

len. Das war nicht immer so; auch das wollen wir 
uns ins Gedächtnis rufen. Bis 1942 hatten wir ein 
unterschiedliches Beitrags- und Leistungsrecht in der 
Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung. 

Auch ohne die strukturellen Verschiebungen wäre 
heute ein höheres Rentenniveau für die Angestell-
ten vorhanden, wenn z. B. die allgemeine Bemes-
sungsgrundlage nach den durchschnittlichen Einkom-
men der Arbeiter und Angestellten getrennt errech-
net würde oder die gesamten Einnahmen der Ange-
stelltenversicherung für einen höheren Steigerungs-
satz an Stelle des solidaren Finanzausgleichs ver-
wendet würden. Ebenso könnte ohne diesen Solidar-
ausgleich die Abgabebelastung in der Angestellten

-

Rentenversicherung niedriger sein, wenn man von 
gleichen Versicherungsleistungen ausginge. 

Wenn . die Selbstverwaltungseinrichtungen der 
Angestellten Ausgleichsbelastungen, wie sie hier 
vorgesehen sind, akzeptieren, zeugt dies von einem 
hohen Maß an Solidaritätsgefühl, dem wir in diesem 
Hause ein besonderes Wort der Anerkennung zollen 
wollen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Meine Damen und Herren, so selbstverständlich, 
wie es manche draußen schildern, ist das, was hier 
vorgenommen wird und was die Angestelltenver-
treter in der Selbstverwaltung akzeptiert haben, 
nicht. 

Alle Maßnahmen, z. B. die Beitragserhöhungen 
von 11 % im Jahre 1956 auf 18 % im Jahre 1973 und 
die durch das Finanzänderungsgesetz verringerten 
Leistungen — ich erinnere nur an die Hinausschie-
bung des Rentenbeginns, die Reduzierung der Ren-
ten durch die Einführung des Rentnerkrankenver-
sicherungsbeitrags, die volle Anrechnung bei Bezug 
von Arbeitslosengeld, die Abschaffung der Erstat-
tung bei Heirat — sowie die Erschließung zusätz-
licher Einnahmequellen, ferner alle Maßnahmen, die 
den Rückzug des Bundes aus Erstattungsverpflich-
tungen zum Inhalt hatten, gewährleisten aber auch 
in der Zukunft nur dann entsprechende Renten und 
deren Anpassung, wenn die Annahme einer 5 %igen 
jährlichen Lohn- und Gehaltszuwachsrate bei ent-
sprechend hoher Beschäftigtenzahl sich als nicht zu 
hoch geschätzt erweist. Diese Renten sind in der Zu-
kunft nur dann gesichert, wenn wir eine voll funk-
tionsfähige Wirtschaft mit entsprechenden Wachs-
tumsraten haben. Davor wollen wir die Augen nicht 
verschließen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Sind Sie kein 
Optimist, Herr Spitzmüller?) 

Doch, Herr Kollege Schellenberg, ich halte es für 
notwendig, daß man in aller Nüchternheit darauf 
hinweist, daß zu einem euphorischen Höhenflug we-
gen dieses Gesetzes keine Veranlassung besteht. 
Vielmehr zwingt uns die Verabschiedung des Ge-
setzes, auch darauf hinzuweisen, daß es an be-
stimmte Voraussetzungen geknüpft ist, die zu schaf-
fen und zu erhalten immer Aufgabe einer verant-
wortungsvollen Regierungs- und Parlamentsarbeit 
sein muß. 

(Beifall bei der FDP.) 
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Wenn diese Erwartungen, von denen auch wir 
Freien Demokraten ausgehen, sich nicht erfüllen, 
wird die Situation noch schwieriger als in den zu-
rückliegenden Jahren werden, weil in Zukunft die 
Vermögensrücklage im Verhältnis zum Jahresbedarf 
abgebaut wird. Damit ist in schwierigen Phasen ein 
Rückgriff auf Vermögen noch weniger möglich als 
bisher. 

Meine Damen und Herren, ich möchte nicht ver-
säumen, hier in aller Deutlichkeit zu sagen, daß 
mit dem relativen Abbau des Vermögens der Ren-
tenversicherungsträger eine erhöhte Verantwortung 
nicht nur gesamtwirtschaftlicher, sondern auch 
sozialpolitischer Art auf die Tarifpartner insbeson-
dere bei Tarifstreitigkeiten zukommt, Verantwor-
tung sozialpolitischer Art — das müssen wir 
sehen — insbesondere deshalb, weil jeder größere 
Beitragsausfall die Rentenleistungen gefährden 
kann, .z. B. durch große oder lange Streiks, wie wir 
sie in Nachbarländern mit allen negativen Konse-
quenzen feststellen können. Faktisch ist ein großer 
und ausgedehnter Streik als schwere Waffe in den 
Tarifauseinandersetzungen sozialpolitisch kaum 
mehr denkbar. 

Als positiv an diesem Finanzausgleich muß aber 
festgestellt werden, daß mit der getroffenen Rege-
lung endgültig der Versuch abgewehrt sein dürfte, 
den die Bundesregierung beim Finanzänderungs-
gesetz unternommen hatte, die Defizithaftung des 
Bundes für die knappschaftliche Rentenversicherung 
in eine Defizithaftung der Arbeiter- und Angestell-
tenversicherung umzuwandeln. Ich glaube, das ist 
ein sehr positiver Effekt, der mit dieser Art des 
Finanzausgleichs erreicht wird. 

Der jetzt vorliegende Entwurf eines Dritten Ren-
tenversicherungs-Änderungsgesetzes hat mit der 
ursprünglichen Fassung — darauf ist schon mehrfach 
hingewiesen worden — nur noch begrenzt etwas zu 
tun. Aus dem Rentenfinanzierungs-Sicherungsgesetz 
ist ein Sammelgesetz geworden. Die Sicherung der 
Rentenfinanzierung ist nur noch einer von vier gro-
ßen Fragenkomplexen. Der zweite Fragenbereich ist 
eine Summe von notwendigen Korrekturen und Er-
gänzungen, die sich aus der Hopplahopp-Verabschie-
dung des Finanzänderungsgesetzes ergeben. Ich 
denke z. B. an die Konsequenzen der totalen Ver-
sicherungspflicht in der Angestelltenversicherung. 
Wären die Koalitionsfraktionen im Dezember 1967 
unseren Anträgen gefolgt oder zum Teil gefolgt, 
wäre die nachträgliche Flickschusterei überflüssig 
geworden. Ich erinnere an die Vorstandsmitglieder 
von Aktiengesellschaften und an Angestellte im 
Ausland. Mit diesen Problemen haben wir die Bun-
desregierung bereits im Frühjahr 1968 durch Kleine 
Anfragen konfrontiert. Mit Befriedigung stellen wir 
deshalb fest, daß nunmehr viele Monate später 
Regierung und Koalition zumindest teilweise ein-
sichtig geworden sind. Insofern können sich bevor-
stehende Wahlen durchaus positiv auf die Korrek-
tur schlechter oder undurchdachter Gesetze aus-
wirken. 

Die Möglichkeit der Nachversicherung für Frauen 
ist vom Berichterstatter und Ausschußvorsitzenden 
hier bereits angesprochen worden. Die Möglichkeit  

dieser Nachversicherung für Frauen, die sich wegen 
ihrer Heirat 50 % der Beiträge zur Rentenversiche-
rung haben auszahlen lassen, ist eine weitere Kon-
sequenz aus dem Finanzänderungsgesetz, d. h. aus 
der ersatzlosen Beseitigung der Beitragserstattung 
bei Heirat. Mit diesem Schritt kann jedoch nach Mei-
nung der Freien Demokraten das im Ausschuß-
bericht angesprochene Ziel — und ich zitiere nun aus 
dem Bericht —, „daß alle verheirateten Frauen 
einen Rentenanspruch für ihre Person erwerben und 
behalten" sollen, nicht erreicht werden. Der Gesetz-
entwurf schränkt den Kreis der zur Nachversiche-
rung Berechtigten auf die versicherungspflichtigen 
Erwerbstätigen ein. Nach Auffassung der FDP wird 
das angesprochene Ziel am ehesten erreicht, wenn 
der Ehefrau direkte Ansprüche nicht nur aus eigenen 
Beiträgen, sondern über ein Splittingverfahren aus 
den Beiträgen des Mannes zuwachsen. 

(Beifall bei der FDP.) 

In der Sozial-Enquete ist unter der Ziffer 118 die-
ses Problem angesprochen. 

Die rechtliche Unterbewertung der Arbeit der 
Frau im Haushalt und in der Familie hat auch nega-
tive Konsequenzen in sozialrechtlicher Hinsicht. 
Diese Struktur wird durch die vorgesehene Rege-
lung leider verhärtet, weil sie nur auf die berufs-
tätigen Hausfrauen zugeschnitten ist. Hie r  werden 
ganz andere Schritte erforderlich sein, um dem 
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes im Sozial-
recht in einem stärkeren Maße zum Durchbruch zu 
verhelfen. Wir stellen zu diesem Punkt keine Ände-
rungsanträge, weil Änderungsanträge in dieser Wo-
che natürlich ihre besondere Problematik haben. 

Als dritter Bereich wesentlicher Änderungen sind 
die Vorschriften zur automatischen Datenverarbei-
tung eingefügt worden. Bei diesen Maßnahmen han-
delt es sich um eine selbstverständliche Konsequenz 
aus dem komplizierten Rentenberechnungssystem. 
Wenn der einzelne Bürger schon nicht mehr in der 
Lage ist, auch nur überschlägig seine jeweilige An-
wartschaft zu berechnen, müssen die technischen 
Möglichkeiten so weit wie irgend möglich genutzt 
werden, damit ihm von Zeit zu Zeit über den jewei-
ligen Stand der Anwartschaft Auskunft erteilt wer-
den kann. Was für jeden Bankkunden und für jeden 
Privatversicherten schon heute eine Selbstverständ-
lichkeit ist, muß in der Zukunft für den Sozialver-
sicherten zur gleichen Selbstverständlichkeit werden. 
Die Transparenz der Beiträge und Leistungen gehört 
auch in das System der gesetzlichen Sozialversiche-
rung. Deshalb begrüßen wir diesen Abschnitt be-
sonders. 

Meine Damen und Herren, allerdings — auch hier 
etwas Wasser in den Wein — ist diese wünschens-
werte Transparenz einer jährlichen Unterrichtung 
noch weitgehend Zukunftsmusik. Voraussichtlich 
werden 10 Jahre kaum ausreichen, um für alle Ver-
sicherten so weit zu sein. Die Verabschiedung dieses 
Gesetzes wird für den neuen Berufsstand der Ren-
tenberater also nicht einen Berufsnotstand auslösen. 

Als letzten und vierten großen Bereich möchte ich 
den Art. 4, das Zwölfte Rentenanpassungsgesetz, er-
wähnen.. Wir begrüßen und unterstützen die Ab- 
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sieht, das Zwölfte Rentenanpassungsgesetz so recht-
zeitig zu verabschieden, daß die erhöhten Renten 
tatsächlich mit Beginn ihrer Laufzeit voll ausbezahlt 
werden. Wäre die Bundesregierung zielstrebig an 
diese Frage herangegangen, nachdem der Ausschuß 
dies bereits im Oktober vergangenen Jahres ange-
sprochen hatte, hätte nicht dieses parlamentarisch 
höchst fragwürdige Verfahren gewählt werden müs-
sen. 

Immerhin sind eine Reihe anderer Punkte, die in 
keinem direkten Zusammenhang mit dem ursprüng-
lichen Entwurf eines Dritten Rentenversicherungs-
Änderungsgesetzes standen, dem Ausschuß vom 
Plenum als Gesetzentwurf überwiesen worden. Sie 
sind also ihren üblichen parlamentarischen Weg ge-
gangen. Das Anfügen eines ganzen Gesetzes als ein 
besonderer Artikel ohne eine erste Lesung im Parla-
ment, ohne Überweisung der Materie an den Aus-
schuß ist auch vom Haushaltsausschuß mit Bedenken 
registriert worden. Wir Freien Demokraten können 
— und wir müssen das tun — in diesem Zusammen-
hang nur betonen, daß wir an dem Grundsatz fest-
halten wollen, daß ein Gesetzgebungswerk für jeder-
mann sichtbar seinen normalen Gesetzgebungsweg 
gehen muß. Es kann politisch höchst gefährlich wer-
den, wenn aus Ausschüssen ganze Gesetze in irgend-
einer Form zur zweiten und dritten Beratung kom-
men, ohne daß eine erste Lesung stattgefunden hat, 
d. h. ohne daß sie vorher der Offentlichkeit vorge-
legt wurden. Ein solches Sich-Hinwegsetzen über 
zwingende Vorschriften der Geschäftsordnung und 
damit über Fragen des parlamentarischen Stils ist 
leider eine jener negativen Erscheinungen, die sich 
aus einer Koalition ergeben, die glaubt, vieles da-
mit rechtfertigen zu können, daß sie über 90 % der 
Mandate verfügt. 

 
Meine Damen und Herren, wir Freien Demokra-

ten hatten Regierung und Koalitionsfraktionen an-
geboten, das Zwölfte Rentenanpassungsgesetz in 
Form eines Initiativentwurfs aller drei Fraktionen 
als eigenes Gesetz einzubringen, eine erste Lesung 
durchzuführen und dann im Ausschuß zu beraten. 
Seine rechtzeitige Beratung und Verabschiedung 
hätte dadurch nicht gelitten. Es wäre außerdem eiñ 
parlamentarisch saubereres Verfahren gewesen. Lei-
der konnten Sie, meine Damen und Herren von 
CDU/CSU und SPD, sich dazu nicht verstehen. Diese 
Verfahrensfragen mögen von vielen oder manchen 
als nebensächlich angesehen werden, weil es sich 
beim Rentenanpassungsgesetz um keine neue und 
unbekannte Materie handelt. Meine Damen und 
Herren, aber auch hier gilt das Wort „Wehret den 
Anfängen", damit nicht das Vertrauen der Offent-
lichkeit in die parlamentarische Gesetzgebung durch 
eine mögliche Überrumpelungstour in anderen Fäl-
len schwindet. Das ist unsere Sorge, die wir in die-
sem Zusammenhang klar zum Ausdruck bringen 
wollen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Dieses Rentenversicherungs-Änderungsgesetz trägt 
die Bezeichnung Drittes Rentenversicherungs -Ä nde-
rungsgesetz. In ihm sind eine Reihe weiterer Renten-
versicherungs-Änderungsgesetze aufgegangen, bei 
denen zum Teil auf die fortlaufende Numerierung  

bereits verzichtet wurde. Daß weitere Rentenver-
sicherungs-Änderungsgesetze folgen werden, ist be-
reits aus den Entschließungsanträgen des Ausschus-
ses, denen auch wir zustimmen werden, zu entneh-
men. Das Rentenversicherungsrecht wird durch diese 
Änderungen leider nicht übersichtlicher und nicht 
klarer. Zweifellos haben der Sozialpolitische Aus-
schuß und die Beamten des Ministeriums unter den 
gegebenen Umständen nach Lösungen gesucht, die 
im Interesse der heutigen und der künftigen Rentner 
liegen. Leider war es in der Schlußphase der Bera-
tungen nicht viel anders als beim Finanzänderungs-
gesetz, d. h. es gab Ausschußabstimmungen über 
Gesetzesformulierungen, die soeben erst vorgelegt 
worden waren. Dies lag nicht an den Beamten, nicht 
am Ausschuß und seinem Vorsitzenden, sondern 
daran, daß der zuständige Minister die Dinge weit-
gehend schleifen ließ, statt im Ausschuß und in Ab-
stimmung innerhalb der Regierung und durch stän-
digen Kontakt mit den Versicherungsträgern und 
den Bundesländern akzeptable Vorschläge und Vor-
stellungen rechtzeitig selbst zu entwickeln und dem 
Ausschuß zu unterbreiten. 

Wenn dieses Gesetz  nun  heute, trotz aller Män-
gel in den einzelnen Bereichen, doch einigermaßen 
ausgewogen ist, so ist dies kein Verdienst dieser 
Regierung und schon gar nicht des verantwortlichen 
Ressortministers, sondern ein Ergebnis der Zusam-
menarbeit innerhalb des Sozialpolitischen Ausschus-
ses. Diese Zusammenarbeit war von dem Willen ge- 
tragen, trotz aller sichtbaren Unzulänglichkeiten und 
aller aufgetretenen Schwierigkeiten zu einem ins-
gesamt positiven Abschluß im Interesse der Rentner 
zu kommen. Daß den Freien Demokraten als Oppo-
sition in Anbetracht des Verfahrens hierbei ein ge-
rüttelt Maß an good will abverlangt wurde und daß 
sie es erbrachten, wird wohl keiner der Beteiligten 
bestreiten. 

Dies darf aber nicht als Alibi für eine künftige 
Regierung verstanden werden, Sozialpolitik in der 
gleichen Weise zu betreiben. Die Ankündigungen 
des Bundeskanzlers in seiner so oft selbstzitierten 
Regierungserklärung vom 13. Dezember 1966 haben 
viele Erwartungen geweckt, denen die entspre-
chenden Leistungen der Regierung nicht gefolgt sind. 
Die Mitglieder des Sozialpolitischen Ausschusses 
haben unter den gegebenen Umständen sicherge-
stellt, daß die tatsächlichen Verhältnisse und die ge-
setzlichen Grundlagen wieder miteinander im Ein-
klang stehen. Daß dies gelungen ist und daß dies 
erreicht ist, begrüßen wir, und deshalb stimmen wir 
zu. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Kühn (Hildesheim). 

Kühn (Hildesheim) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Namens der CDU/CSU-
Fraktion habe ich die Ehre, folgende Erklärung ab-
zugeben. 

Meine Fraktion begrüßt es mit Genugtuung, daß 
durch die Verabschiedung dieses Gesetzes ein er-
neutes und gemeinsames Bekenntnis aller Fraktio- 
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nen zu der wesentlich von der CDU/CSU im Jahre 
1957 getragenen Formulierung der bruttolohnbezo-
genen dynamischen Rente erfolgt. Diese Zustim-
mung ist nicht selbstverständlich, wenn wir an 
die langjährige Diskussion um die Wirkung und um 
den Wert dieser Rentenformel denken. Ich glaube, 
man muß hier die Einmütigkeit dieser Zustimmung 
um so mehr unterstreichen, wenn man daran denkt, 
daß heute zu Verteidigern gerade dieser bruttolohn-
bezogenen dynamischen Rente viele derjenigen ge-
worden sind, die uns damals eine negative Wirkung 
dieser Rentenformel vorausgesagt haben. Es erweist 
sich, daß wir damals den Weg eingeschlagen haben, 
der wirklich dahin führt, daß dem Arbeitnehmer im 
Alter jene soziale Stellung garantiert wird, die er 
auf Grund seiner eigenen Leistung erreicht hat und 
in Anspruch nehmen darf. 

Wir haben vor schwierigen Entscheidungen ge-
standen, und hier möchte ich nun doch einmal un-
terstreichen, welches Verdienst auch der Herr Bun-
desarbeitsminister und sein ganzes Haus in der 
laufenden Beratung dieses Gesetzes für sich in An-
spruch nehmen dürfen. Unser Ausschuß war in die 
Notlage versetzt, immer wieder Berechnungen und 
Neuformulierungen von dem Haus verlangen zu 
müssen. Das ging, möchte ich sagen, weit über die 
normale Beanspruchung eines Ministeriums hinaus; 
es ging über die Grenze desjenigen, was man üb-
licherweise mit Recht erwarten darf. Ich glaube also, 
daß hier ein Wort des Dankes durchaus angebracht 
ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wenn hier vorhin die Meinung zum Ausdruck ge-
kommen ist, eine Reihe von Schwierigkeiten bei der 
Ausschußberatung sei auf unzureichende Vorberei-
tung aus dem Ministerium zurückzuführen, dann 
darf ich doch daran erinnern, daß es die Beschlüsse 
des Ausschusses waren, die die Vorlage des Ministe-
riums in sehr wesentlichen Punkten völlig veränder-
ten und das Ministerium vor eine völlig neue Situa-
tion stellten. 

Es war auch-  noch ein zweiter Grund, meine 
Damen und Herren, weswegen das Ministerium von 
uns immer wieder mit neuen Forderungen konfron-
tiert wurde. Nach unserer Auffassung — ich darf 
das inbesondere auch für meine Fraktion sagen — 
konnte diese Regelung nicht getroffen werden ohne 
eine sinnvolle Zusammenarbeit mit denjenigen 
Stellen, die sie durchzuführen haben. Das sind ins-
besondere die Rentenversicherungsträger. In den 
langwierigen Beratungen und in den wiederholten 
Anhörungen haben wir den Rentenversicherungs-
trägern die Möglichkeit gegeben, ihre Auffassungen 
darzulegen. Von der Konzeption, die auch wir von 
unserer Fraktion zunächst hatten, weil sie von der 
Sache her schlüssiger erschien, sind wir dann ab-
gewichen und zu Formulierungen gekommen, deren 
Durchführung sicher etwas 'schwieriger ist, weil wir 
damit unterstreichen wollten, daß wir die Zusam-
menarbeit, die zwischen den Rentenversicherungs-
trägern schon in Gang gekommen ist und offenbar 
schon praktiziert wird, nicht unterbrechen, sondern 
unterstützen wollen. 

Wir werden natürlich aufmerksam verfolgen, mit 
welchem Erfolg diese Maßnahmen dort weiterhin 
durchgeführt werden. Hier kann es nicht primär um 
Organisationen und Organisationsformen gehen, 
sondern hier muß es immer darum gehen, die Re-
gelungen so zu treffen, daß die angebliche Un-
sicherheit über die Möglichkeit der Rentenzahlung, 
um die in den vergangenen Monaten immer wieder 
die Diskussion geführt wurde, in der Zukunft ein 
für allemal ausgeräumt ist. Wenn ich eine Hoffnung 
habe, dann ist es die, daß mit der Verabschiedung 
dieses Gesetzes bei Unterstreichung dessen, was ich 
vorhin als das erste Positivum der Verabschiedung 
durch das ganze Haus hier gezeigt habe, die Dis-
kussion über die Unzulänglichkeit der Finanzierung 
der Renten ein für allemal ausgeräumt ist. 

Meine Damen und Herren, wir sollten uns nicht 
immer wieder darauf versteifen — das ist jedenfalls 
unsere Auffassung —, daß die Beitragssätze wieder-
holt gesteigert werden. Die Tatsache, daß wir über 
die Beitragssätze in dieser Zeit reden, zeigt, daß wir 
hier etwas anderes tun, als Wahlgeschenke zu ver-
teilen. Wir machen deutlich: wo Leistungen gefor-
dert werden, müssen auch auf der Gegenseite Lei-
stungen stehen. Daß die Große Koalition den Mut 
dazu hat, beweist, daß sie weit davon entfernt ist, 
mit einer solchen Regelung nur Augenblickserfolge 
einheimsen zu wollen. Wir wollen deutlich machen, 
daß die im Alter erwartete Leistung einer zureichen-
den Rente auf Grund der eigenen Lebensleistung 
immer ihren Ausdruck findet auf der Gegenseite 
in der Leistung während der  Tätigkeit im Erwerbs-
leben. Deswegen haben wir den Mut, zu sagen: es 
kommt nicht auf die nominale Höhe an, sondern es 
kommt darauf an, daß die Relation zwischen jetziger 
Belastung und künftiger Leistung im gleichen Ver-
hältnis gehalten wird. Das scheint uns das Wesent-
lichere und das Entscheidendere zu sein. 

Wir haben von den Körperschaften der Selbst-
verwaltung eine Reihe von Vorschlägen bekommen. 
Wir haben durch dieses Gesetz die Rentenversiche-
rungsträger auch insofern in die gesetzliche Ver-
pflichtung einbezogen — das darf ich hier fest-
stellen, und das sollten auch die Rentenversiche-
rungsträger anerkennen —, als nun erstmals durch 
Gesetz die Verpflichtung ausgesprochen ist, bei Er-
laß bestimmter Verordnungen und bei der Vorbe-
reitung bestimmter Gesetze die Rentenversiche-
rungsträger zu hören. Das ist sicherlich eine Stär-
kung dieser Selbstverwaltung, die man auch einmal 
herausstellen sollte. 

Als wir uns so lange und so eingehend über die 
Frage des Ausgleichs unterhielten, ging es uns auch 
darum, deutlich zu machen, daß wir jene Differenzie-
rung zwischen der Arbeiterrentenversicherung auf 
der einen Seite und der Angestelltenversicherung 
auf der anderen Seite, wie wir sie 1957 beschlossen 
haben, auch für die Zukunft erhalten wissen wollen. 
Deswegen haben wir die Formulierungen so ge-
wählt, wie sie Ihnen heute zur Verabschiedung vor-
liegen. 

Welche Erwartungen haben wir für die Zukunft? 
Ich kann nur unterstreichen, was der Herr Bericht- 
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erstatter und insbesondere der Herr Minister vorhin 
dargelegt haben. Das Ministerium ist auch hier einen 
neuen Weg gegangen, indem es als Grundlage 
unserer Beratungen nicht nur auf Grund eigener 
Schätzungen, sondern auch in Abstimmung mit den 
übrigen Ressorts sowie mit der Bundesbank und 
allen anderen zuständigen Stellen ein Material er-
arbeitet hat, von dem man wohl sagen darf, daß es 
nach menschlicher Voraussicht in jeder Weise stich-
haltig ist. Das haben wir bisher nicht gekannt. Herr 
Bundesarbeitsminister, auch dafür Dank! Denn damit 
sind wir in der Lage, jene Zusicherung zu geben, die 
wir heute gemeinsam aussprechen können: unsere 
Rentner brauchen in der Zukunft nicht darum zu 
bangen, daß ihre Leistungen abfallen könnten. Hier 
ist nach menschlicher Voraussicht alles getan, was 
an Sicherheit gegeben werden konnte, um für die 
Zukunft sichere Renten zu zahlen. 

Vorhin ist die Form bemängelt worden, in der wir 
das Zwölfte Rentenanpassungsgesetz in dieses Dritte 
Rentenversicherungs-Änderungsgesetz einbezogen 
haben. Dem wird man im Grundsatz zustimmen müs-
sen. Aber wenn es sich darum handelt, jetzt schnell 
und für die Rentner wirksam eine Regelung zu fin-
den, dann muß man auch einmal die Freiheit haben 
— bei aller Zustimmung zu dem Grundsatz —, einen 
Weg zu suchen, der diese Dinge ermöglicht. Wir wis-
sen, welche Schwierigkeiten es gegeben hätte, wenn 
wir den anderen Weg gegangen wären. 

Wir freuen uns, daß das Zwölfte Rentenanpas-
sungsgesetz gleichzeitig mit dem Dritten Rentenver-
sicherungs-Änderungsgesetz verabschiedet wird: Wir 
sehen darin einen Beweis dafür, daß die Rentenver-
sicherung auch in der Zukunft das sein wird, was 
sie in der Vergangenheit schon war: eine sichere 
Garantie für den Lebensunterhalt und die Gestal-
tung des Lebensabends unserer Rentner in der Zu-
kunft. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Professor Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Namens der sozialdemokrati-
schen Fraktion möchte ich folgendes erklären. Durch 
dieses Gesetz wird die Rentenreform langfristig ge-
sichert. Herr Kollege Spitzmüller meinte, das Ziel 
der Rentenreform sei bei weitem nicht erreicht wor-
den. Ich möchte ihm zwei Zahlen entgegenhalten: 
1956 — vor der Rentenreform — betrug das Alters-
ruhegeld für Arbeiter und Angestellte nach 45 Jah-
ren Arbeitsleben 163,30 DM, und 1969 beträgt das 
Altersruhegeld für Arbeiter und Angestellte nach 
45 Arbeitsjahren 539,20 DM. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das ist nicht nur ein bedeutsamer finanzieller Fort-
schritt für die Rentner; das hat die Stellung des alten 
Menschen in unserer Gesellschaft gewandelt, und 
darauf können wir alle miteinander stolz sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Fraktion stimmt dem Dritten Rentenver-
sicherungs -Ä nderungsgesetz zu. Den Rentnern von  

heute und von morgen, für die wir dieses Gesetz in 
erster Linie geschaffen haben, bringt es eine Reihe 
wichtiger Vorteile: 

1. Das Gesetz garantiert den  Rentnern, soweit ein 
Gesetz das überhaupt kann, die bruttolohnbezogene 
Rente bis über den Rentenberg hinaus. Es ist ein 
Gesetz mit dem Blick auf die achtziger Jahre. 

2. Das Gesetz bringt die Auszahlung der jährlich 
angepaßten Renten nicht erst im Frühjahr, sondern 
schon im Dezember mit den Januarrenten. 

3. Das Gesetz gibt vielen Frauen die Chance, frü-
her zu einer höheren Rente zu kommen.-Sie können 
unter bestimmten Voraussetzungen ihre bei Heirat 
erstatteten Beiträge wieder einzahlen. Das ist nach 
Auffassung meiner Fraktion ein erster wichtiger 
Schritt in Richtung auf das Ziel einer Verbesserung 
der Renten für Frauen. 

Doch nicht nur gegenwärtige und zukünftige Rent-
ner, sondern auch die Versicherten haben von die-
sem Gesetz Nutzen. 

1. Das Gesetz beschränkt die erforderliche Bei-
tragsmehrbelastung durch den Altersaufbau auf das 
absolut Notwendige. So kommen wir bei guter Wirt-
schaftspolitik mit einem Beitragssatz von später 
18 °/o sicher über den Rentenberg. 

2. Das Gesetz koordiniert die Heilmaßnahmen der 
Rentenversicherungsanstalten der Arbeiter. Jeder 
Versicherte soll nicht nur die Kur erhalten, die seine 
Anstalt im Programm hat, sondern die Kur, die er 
für sein Leiden braucht. Auch das ist ein wichtiger 
Beschluß des Parlaments, den wir heute fassen. 

3. Das Gesetz schafft Voraussetzungen für eine 
moderne Datenverarbeitung, deren Ziel es ist, jeden 
Versicherten durch regelmäßige Kontoauszüge über 
seine Rentenansprüche zu unterrichten. 

So steht dieses Gesetz im Zeichen der Stabilisie-
rung und der Modernisierung unserer gesetzlichen 
Rentenversicherung. Wir nehmen mit diesem Gesetz 
vielen Menschen die Zweifel, die sie seit der Rezes-
sion hinsichtlich der unbedingten Sicherheit ihrer 
Altersrente bedrücken. 

Dank unserer erfolgreichen Wirtschaftspolitik kön-
nen wir am Schluß dieser Legislaturperiode unserem 
Bürger getrost sagen: Deine Rente hat eine gute Zu

-

kunft. 
(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Mertes. 

Mertes (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen, meine Herren! Das Dritte Rentenver-
sicherungs -Ä nderungsgesetz bringt ohne Zweifel er-
hebliche Verbesserungen für die Rentner. Ich möchte 
ausdrücklich betonen, daß ich für diese Verbesserun-
gen bin. Trotzdem kann ich diesem Gesetz meine 
Zustimmung nicht geben, weil mit ihm die eigent-
lichen Probleme nicht gelöst werden. Die Schwierig-
keiten werden nur zeitlich verschoben. Außerdem 
erblicke ich in dem Finanzausgleich zwischen der 
Angestelltenversicherung auf der einen und der 
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Mertes 
Arbeiterrentenversicherung auf der anderen Seite 
eine Ungerechtigkeit gegenüber den Angestellten. 
Ich meine, daß wir damit einen gefährlichen Weg 
beschreiten. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Was wollen Sie 
denn anderes tun?) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Abgeord-
neter Härzschel hat eine Erklärung zu Protokoll ge-
geben. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur 
Schlußabstimmung. Wer dem Dritten Rentenver-
sicherungs-Änderungsgesetz zustimmen will, möge 
sich erheben. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Keine Enthaltungen. Das Gesetz ist gegen 
eine Stimme ohne Enthaltungen angenommen. 

Wir haben dann noch über den Ausschußantrag 
Ziffern 2 bis 4 auf den Seiten 2 und 3 der Drucksache 
V/4474 abzustimmen. Wer den Ausschußanträgen zu-
stimmen will, gebe das Handzeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Abkommen vom 12. Oktober 
1968 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien über Arbeitslosenver-
sicherung 
— Drucksache V/4149 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar-
beit (19. Ausschuß) 
— Drucksache V/4447 —
Berichterstatter: Abgeordneter Jaschke 
(Erste Beratung 230. Sitzung) 

Das Wort in der allgemeinen Aussprache wird 
nicht gewünscht. Änderungsanträge liegen nicht vor. 
Wir stimmen in zweiter Beratung über Art. 1 bis 4, 
Einleitung und Überschrift des Gesetzes ab. Wer 
zustimmen will, gebe das Handzeichen! — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen.? — Ich stelle einstim-
mige Annahme fest. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird nicht gewünscht. Wir kommen 
zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzentwurf im 
ganzen zustimmen will, möge sich erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle einstim-
mige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Porten, Biermann, Geldner und 
den Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über die Arbeitszeit in 
Bäckereien und Konditoreien 
— Drucksache V/4200 —  

Schriftlicher Bericht des  Ausschusses für Ar-
beit (19. Ausschuß) 
— Drucksache V/4493 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Franzen 
(Erste Beratung 236. Sitzung) 

Wir treten in die zweite Beratung ein. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Änderungsanträge lie-
gen nicht vor. Wir stimmen über Art. 1 bis 3, Ein-
leitung und Überschrift des Gesetzentwurfs ab. Wer 
zustimmen will, gebe das Handzeichen! — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle einstim-
mige Annahme fest. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird nicht gewünscht. Wir stimmen 
ab. Wer dem Gesetzentwurf im ganzen zustimmen 
will, möge sich erheben! — Danke. Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Annahme 
fest. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 5. De-
zember 1958 über den internationalen Aus-
tausch von Veröffentlichungen 
— Drucksache V/4271 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Wissenschaft, Kulturpolitik und Publizistik 
(8. Ausschuß) 
— Drucksache V/4497 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Raffert 
(Erste Beratung 236. Sitzung) 

Das Wort in der allgemeinen Aussprache wird 
nicht gewünscht. Änderungsanträge liegen nicht vor. 
Wir stimmen über Art. 1 bis 3, Einleitung und Über-
schrift ab. Wer zustimmen will, gebe das Hand-
zeichen! — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen dann zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz-
entwurf im ganzen zustimmen will, möge sich er-
heben. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung , eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Durchführung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1174/68 des Rates der Euro-
päischen Gemeinschaften 
— Drucksachen V/4232, zu V/4232 — 
Schriftlicher Bericht des Verkehrsausschusses 
(20. Ausschuß) 
— Drucksache V/4482 — 
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Berichterstatter: 
Abgeordneter Schmidt (Braunschweig) 
(Erste Beratungen 236. und 242. Sitzung) 

Änderungsanträge liegen nicht vor. Dann stimmen 
wir in zweiter Beratung über Art. 1 bis 3, Einleitung 
und Überschrift ab. Wer zustimmen will, gebe das 
Handzeichen! — Danke. Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Wir treten dann in die 

dritte Beratung 
ein. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz-
entwurf im ganzen zustimmen will, möge sich er-
heben. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Punkt 7 der Tagesordnung müssen wir zurück-
stellen, da der Bericht des Haushaltsausschusses zu 
diesem Tagesordnungspunkt noch nicht vorliegt. 

Ich rufe dann Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Abkommen vom 13. Novem-
ber 1968 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Österreichi-
schen Bundesregierung über den Personen-
verkehr 
— Drucksache V/4218 — 
Mündlicher Bericht des Innenausschusses 
(6. Ausschuß) 
— Drucksache V/4455 —
Berichterstatter: Abgeordneter Picard 
(Erste Beratung 236. Sitzung) 

Änderungsanträge liegen nicht vor. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wir stimmen in zweiter Be-
ratung über Art. 1 bis 3, Einleitung und Überschrift 
ab. Wer zustimmen will, gebe das Handzeichen! —
Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle 
einstimmige Annahme fest. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Ge-
setz im ganzen zustimmen will, möge sich erheben. 
— Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich 
stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich werde soeben gebeten, den Punkt 9 zurückzu-
stellen. Ich rufe ihn etwas später auf. 

Ich rufe dann Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Abkommen vom 5. Juli 1968 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Panama über den Luftverkehr 
— Drucksache V/3850 — 
Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache V/4452 —  

Berichterstatter: Abgeordneter Metzger 
(Erste Beratung 218. Sitzung) 

Es liegen keine Änderungsanträge vor. Das Wort 
in zweiter Beratung wird nicht gewünscht. Wer den 
Art. 1 und 2, der Einleitung und der Überschrift des 
Entwurfs zustimmen will, gebe das Handzeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle 
einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe zur 

dritten Beratung 

auf. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem 
Gesetz im ganzen zustimmen will, möge sich erhe-
ben. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich 
stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zu dem Abkommen vom 6. August 1968 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Ghana über den Luftverkehr 
— Drucksache V/4062 — 
Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache V/4453 —
Berichterstatter: Abgeordneter Metzger 
(Erste Beratung 227. Sitzung) 

Änderungsanträge liegen nicht vor. In zweiter 
Beratung wird das Wort nicht gewünscht. Wir stim-
men über Art. 1 und 2, Einleitung und Überschrift 
ab. Wer zustimmen will, gebe das Handzeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe zur 

dritten Beratung 

auf. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem 
Gesetz im ganzen zustimmen will, möge sich erhe-
ben. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich 
stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem. Protokoll vom 28. August 
1952 über die Rechtsstellung der auf Grund 
des Nordatlantikvertrages errichteten inter-
nationalen militärischen Hauptquartiere und 
zu den dieses Protokoll ergänzenden Verein-
barungen (Gesetz zum Protokoll über die 
NATO-Hauptquartiere und zu den Ergän-
zungsvereinbarungen) 
— Drucksache V/4255 —

Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache V/4454 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Kliesing 
(Honnef) 
(Erste Beratung 236. Sitzung) 
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Vizepräsident Dr. Mommer 

Änderungsanträge liegen nicht vor. Wer in zwei-
ter Beratung den Art. 1 bis 9, der Einleitung und 
der Überschrift zustimmen will, gebe das Handzei-
chen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmig angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem 
Gesetz im ganzen zustimmen will, möge sich er-
heben. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 27. Ja-
nuar 1967 über die Grundsätze zur Regelung 
der Tätigkeiten von Staaten bei der Erfor-
schung und Nutzung des Weltraumes, ein-
schließlich des Mondes und anderer Him-
melskörper 
— Drucksache V/4431 — 
Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache V/4502 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Raffert 
(Erste Beratung 243. Sitzung) 

Änderungsanträge liegen nicht vor. Das Wort 
wird in zweiter Beratung nicht gewünscht. Wir 
stimmen über Art. 1 bis 3, Einleitung und Über-
schrift ab. Wer zustimmen will, gebe das Hand-
zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— In zweiter Beratung einstimmig angenommen. 

Ich rufe zur 

dritten Beratung 

auf. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem 
Gesetz im ganzen zustimmen will, möge sich er

-

heben. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Wiener Übereinkom-
men vom 24. April 1963 über konsularische 
Beziehungen 
— Drucksache V/3449 — 
Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache V/4512 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. von Mer-
katz 
(Erste Beratung 194. Sitzung) 

Änderungsanträge liegen nicht vor. Das Wort 
wird in zweiter Beratung nicht gewünscht. Wir 
stimmen über Art. 1 bis 4, Einleitung und Über-
schrift ab. Wer zustimmen will, gebe das Hand-

zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Das Wort wird nicht gewünscht. 

(Abg. Rösing: Der Antrag des Ausschusses, 
Herr Präsident!) 

— Zuerst Schlußabstimmung über das Gesetz im 
ganzen. Wer zustimmen will, möge sich erheben. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das Gesetz ist 
einstimmig angenommen. 

Wir stimmen nun ab über den Antrag des Aus-
schusses auf Drucksache V/4512, Seite 2. Wer zu-
stimmen will, gebe das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Europäischen Übereinkom-
men vom 22. Januar 1965 zur Verhütung von 
Rundfunksendungen, die von Sendestellen 
außerhalb der staatlichen Hoheitsgebiete ge-
sendet werden 
— Drucksache V/4026 — 
Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache V/4503 —
Berichterstatter:Abgeordneter Mattick 
(Erste Beratung 227. Sitzung) 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Änderungs-
anträge liegen nicht vor. Das Wort wird nicht ge-
wünscht. 

Zunächst eine Berichtigung. In Art. 4 ist das Wort 
„strafbare" durch die Worte „mit Strafe bedrohte" 
zu ersetzen. Das Haus nimmt diese Berichtigung zur 
Kenntnis. 

Wir stimmen ab über die Art. 1 bis 6, Einleitung 
und Überschrift. Wer zustimmen will, gebe das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmig angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem 
Gesetz im ganzen zustimmen will, möge sich er-
heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich 
stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zum Fischerei-Übereinkom-
men vom 9. März 1964 
— Drucksache V/4289 — 
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Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (17. Aus-
schuß) 
— Drucksache V/4488 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Marquardt 
(Erste Beratung 236. Sitzung) 

Anträge liegen nicht vor. Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer in zweiter Beratung den Art. 1 bis 3, 
der Einleitung und der Überschrift zustimmen will, 
gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Einstimmig angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

.ein. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem 
Gesetz im ganzen zustimmen will, möge sich erhe-
ben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstim-
mig angenommen. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über forstwirtschaftliche Zusammen-
schlüsse 
— Drucksache V/4231 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache V/4465 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Brese 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(17. Ausschuß) 
— Drucksache V/4444 —
Berichterstatter: Abgeordneter Bewerunge 

(Erste Beratung 236. Sitzung) 

Änderungsanträge liegen nicht vor. Das Wort in 
zweiter Beratung wird nicht gewünscht. 

Wir stimmen ab über §§ 1 bis 32, Einleitung und 
Überschrift. Wer zustimmen will, gebe das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz 
als Ganzem zustimmen will, möge sich erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das Gesetz ist ein-
stimmig angenommen. 

(Abg. Frau Dr. Kuchtner: Nein!) 

— Entschuldigung, eine Gegenstimme. Das Gesetz 
ist also gegen eine Stimme, im übrigen einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Prinz zu Sayn-Wittgenstein--
Hohenstein, Kühn (Hildesheim), Ruf, Frau 
Kalinke, Müller (Remscheid), Dr. Hammans 

und Genossen eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über 
den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittel-
gesetz) 
— Drucksache V/3836 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ge-
sundheitswesen (11. Ausschuß) 
— Drucksache V/4526 —
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Dr. Heu

-

ser  
(Erste Beratung 218. Sitzung) 

Änderungsanträge liegen nicht vor. Das Wort in 
zweiter Beratung wird nicht gewünscht. 

Wir stimmen ab über die Art. 1 bis 3 sowie Ein-
leitung und Überschrift. Wer zustimmen will, gebe 
das Handzeichen. — Gepenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz 
im ganzen zustimmen will, möge sich erheben. — 
Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle 
einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf Punkt 19 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung der Bundesärzteord-
nung 
— Drucksache V/3838 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ge-
sundheitswesen (11. Ausschuß) 
— Drucksache V/4525 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Jungmann 
(Erste Beratung 218. Sitzung) 

Änderungsanträge liegen nicht vor. Das Wort wird 
in zweiter Beratung nicht gewünscht. Wir stimmen 
ab über Art. 1 bis 5, Einleitung und Überschrift. Wer 
zustimmen will, gebe das Handzeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Wir treten ein in die 

dritte Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz 
im ganzen zustimmen will, möge sich erheben. — 
Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das Ge-
setz ist einstimmig angenommen. 

Es liegt ein Antrag des Ausschusses auf Druck-
sache V/4525, Nr. 2, Seite 4, vor. Wer dem Ausschuß-
antrag zustimmen will, gebe das Handzeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstim-
mig angenommen. 

Den Punkt 20 müssen wir zurückstellen, weil auch 
hier der Bericht des Haushaltsausschusses nach § 96 
der Geschäftsordnung noch nicht vorliegt. 

(Abg. Rösing: Punkt 21 und 22 auch!) 
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— Die Punkte 21 und 22, so wird mir eben gesagt, 
sollen auch zurückgestellt werden. — Das Haus ist 
damit einverstanden. 

Ich rufe auf Punkt 23 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wissenschaft, Kulturpolitik und 
Publizistik (8. Ausschuß) über den Antrag der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
betr. Bericht über die Auswirkungen des Film-
förderungsgesetzes 
— Drucksachen V/4039, V/4513 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Meinecke 

Das Wort zu dem Ausschußbericht wird nicht ge-
wünscht. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem 
Ausschußantrag zustimmen will, gebe das Handzei-
chen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 24 der Tagesordung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (6. Ausschuß) über den Bericht 
der Bundesregierung über das Konzept der zi-
vilen Verteidigung und das Programm für die 
Zeit bis 1972 
— Drucksachen V/3683, V/4480 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Kempfler 

Das Wort hat der Herr Berichterstatter. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich erfreue mich sicher 
nicht Ihrer Zustimmung, wenn ich die so zügigen Be-
ratungen jetzt durch einen— allerdings nur kurzen—
mündlichen Bericht unterbrechen muß. Aber wenn 
auch hier und heute nicht die Zeit zu einer gründ-
lichen Debatte dieses Problems zur Verfügung steht, 
so soll doch mit Nachdruck gerade vom Berichter-
statter und im Namen des zuständigen Ausschusses 
betont werden, daß es sich bei der Zivilverteidigung 
und bei der Gesetzgebung über dieses Problem um 
eine der dringendsten, aber bis jetzt noch völlig un-
zureichend behandelten Fragen der gesamten deut-
schen Verteidigungsbereitschaft handelt. 

Ich ergreife das Wort auch deswegen, um nicht 
den Eindruck entstehen zu lassen— namentlich drau-
ßen in der Bevölkerung und besonders bei den vie-
len freiwilligen Helfern mit Idealismus, die wir bis 
jetzt gefunden haben —, als handele es sich bei der 
Zivilverteidigung nur um eine lästige Pflichtübung 
des Bundestages und als handele es sich bei den 
Berichten der Bundesregierung nur immer um Erin-
nerungsposten und um sonst nichts. 

Ich darf daran erinnern, meine Damen und Herren, 
daß wir in der letzten Phase des letzten Bundes-
tages ein absolut durchdachtes Konzept der zivilen 
Verteidigung und des Bevölkerungsschutzes be-
schlossen haben, daß es aber fast restlos auf dem 
Papier geblieben ist, weil fast sämtliche Vorschriften 
im Rahmen der Finanznot dann von diesem Bundes-
tag wieder gestrichen wurden. Wenn Sie heute das 
Konzept der Bundesregierung, so wie es Ihnen vor-
liegt, ansehen, dann fühlen Sie sich trotz Anerken-

nung des Eifers und des Bemühens, das irgendwie 
Mögliche herauszuholen, an das Dichterwort erin-
nert: 

In den Ozean sticht mit tausend Masten der 
Jüngling. 
Froh des geretteten Boots kehrt in den Hafen 
der Greis. 

Wenn wir von diesem Konzept zustimmend Kennt-
nis zu nehmen vorschlagen, dann nur deswegen, weil 
wir der Auffassung sind, daß 1 % immerhin mehr 
ist als null, wobei wir darauf hinweisen wollen, daß 
an 100 °/o noch 99 Punkte fehlen. Sie sollen durch 
den nächsten Bundestag ergänzt werden, oder — ich 
möchte mich gar nicht so optimistisch ausdrücken — 
es  sollen wenigstens einige Punkte ergänzt werden, 
und dazu dient der Vorschlag des Innenausschusses, 
den wir Ihnen unterbreitet haben und dessen An-
nahme ich Ihnen hiermit im Auftrag des Innenaus-
schusses empfehlen möchte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Wir danken dem 
Herrn Berichterstatter für seinen Mündlichen Bericht. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Wir haben schon in 
der vergangenen Woche von dem Abteilungsleiter 
aus dem Innenministerium, der für die Zivilvertei-
digung zuständig ist, eine herbe Kritik an den 
Maßnahmen dieser Bundesregierung gehört. Er hat 
sich unmißverständlich dahin geäußert — der Kol-
lege Kempfler hat das in wohlgesetzten Worten, 
aber in der Sache nicht anders hier vorgetragen —, 
daß das, was von der Bundesregierung geschieht, 
völlig unzureichend ist. 

Nun sagt Herr Dr. Kempfler, wir haben hier keine 
Zeit für eine gründliche Debatte. Herr Kollege 
Kempfler, ich hätte es begrüßt, wenn Ihre Fraktion 
oder die Sozialdemokraten die Ausführungen, die 
ich während der Haushaltsberatung zu diesem Ein-
zelplan gemacht habe, zum Anlaß genommen hätten, 
diese gründliche Debatte dort zu führen, weil sie ja 
zumindest dort notwendig gewesen wäre. Leider 
hatten Sie damals auch keine Zeit für diese gründ-
liche Debatte — ich meine nicht Sie persönlich, 
sondern die Koalitionsfraktionen —, so daß in der 
Offentlichkeit eben doch der Eindruck entstehen 
muß — zwangsläufig entstehen muß, meine Damen 
und Herren, und aus dieser Verantwortung können 
Sie sich nicht davonschleichen —, daß Sie zu die-
sem Thema immer wieder Hoffnungen erwecken 
und daß Sie Erklärungen abgeben, die sich schön 
anhören, daß aber in der Sache selbst fast gar nichts 
geschieht. Das ist auch das, was der Kollege Kempf-
ler hier mit vorsichtig formulierten Worten noch 
einmal als Ergänzung vorgetragen hat. 

Wir meinen — und gerade auch bei der verteidi-
gungspolitischen Debatte hat mein Fraktionskollege 
Schultz kein Hehl daraus gemacht —, daß Zivilver-
teidigung und militärische Verteidigung eine ge-
schlossene Einheit sind und daß für die Zivilbevöl-
kerung überhaupt nur dann die militärische Ver- 
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teidigung sinnvoll sein kann, wenn ein Mindestmaß 
an Voraussetzungen für den Bereich der Zivilver-
teidigung geschaffen werden kann. 

Ich bin mit Ihnen, Herr Kempfler, in der Beurtei-
lung der Situation des Jahres 1965 einig. Wir glaub-
ten damals, im Innenausschuß eine eindeutige, klare 
Konzeption gefunden zu haben, zu der sich auch 
alle drei Fraktionen des Deutschen Bundestags be-
kannt haben. Und dann kamen die finanziellen Dis-
kussionen oder die Diskussionen über die finanziel-
sen Auswirkungen. Ich erinnere mich noch sehr 
genau, daß der heutige Bundestagspräsident damals 
u. a. erklärt hat, für den Bereich der militärischen 
Verteidigung dürfe der Haushaltsplan nicht um 
eine einzige D-Mark gekürzt werden. Das, was sich 
dann abgespielt hat, nachdem wir diese Regierung 
bekommen hatten, haben wir alle selbst erleben 
können. Wir meinen also — insofern stimmen wir 
mit dem Berichterstatter überein —, daß hier eine 
der dringendsten Fragen der deutschen Innenpolitik 
angesprochen wird und daß sie von dieser Bundes-
regierung völlig unzureichend gelöst worden ist. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht uninteres-
sant, die Vorstellungen der letzten drei Innenmini-
ster, die wir in diesem Hause erlebt haben, einmal 
kurz Revue passieren zu lassen und an das zu den-
ken, was damals Herr Höcherl als Innenminister 
vorgetragen hat, was dann Herr Lücke als Innen-
minister weiterentwickelte und was bei Herrn Benda 
als Innenminister von den Vorstellungen, die im 
Parlament weitgehend einmütig vertreten worden 
sind, übriggeblieben ist. Daß das natürlich nicht nur 
die Kritik des Berichterstatters, nicht nur die Kritik 
der Opposition, sondern auch die des Parlaments 
und naturgemäß des zuständigen Abteilungsleiters 
im Innenministerium auslösen muß, ist doch selbst-
verständlich, wenn man weiß, was auf dem Papier 
stehengeblieben ist und was realisiert werden 
konnte. 

Herr Kollege Kempfler hat das Konzept der Re-
gierung in ein Zitat gekleidet. Ich möchte mit einem 
anderen Zitat antworten, das in der Divina Comedia 
von Dante steht und den Spruch über dem Eingang 
zur Höllenpforte enthält. Es heißt in der deutschen 
Übersetzung: Laßt alle Hoffnung fahren, die Ihr 
hier eintretet! — Das könnte eigentlich über dem 
Konzept dieser Bundesregierung zur Zivilverteidi-
gung stehen. Besser kann man es kaum noch um-
schreiben. Herr Kollege Kempfler. Ich bedauere es 
eigentlich, daß jetzt wieder gesagt wird: der nächste 
Bundestag muß das dann ergänzen. Vorstellungen, 
die man in der Sache für richtig hält, muß man auch 
durchzuziehen bereit sein, vor allen Dingen wenn 
man eine so breite Mehrheit im Parlament hat. Es 
nützt nichts, nur resignierend zur Kenntnis zu neh-
men, daß diese Bundesregierung leider nichts tun 
wird, sondern dann muß man sich auch in der Sache 
zu dem bekennen, was man an kritischen Bemer-
kungen vorgetragen hat. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zum Abschluß 
sagen. In dem Mündlichen Bericht werden einige 
Vorstellungen vorgetragen, z. B. daß in Zukunft bei 
Neubauten von Drei- und Mehrfamilienhäusern die 
Errichtung und Einrichtung von Schutzräumen er-

möglicht und dafür finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, dieses Konzept, das ich in der vorigen 
Legislaturperiode mit vielen anderen in diesem 
Hause selbst sehr energisch vertreten habe, ist 
durch die Entwicklung in unserem Lande völlig 
überholt. Die Zahl der Neubauten, die entstehen 
und bei denen solche Möglichkeiten eingeplant wer-
den können, steht in keinem Verhältnis zu der Zahl 
der Bauten, bei denen nachträglich kaum noch etwas 
gemacht werden kann, weil damals in der Planung 
einfach die statischen und andere Voraussetzungen 
dafür gefehlt haben. 

Deswegen, Herr Kollege Kempfler, sollten wir uns 
und sollte sich die Bundesregierung vielleicht noch 
mehr Gedanken darüber machen. Die Freien Demo-
kraten haben solche Gedanken durch mich zum 
Abschluß der vorigen Legislaturperiode und auch 
in dieser Legislaturperiode wiederholt vorgetragen. 
Unabhängig davon, ob wir in der Regierung oder in 
der Opposition waren, haben wir immer die gleiche 
Konzeption vertreten, indem wir gesagt haben: 
Diese Mittel sind überhaupt nicht mehr sinnvoll 
verwendbar, sondern man sollte sich jetzt darum 
kümmern, daß so schnell wie möglich bei unter-
irdischen Verkehrsbauten, bei Mehrzweckbauten, 
bei allen möglichen andersgearteten Anlagen, die 
nunmehr errichtet werden, solche Voraussetzungen 
geschaffen werden, wie wir sie uns damals in den 
nordischen Staaten angesehen haben und die in der 
Schweiz und in anderen europäischen Ländern seit 
vielen Jahren praktizierte Wirklichkeit geworden 
sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
weiß, daß das allein nicht ausreicht. Wenn wir aber 
diesen Weg konsequent beschritten, könnten wir 
ein Vielfaches von dem an Schutzmöglichkeiten für 
die Zivilbevölkerung schaffen, als mit der Konzep-
tion der alten Planung für die absehbare Zukunft 
überhaupt auf einem anderen Wege zu erreichen 
wäre. 

Ich meine also, der neue Bundestag und die neue 
Bundesregierung, ganz gleich, wie sie aussehen 
mag, wären wirklich gut beraten, wenn endlich auch 
auf dem finanziellen Sektor eine einheitliche Kon-
zeption in der militärischen und der Zivilverteidi-
gung hergestellt würde und wenn man erkennen 
würde, welche Bedeutung trotz aller Entspannungs-
versuche die Zivilverteidigung auch in der heutigen 
Zeit noch hat. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Schmitt-Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich glaube, es ist ange-
zeigt, im Anschluß an die Ausführungen des Herrn 
Berichterstatters und die des Kollegen Dorn noch 
einige Bemerkungen zu machen. 

Erstens. Herr Staatssekretär Köppler, ich glaube, 
die Bundesregierung wäre gut beraten, wenn in dem 
Weißbuch zur Verteidigungspolitik die Zivilvertei-
digung in Zukunft einen angemessenen Rang be- 
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käme. Die Bundesregierung hat diesmal einen ge-
sonderten Bericht vorgelegt. Der Bericht ist gut und 
hat die gegenwärtige Ausgangslage und die sich 
hieraus ergebenden Probleme geklärt; aber um die 
Bedeutung der zivilen Verteidigung im Rahmen der 
Gesamtverteidigung deutlich zu machen, sollte die 
Zivilverteidigung unbedingt in dem Weißbuch einen 
angemessenen Platz finden. 

Zweitens. Herr Kollege Dorn, ich glaube, man 
sollte doch hier auch einmal ganz klar sagen, daß 
dem Hause mit diesem Bericht über die Zivilvertei-
digung zum erstenmal ein ungeschminktes Bild über 
die Lage gegeben worden ist. 

(Abg. Dorn: Das stimmt nicht!) 

— Doch, das ist der Fall. 

(Abg. Dorn: Das haben wir Ende 1965 auch 
gehabt!) 

— Entschuldigen Sie, in solcher Klarheit hatte sich 
die Bundesregierung zu diesen Problemen bisher 
noch nicht geäußert. 

Drittens, — und das muß man hier sagen —: Was 
uns Sorgen macht, ist die Frage: Welche Konsequen-
zen sind aus der jahrelangen, insbesondere finan-
ziellen Unterbewertung der Zivilverteidigung gezo-
gen worden, und welche müssen für die Zukunft ge-
zogen werden? Es ist doch so — dies geht ja schon 
auf die fünfziger Jahre zurück —, daß die Zivilver-
teidigung immer ein Stiefkind in der politischen 
Prioritätenliste geblieben ist. Es wäre eine Ver-
niedlichung, wenn man hier sagen wollte, das sei in 
den letzten Jahren anders geworden. Mir ist in die-
sen Wochen und Monaten klargeworden: Wenn es 
nicht im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 
rechtzeitig gelingt, die notwendigen Mittel für die-
sen Bereich einzuplanen, werden wir auch künftig 
keine neue und wirksame Konzeption verwirklichen 
können. Herr Staatssekretär, es ist jetzt Aufgabe 
der Regierung, im Rahmen der mittelfristigen Fi-
nanzplanung nach realistischen Lösungen zu suchen. 

Viertens. Wir sind — dies gilt auch für den Innen-
ausschuß — mit dem Entschließungsantrag noch nicht 
auf bestimmte Einzelmaßnahmen festgelegt; wir sind 
auch für Änderungen der bisherigen Planungen 
offen. In diesem Sinne haben wir auch die Fragen 
der Beratungsstellen für den Schutzraumbau erör-
tert. Worauf es uns jetzt ankommt, Herr Staats-
sekretär, ist, daß die Substanz, die ja zum Teil an-
gegriffen ist, nicht noch weiter verringert wird. 

Fünftens. In diesem Zusammenhang muß man, 
Herr Kollege Dorn, sehen, daß hier natürlich auch 
ein NATO-Problem liegt. Solange die Zivilverteidi-
gung fast allein den einzelnen Mitgliedern der 
NATO überlassen bleibt — das ist die eigentliche 
Ursache der Schwierigkeiten —, wird sie immer wie-
der zurückgedrängt werden. Sie, Herr_ Staatssekretär 
Köppler, haben die Ausgabenpläne von Großbritan-
nien, von Frankreich und von anderen NATO-Staaten 
für die Zivilverteidigung vorliegen: überall ist lei-
der im Gesamtzusammenhang der Verteidigungsan-
strengungen in den letzten Jahren die Zivilverteidi-
gung zurückgetreten. Das hat nicht zuletzt auch psy-
chologische Ursachen, wie überhaupt bei allen Fra-

gen der Verteidigung, aber wir sollten uns hierdurch 
nicht völlig entmutigen lassen. 

Ich möchte noch einmal auf den. entscheidenden 
Punkt hinweisen: was nicht im Rahmen der mittel-
fristigen Finanzplanung von Ihrem Hause, Herr 
Staatssekretär Köppler, beansprucht wird und fest-
gelegt werden kann, ist nachher im Hinblick auf die 
zahlreichen weiteren Anforderungen bei der Fest-
legung der Haushaltspläne nur noch schwer durch-
zusetzen. - 

Eine letzte Bemerkung, Herr Kollege Dorn. Es 
wäre reizvoll, einmal alle die Anträge, die wir früher 
gestellt haben und die Sie mit abgelehnt haben, hier 
in Gegenüberstellung zu Ihren heutigen Ausführun-
gen zu zitieren. Wir tun das jedoch nicht, weil wir 
ja eine gemeinsame Basis für einen verbesserten 
Ausbau des zivilen Bevölkerungsschutzes suchen. 

(Abg. Dorn: Da würden Sie aber sehr über-
rascht sein!)  

— Nein, nein, da ist gar nichts Überraschendes! Ich 
habe mir das natürlich noch einmal für diese Aus-
sprache zusammenstellen lassen. 

(Abg. Dorn: Ich habe die Protokolle alle 
bei mir!) 

— Wir auch! — Mit dem Bericht haben wir der  deut-
schen Offentlichkeit deutlich gemacht: Die bisher 
geplanten Anstrengungen reichen jedenfalls noch 
nicht, um den Aufgaben der Zivilverteidigung und 
damit der notwendigen Hilfe für unsere Bürger im 
Verteidigungsfall gerecht zu werden. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Parlamentarische Staatssekretär im Innenmini-
sterium, Herr Köppler. 

(V o r sitz : Vizepräsident Schoettle.) 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Gestatten Sie mir nur wenige 
Worte zu den Beiträgen in der Debatte zu diesem 
Thema. Ich bin Herrn Kollegen Schmitt-Vocken-
hausen sehr dankbar dafür, daß er die Debatte noch 
einmal auf den Punkt gelenkt hat, auf den es der 
Bundesregierung zunächst ankam, nämlich diesem 
Hohen Haus einen ungeschminkten Bericht über die 
Lage in diesem Bereich zu geben. Ich bin mit dem 
Vorredner der Auffassung, daß die Lage auf diesem 
Gebiet in der Tat nicht befriedigend ist. Herr Kollege 
Schmitt-Vockenhausen hat die Zivilverteidigung hier 
als eine Art Stiefkind in der gesamtpolitischen Prio-
ritätenordnung dargestellt. Man könnte es so nen-
nen. Ich bin auch der Meinung, daß sein Hinweis 
darauf, daß auch in anderen NATO-Ländern ähn-
liche Schwierigkeiten bestehen, richtig ist. 

Ich bin auch gern bereit, die Anregung, die Zivil-
verteidigung mit in das Verteidigungsweißbuch ein-
zubeziehen, aufzunehmen. Ich halte diese Anregung 
für wertvoll. 

Ich bin mir auch darüber im klaren, daß bei einer 
Veränderung der Situation, die durch die mittel-
fristige Finanzplanung gegeben ist, die Bundesregie- 
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Parlamentarischer Staatssekretär Köppler 
rung die Initiative ergreifen muß. Zugleich möchte 
ich aber die Bitte an dieses Hohe Haus aussprechen, 
sie bei entsprechenden Bemühungen zu unterstützen. 

Herr Kollege Dorn, ich will in diesem Zusammen-
hang nicht auf Ihre Äußerungen über den Abtei-
lungsleiter meines Hauses eingehen. Wir werden 
voraussichtlich heute mittag in der Fragestunde 
dazu Gelegenheit haben. Ich möchte nur Ihrer Fest-
stellung widersprechen, daß die im Antrag des In-
nenausschusses mit Priorität gekennzeichnete Auf-
gabe des Schutzraumbaus in Mehrfamilienhäusern 
völlig überholt sei. Ich bin mit Ihnen der Auffassung, 
daß neben dieser Aufgabe andere Programme im 
Schutzraumbau mindestens von gleicher Bedeutung 
oder sogar von Vorrangigkeit sind, aber ich würde 
es im Interesse der Vermeidung von Mißverständ-
nissen für falsch halten, den Schutzraumbau in 
Wohnhäusern, insbesondere in Mehrfamilienhäusern 
als überholt anzusehen. Ich glaube, wir sind uns im 
Prinzip auch einig darüber, daß die Möglichkeiten, 
die hier bestehen, im Interesse des Schutzes unserer 
Bevölkerung genutzt werden sollten. 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Kempfler. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich nur 
noch ganz kurz zu einigen Sätzen aus der Rede des 
Kollegen Dorn Stellung nehmen. Herr Kollege Dorn, 
was den zivilen Bevölkerungsschutz angeht, so war 
nie problematisch, dafür Mehrheiten in diesem Hause 
zu finden. Wir haben das letzte Gesetzeswerk ein-
stimmig beschlossen. Das Problem sind vielmehr die 
Mittel. Auch die breiteste Mehrheit ist manchmal 
nicht imstande, die Mittel herbeizuschaffen. 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Frage? 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Vizepräsident Schoettle: Bitte sehr, Herr Ab-
geordneter Dorn! 

Dorn (FDP) : Herr Kollege Kempfler, sind Sie 
nicht mit mir der Meinung, daß nicht die Mittel an 
sich das Problem sind, sondern die falsche Vertei-
lung auf die einzelnen Positionen innerhalb des 
Kabinetts? 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Herr Kollege Dorn, 
die Antwort finden Sie in Abschnitt A Ziffer 2 a 
des Ausschußantrages, nach der der zivilen Ver-
teidigung nun endlich die ihr gebührende Stellung 
im Rahmen der Gesamtverteidigung eingeräumt 
werden soll. Das scheint mir das Problem zu sein, 
bis wir — das muß die breite Mehrheit immer wie-
der betonen — wenigstens einen Schritt weiterge-
kommen sind; ich möchte gar nicht sagen: am Ziele 
sind. Weil wir dieses Bestreben nicht aufgeben 
sollten, kann ich auch Ihr Zitat „Laßt alle Hoffnung 
fahren" nicht am Ende dieser Debatte stehen las-

sen, denn gerade das würde ja enorm entmutigend 
auf die Leute wirken, die — teils freiwillig, teils 
beruflich — jetzt schon in der zivilen Verteidigung 
mitwirken. Ich schlage Ihnen vor, daß wir — wir 
sind ja offenbar beide große Zitierer — ein an-
deres Zitat nehmen: Wir sollten am Grabe des 
Gesetzgebungswerkes von 1965 die Hoffnung für 
die Jahre 1969 bis 1973 aufpflanzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort wird 
weiter nicht gewünscht. Die Aussprache ist ge-
schlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den. Antrag 
des Ausschusses. Können wir über ihn im ganzen 
abstimmen? 

(Zustimmung.) 

Wer dem Antrag des Ausschusses zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Das ist einstimmig beschlos-
sen. 

Ich rufe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (6. Ausschuß) über den Bericht 
des Bundesministers des Innern 
betr. Rechtsstellung und Ausbildung der deut

-

schen Beamten für internationale Aufgaben 
— Drucksachen V/3794, V/4484 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Schmitt-Vok-
kenhausen 

Wünscht der Berichterstatter das Wort? 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Wenn es 
nicht verlangt wird, nicht!) 

— Ich habe kein Verlangen dieser Art gehört; ich 
habe nur gefragt. — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Drucksache V/4484. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Die Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (6. Ausschuß) über den Antrag 
der Fraktion der SPD 
betr. einheitliche Richtlinien zur Bewertung 
der Dienstposten und über die Harmonisie-
rung der Stellenpläne 
— Drucksachen V/185, V/4477 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Brück (Köln) 

Ist zu diesem Punkt eine Ergänzung des Herrn 
Berichterstatters notwendig? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wer dem Antrag des Ausschusses auf Drucksache 
V//4477 zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der 
Antrag ist einstimmig angenommen. 
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Jetzt kommen wir zu Punkt 27 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (6. Ausschuß) über den Bericht 
des Bundesministers des Innern 
betr. Arbeitsbedingungen des wissenschaft-
lichen und technischen Personals an den hoch-
schulfreien Forschungseinrichtungen des Bun-
des 
— Drucksachen V/3963, V/4476—
Berichterstatter: Abgeordneter Schlager 

Der Herr Berichterstatter wünscht das Wort zu 
einer Ergänzung nicht. — Das Wort zur Sache selber 
wird ebenfalls nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Drucksache V/4476. Wer dem 
Ausschußantrag zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe den Punkt 28 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Arbeit (19. Ausschuß) über den 
von der Bundesregierung vorgelegten Bericht 
über die Art, den Umfang und den Erfolg der 
von ihr oder den Länderregierungen vorge-
nommenen Beanstandungen betreffend die 
Anwendung des Artikels 119 des EWG-Ver-
trages 
— Drucksachen V/3782, V/4495 — 
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Rudoll 

Wünscht die Frau Berichterstatterin das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. — Das Wort zur Sache wird 
ebenfalls nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses, den Sie auf Drucksache V/4495 fin-
den. Wer dem Antrag des Ausschusses zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das ist einstimmig 
beschlossen. 

Ich rufe den Punkt 29 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft und Mittelstands-
fragen (15. Ausschuß) über den Antrag der 
Abgeordneten Dr. Burgbacher, Dr. Jahn 
(Braunschweig), Burgemeister und Genossen 
betr. Forschungsauftrag zur Herstellung von 
Kraftstoffen aus Kohle 
— Drucksachen V/2806, V/4496 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Matthöfer 
dazu 
Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus

-

schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache V/4508 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Hermsdorf 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. — Auch sonst wird das Wort 
nicht gewünscht. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den 
Antrag des Ausschusses, den Sie auf Seite 2 der 
Drucksache V/4496 finden. Wer dem Antrag des 
Ausschusses zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Das ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe nun den Punkt 9 der Tagesordnung auf, 
der zurückgestellt worden war: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Entlastung des Bundesgerichts-
hofes in Zivilsachen 
— Drucksache V/2849 — 
Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(12. Ausschuß) 
— Drucksache V/4458 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Wahl 
(Erste Beratung 175. Sitzung) 

Der Berichterstatter wünscht das Wort offenbar 
nicht. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe auf die 
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Einleitung und Überschrift. — 
Wer den aufgerufenen Bestimmungen, der Einlei-
tung und Überschrift zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Der Gesetzentwurf ist in zweiter Lesung bei 
Enthaltung der sozialdemokratischen Fraktion be-
schlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das 
Wort hat der Abgeordnete Reischl. 

Dr. Reischl (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Gesetzentwurf, der uns heute vor-
liegt, ist ein weiteres Stück Flickwerk, um den 
Bundesgerichtshof zu entlasten. Bereits am Ende der 
letzten Wahlperiode — man ist fast versucht zu 
sagen: „Alle Wahlperioden wieder" — war ein ähn-
licher Entwurf diesem Hause vorgelegen, der damals 
die Streitwertgrenze erhöht hat. Er sollte sie zu-
nächst auf 20 000 DM erhöhen, es ist dann aber bei 
15 000 DM geblieben. Ich selber habe damals in drit-
ter Lesung zu diesem Gesetzentwurf erklärt, daß, 
wenn wir uns nicht endlich entschließen, einen ande-
ren Weg zu gehen, wir uns mit Sicherheit in abseh-
barer Zeit wieder hier sehen werden, wieder mit 
einem Gesetzentwurf zur Erhöhung der Streitwert

-

grenze, um den Bundesgerichtshof zu entlasten, weil 
wir uns einfach nicht entschließen konnten, einen 
wirklich neuen Weg zu einer grundlegenden Ände-
rung des Revisionsrechts zu gehen. 

Die jetzige Regelung des Revisionsrechts geht ein-
fach von der falschen Voraussetzung aus, daß der-
jenige, der einen höheren Streitwert bei seinem 
Prozeß hat, auch mehr Instanzen haben muß. Das ist 
also nun wirklich keine sinvolle Begründung dafür, 
sondern es muß einfach so sein, daß es auf die 
Wichtigkeit des Prozesses ankommen muß, auf die 
Wichtigkeit der zu behandelnden Rechtsfrage, ohne 
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Rücksicht auf den Streitwert, ob ein Prozeß in die 
Revisionsinstanz, die ja eben nur dazu da ist, 
Rechtsfragen nachzuprüfen, gehen soll oder nicht. 

Infolgedessen war auch dem vergangenen Gesetz-
entwurf kein Erfolg beschieden. Es ist genauso ge-
kommen, wie es zu erwarten war: der Streitwert 
wurde auf 15 000 DM erhöht. Sie wissen ja selber, 
wie die Streitwertfestsetzung vor sich geht: bei 
einem großen Teil der Prozesse, wo es mehr oder 
minder im Ermessen des Gerichts liegt, den Streit-
wert nach dem Vortrag der Parteien festzusetzen, 
wurde der Streitwert eben entsprechend höher fest-
gesetzt, und es blieben die ganzen Prozesse an-
hängig. 

Das ist vor allem bei dem I a- und dem I b-Senat 
des Bundesgerichtshofes der Fall, wo eine Ent-
lastung überhaupt nicht eingetreten ist. Das gleiche 
wird jetzt wieder passieren. Nur sind die Wirkun-
gen des jetzigen Gesetzentwurfs sozial noch sehr 
viel weniger tragbar als bisher. Denn jetzt wird die 
Streitwertgrenze auf 25 000 DM erhöht. Wer also 
einen Prozeß mit einem Streitwert unter 25 000 DM 
hat, bei dem endet es eben in der zweiten Instanz. 
Nur in den wenigen Ausnahmefällen, die das Gesetz 
vorsieht, kann der Prozeß überhaupt an den Bundes-
gerichtshof kommen. 

Diese Sache kann auf die Dauer nicht zu einer 
Entlastung führen. Im Gegenteil! Das Gesetz ist 
zugegebenermaßen nur auf drei Jahre befristet. Das 
ist schon ein Fortschritt gegenüber dem letzten Mal; 
denn letztesmal war es unbefristet. Aber es ist halt 
wieder nur ein Flickwerk, das unter gar keinen 
Umständen zur Entlastung des Bundesgerichtshofes 
führen kann. Wir werden vielmehr, wenn wir so 
weitermachen, nach drei Jahren mit dem nächsten 
Gesetzentwurf hier stehen, der dann den Streit-
wert auf 50 000 DM erhöht, usw. usf. 

Wir sollten uns vielmehr endlich entschließen, das 
zu tun, was die SPD-Fraktion bereits während der 
Beratungen im Rechtsausschuß des Bundestages vor-
geschlagen hatte, nämlich grundsätzlich dazu über-
zugehen, daß die Revision nur noch zulässig ist, 
wenn sie vom Bundesgerichtshof selbst wegen der 
besonderen rechtlichen Bedeutung der Sache, auch 
zugegebenermaßen wegen der besonderen wirt-
schaftlichen Bedeutung der Sache, zugelassen wird. 
Nur dadurch würde die Zahl der Revisionen ent-
scheidend verringert, ohne aber dabei auf den doch 
völlig willkürlichen Streitwert abzustellen, und es 
würde erreicht, daß wirklich alle wichtigen Prozesse 
noch nach oben gebracht werden; ganz abgesehen 
davon — das möchte ich noch einflechten —, daß 
es einfach notwendig erscheint, schon im Interesse 
der Weiterentwicklung der Rechtsprechung, diesen 
Weg zu gehen. Denn es muß nun endlich einmal 
alles — die volle Bandbreite, auch die kleinen Ver-
träge — an den Bundesgerichtshof kommen können, 
wenn es der Prozeß wegen seiner besonderen Be-
deutung rechtfertigt. 

Ich möchte hier nun nicht all die Voraussagen 
vom letztenmal wiederholen; es ist ja auch ge-
nauso eingetreten. Sie werden sehen, es wird genau 
dasselbe wieder passieren. 

Um hier nun aber wenigstens eine Möglichkeit 
und der Bundesregierung auch einen Hinweis zu 
geben, hat meine Fraktion einen Entschließungs-
antrag eingebracht. Ich darf ihn mit Zustimmung des 
Herrn Präsidenten gleich mitbegründen, weil wir 
damit Zeit sparen. 

Vizepräsident Schoettle: Bitte, tun Sie das! 

Dr. Reischl (SPD) : Der Entschließungsantrag *) 
stellt zunächst einmal grundlegend fest, daß der Bun-
destag bei seiner Beschlußfassung davon ausgeht, 
daß die zur Entlastung des Bundesgerichtshofs vor-
gesehene erneute Erhöhung der Revisionssumme 
nur eine befristete Übergangsmaßnahme ist und aus 
rechtspolitischen Gründen auf die Dauer nicht be-
stehenbleiben kann. 

Im zweiten Teil unseres Entschließungsantrags 
wird die Bundesregierung ersucht, in der nächsten 
Wahlperiode, und zwar möglichst am Anfang, einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, der die Revision unab-
hängig von der Höhe des Streitwerts in größerem 
Umfang als bisher zuläßt. Sie sehen also, wir haben 
hier eine flexible Fassung gewählt, um auch den 
Kollegen des Hauses, die immer noch Bedenken 
haben, von der Streitwertrevision völlig abzugehen, 
eine Möglichkeit zu geben, dieser Entschließung zu-
zustimmen, damit die Regierung einen festen Auf-
trag erhält darüber, was sie dem Bundestag auf die-
sem Gebiet überhaupt vorlegen soll. Das soll dann 
— auch das muß klar gesagt werden — kein Gesetz 
zur Entlastung des Bundesgerichtshofs mehr werden, 
sondern ein Gesetz zur Neuordnung des Revisions-
rechts, womit automatisch eine Entlastung des Bun-
desgerichtshofs verbunden ist. 

Ich darf damit auch die Begründung des Entschlie-
ßungsantrags abschließen und für meine Fraktion 
erklären, daß wir uns außerstande sehen, dem Ge-
setzentwurf, der unserer Meinung nach rechtspoli-
tisch nicht vertretbar ist, zuzustimmen. Da wir aber 
einsehen, daß der Bundesgerichtshof eine Entlastung 
braucht, wollen wir den Gesetzentwurf auch nicht 
durch ein Nein womöglich hier zu Fall bringen, son-
dern wir werden uns bei der Abstimmung über das 
Gesetz der Stimme enthalten und bitten, unserem 
Entschließungsantrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Busse. 

Busse (Herford) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren Kollegen! Der 
jetzt zur Beratung anstehende Gesetzentwurf ist 
eine Kompromißlösung, die im Laufe der Ausschuß-
beratungen gefunden wurde. Der Zweck des Gesetz-
entwurfs war, eine Enlastung des Bundesgerichtshofs 
herbeizuführen. Diesen Gesetzentwurf hatte die so-
zialdemokratische Fraktion zum Anlaß genommen, 
eine grundsätzliche Umgestaltung der Möglichkeiten 
der Revision im Zivilprozeß vorzuschlagen. 

*) Siehe Anlage 2 
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Damit wurde der eigentliche Zweck, der mit dem 

Gesetz verfolgt war, nämlich den Bundesgerichtshof 
zu entlasten, mindestens in Frage gestellt. Denn, was 
auch immer gesagt wird, kein Mensch kann heute 
voraussagen, welche Auswirkungen es gehabt haben 
würde, wenn die SPD mit ihren Vorstellungen durch-
gekommen wäre. Die Mehrarbeit, die damit dem 
Bundesgerichtshof ohne weiteres zugewachsen wäre, 
hätte den Entlastungseffekt sehr leicht weitgehend 
wieder kompensiert. Dagegen läßt sich mit Sicherheit 
voraussagen, daß der jetzt vorliegende Gesetz-
entwurf eine Entlastung des Bundesgerichtshofs 
bringt. Neben der Erhöhung der Revisionssumme 
sind weitere Maßnahmen in dem Gesetz vorgesehen, 
die unzweifelhaft zu einer Entlastung des Bundes-
gerichtshofs führen. Ob und in welchem Umfang der 
gewünschte Erfolg eintreten wird, ist freilich wieder 
eine Frage, die erst in der Zukunft beantwortet wer-
den kann. 

Darum stimmen wir dem vorliegenden Gesetz-
entwurf zu; wir halten ihn für richtig. Auch die An-
griffe, die gegen die Revision immer wiederholt 
werden, halten wir im letzten nicht für berechtigt. 
Gewiß — ich habe das hier früher schon einmal vor-
getragen —, eine Revisionssumme ist kein ideales 
Entscheidungsmittel für die Frage, ob eine Revision 
zulässig sein soll oder nicht, aber unter den mög-
lichen Auswahlmitteln eines der besten, das wir 
haben. Daß mit der Höhe des Streitwertes die Be-
deutung der Sache steigt, wird, glaube ich, nicht 
ernsthaft in Abrede gestellt werden können. Da-
neben auch in den Fällen, in denen die Revisions-
summe nicht erreicht ist, bessere Möglichkeiten zu 
schaffen, als sie heute bereits bestehen — es ist ja 
nicht so, als ob sie nicht bestünden —, kann man 
künftig durchaus regeln. 

Aber das, was die SPD dann mit ihrem Entschlie-
ßungsantrag wiederum andeutet und was sie in den 
Beratungen des Rechtsausschusses laufend ange-
strebt hat, ist tatsächlich eine völlige Revision des 
Revisionsrechts. Ich möchte ernsthaft die Frage stel-
len: Ist es wirklich gut, wenn wir bei der Revision 
unseres Prozeßrechts, die im allgemeinen angestrebt 
und deren Notwendigkeit von niemandem bestritten 
wird, ausgerechnet an der Spitze anfangen und dort 
neue Grundsätze aufstellen, ehe wir wissen, wie 
der gesamte Unterbau und die Funktion dieses Un-
terbaus aussieht? Es muß doch so sein, daß erst 
dann, wenn das klar ist, deutlich gesagt werden 
kann, welche Rechtsmittel in dem so geschaffenen 
neuen Prozeßrecht und gegen die ergehenden Ent-
scheidungen angebracht sind. 

Wenn Sie das berücksichtigen, dann, so glaube ich, 
werden auch Sie dem Antrag der SPD nicht zustim-
men können. Ich halte diesen Antrag aber auch für 
überflüssig; denn das Gesetz, das heute hier be-
schlossen werden soll, ist auf drei Jahre befristet. 
Nach Ablauf dieser Zeit tritt es außer Kraft, und es 
entsteht aus sich heraus die Notwendigkeit, dann 
etwas anderes an dessen Stelle zu setzen. Warum 
sollten wir heute in einer der letzten Sitzungen 
des Plenums noch über einen Entschließungsantrag 
abstimmen, der bereits Richtlinien für den nächsten 

Bundestag, den wir sowieso nicht binden können, 
enthält? Meine Fraktion wird den Antrag ablehnen. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Wird weiter das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das Ge-
setz im ganzen. Wer dem Gesetz zustimmen will, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Danke. Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Bei Enthaltung der so-
zialdemokratischen Fraktion ist das Gesetz in drit-
ter Beratung angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Ent-
schließungsantrag. Wer dem Entschließungsantrag, 
den die Fraktion der SPD vorlegt, zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Danke. Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Keine Enthaltungen. Der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen nun zu Punkt 30 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Ver-
kehrsausschusses (20. Ausschuß) über den An-
trag der Abgeordneten Dr. Häfele, Adorno, 
Dr. Vogel (Speyer) und der Fraktion der 
CDU/CSU, der Abgeordneten Saam, Dr. 
Rutschke und der Fraktion der FDP 
betr. Vereinheitlichung von Bahnbus- und 
Postbusverkehr 
— Drucksachen V/701, V/4471 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Maibaum 

Der Herr Berichterstatter wünscht das Wort nicht. 
Das Wort zur Sache hat der Abgeordnete Ramms. 

Ramms (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Namen der Freien Demokraten gebe 
ich folgende Erklärung ab. Wir begrüßen die Ver-
handlungen zwischen Bahn und Post zur Bildung 
einer Verkehrsgemeinschaft für den Bahnbus- und 
Postreisedienst. Wir begrüßen auch den Kabinetts-
beschluß, der zu dieser Bildung der Einheitsgesell-
schaft beitragen soll. Sie wissen aber, daß bei der 
Bahn ca. 2000 private Verkehrsträger beschäftigt 
sind. Wir erwarten, daß im Zusammenhang mit den 
§§ 8 und 20 a des Personenbeförderungsgesetzes der 
Besitzstand der privaten Verkehrsträger und der Be-
sitzstand der öffentlichen Nahverkehrsbetriebe ge-
wahrt bleibt. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Keine weiteren 
Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung 
über den Antrag des Ausschusses, den Antrag Druck-
sache V/701 für erledigt zu erklären. Wer dem An-
trag des Ausschusses zustimmt, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Das ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 31 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Ver

-

kehrsausschusses (20. Ausschuß) über den 
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Antrag der Abgeordneten Dr. Imle, Ramms, 
Graaff und der Fraktion der FDP 
betr. zukünftige Finanzierung des Straßenbaus 
— Drucksachen V/3676, V/4492 —
Berichterstatter: Abgeordneter Wendelborn 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. Wird das Wort in der Sache 
gewünscht? — Auch das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses, den Sie auf Drucksache V/4492 fin-
den. Wer dem Ausschußantrag zustimmt, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das ist einstimmig beschlossen. 

Wir kommen zu Punkt 32: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Ver-
kehrsausschusses (20. Ausschuß) über das von 
der Bundesregierung eingebrachte Verkehrs-
politische Programm für die Jahre 1968 bis 
1972 
hier: Kapitel II, Luftfahrt 
— aus Drucksache V/2494, Drucksache V/4442 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Lemmrich 
dazu 
Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache V/4536 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Haehser 

Der Berichterstatter wünscht das Wort nicht. Vom 
Haushaltsausschuß liegt ein Bericht des Abgeord-
neten Haehser vor. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. 

Der Antrag des Ausschusses Drucksache V/4442, 
Seite 2, steht zur Abstimmung. Wer dem Antrag des 
Ausschusses zustimmt, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmig beschlossen. 

Wir kommen zu Punkt 33: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für das Bundesvermögen (23. Aus-
schuß) über den Antrag des Bundesministers 
der Finanzen 
betr. Veräußerung von bebauten Teilflächen 
des Notaufnahmelagers Berlin-Marienfelde 
an die Deutsche Gesellschaft zur Förderung 
des Wohnungsbaues, gemeinnützige Aktien-
gesellschaft (DeGeWo), Berlin-Schöneberg 
— Drucksachen V/4246, V/4478 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Strohmayr 

Das Wort wird vom Berichterstatter nicht begehrt. 
Auch sonst wird das Wort nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Drucksache V/4478, Seite 2. Wer 
dem Ausschußantrag zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Punkt 34 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für das Bundesvermögen (23. Aus-
schuß) über den Antrag des Bundesministers 
der Finanzen 
betr. Veräußerung des Grundstücks in Mün-
chen-Riem, Am Mitterfeld 114, an die Flug-
hafen München-Riem GmbH 
— Drucksachen V/4172, V/4479 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Strohmayr 

Das Wort wird nicht gewünscht. Der Ausschußantrag 
auf Drucksache V/4479, Seite 2, steht zur Abstim-
mung. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Es ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe den Punkt 35 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus

-

schusses für das Bundesvermögen (23. Aus

-

schuß) über den Bericht des Bundesschatz

-

ministers  
betr. Ergebnisse der Entbehrlichkeitsprüfung 
und der Veräußerung von Bundesgelände zu 
Zwecken des Wohnungsbaues und der Eigen-
tumsbildung 
— Drucksachen V/3874, V/4457 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Strohmayr 

Der Herr Berichterstatter wünscht das Wort nicht. 
Auch sonst wird das Wort nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Drucksache V/4457, Seite 2. 
Wer dem Ausschußantrag zustimmt, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Es ist einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Punkt 36 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Haus-
haltsausschusses (13. Ausschuß) über den An-
trag des Bundesministers der Finanzen 
betr. Entlastung der Bundesregierung wegen 
der Bundeshaushaltsrechnung für das Bundes

-

rechnungsjahr 1965 auf Grund der Bemerkun-
gen des Bundesrechnungshofes 
— Drucksachen V/2695, V/4459 — 
Berichterstatter:. Abgeordneter Beuster 

Der Berichterstatter wünscht das Wort nicht. Auch 
sonst wird das Wort nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Drucksache V/4459. Wer diesem 
Antrag zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — 'Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei 
zahlreichen Enthaltungen ist der Antrag des Aus-
schusses angenommen. 

Ich rufe Punkt 37 auf: 

Beratung des Schritflichen Berichts des Aus

-

schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (17. Ausschuß) über den von der Bun

-

desregierung vorgelegten 7. Bericht über die 
Auswirkungen der EWG-Marktorganisatio- 
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nen auf dem Agrargebiet für die Zeit vom 
1. Juli 1967 bis 30. Juni 1968 . 
— Drucksachen V/3649, V/4489 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Reinhard 

Der 'Berichterstatter wünscht das Wort nicht. Auch 
sonst wird das Wort nicht begehrt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Drucksache V/4489. Wer diesem 
Ausschußantrag zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Der Ausschußantrag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 38 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Gesundheitswesen (11. Aus-
schuß) über den von der Bundesregierung 
zur Unterrichtung vorgelegten Vorschlag der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten für eine Richtlinie dies Rates zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über diätetische Lebensmittel 
— Drucksachen V/4114, V/4523 — 
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Klee 

Die Frau Berichterstatterin wünscht das Wort 
nicht. Auch sonst liegen keine Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Drucksache V/4523, Seite 3. 
Wer diesem Ausschußantrag zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Punkt 39 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Gesundheitswesen (11. Aus-
schuß) über den von der Bundesregierung 
zur Unterrichtung vorgelegten Vorschlag der 
Kommission der EWG für eine Richtlinie des 
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten für Emulgatoren-Stabili-
satoren, Verdickungs- und Geliermittel, die 
in Lebensmitteln verwendet werden dürfen 
— Drucksachen V/3973, V/4522 —
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Holz-
meister 

Die Frau Berichterstatterin wünscht das Wort 
nicht. Auch sonst wird das Wort nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Drucksache V/4522. Wer diesem 
Ausschußantrag zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Punkt 40 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Gesundheitswesen (11. Ausschuß) 
über den von der Bundesregierung zur Unter-
richtung vorgelegten Vorschlag der Kommis-
sion der. Europäischen Gemeinschaften für 

eine Verordnung des Rates über die Herstel-
lung von Margarine 
— Drucksachen V/3621, V/4472 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Hammans 

Der Berichterstatter wünscht das Wort nicht. Wir 
kommen zur Abstimmung über den Antrag des 
Ausschusses auf Drucksache V/4472, Seite 3. Wer 
diesem Ausschußantrag zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Der Ausschußantrag ist einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe Punkt 41 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Gesundheitswesen (11. Ausschuß) 
über den Bericht der Bundesregierung über 
die Erfahrungen beim Vollzug des Gesetzes 
zum Schutz gegen Baulärm vom 9. September 
1965 
— Drucksachen V/3475, V/4473 — 
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Lösche 

Die Frau Berichterstatterin wünscht das Wort 
nicht. Wir kommen zur Abstimmung über den An-
trag des Ausschusses auf Drucksache V/4473. Wer 
diesem Ausschußantrag zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmig beschlossen. 

Ich rufe Punkt 42 auf: 

Beratung der Sammelübersicht 46 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
von Ausschüssen des Deutschen Bundestages 
zu Petitionen und systematische Ubersicht 
über die beim Deutschen Bundestag in der 
Zeit vom 18. Oktober 1965 bis 15. Juni 1969 
eingegangenen Petitionen 
— Drucksache V/4417 — 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wir stimmen ab 
über den Antrag des Ausschusses auf Drucksache 
V/4417, Seite 1. Wer diesem Ausschußantrag zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig so be-
schlossen. 

Ich rufe nun auf den Punkt 20 der Tagesordnung, 
der wegen des Fehlens des Berichts des Haushalts-
ausschusses gemäß § 96 der Geschäftsordnung zu-
rückgestellt worden ist; der Bericht ist inzwischen 
eingegangen: 

Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes über den 
Verkauf von bundeseigenem Gelände in 
München zur Errichtung frei finanzierter 
Wohnungen, die während der Olympischen 
Spiele 1972 als Olympisches Dorf der Männer 
benutzt werden sollen 
— Drucksache V/4491 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (13. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache V/4545 — 
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Berichterstatter: 
Abgeordneter Hauser (Bad Godesberg) 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
das Bundesvermögen (23. Ausschuß) 
— Drucksache V/4538 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Strohmayr 

(Erste Beratung 244. Sitzung) 

Ich eröffne die zweite Beratung des Gesetzes 
und rufe die §§ 1 und 2, Einleitung und Überschrift 
auf. Wer den aufgerufenen Paragraphen zustimmen 
will, den . bitte um ein Handzeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Es ist einstimmig 
beschlossen. 

Ich eröffne die 

dritte Beratung.  
Wird das Wort in der allgemeinen Aussprache ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur 
Abstimmung über das Gesetz im ganzen. Wer ihm 
zustimmen will, den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Das Gesetz ist einstimmig beschlossen. 

Es liegt dazu noch ein Ausschußantrag vor, über 
dessen Ziffer 2 hier zu entscheiden ist. Der Antrag 
lautet: 

Die Bundesregierung wird ersucht, sich dafür 
einzusetzen, daß der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Verkehrswert des bundeseigenen 
Grundstückes, der ohne Berücksichtigung der 
olympischen Planungen 36 792 052 DM betragen 
würde, und dem jetzt vom Deutschen Bundestag 
durch Gesetz genehmigten Kaufpreis von 
13 319 300 DM auf die vom Bund für die Olym-
pischen Spiele 1972 in München zu erbringenden 
Leistungen angerechnet wird. 

Wer diesem Antrag zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Dieser Entschließungsantrag ist ein-
stimmig angenommen. 

Was können wir jetzt machen? 

(Abg. Rösing: Punkt 51, Herr Präsident!) 

Ich rufe auf Punkt 46 des Tagesordnung. 

(Abg. Rösing: Das ist im Vermittlungsaus

-

schuß; es kommt heute nachmittag!) 

— Ja, das ist nicht möglich; das können wir offen-
kundig nicht machen. 

(Abg. Rösing: Punkt 51!) 

— Punkt 51. Ja, bei der Aufräumungsarbeit, die wir 
in diesen Tagen leisten müssen, ist es klar, daß die 
Tagesordnung manchmal etwas durcheinander gerät. 

Ich rufe also auf Punkt 51 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung (1. Ausschuß) 
betr. Änderung und Ergänzung der Geschäfts

-

ordnung des Deutschen Bundestages  

hier:  Änderung und Ergänzung der Bestim-
mungen der Haushalts- und Finanz-
vorlagen 

— Drucksache V/4518 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dichgans 

Das sind Paragraphen der Geschäftsordnung, die 
seinerzeit bei der Beratung zurückgestellt wurden, 
weil sie Finanz- und Haushaltsvorlagen betrafen und 

der Haushaltsausschuß noch an der Beratung be-
teiligt werden mußte. 

Sie sind jetzt reif zur Abstimmung. Wünscht der 
Herr Berichterstatter des Ausschusses für Geschäfts-
ordnung und Immunität das Wort? — Das ist nicht 
der Fall. Wir können dann über die Vorlage selber 
entscheiden. Der Ausschuß schlägt vor, die Änderun-
gen und Ergänzungen der Geschäftsordnung des 
Deutschen Bundestages in der aus der Anlage er-
sichtlichen Fassung anzunehmen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer diesen Para-
graphen zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Danke. Die Gegenprobe! — Enthaltungen? — Die 
aufgerufenen Paragraphen der Geschäftsordnung sind 
einstimmig beschlossen. 

Es ist noch über das Inkrafttreten abzustimmen, 
und zwar nach Ziffer 2 des Ausschußantrags. Er 
lautet: 

Die unter 1. angenommenen Änderungen und 
Ergänzungen treten am 1. Oktober 1969 in Kraft. 

Wer diesem Teil des Ausschußantrags zustimmt, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Danke. Die Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das ist einstimmig be-
schlossen. 

(Abg. Genscher: Punkt 50!) 

--- Herr Kollege Genscher, ich habe vorhin gesagt, 
daß die Abwicklung der Tagesordnung etwas kom-
pliziert wird, weil wir zum Teil Punkte zurück-
gestellt haben, weil die Anträge des Haushaltsaus-
schusses noch nicht vorlagen. Jetzt müssen wir also 
stückweise heraussuchen, was verabschiedet werden 
kann. 

(Abg. Genscher: Punkt 50 ist ein solcher 
Punkt!) 

— Punkt 50 zum Beispiel. Ich habe mich von den 
Herren Fraktionsgeschäftsführern beraten lassen, 
die mir sagen, was verabschiedet werden könnte. 

Ich rufe also Punkt 50 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung (1. Ausschuß) über den An-
trag der Fraktion der FDP 
betr. Änderung der Richtlinien für die Frage-
stunde 
— Umdruck 704 Nr. 3, Drucksache V/4524 —
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Klepsch 

Das Wort hat der Abgeordnete Genscher. 

Genscher (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Bei der Beratung der sogenannten 
Parlamentsreform haben wir eine sehr eingehende 
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Debatte über diesen Antrag der Fraktion der FDP 
geführt. Entgegen der Haltung des Geschäftsord-
nungsausschusses ergab sich, hier im Plenum bei 
einer großen Zahl von Mitgliedern der Fraktion der 
Sozialdemokratischen Partei, aber auch bei ein-
zelnen Kollegen der CDU/CSU, eine Sympathie für 
den Antrag, der am Beginn jeder Wochenarbeit 
eine politische Fragestunde vorsieht, eine Frage-
stunde also, in der in Anwesenheit der gesamten 
Bundesregierung aktuell und ohne schriftliche Ein-
reichung Fragen gestellt werden können. Wir haben 
in der Sache nicht abstimmen können, weil die Frak-
tion der CDU/CSU Überweisung an den Geschäfts-
ordnungsausschuß beantragt hat. Unsere Sorge, daß 
damit eine Beerdigung dieses Antrags für diese 
Legislaturperiode beabsichtigt gewesen sei, hat sich 
bewahrheitet. Im Geschäftsordnungsausschuß hat es 
die Mehrheit aller Kollegen der SPD und der CDU 
— das deckt sich nicht mit den Mehrheitsverhält-
nissen, die wir im Plenum hatten — abgelehnt, die-
sen Antrag noch in dieser Legislaturperiode zu be-
raten, obwohl er verabschiedungsreif gewesen wäre. 

Wir bedauern das, weil hier ein wirklicher Bei-
trag zur Parlamentsreform, wie es Herr Kollege 
Mommer ausgedrückt hat, hätte geleistet werden 
können. Wir hätten die Spontaneität und Aktualität 
der Sitzungen des Deutschen Bundestages, vornehm-
lich aber der Fragestunde, erhöhen können, und wir 
hätten damit auch die Rechte des Parlaments gegen-
über der Regierung stärken können. Wir hätten zu-
dem mit der Annahme dieses Antrags dafür Sorge 
tragen können, daß die Parlamentsberichterstattung 
politischer geworden wäre, daß nämlich an Stelle 
der Regierungspressekonferenz am Mittwoch jeder 
Woche hier im Parlament die Bundesregierung nach 
ihrer Kabinettssitzung die aktuellen politischen 
Fragen beantwortet hätte. Wir brauchen dazu keine 
verfassungsrechtlichen Gutachten. Diese Frage kann 
juristisch klar beantwortet werden. 

Meine Fraktion bittet deshalb das Haus, auch die 
Kollegen der anderen Fraktionen, heute noch ein-
mal zu prüfen, ob wir nicht durch die Annahme des 
Antrags der FDP und die Ablehnung des Ausschuß-
berichts einen wirklichen Beitrag zur Parlaments-
reform leisten könnten. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Bauer (Würzburg). 

Bauer (Würzburg) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Leider ist der 
Berichterstatter, Herr Dr. Klepsch, glaube ich, noch 
nicht im Hause. Infolgedessen sehe ich mich als Vor-
sitzender des Ausschusses veranlaßt, eine kleine 
Richtigstellung vorzunehmen. Die Mehrheit des Aus-
schusses, und zwar eine klare Mehrheit, war der 
Auffassung, daß dieser Antrag noch nicht entschei-
dungsreif sei, weil verschiedene Probleme in der 
Kürze der Zeit einfach nicht geklärt werden können. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Ich will nur eine Frage andeuten: Drei Arten von 
Fragestunden wären etwas viel. Man müßte, wenn  

diese Form der Fragestunde Platz greifen sollte, 
dann zumindest die Aktuelle Stunde aus der Ge-
schäftsordnung entfernen. Außerdem sollten noch 
mehr Erfahrungen aus anderen Parlamenten berück-
sichtigt werden. Es ist sogar angeregt worden, sich 
einmal den Ablauf der Fragestunde im kanadischen 
Parlament, auf den Bezug genommen wurde, anzu-
sehen. Das alles hat dazu geführt, daß der Ausschuß 
nur eine Vertagung beschlossen hat. 

(Abg. Genscher: „Vertagung" ist gut!) 

Ich darf bitten, den Bericht des Ausschusses in 
dieser Richtung — das ist der Antrag des Aus-
schusses — zur Kenntnis zu nehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Apel. 

(Abg. Dr. Apel: Ist nicht mehr notwendig, 
ist erledigt!) 

— Erledigt! Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wir stimmen über den Antrag des Ausschusses 
ab, der dahin geht: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Bericht des Ausschusses für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung wird zur 
Kenntnis genommen. 

In diesem Bericht ist praktisch die Entscheidung über 
den Antrag der FDP enthalten. 

Wer dem Ausschußantrag zustimmt, gebe bitte 
,ein Handzeichen. — Danke! Die Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Der Ausschußantrag ist gegen die 
Stimmen der FDP angenommen. Damit ist Punkt 50 
ebenfalls erledigt. 

Ich rufe Punkt 52 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des vom Bundes-
rat eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über die Steuerverteilung und den Finanz-
ausgleich unter den Ländern vom Rechnungs-
jahr 1970 an (Finanzausgleichsgesetz) 
— Drucksache V/4305 — 
Schriftlicher Bericht des Finanzausschusses 
(14. Ausschuß) 
— Drucksache V/4481 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Krammig 
(Erste Beratung 236. Sitzung) 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. Wir treten dann in die 
zweite Beratung ein. 

Ich rufe die §§ 1 bis 20, Einleitung und Überschrift, 
auf. Wer den aufgerufenen Paragraphen zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — 

(Zuruf von der FDP.) 

Die Stimmen der FDP waren Nein-Stimmen. Im 
übrigen sind die aufgerufenen Paragraphen gegen 
die Stimmen der FDP angenommen. 
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Wir kommen zur 

dritten Beratung. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das Wort 
hat zunächst der Abgeordnete Krammig. 

Krammig (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich habe die Ehre, im Namen 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vor der Verab-
schiedung dieses Gesetzentwurfs in dritter Lesung 
eine kurze Erklärung abzugeben. 

Mit diesem Gesetzentwurf wird ein Teil der 
Finanzreform durchgeführt. Es fehlt an Ausführungs-
gesetzen nunmehr nur noch das Zerlegungsgesetz, 
das mit eine Verhandlungsgrundlage für den zwei-
ten Vermittlungsvorschlag zur Finanzverfassungs-
reform darstellte. Wenn im Schriftlichen Bericht die 
Rede davon ist, daß die Gestaltung des horizontalen 
Finanzausgleichs in erster Linie Sache der Beteilig-
ten sei, nämlich der Länder, so ist dem nicht zu ent-
nehmen, daß sich der Bundesgesetzgeber, der Bun-
destag, nicht in Form einer kritischen Stellungnahme 
zu Initiativvorschlägen des Bundesrates äußern 
würde. In Anbetracht der Kürze der zur Beratung 
zur Verfügung stehenden Zeit konnte der Finanz-
ausschuß die Vorlage nur entweder en bloc anneh-
men oder ihre Verabschiedung in dieser Legislatur-
periode gefährden. Da aber das Zerlegungsgesetz, 
das als ergänzendes Gesetz bei Wiederzusammen-
tritt des Bundestages eingebracht werden muß, so-
wieso erneut das ganze Problem des horizontalen 
Finanzausgleichs zur Debatte stellt, weil nämlich die 
eigenen Steuereinnahmen insbesondere der aus-
gleichsberechtigten Länder durch das Zerlegungs-
gesetz wohl ansteigen werden, mußte darauf ver-
zichtet werden, jetzt in eine gründliche Einzelbera-
tung einzutreten. 

Meine Damen und Herren, wir betrachten diesen 
Gesetzentwurf als als einen Teil der Finanzverfas-
sungsreform, der ihrer Komplettierung dient. Ich 
habe die Ehre, Ihnen namens der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzu-
nehmen. 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Funcke. 

Frau Funcke (FDP) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Die FDP-Fraktion hat vor einigen 
Monaten die sogenannte Finanzreform abgelehnt, 
weil es sich nicht um eine Reform handelt, sondern 
— wenn Sie so wollen — um einen Etikettenschwin-
del. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Um einen Etikettenschwindel, Sie können doch 
ernstlich nicht von einer Reform reden. — Gerade 
das jetzt vorliegende Gesetz macht deutlich, daß es 
sich nicht um eine Reform, sondern um eine zusätz-
liche Komplizierung unseres gesamten Finanzwesens 
handelt mit dem Ergebnis, daß das, was gewollt ist, 
eben nicht erreicht wird: nämlich eine bessere Ver-
teilung der Finanzmasse. Wir wissen alle, daß sich 
die ausgleichsberechtigten Länder nicht im Bundes

-

rat und naturgemäß auch nicht im Bundestag haben 
durchsetzen können, d. h. gerade diejenigen, denen 
wir durch eine bessere Kapitalausstattung bei ihren 
Aufgaben haben helfen wollen. Sie haben sich gegen 
dieses Gesetz gewehrt, und so machen wir uns zum 
Sprecher auch dieser durch die sogenannte Reform 
nicht berücksichtigten Länder. 

Meine Herren und Damen, was uns diese Finanz-
reform und auch das jetzt vorliegende Gesetz brin-
gen, ist eine furchtbare Komplizierung und ein Hin-
und Herverteilen von Geld ohne eine bessere Ver-
teilung. Sie brauchen nur zu lesen, was ausgerechnet 
worden ist. Wenn etwa Schleswig-Holstein sagt: 
„Wir bekommen bei dem ganzen Verfahren nachher 
zwei bis vier Millionen DM mehr", wird doch nie-
mand in diesem Hause behaupten können, daß es 
sich hier um eine Reform und um eine bessere Ver-
teilung der Finanzmasse handelt. 

Der Finanzausschuß — das hat Herr Kollege 
Krammig soeben gesagt — hat dieses Gesetz, das 
ihm am 11. Juni in erster Lesung überwiesen wurde, 
in einer einzigen knappen halben Stunde beraten, 
und zwar mit dem Hinweis — das hat Herr Kollege 
Krammig auch soeben gesagt —, daß ja eigentlich 
alles vorbestimmt sei. Denn was in diesem Gesetz 
stehe, entspreche den Abmachungen, die seinerzeit 
im Vermittlungsausschuß mit den Ländern getroffen 
worden seien. Meine Herren und Damen, das be-
deutet eine eindeutige Kapitulation dieses Hauses 
vor dem Bundesrat. Ich meine, der Bundestag sollte 
sich gegen solcherlei Vorbestimmtheiten wenden; 
denn noch sind wir diejenigen, die die Gesetze be-
raten und beschließen. Wir sind nicht abhängig von 
den Herren dort oben auf der Bundesratsbank und 
von deren gemeinsamen Beschlüssen unter Unter-
drückung ihrer eigenen Minderheit. Schon dieses 
Verfahren sollte uns Anlaß sein, das Gesetz abzu-
lehnen; denn wenn wir erst einmal anfangen, uns 
zum Gefangenen des Bundesrates zu machen, kön-
nen wir ja gleich unsere Sachen einpacken und den 
Herren von der Bank dort oben das Feld überlassen. 
Das sollten wir nicht tun, und wir bedauern des-
wegen sehr, daß es nicht möglich war, eine hin-
reichende und vernünftige Aussprache und Debatte 
im Finanzausschuß durchzuführen, um auch alle die 
Bedenken, die von den ausgleichsberechtigten Län-
der vorgetragen worden sind, ausreichend zu disku-
tieren. Hier wird auf Kosten der Minderheiten ge-
handelt, und dagegen müssen wir uns wehren. 

Meine Herren und Damen, der Effekt dieser soge-
nannten Reform ist doch, daß wir jetzt Geld umver-
teilen. Zunächst einmal geben die Länder 50 % ihrer 
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohn-
steuer an den Bund ab. Der Bund gibt 30 % der 
Umsatzsteuer an die Länder und an die Gemeinden 
ab, wobei 25 % erst einmal den finanzschwächeren 
Ländern vorbehalten sein sollten, nach den neuesten 
abweichenden Beschlüssen nun aber zum Teil auch 
noch an die finanzstärkeren Länder gegeben werden 
sollen. Dadurch werden die finanzschwächeren Län-
der wiederum benachteiligt. Die Gemeinden geben 
40 °/o der Gewerbesteuer an Bund und Land ab und 
die Länder wiederum geben 14 %  von ihrer Ein-
kommensteuer an die Gemeinden ab. Die Länder 
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haben weiterhin einen horizontalen Ausgleich, und 
außerdem gibt es nach der Verfassung noch einen 
vertikalen Ausgleich. Aber die Beschlüsse hier be-
sagen wieder: Der vertikale Ausgleich findet nicht 
mehr statt. 

Meine Herren und Damen, das kann doch mit gu-
tem Gewissen keiner mehr als eine Reform bezeich-
nen, sondern nur als ein Gesellschaftsspiel unter 
den Ministerialbeamten, die ausrechnen, wer, was, 
wie, wann und warum jeder etwas gibt und be-
kommt. Ein solches Gesetz lehnt die FDP ab. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schlee. 

Schlee (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte mich hier zum Befür-
worter des Saarlandes und zum Sprecher meiner 
saarländischen Freunde machen, wie ich das auch 
schon im Finanzausschuß getan habe. Meine saar-
ländischen Freunde haben davon abgesehen, zu 
§ .7 des Gesetzes einen Änderungsantrag zu stellen, 
um  die  Verabschiedung des Gesetzes im Ausklang 
der 5. Legislaturperiode nicht zu gefährden. In § 7 
Abs. 4 ist vorgesehen, daß im Rahmen des Finanz-
ausgleichs zur Abgeltung übermäßiger Belastungen 
von den Steuereinnahmen des Saarlandes vorab 
55 Millionen DM abgezogen werden sollen. In diesen 
55 Millionen DM sind 20 Millionen DM Unterhal-
tungskosten für die Universität in Saarbrücken be-
rücksichtigt. 

Dazu ist aber folgendes auszuführen. Das Saar-
land hielte es für notwendig, daß dieser Betrag um 
15 Millionen DM auf 35 Millionen DM, mithin der 
hier genannte bei der Abgeltung insgesamt zu be-
rücksichtigende Betrag auf 70 Millionen DM erhöht 
würde. Das Saarland wird nämlich im Rechnungs-
jahr 1969 für seine Universität einen Landeszu-
schuß von 68,2 Millionen DM aufzubringen haben, 
und dieser Zuschuß wird in den kommenden Jahren 
bis 1973 bis auf ca. 112 Millionen DM anwachsen. 

Ich habe hier einen Vergleich der Belastungen, 
bemessen pro Kopf der Bevölkerung. Daraus ergibt 
sich für das Rechnungsjahr 1969, daß im Saarland bei 
einem Landeszuschuß von 68 Millionen DM pro Kopf 
eine Belastung von 60,36 DM, in Rheinland-Pfalz bei 
einem Landeszuschuß von 92 Millionen DM pro 
Kopf eine Belastung von 25 DM und in Schleswig-
Holstein bei einem Landeszuschuß von 78 Millionen 
DM eine Pro-Kopf-Belastung von 31 DM entstehen 
wird. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, daß die 
Universität in Saarbrücken auf eine Initiative der 
Französischen Republik hin gegründet wurde und 
daß die Französische Republik in den Jahren, in de-
nen das Saarland von der Bundesrepublik getrennt 
war, die Hälfte der Investitions- und Unterhaltungs-
kosten getragen hat. Mit der Rückkehr des Saarlan-
des zur Bundesrepublik ist diese Unterstützung 
weggefallen. Die Universität hat sich aber inzwi-
schen gut entwickelt. Sie hat einen guten Ruf er-
langt, und ihre Entwicklung übersteigt allmählich die 

Kosten, die das Saarland allein tragen kann. Ich 
halte es für eine nationale Pflicht, daß das Saarland 
in der Bundesrepublik eine ähnliche Unterstützung 
erhält, wie sie die Französische Republik dieser Uni-
versität hat zuteil werden lassen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wenn daher meine saarländischen Freunde heute, 
um keine Gefahr für das Gesetz heraufzubeschwö-
ren, von einem Antrag abgesehen haben, so habe ich 
mir doch erlaubt, diese Verhältnisse hier vorzutra-
gen, damit sie für etwaige künftige. Gesetzgebung 
auf diesem Gebiet in Erinnerung bleiben und festge-
halten werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Dr. Schmidt [Wuppertal] : Das wäre sehr 

dankenswert!) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Möller. 

Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller (SPD) : Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Die sozialdemo-
kratische Bundestagsfraktion wird dem Gesetz zu-
stimmen. Ich habe mich nur zu Wort gemeldet, um 
der Frau Kollegin Funcke zu sagen, daß ich es für 
höchst bedauerlich halte, daß sie hinsichtlich der 
Finanzreform von einem „Etikettenschwindel" 
spricht. Das können Sie, Frau Kollegin, wirklich 
nicht mit gutem Gewissen verantworten. Wenn Sie 
die Absicht gehabt hätten, eine nach Ihrer Auffas-
sung gute Finanzreform vorzubereiten, dann hatten 
Sie dazu ausreichend Gelegenheit in der Zeit, in 
der die FDP die Bundesfinanzminister gestellt hat. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Da konnten Sie mit Herrn Starke beginnen und mit 
Herrn Dahlgrün aufhören. Dann wäre es wahrschein-
lich nach Ihr en  Vorstellungen gegangen. 

Wer sich der Mühe unterzieht, einmal festzustel-
len, welcher Zustand vorhanden war, bevor wir uns 
zur Finanzreform entschlossen, muß doch erkennen, 
daß wir uns auseinandergelebt haben, daß die Wirk-
lichkeit, die Praxis nicht mehr mit dem in Überein-
stimmung stand, was der Text des Grundgesetzes 
ausgesagt hat. 

Wer dann das Ergebnis betrachtet, das in den 
Verhandlungen zwischen Ländern und Bund erzielt 
wurde und was aus der Vorlage der Bundesregie-
rung geworden ist, und wer berücksichtigt, wie wir 
uns in wirklich ausreichenden Diskussionen, ein-
schließlich Hearings, um die bestmögliche Lösung 
bemüht haben, der muß dieses Bemühen und die er-
zielten Ergebnisse anerkennen. Ich verwahre mich 
gegen die Unterstellung, daß wir uns zu Gefangenen 
des Bundesrates gemacht hätten. Es ist doch die Tat-
sache einfach nicht zu übersehen, daß wir die Ände-
rungen des Grundgesetzes, die mit dem Begriff 
„Finanzreform" zusammenhängen, nicht nur in die-
sem Hohen Hause mit Zweidrittelmehrheit beschlie-
ßen mußten, sondern auch eine Zweidrittelmehrheit 
des Bundesrates für diese Finanzreform benötigt 
haben. Da sind natürlich die Interessen der finanz- 
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starken und die Interessen der finanzschwachen 
Länder aneinander geraten. Man muß für die Lage 
von finanzschwachen Ländern Verständnis haben 
und hat einiges zu tun, um hier eine Annäherung zu 
vollziehen; und da haben wir in der Finanzreform 
einen Weg gefunden. Wir haben noch nicht das 
Idealziel erreicht; es ist auch in der parlamentarisch

-

politischen Arbeit nicht immer möglich, auf einen 
Schlag das Idealziel zu erreichen. Aber die Proble-
matik ist erkannt worden, und wir haben eine An-
näherung versucht. 

Ich hatte nach der zweiten Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses in den Verhandlungen den Ein-
druck, daß dieses Ergebnis mit großen Mehrheiten, 
auch von seiten der Länder, als ein vertretbares 
Ergebnis akzeptiert worden ist. Wenn der Finanz-
ausschuß in der letzten Sitzung, in der er sich mit 
diesem Gesetz beschäftigt hat, nicht mehr das Be-
dürfnis hatte, eingehende Diskussionen durchzu-
führen, dann deswegen, weil sie bereits stattgefun-
den hatten, weil wir doch nicht wieder von vorn 
anfangen konnten und weil man — das, Frau Kol-
legin, müssen Sie doch zugeben -- inzwischen eine 
Vereinbarung zwischen den Ländern und dem Bund 
dahin gehend getroffen hatte, daß die Länder einen 
Anteil von 30 % an der Umsatzsteuer erhalten. Bei 
den . Verhandlungen über die Finanzreform, auch 
im Vermittlungsausschuß, war dagegen ein Satz 
genannt worden, der um 28 % lag. Daß der Bund 
hier 30 % zugestanden hat, macht 700 Millionen DM. 
Wenn man weiter berücksichtigt, welche zusätzlichen 
Aufgaben der Bund infolge dieser Finanzreform in 
den späteren Jahren finanzieren muß, dann war 
kein Raum mehr vorhanden, in diesem Augenblick 
weitere Ergänzungszuweisungen an die Länder zu 
beschließen. 

Draußen in der Offentlichkeit wird von der FDP 
immer wieder behauptet, Frau Kollegin, das sei 
keine Finanzreform. Ich meine, allein die unendlich 
großen Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, diese 
Grundgesetzänderungen mit Zweidrittelmehrheit in 
beiden Häusern zu erreichen, die Tatsache, daß wir 
einige Ausführungsgesetze vorgelegt haben, die 
Tatsache, daß einige Fraktionen Rahmenzuständig-
keiten schon dazu benutzen, Neuland zu betreten, 
beweisen doch eindeutig, daß wir mit der Finanz-
reform und den Ausführungsgesetzen ein erheb-
liches Stück vorwärtsgekommen sind. Wir haben 
Gemeinschaftsaufgaben für Bund und Länder, wir 
haben Rahmenkompetenzen und andere Kompeten-
zen für den Bund erreicht. 

(Abg. Krammig: Investitionshilfe!) 
— Wir haben die Investitionshilfen erreicht und, 
wie ich meine — das war jedenfalls mein Ein-
druck —, auch im Einverständnis mit den finanz-
schwachen Ländern. Wir haben da insbesondere 
den Vorstellungen des Ministerpräsidenten von 
Schleswig-Holstein Rechnung getragen. Wir haben 
unser menschenmöglichstes getan, die Finanzreform 
so über die Bühne zu bringen, daß ich sagen kann: 
auf dieses Werk der Finanzreform, ein Werk, das 
weiterentwickelt werden muß, kann dieser Deutsche 
Bundestag gemeinsam mit dem Bundesrat stolz sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Funcke. - 

Frau Funcke (FDP) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Ich habe mich gemeldet, als Herr 
Dr. Möller bestritt, daß wir nicht die Gefangenen 
des Bundesrates geworden seien. Ich wollte etwas 
dagegen sagen. Aber das brauche ich nicht mehr 
zu tun; denn Ihre ganze Rede, Herr Kollege Dr. 
Möller, war ein eindeutiger Beweis dafür, daß Sie 
sich von den Bundesländern das Gesetz des Han-
delns haben aufzwingen lassen müssen. Sie haben 
es in schöner Deutlichkeit gerade bestätigt. 

Ich halte das Wort „Etikettenschwindel" aufrecht, 
und ich kann mich da auf sehr prominente Kron-
zeugen aus den Reihen des Regierungslagers be-
ziehen. Um dies festzustellen, braucht es nicht der 
Opposition. Denn alle diejenigen, die sich so lange 
und intensiv mit einer wirklichen Reform befaßt 
haben, können in diesem unabgestimmten Rest-
bestand keine Reform mehr sehen. Ich brauche nur 
einmal nach rechts auf die Regierungsbank zu 
sehen. Da sind mehrere Leute, die das der Offent-
lichkeit hinreichend klargemacht haben. Ich denke 
etwa an Herrn Hettlage. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal].) 

— Ich sehe ihn im Geiste, Herr Kollege Schmidt. Die 
Zahl der Skeptiker in bezug auf das Wort „Reform" 
ist sehr groß. 

Vizepräsident Schoettle: Frau Abgeordnete, 
gestatten Sie eine Frage? 

Frau Funcke (FDP) : Ja, gern. 

Vizepräsident Schoettle: Bitte, Herr Abgeord-
neter Krammig! 

Krammig (CDU/CSU) : Frau Kollegin, stimmen 
Sie mit mir darin überein, daß wir, wenn wir Ihren 
Intentionen gefolgt wären, keine Mehrheit des Bun-
desrates hinter die Beschlüsse gebracht hätten und 
die Finanzreform in dieser Legislaturperiode ge-
scheitert wäre? 

Frau Funcke (FDP) : Herr Kollege Krammig, 
dann müßte man — — 

(Abg. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller: Das 
war doch Ihr Wunsch! Den Erfolg gönnen 
Sie der Großen Koalition doch nicht! Das 

ist doch das ganze Geheimnis!) 

— Ach, Herr Dr. Möller, das können Sie doch wirk-
lich nicht behaupten. Unsere konstruktive Arbeit an 
dieser Finanzreform kann nicht bestritten werden. 
Es waren immerhin unser Finanzminister Starke und 
unser Finanzminister Dahlgrün, die die Reform in 
Gang gesetzt haben. Insofern stimmt Ihr Angriff im 
Anfang absolut nicht. Sie wissen sehr genau, daß 
es die Minister der FDP gewesen sind, die die ersten 
Schritte getan haben, indem sie unabhängige Kom- 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 246. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 2. Juli 1969 	13703 

Frau Funcke 
missionen berufen haben, und diese haben Reform-
vorschläge vorgelegt, 

(Zustimmung bei der FDP) 

aus denen heraus dann die Gesetzesvorlage der 
Regierung entwickelt worden ist. Das können Sie 
doch nicht einfach leugnen. Sie wissen das doch sehr 
genau. 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie noch 
eine Zwischenfrage, Frau Abgeordnete? 

Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller (SPD) : Frau Kol-
legin, ist Ihnen entgangen, daß der eben von Ihnen 
zitierte Bundesfinanzminister Starke zwar bereit 
war, eine Expertenkommission zu berufen, dazu aber 
nicht gekommen ist, wahrscheinlich deswegen, weil 
er im späteren Zeitpunkt erkannt hat, daß es sich um 
eine Expertenkommission von Pensionären gehan-
delt hätte? 

Frau Funcke (FDP) : Herr Kollege Möller, ist 
Ihnen denn vielleicht entgangen, daß Herr Minister 
Starke nach einem Jahr das Amt an einen Nachfolger 
abgegeben hat und daß dieser Nachfolger die Exper-
tenkommission berufen hat? 

(Beifall bei der FDP.) 

Ganz eindeutig ist doch damit die Initiative — wenn 
Sie schon dieses Thema hier anschneiden — von der 
FDP und ihren Ministern ausgegangen. Das sollte 
man hier doch nicht wegreden wollen. Als Sie nach-
her in die Regierung eintraten, haben Sie Ausarbei-
tungen und Gutachten vorgefunden, die auf Grund 
dieser Initiative erarbeitet worden sind. 

Was wir erwartet haben und wofür wir konstruk-
tive Vorschläge vorgelegt haben, war doch das Be-
mühen, bei einer Finanzreform die ungleiche Finanz-
verteilung etwas anzugleichen. Denn wir wissen nun 
einmal, daß in unserer Zeit ein Mindestbestand an 
Daseinsvorsorge für die Bevölkerung überall not-
wendig ist. Sowohl in der Stadt wie auf dem Land, 
in Flächenstaaten wie in Stadtstaaten haben die 
Menschen in gleichem Maße Anspruch auf Bildung, 
auf ' Erschließung, auf Verkehrsmöglichkeiten und 
vieles andere. Die dafür erforderlichen Mittel müs-
sen überall, nicht nur in den Ballungsgebieten, aus-
reichend vorhanden sein. Darum geht es doch. 

So, wie das Gesetz jetzt aussieht, haben wir Län-
der, die ganz eindeutig die Frage stellen, wie man 
sich das eigentlich vorstellt. Der Bundestag unter-
läßt es, durch Zusammenfassung von Ländern lei-
stungsfähige Länder zu schaffen, so wie es Verfas-
sungsauftrag ist, und gleichzeitig unterläßt er es, 
wenn das schon nicht geschieht, den leistungs-
schwächeren Ländern hinreichende Mittel für die 
notwendigen Aufgaben zu geben. Hier ist eine klare 
Diskrepanz im Handeln dieses Hauses. Das ist es, 
was wir hier mit Bedenken anmerken und weswegen 
wir von einer Reform nicht sprechen können. Wir 
haben seinerzeit den Anstoß zu einer durchgreifen-
den Finanzreform gegeben. Wir hätten uns wahrlich  

eine bessere gewünscht als das, was jetzt heraus-
gekommen ist. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Dr. h. c. Dr.- 
Ing. E. h. Möller: Wann haben Sie den An

-

stoß gegeben?) 

Vizepräsident Schoettle: Es liegen keine wei-
teren Wortmeldungen vor. Wir kommen zur 
Schlußabstimmung. Wer in der dritten Beratung 
dem Gesetz in der vorliegenden Fassung zustimmen 
will, den bitte ich, sich zu erheben. — Danke. Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Das Gesetz ist gegen 
die Stimmen der FDP mit großer Mehrheit ange-
nommen. 

Ich rufe Punkt 57 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung des von der Fraktion der 
FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
über eine Bundesanstalt für das Transport-
und Tarifwesen 
— Drucksache V/2815 — 
Schriftlicher Bericht des Verkehrsausschusses 
(20. Ausschuß) 
— Drucksache V/3855 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Meister 
(Erste Beratung 167. Sitzung) 

Wünscht der Abgeordnete Meister das Wort? — Das 
ist nicht der Fall. 

Wir_ treten in die Beratung ein. Ich rufe die Art. 
I, II, III und IV, Einleitung und Überschrift auf. Wer 
diesen Vorschriften zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — In der zweiten 
Beratung sind die aufgerufenen Vorschriften des 
Gesetzes mit großer Mehrheit abgelehnt worden. 

Eine dritte Beratung erübrigt sich. Damit ist die-
ser Tagesordnungspunkt erledigt. 

Ich rufe Punkt 58 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über den zivilen Ersatzdienst 
— Drucksache V/3795 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar-
beit (19. Ausschuß) 
— Drucksache V/4443 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Müller (Remscheid) 
(Erste Beratung 218. Sitzung) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Wort. 
Wir treten in die Einzelberatung ein. Ich rufe 

Art. 1 und 2 sowie Einleitung und Überschrift auf. 
Wer den aufgerufenen Vorschriften zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig beschlossen. 

Wir treten in die 
dritte Beratung 

ein. — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetz-
entwurf in der Fassung der zweiten Beratung zu- 
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stimmt, den bitte ich, sich zu erheben. — Danke. 
Gegenprobe! — Das Gesetz ist einstimmig beschlos-
sen. 

Wir müssen noch über Ziffer 2 des Ausschuß-
antrags abstimmen. Wer diesem Antrag zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe nun Punkt 59 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Bundes-
rückerstattungsgesetzes 
— Drucksache V/4288 — 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Kriegs- und Verfolgungsschäden (7. Ausschuß) 
— Drucksache V/4485 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Hirsch 
(Erste Beratung 236. Sitzung) 

Der Berichterstatter verzichtet auf das Wort. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Ich rufe Art. I, II, III und 
1V sowie Einleitung und Überschrift auf. Wer den 
aufgerufenen Vorschriften zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig beschlossen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das Wort hat der 
Abgeordnete Mick. 

Mick (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich glaube, es ge-
ziemt sich doch, daß man zu diesem Gesetz einige 
wenige Worte sagt, weil mit dieser Novelle zum 
Bundesrückerstattungsgesetz Unzuträglichkeiten aus 
der Welt geschaffen werden sollen, die im Zuge 
nationalsozialistischen Unrechts entstanden sind. 

Mit dieser Novelle zum Bundesrückerstattungs-
gesetz wird vor allen Dingen eine zügigere Bearbei-
tung der anstehenden Fälle gewährleistet. Diese 
Novelle stellt sicher, daß die wirklich Berechtigten 
nun schnell und sicher zum Zuge kommen, daß die 
von der Bundesregierung eingesetzten Behörden 
von der Bremse gehen, weil sie fürchten mußten, 
irgend etwas gutzuheißen, was nicht gutgeheißen 
werden konnte, und das ging zu Lasten derer, an 
denen wirklich etwas wiedergutzumachen ist. 

Ich verbinde diese kurzen Bemerkungen mit dem 
Wunsch, daß Unrecht nun auch wirklich zügig wie-
dergutgemacht wird, daß vor allem die Wiedergut-
machung den Menschen zugute kommt, die damals 
bitteres Unrecht erleiden mußten und  heute zum 
großen Teil schon sehr alt sind. Es ist mein Wunsch, 
daß die Wiedergutmachung diesen alt gewordenen 
Menschen zuteil wird und nicht unter Umständen  

erst ihren Enkeln und Urenkeln. Diesen Appell an 
die Bundesregierung zu richten, hielt ich für gebo-
ten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort wird wei-
ter nicht gewünscht. Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz im ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu 
erheben. — Danke. Die Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das Gesetz ist einstimmig angenommen. 

Wir müssen noch über Punkt 2 des Ausschuß-
antrages abstimmen, die zu dem Gesetzentwurf ein-
gegangenen Petitionen für erledigt zu erklären. — 
Wenn diesem Antrag des Ausschusses nicht wider-
sprochen wird, stelle ich fest, daß so beschlossen ist. 

Ich rufe Punkt 60 der Tagesordnung auf: 

Zwéite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Einrichtung eines Bundeskriminal-
polizeiamtes 
— Drucksachen V/3742, V/3802, V/3803 — 
Schriftlicher Bericht des Innenausschusses 
(6. Ausschuß) 

Drucksache V/4530 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Bühling 

Abgeordneter Hanz (Dahlen) 
(Erste. Beratung 212. Sitzung) 

Die Herren Berichterstatter verzichten auf das 
Wort. 

Ich muß darauf aufmerksam machen, daß in dem 
Gesetzentwurf, der vom Innenausschuß vorgelegt 
worden ist, die Einleitungsformel „Der Bundestag 
hat das folgende Gesetz beschlossen:" fehlt und 
hinzugefügt werden muß. 

Ich rufe Art. 1 bis 4, Einleitung und Überschrift 
auf. Wer zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Keine Gegenstimmen und keine Ent-
haltungen. Der Gesetzentwurf ist einstimmig so 
beschlossen. 

Wir treten dann in die 

dritte Beratung 

ein. Wird in der allgemeinen Aussprache das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz im ganzen zustimmen will, den bitte ich, sich 
zu erheben. — Danke. Die Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Keine Gegenstimmen und keine Enthal-
tungen. Das Gesetz ist einstimmig verabschiedet. 

Wir müssen noch über die Ziffern 2, 3 und 4 des 
Ausschußantrages abstimmen. Sie finden diesen 
Antrag des Ausschusses auf Seite 4 der Drucksache 
V/4530. Wer diesem Antrag des Ausschusses zu-
stimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — Danke. 
Die Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig 
angenommen. 
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Ich rufe Punkt 61 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
wärtigen Ausschusses (3. Ausschuß) über den 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU/CSU 
betr. verbesserte Familienzusammenführung 
aus den Ostblockstaaten 
— Drucksachen 1T/4173, V/4483 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Leukert 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 
Das ist der Fall. Das Wort hat der Abgeordnete 
Leukert. 

Leukert (CDU/CSU) : Herr Präsident! Ich darf 
zunächst auf den Schriftlichen Bericht verweisen und 
möchte mündlich nur kurz anführen, daß der Antrag 
der Fraktionen der SPD und der CDU/CSU im Aus-
schuß einstimmig angenommen wurde, also auch 
von den Kollegen und Kolleginnen der FDP-Frak-
tion. Es handelt sich um ein altes, bedeutsames An-
liegen. Ich darf das Hohe Haus bitten, diesem Antrag 
zuzustimmen. 

Die Erklärung meiner Fraktion zu diesem Antrag 
gebe ich zu Protokoll *), um die Geschäftslage zu er

-

leichtern. 
(Beifall.) 

Vizepräsident Schoettle: Zu Protokoll hat der 
Herr Berichterstatter eine Erklärung abgegeben. 

(Abg. Leukert: Nein, die Erklärung für die 
Fraktion!) 

— Die Erklärung für die Fraktion. 

Ferner hat der Abgeordnete Ahrens zu diesem 
Tagesordnungspunkt eine Erklärung zu Protokoll **) 
gegeben. Wir danken den beiden Herren dafür, daß 
sie die Geschäftslage etwas erleichtert haben, ob-
wohl sie im Augenblick etwas günstiger ist, als es 
zunächst aussah. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Drucksache V/4483, Seite 2. Wer 
dem Ausschußantrag zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Der Antrag ist einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe den Punkt 62 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Innen-
ausschusses (6. Ausschuß) über den von den 
Abgeordneten Dr. Schmidt (Wuppertal), Ba-
ding, Mertes und Genossen eingebrachten 
Entwurfs eines Tierschutzgesetzes 
— Drucksache V/934, V/4422 — 
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Enseling 

Berichterstatter ist die Frau Abgeordnete Enseling. 
-- Sie wünscht das Wort nicht. Ich eröffne die Aus-
sprache. Das Wort hat der Abgeordnete Rollmann. 

Rollmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, daß 
man nicht ohne ein Gefühl der Bitterkeit zu dem An- 

*) Siehe Anlage 9 
**) Siehe Anlage 10 

trag des Innenausschusses sprechen kann. Der Innen-
ausschuß hat unseren Entwurf, den Entwurf der An-
tragsteller, nicht etwa im Sinne der Verabschiedung 
dieses Entwurfs durchberaten, sondern der Innen-
ausschuß geht den auch verfassungspolitisch meinem 
Gefühl nach bedauerlichen Weg, in seinem Antrag 
unseren Gesetzentwurf, einen Gesetzentwurf aus der 
Mitte des Hauses also, für erledigt zu erklären und 
seinerseits die Bundesregierung, die Exekutive also, 
zu ersuchen, unter Übernahme der Grundgedanken 
unseres Entwurfs nun ihrerseits den Entwurf eines 
neuen Tierschutzgesetzes vorzulegen. Einem Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zum Tierschutzgesetz 
kann allerdings bei den Verhältnissen, wie sie nun 
einmal sind, kein besseres Schicksal garantiert wer-
den als den bisherigen Gesetzentwürfen aus der 
Mitte des Hauses. 

Damit ist der leidvollen Geschichte des Kampfes 
um ein neues Tierschutzgesetz hier in diesem Bun-
destag ein neues Kapitel hinzugefügt worden. Wir 
haben wenigstens diese Gewißheit: Auch in dieser 
Legislaturperiode wird es kein neues Tierschutz-
gesetz geben. In der nächsten Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages wird sich der Kampf um  ein 
neues deutsches Tierschutzgesetz fortsetzen. In der 
nächsten Legislaturperiode aber werden wir vor den 
gleichen Schwierigkeiten bei der Schaffung eines 
solchen Gesetzes stehen wie in dieser Legislatur-
periode, nur daß dann weitere Jahre ins Land ge-
gangen sein werden. Wir werden wiederum die 
Frage zu beantworten haben, ob die Bundes-
kompetenz für die Schaffung eines solchen Gesetzes 
ausreicht oder nicht und ob wir den Willen haben, 
gegebenenfalls eine solche Bundeskompetenz zu 
schaffen. Wiederum wird behauptet werden, daß die 
Zeit für ein neues Tierschutzgesetz nicht reif oder 
der Stand der Wissenschaften in der Verhaltens-
forschung nicht ausreichend sei, und die Argumente, 
daß zuviel Tierschutz in der Massentierhaltung 
unsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber unseren 
EWG-Partnern beeinträchtigen wird, werden in der 
nächsten Legislaturperiode genauso wieder dasein 
wie in dieser Legislaturperiode. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Aber, Herr 
Kollege, das waren doch nicht unsere 

Argumente!) 

Seit der Einbringung unseres Entwurfs eines Tier-
schutzgesetzes sind insgesamt beinahe drei Jahre 
vergangen. Ich verkenne nicht die Arbeitsbelastung 
der beteiligten Ausschüsse. Die Ausschüsse haben 
aber in dieser Legislaturperiode so viele und auch 
später eingebrachte Gesetze beraten, daß sie auch 
noch das Tierschutzgesetz hätten verabschiedungs-
reif machen können, wenn sie es nur gewollt hätten. 
An diesem Willen zu einem neuen Tierschutzgesetz 
aber hat es gefehlt, und ich bezweifle, daß wir in der 
neuen Legislaturperiode bessere Verhältnisse haben 
werden. 

Aus diesem Grunde bin ich von tiefer Skepsis 
erfüllt gegenüber dem Antrag des Innenausschus-
ses. Wir erleichtern uns die Lösung keines der 
Probleme, indem wir die Schaffung eines neuen 
Tierschutzgesetzes auf die nächste Legislatur-
periode verschieben. Im 4. Deutschen Bundestag 
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wurde dem Entwurf eines Tierschutzgesetzes in den 
Ausschüssen ein Begräbnis dritter Klasse bereitet; 
denn niemals erblickte auch nur ein Ausschuß-
bericht, geschweige denn ein verabschiedungsreifer 
Gesetzentwurf, das Licht des Plenums. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

In dieser Legislaturperiode haben wir nun einen 
Bericht und sogar einen Antrag des Innenausschus-
ses zu unserem Entwurf eines Tierschutzgesetzes. 
Aber das alles ist doch nicht mehr als, . sagen wir 
einmal, eine Beerdigung zweiter Klasse für unseren 
Entwurf. 

Sie werden verstehen, meine Damen und Herren, 
daß ich als einer der Antragsteller dieses Entwurfs 
dem meine Zustimmung hier nicht geben kann. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Büttner. 

Büttner (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Es liegt nicht in meiner 
Absicht, jetzt eine Rede für eine Fachzeitschrift zu 
halten. Ich freue mich aufrichtig über den Ent-
schließungsantrag, den der Innenausschuß vorgelegt 
hat. Für meine Fraktion darf ich erklären, daß wir 
diesem Entschließungsantrag zustimmen werden. 

Dabei will ich nicht unerwähnt lassen, daß ich 
genauso wie der Kollege Rollmann bedaure, daß es 
in dieser Legislaturperiode zu einem besseren Tier-
schutzgesetz, das überfällig ist — darin stimmen 
wir überein —, nicht gekommen ist. Nachdem aber 
der Innenausschuß sich der Mühe unterzogen hat, 
sich die Intensivhaltungen im Lande Niedersachsen 
anzusehen, und nachdem er sich gelegentlich der 
Berliner Sitzungswoche auch der Mühe unterzogen 
hat, sich das Hühnerhochhaus in Neukölln anzu-
sehen, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

hat dies doch die Mitglieder des Innenausschusses 
bewogen, einen solchen Entschließungsantrag vor-
zulegen. 

Ich bin nicht so pessimistisch wie der Kollege 
Rollmann, der meint, das sei ein Entschließungs-
antrag, der dann irgendwo im nächsten Bundestag 
liegenbleiben werde. Die Schwierigkeiten liegen 
doch an anderer Stelle. Wir haben uns ja gemein-
sam bemüht, Herr Kollege Rollmann. Wir müssen, 
wenn wir weiterkommen wollen, den Art. 74 des 
Grundgesetzes ergänzen und den Schutz der Tiere 
.einschließen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. 
Aber diese Grundgesetzänderung im letzten Augen-
blick angesichts der vielen Schwierigkeiten, die auf-
gezeigt wurden, und der vielen Arbeit, die sonst 
geleistet worden ist, 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Acht Jahre, 
Herr Büttner!) 

über die Bühne zu bringen, das war zu schwierig. 
— Aber das hat doch nicht an uns gelegen; das 
hat doch an anderer Stelle gelegen! 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Der Ent

-

wurf des Tierschutzgesetzes ist das erste 
eingereichte Gesetz!) 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie Zwi-
schenfragen? — Bitte. 

Rollmann (CDU/CSU) : Ist Ihnen nicht bekannt, 
Herr Kollege Büttner, daß sich der Rechtsausschuß 
gegen jede Verfassungsänderung in dem Sinne aus-
gesprochen hat, daß der Bund eine zweifelsfreie 
Kompetenz im Sinne der konkurrierenden Gesetz-
gebung oder wenigstens der Rahmengesetzgebung 
erhält? 

Büttner (SPD) : Herr Kollege Rollmann, das ist 
mir bekannt. Aus diesem Grunde habe ich einmal an 
einer Besprechung unserer Minister auf Länder-
ebene teilgenommen, die sich im Grundsatz bereit 
erklärt haben, eine Grundgesetzänderung zu befür-
worten, aber nicht mehr in dieser Legislaturperiode. 

Ich darf für meine Fraktion erklären, daß wir dem 
Entschließungsantrag zustimmen. 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmitt -Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Da zumindest die Gefahr 
besteht, daß sich der Herr Kollege Rollmann in 
Blättern von Tierschutzverbänden mißverständlich 
ausdrückt und Kollegen dieses Hauses ohne Begrün-
dung angreift, möchte ich hier doch zwei, drei Be-
merkungen machen, zumal ich beispielsweise ge-
sehen habe, daß Sie, Herr Kollege Rollmann, im 
Juni in einer Zeitung des Tierschutzverbandes ge-
schrieben haben, Sie hätten auf ein Schreiben an 
mich vom 11. Februar 1969 keine Antwort erhalten, 
obwohl die Antwort am 1. April an Sie erging. Ich 
kann Ihnen das beweisen. Diese Art finde ich unfair. 
Deswegen bin ich verpflichtet, hier doch wenigstens 
ein paar Bemerkungen zu machen. 

Meine Damen und Herren! Der Herr Kollege Roll-
mann hat in all den Jahren keine Initiative im Er-
nährungs- und im Rechtsausschuß entfaltet. Beide 
Ausschüsse haben sich leider mit den Entwürfen 
nicht beschäftigt, und erst am Schluß hat der Rechts-
ausschuß erklärt, er sehe zu seinem Bedauern keine 
Möglichkeit für eine Änderung der Bundeskompe-
tenz für den Bereich des Tierschutzes. 

Sie wissen aber auch, Herr Kollege Rollmann: 
wenn wir das Gesetz auf das beschränkt hätten, was 
der Bund regeln kann, hätte das zu einer großen 
Enttäuschung bei all denen geführt, die sich wirklich 
um den Tierschutz kümmern, weil das ein solcher 
Torso eines Gesetzgebungswerkes geworden wäre, 
daß man in diesen Kreisen vermutet hätte, wir hät-
ten in der Sache keinen guten Willen gehabt. Wir 
haben diesen guten Willen gehabt, und ich bin dem 
Kollegen Büttner, der ja mit diesem Fragenkreis 
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besonders vertraut ist, sehr dankbar, daß er hier die 
Gelegenheit benutzt und deutlich gemacht hat, daß 
wir bereit sind, uns weiterhin des Problems anzu-
nehmen. 

Ich möchte auch folgendes mit Nachdruck feststel-
len. Wirtschaftliche Erwägungen, wie Sie, Herr Kol-
lege Rollmann, sie hier angedeutet haben, mögen 
vielleicht beim Ernährungsausschuß angestellt wor-
den sein. Der federführende Innenausschuß hat 
jedenfalls derartige Erwägungen in keiner Weise 
überhaupt in seine Sachüberlegungen einbezogen, 
und ich weise es zurück, daß Sie in dieser Form 
pauschal das Haus angesprochen haben. Dazu hatten 
Sie nach dem, was war, keinen Grund. 

Ich möchte hier noch einmal wiederholen: Wir 
sind, wenn es zu keiner Grundgesetzänderung 
kommt, bereit, auf der Grundlage, die wir verfas-
sungsrechtlich haben, ein Tierschutzgesetz zu 
machen. Dann müssen Sie aber auch draußen den 
Menschen sagen, daß wir nicht mehr tun können als 
das, was in einem solchen Restgesetzgebungswerk 
bleiben würde, und Sie dürfen nicht Hoffnungen er-
wecken, die der Gesetzgeber dann wegen der fehlen-
den Zuständigkeit nicht erfüllen kann. Das muß ich 
mit aller Klarheit sagen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Rutschke. 

Dr. Rutschke (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich kann mich den 
Worten des Kollegen Rollmann anschließen und 
muß sagen, daß mir diese Art der Erledigung dieses 
wichtigen Gesetzes eine drittklassige Beerdigung zu 
sein scheint. Seit 1966 liegt dieser Gesetzentwurf 
vor. 

(Abg. Brück [Köln] : Es ist aber versucht 
worden, den Weg zu gehen, den man in 

der Praxis wirklich gehen kann!) 

— Herr Kollege Brück, ich kann Ihnen dazu nur 
sagen: Daß man dazu drei Jahre braucht, halte ich 
nicht für gerechtfertigt. Diese Feststellung — die 
Probleme lagen ja klar vor uns auf dem Tisch — 
hätte man bei Gott früher treffen können. 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Acht Jahre! 
— Zuruf des Abg. Schmitt-Vockenhausen.) 

Die Art, wie die Sache jetzt erledigt wird, findet 
nicht unsere Zustimmung, denn wir meinen, daß das 
Tierschutzgesetz nun wirklich eine Sache ist, die 
man schneller hätte erledigen und bei der man den 
Wünschen, wie sie allenthalben vorgetragen wor-
den sind, besser hätte gerecht werden können. Des-
halb sind wir nicht in der Lage, der Überweisung in 
dieser Form zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Parlamentarische Staatssekretär Köppler. 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich will mich nicht zur Sache,  

um die es hier geht, äußern; ich will nur den Ver-
such machen, die Skepsis, die insbesondere bei 
Herrn Kollegen Rollmann zum Ausdruck gekom-
men ist, zu mildern. Es scheint in diesem Hohen 
Hause doch Übereinstimmung dahin zu bestehen, 
daß die wünschenswerte Neuregelung des Tier-
schutzrechtes eine neue verfassungsmäßige Grund-
lage voraussetzt. Ich kann hier nur zusagen, daß die 
Bundesregierung, falls dieses Hohe Haus dem An-
trag des Innenausschusses und der darin zum Aus-
druck gebrachten Überzeugung zustimmen wird, das 
ihre tun wird, um die notwendigen Initiativen zu er-
greifen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort wird wei-
ter nicht gewünscht. 

(Abg. Rollmann: Doch, ich hatte mich ge

-

meldet, Herr Präsident!) 

— Das ist übersehen worden. Aber Sie haben das 
Wort, Herr Abgeordneter Rollmann. 

Rollmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte nur einige Worte zu 
den Ausführungen von Herrn Schmitt-Vockenhausen 
sagen. Herr Schmitt-Vockenhausen, den Artikel, den 
ich in einer Tierschutzzeitung veröffentlicht habe 
und von dem Sie eben hier gesprochen haben, habe 
ich im März geschrieben; er ist bedauerlicherweise 
erst im Juni veröffentlicht worden und gibt inso-
fern nicht den neuesten Stand der Dinge wieder. 
Ich habe mich heute morgen bereits beim Heraus-
geber dieser Zeitung darüber beschwert und gesagt, 
daß infolge des Zeitablaufs von zwei Monaten der 
Sachstand nun insofern nicht mehr der ist, der er im 
März gewesen ist. Ich glaube, das darf ich Ihnen zur 
Erklärung sagen. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Ich nehme 
Ihre Erklärung zur Kenntnis und bitte um 

Entschuldigung!) 

— Ich kann verstehen, daß Sie sich durch diesen 
Bericht von mir nach dem Stand vom März etwas 
tangiert gefühlt haben. Es ging mir genauso. Aus 
diesem Grunde habe ich gleich heute morgen Pro-
test eingelegt. 

Ein Zweites darf ich sagen. Ich habe mit verschie-
dentlich im Rechtsausschuß bemüht, die Dinge im 
Sinne der Antragsteller zu fördern und etwas vor-
anzubringen. Das ist mir leider nicht gelungen, 
weil speziell im Rechtsausschuß — ich bin gern be-
reit, das zuzugestehen — eine unüberwindliche 
Mauer vorhanden gewesen ist und nach meiner An-
sicht auch jetzt noch vorhanden ist gegen die Ver-
abschiedung eines Tierschutzgesetzes und auch ge-
gen die Schaffung einer Bundeskompetenz. Sie ken-
nen, verehrter Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, 
selbst den Brief, den der Rechtsausschuß an den 
Innenausschuß geschrieben hat. 

Nun lassen Sie mich noch ein Wort zu der Frage 
sagen: Wäre das Nichts oder das Wenige, was im 
Augenblick hier zur Verabschiedung ansteht, besser 
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als der Torso, der möglicherweise hätte verabschie-
det werden können, wenn wir uns an die For-
mulierungshilfen erinnern, die uns das Bundes-
justizministerium zu dieser Frage vorgelegt hat? Ich 
glaube, daß, obwohl die Formulierungshilfen des 
Bundesjustizministeriums unseren Entwurf be-
schnitten haben, immer noch genügend geblieben 
wäre, um die Verabschiedung eines solchen Gesetz-
entwurfs zu rechtfertigen. Möglicherweise ist das 
eine Angelegenheit, die man hier im Plenum nicht 
ausdiskutieren kann; dafür reicht die Zeit nicht. 
Aber ich wollte das als meine Meinung in dieser 
Sache hier bekunden. 

Vizepräsident Schoettle: Nach diesen Erklä-
rungen dürfte die Streitaxt zwischen dem Herrn Vor-
sitzenden des Innenausschusses und Herrn Roll-
mann begraben sein. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Ganz klar!) 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses. Wer ihm zustimmt, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Danke. Die Gegenprobe! 

(Zurufe.) 

— Gegen die Stimmen der FDP-Fraktion und 2 Stim-
men aus der CDU/CSU-Fraktion — — 

(Widerspruch — Zurufe: Mehrheit! — Aus-
zählen durch Aufstehen! — Hammelsprung!) 

— Nein, meine Damen und Herren, so machen wir 
das nicht. Dann erkläre ich, daß wir nicht ermitteln 
können, wie das Abstimmungsergebnis ist. Wir 
zählen aus. 

(Zurufe.) 

Ich bin zwar der Meinung, daß die Mehrheit auf der 
zustimmenden Seite war. 

(Abg. Genscher: Auszählen ist gut, Herr Prä -
sident! — Weitere Zurufe.) 

— Das Signal zur Auszählung ist bereits gegeben; 
es tut mir leid. 

Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt. 
Insgesamt wurden 254 Stimmen abgegeben. Das 
Haus war also beschlußfähig. Mit Ja haben 211 Ab-
geordnete, mit Nein 42 Abgeordnete gestimmt, ein 
Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten. Der 
Antrag des Ausschusses ist also angenommen. 

Ich rufe dann noch Punkt 1 der Zusatzpunkte zur 
Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 

Änderung des Durchführungsgesetzes EWG-
Fette 
— Drucksache V/4505 — 

Nach dem Beschluß des Ältestenrates soll der Ge-
setzentwurf dem Ausschuß für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten überwiesen werden. — Diesem 
Vorschlag wird nicht widersprochen. Dann ist es so 
beschlossen. 

Meine Damen und Herren, damit stehen wir am 
Ende der heutigen Vormittagssitzung. Die Sitzung  

wird um 14 Uhr mit der Fragestunde fortgesetzt. Um 
15 Uhr finden Abstimmungen über Grundgesetzän-
derungen statt. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Unterbrechung der Sitzung von 13.02 Uhr 
bis 14.02 Uhr.) 

Vizepräsident Scheel: Die Sitzung ist wieder 
eröffnet. 

Meine Damen und Herren, zunächst eine Mittei-
lung. Als Nachfolger für den durch Verzicht ausge-
schiedenen Abgeordneten Dr. Dr. Heinemann ist der 
Abgeordnete Dortans mit Wirkung vom 30. Juni 
1969 in den Bundestag eingetreten. Ich begrüße ihn 
in unserer Mitte. 

(Beifall.) 

Die Fraktion der CDU/CSU hat mit Schreiben vom 
1. Juli 1969 für den aus dem Rundfunkrat des 
Deutschlandfunks ausscheidenden Herrn Ottfried 
Hennig den Abgeordneten Dr. Czaja vorgeschlagen. 
— Das Haus ist mit diesem Vorschlag einverstanden. 
Der Abgeordnete Dr. Czaja ist damit als Mitglied 
des Rundfunkrates des Deutschlandfunks gewählt. 

Wir kommen zur 

Fragestunde 
— Drucksache V/4504 — 

Zunächst Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers für gesamtdeutsche Fragen. Frage 1 
des Herrn Abgeordneten Dr. Enders: 

Welche Entschädigung erhalten Anwohner unmittelbar an der 
Demarkationslinie für die durch Minendetonationen oder sonstige 
Ereignisse verursachten materiellen und körperlichen Schäden? 

Das Wort zur Beantwortung hat Herr Staatssekre-
tär Dr. Wetzel. 

Dr. Wetzel, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für gesamtdeutsche Fragen: Ich bitte damit ein-
verstanden zu sein, daß ich beide Fragen des Herrn 
Abgeordneten Dr. Enders wegen ihres sachlichen Zu-
sammenhangs zusammen beantworte. 

Vizepräsident Scheel: Ich bitte darum. Ich rufe 
auch die Frage 2 des Herrn Abgeordneten Dr. Enders 
auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, falls in diesen Fällen keine 
ausreichende Entschädigung gewährleistet ist, eine angemessene 
Regelung herbeizuführen? 

Dr. Wetzel, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für gesamtdeutsche Fragen: Ich beantworte die 
Fragen im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung. 

Für Personen- und Sachschäden, die im Bereich 
der Demarkationslinie durch Sperrmaßnahmen der 
mitteldeutschen Behörden verursacht werden, wird 
aus Bundesmitteln Entschädigung gewährt. Im ein-
zelnen gilt folgendes. 

Die Entschädigung für durch Minendetonation 
oder sonstige Ereignisse an der Demarkationslinie 
verursachte körperliche Schäden erfolgt nach Richt-
linien, die der Bundesminister für Arbeit und Sozial- 
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ordnung gemeinsam mit den zuständigen Ministern 
und Senatoren der Länder erarbeitet hat. Nach die-
sen Richtlinien kann derjenige, der an der Demar-
kationslinie durch die mitteldeutschen Sperrmaßnah-
men eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, 
wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen 
Folgen der Schädigung auf Antrag aus Mitteln des 
Bundes eine Versorgung erhalten, die der nach den 
Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes ent-
spricht. In gleicher Weise können auch die Hinter-
bliebenen eines Beschädigten auf Antrag Versor-
gung in entsprechender Anwendung des Bundesver-
sorgungsgesetzes erhalten. 

Die Richtlinien erfassen auch Schäden, die an der 
Sektorengrenze in Berlin entstehen. 

Für Sachschäden, die im Bereich der Demarka-
tionslinie unmittelbar durch Sperrmaßnahmen der 
mitteldeutschen Behörden verursacht worden sind, 
erfolgt die Entschädigung auf Grund eines Verwal-
tungsabkommens — dessen Unterzeichnung zwi-
schen der Bundesregierung und den Regierungen 
der vier Zonenrandländer unmittelbar bevorsteht — 
nach Richtlinien, die der Bundesminister für gesamt-
deutsche Fragen im Einvernehmen mit diesen Län-
dern erarbeitet hat. Sperrmaßnahmen im Sinne die-
ser Richtlinien sind Schüsse, Minenexplosionen, Ver-
sprühen von Chemikalien und ähnliche Handlungen 
oder Ereignisse. Die Entschädigung wird auf Antrag 
gewährt, wenn keine andere Ersatzmöglichkeit be-
steht. Sie bemißt sich nach der Wertminderung des 
betroffenen Gegenstandes oder nach den für die 

r Wiederherstellung oder Neubeschaffung erforder-
lichen Aufwendungen. Mittelbarer Schaden, z. B. ent-
gangener Gewinn, wird allerdings nicht erstattet. 
Entschädigung wird für künftige, aber auch für zu-
rückliegende Schäden gewährt, soweit sie nach dem 
31. Dezember 1967 entstanden sind. Die Entschädi-
gungsanträge sind bei den von den Ländern hiermit 
beauftragten Behörden zu stellen; zumeist werden 
es die Kreisverwaltungen sein. Diese Behörden er-
mitteln unter Mitwirkung des Geschädigten den 
Sachverhalt. Die Länder leiten die Entschädigungs-
anträge mit dem Ermittlungsergebnis dem Bundes-
ministerium für gesamtdeutsche Fragen zur Ent-
scheidung zu. 

Sachschäden, die im Bereich der Sektorengrenze 
in Berlin durch Sperrmaßnahmen der mitteldeutschen 
Behörden eintreten, werden nicht nach diesen Richt-
linien ersetzt, sondern nach einer vom Senat von 
Berlin bereits eingeführten Entschädigungsregelung. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Kol-
lege Dr. Enders. 

Dr. Enders (SPD) : Ab wann kann mit dem Ein-
reichen der Anträge bei den. Landratsämtern begon-
nen werden? 

Dr. Wetzel, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für gesamtdeutsche Fragen: Sofort. Wenn die 
Vorschriften auch noch nicht in Kraft getreten sind, 
so bestehen doch, weil die Regelungen zu erwarten  

sind und die Haushaltsmittel im Etat angesetzt sind, 
keine Bedenken, daß über die Anträge schon vorab 
entschieden wird. 

Vizepräsident Scheel: Zusatzfrage, Kollege Dr. 
Kreutzmann. 

Dr.  Kreutzmann (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wie lange etwa wird ein solches Entschädigungsver-
fahren dauern? 

Dr. Wetzel, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für gesamtdeutsche Fragen: Das hängt davon 
ab, wie schnell der Sachverhalt der Schädigung bei 
der Kreisverwaltung festgestellt wird. Im Bundes-
ministerium für gesamtdeutsche Fragen wird die 
Entscheidung sehr kurzfristig erfolgen. 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen dann zur 
Beantwortung der Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung. 
Ich rufe die Frage 3 des Herrn Abgeordneten Drö-
scher auf: 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit zur baldigen Ver-
änderung der Vorschriften des Gesetzes zur Neuregelung des 
Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung in der Fassung vom 
30. April 1963, nachdem es bei der Entwicklung der Verletzten-
renten in den letzten Jahren eindeutig zu erheblicher Benach-
teiligung derjenigen Rentner gekommen ist, die sich haben ab-
finden lassen, weil z. B. bei einer Abfindung mit Wirkung vom 
1. Januar 1964 mit einer Abfindungssumme von 10 800 DM bis 
zum Jahre 1973 errechenbar ein Rentenverlust von 7111,20 DM 
eintreten würde? 

Die Frage wird von Herrn Kollegen Peiter über-
nommen. 

Das Wort zur Beantwortung hat Herr Staatssekre-
tär Kattenstroth. Bitte, Herr Staatssekretär! 

Kattenstroth, Staatssekretär des Bundesministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung: Herr Abgeord-
neter, da Sie einen Zeitraum von zehn Jahren ge-
nannt haben, nehme ich an, daß sich Ihre Frage auf 
die Abfindungen bezieht, die auf Grund der §§ 607 
und 614 der Reichsversicherungsordnung gewährt 
werden können und die praktisch einer Rentenvor-
auszahlung für die Dauer von zehn Jahren gleich-
kommen. Eine solche Abfindung kann der Verletzte 
auf seinen Antrag hin nur für bestimmte Zwecke 
erhalten, nämlich zum Erwerb oder zur wirtschaft-
lichen Stärkung eigenen Grundbesitzes oder grund-
stücksgleicher Rechte. Die meisten Abfindungen 
werden zum Bau eines Eigenheims verwandt. An 
den Rentenerhöhungen durch die jährlichen Renten-
anpassungen nimmt allerdings der abgefundene Ren-
tenteil. während des Abfindungszeitraumes nicht 
teil. Dafür hat aber der Verletzte mit Hilfe der Ab-
findungssumme ein Grundstück erworben oder be-
baut, das er nutzt. 

Der Ausschuß für Sozialpolitik des Hohen Hauses 
hat sich in seinem Schriftlichen Bericht zu der heute 
geltenden Abfindungsregelung in Drucksache 938 
(neu) der 4. Wahlperiode noch eindeutiger geäußert. 
Er hat gesagt: 

Der Versicherungsträger trägt für die Dauer der 
Abfindung das Risiko einer möglichen Renten

-

minderung oder eines Rentenwegfalls. Dem- 



13710 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 246. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 2. Juli 1969 

Staatssekretär Kattenstroth 
gegenüber muß sich der Verletzte in etwa den 
Zinsvorteil anrechnen lassen, der ihm bei der 
Abfindung zuwächst. Auch die Vorschrift über 
die Rentenanpassung soll nicht auf abgefundene 
Rententeile erstreckt werden. Der Verletzte er-
wirbt mit der Abfindung Rechte, deren Werte 
sich gewöhnlich ebenso wie die Rentenanpas-
sungen entwickeln. Mit dem Wiederaufleben 
der Rente kommt der Verletzte ohnehin in den 
vollen Genuß der während der Abfindungszeit 
vorgenommenen Rentenanpassungen. 

Der Bundesregierung erscheint es daher zur Zeit 
nicht notwendig, für Abfindungen, die zum Zwecke 
des Grunderwerbs gewährt werden, eine Gesetzes-
änderung zu erwägen. 

Falls sich die Fragen des Herrn Abgeordneten 
Dröscher, Herr Abgeordneter, auch auf andere Arten 
der Abfindung von Unfallrenten beziehen sollten, 
so wäre ich für eine Konkretisierung dankbar. Ich 
würde dann unverzüglich schriftlich antworten. 

Vizepräsident Scheel: Ich rufe die Frage 4 des 
Abgeordneten Zebisch auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, Mädchen und Frauen, die län-
gere Zeit aus dem Erwerbsleben ausgeschieden waren, durch eine 
Förderung der stufenweisen betrieblichen Ausbildung den beruf-
lichen Anschluß zu erleichtern? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort des 
Staatssekretärs Kattenstroth vom 2. Juli 1969 lautet: 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß Frauen, die für längere 
Zeit aus dem Erwerbsleben ausscheiden, bei einer späteren 
Rückkehr öfter Schwierigkeiten haben, den beruflichen Anschluß 
zu finden. Sie hat diese Problematik im Jahre 1966 in ihrem 
Bericht über die Situation der Frauen im Beruf, Familie und 
Gesellschaft ausführlich dargelegt. Zur Lösung kommen mehrere 
Wege in Betracht. 

Im Rahmen der Maßnahmen zur individuellen Forderung der 
beruflichen Fortbildung wurde bereits vor einigen Jahren die 
Möglichkeit geschaffen, Frauen, die an Lehrgängen zur Wieder-
eingliederung in das Berufsleben teilnehmen, Beihilfen zu ge-
währen. Das Arbeitsförderungsgesetz hat jetzt diese Förderun-
gen noch erweitert und verbessert. 

Ferner wird in Zukunft die Rückkehr von Frauen in das 
Erwerbsleben auch durch die Gewährung von sogenannten Ein-
arbeitungszuschüssen an die Arbeitgeber erleichtert werden kön-
nen. Nach dem Arbeitsförderungsgesetz können den Arbeit-
gebern solche Zuschüsse für Arbeitnehmer gewährt werden, die 
eine volle Leistung erst nach einer gewissen Einarbeitungszeit 
erreichen. 

Darüber hinaus können die Frauen selbst zur Überwindung der 
erwähnten Schwierigkeiten dadurch beitragen, daß sie in ver-
mehrtem Umfang schon während der Unterbrechung ihrer Er-
werbstätigkeit Kontakte zu ihrem Beruf und seiner Fortentwick-
lung halten. Neben gelegentlichen Urlaubsvertretungen, der Teil-
nahme an Abendkursen und vielem anderen wird hier dem 
Fernunterricht, u. a. auch durch Fernsehen, in Zukunft sicherlich 
steigende Bedeutung zukommen. 

Das sicherste Mittel, berufliche Schwierigkeiten bei einer 
späteren Rückkehr in das Erwerbsleben zu vermeiden, bleibt 
jedoch mehr denn je eine qualifizierte Berufsausbildung. Die im 
Arbeitsförderungsgesetz vorgesehenen Förderungen der beruf-
lichen Bildung sollten deshalb gerade auch von den jungen 
Mädchen ernsthaft genutzt werden. Wenn noch immer zu wenig 
Mädchen einen Beruf erlernen, so liegt das nicht an einem Man-
gel der Ausbildungsmöglichkeiten und der materiellen Hilfen, 
sondern mehr daran, daß das junge Mädchen noch nicht genug 
auf die Bewältigung seiner doppelten Aufgabe in Beruf und 
Familie vorbereitet wird. 

Wir kommen zur Beantwortung der Fragen aus 
dem Geschäftsbereich des Bundesministers für das 
Post- und Fernmeldewesen. Ich rufe die Frage 5 
des Abgeordneten Kiep auf: 

Aus welchem Grunde erhalten an Fernsprechvermittlungsplät-
zen beschäftigte Teilzeitkräfte im Gegensatz zu den vollen Be-
triebskräften für ihre überdurchschnittliche Beanspruchung weder 
Arbeitszeitverkürzung noch Bargeldabgeltung? 

Auch hier hat sich der Fragesteller mit schrift-
licher Beantwortung einverstanden erklärt. Die 
Antwort des Bundesministers Dr. Dollinger vom 
30. Juni 1969 lautet: 

Ihre Anfrage nach einer Arbeitszeitverkürzung für Teilkräfte, 
die im Fernsprechvermittlungsdienst beschäftigt sind, darf ich 
folgendermaßen beantworten: 

Entsprechend der Verordnung über die Arbeitszeit der Bun-
desbeamten, die analog auch für die Teilkräfte im Fernsprech-
vermittlungsdienst gilt, kann die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit bis zu 4 Stunden gekürzt werden, wenn während 
des Dienstes außergewöhnliche Belastungen eintreten. Im Fern-
sprechvermittlungsdienst sind diese Belastungen durch die stän-
dige Bindung an den Arbeitsplatz und die Verwendung des 
Kopfhörers gegeben, wenn gleichzeitig ein erhöhter Arbeitsanfall 
eintritt. 

Ich bin in Übereinstimmung mit dem Bundesminister des In-
nern und dem Bundesminister der Finanzen der Auffassung, daß 
im Zuge fortschreitender Arbeitszeitverkürzung schon bei Voll-
kräften außergewöhnliche Erschwernisse des Dienstes nur noch 
vermindert zu einer Kürzung der Arbeitszeit führen können. 

Damit trägt man dem Gedanken Rechnung, daß eine Verkür-
zung der regelmäßigen Arbeitszeit die Freizeit vergrößert. Was 
für die regelmäßige Arbeitszeit gilt, muß erst recht für eine 
Teilbeschäftigung gelten. Deshalb gibt es für Teilkräfte keine 
Verkürzung der Arbeitszeit wegen außergewöhnlicher Belastung. 

Ich rufe weiter die Fragen 6 und 7 des Abge-
ordneten Richter auf: 

Wann ist mit dem schon seit längerer Zeit vorgesehenen Neu-
bau des Postamtes in Wertheim zu rechnen? 

Welcher Umfang ist für das neue Postamt in Wertheim vor-
gesehen? 

Der Fragesteller hat sich auch mit schriftlicher Be-
antwortung einverstanden erklärt. Die Antwort liegt 
noch nicht vor. Sie wird nach Eingang im Sitzungs-
bericht abgedruckt. 

Wir kommen zu der Frage 8 des Herrn Abgeord-
ten Weigl aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für wissenschaftliche Forschung. Herr Ab-
geordneter Weigl ist nicht im Saal; die Frage wird 
schriftlich beantwortet. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesschatzministers. Die Frage 9 des 
Abgeordneten Dorn wird vom Abgeordneten Jung 
übernommen: 

Treffen Meldungen zu, daß die VEBA-Hauptverwaltung aus 
Herne an einen anderen Ort in Nordrhein-Westfalen verlegt 
werden soll? 

Das Wort zur Beantwortung hat Herr Staatssekre-
tär Dr. Vogel. 

Dr. Vogel, Staatssekretär des Bundesschatzmini-
steriums: Herr Abgeordneter, zu Ihrer ersten Frage 
nöchte ich folgendes sagen. Die Hauptverwaltung 
der VEBA ist seit dem Jahre 1966 im Verwaltungs-
gebäude der Hibernia AG in Herne untergebracht. 
Dieses Verwaltungsgebäude ist als Sitz ,einer Grup-
penverwaltung der Ruhrkohle AG vorgesehen. In-
folgedessen müssen die Verwaltungen der Hibernia 
AG und der VEBA an andere Orte verlegt werden. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Jung. 

Jung (FDP) : Herr Staatssekretär, können Sie mir 
sagen, warum eigentlich seinerzeit die VEBA ihren 
Verwaltungssitz von Bonn nach Herne verlegt hat? 

Dr. Vogel, Staatssekretär des Bundesschatzmini-
steriums: Die VEBA fühlte sich verpflichtet, ihre 
Verwaltung näher an ihre Hauptwerke heranzu-
rücken. Bonn war etwas entfernt, von dem eigent- 
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lichen Zentrum der Tätigkeit. Infolgedessen wurde 
seinerzeit der Sitz in das Zentrum nach Herne ver-
legt. Das war vor meiner Amtstätigkeit, 1966. Es 
waren also damals sehr wohlerwogene Gründe, die, 
glaube ich, in den Aufsichtsräten ausführlich be-
sprochen worden sind. 

Vizepräsident Scheel: Eine weitere Zusatz-
frage, Kollege Jung. 

Jung (FDP) : Herr Staatssekretär, würden viel-
leicht die Gründe dafür, daß der Hauptsitz früher in 
Bonn war und — trotz Ihrer Erklärung soeben — 
die  Stadt damit wirtschaftliche und finanzielle Vor-
stellungen verbunden hatte, die Bundesregierung 
veranlassen können, ihre Stimme für eine Rückver-
legung der VEBA nach Bonn abzugeben? 

Dr. Vogel, Staatssekretär des Bundesschatzmini-
steriums: Herr Abgeordneter, ich fürchte, die 
Gründe, die damals zur Verlegung von Bonn nach 
Herne geführt haben — über weitere Verlegungs-
pläne hat die Gesellschatf selber noch keinen Ent-
schluß gefaßt —, bestehen nach wie vor weiter. 
Man würde also gegen die Interessen der Gesell-
schaft handeln, wenn man heute eine solche Rück-
verlegung ins Auge faßte. 

Vizepräsident Scheel: Die Frage 10 des Herrn 
Abgeordneten Dorn wird auch von Herrn Jung 
übernommen: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Stadt Bonn durch 
die seinerzeitige Verlegung der VEBA-Hauptverwaltung von 
Bonn nach Herne erhebliche finanzielle Ausfälle hat hinnehmen 
müssen? 

Herr Staatssekretär, bitte! 

Dr. Vogel, Staatssekretär des Bundesschatzmini-
steriums: Herr Abgeordneter, durch die Verlegung 
der VEBA-Hauptverwaltung von Bonn nach Herne 
im Jahre 1966 sind als zwangsläufige Folge der 
Stadt Bonn die Gewerbesteuerzahlungen der VEBA 
— d. h. nur der Konzernobergesellschaft — verloren-
gegangen. Ich kann hinzufügen, das ist im letzten 
Rechnungsjahr ein Betrag von 1,1 Millionen DM ge-
wesen. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage dazu? 
— Herr Abgeordneter Jung! 

Jung (FDP) : Herr Staatssekretär, sind Sie nicht 
auch der Auffassung, daß ein solches Unternehmen 
für die Stadt Bonn wegen der Arbeitsplätze auch 
dann attraktiv sein könnte, wenn als Folge der 
Finanzänderung, die eventuell auf die Gemeinden 
zukommt, keine Gewerbesteuern mehr zu bezahlen 
sind? 

Dr. Vogel, Staatssekretär des Bundesschatzmini-
steriums: Die Frage, die Sie stellen, wirft natürlich 
die Frage auf: was würde der hier wahrscheinlich 
nicht anwesende Abgeordnete von Herne dazu 
sagen, wenn eine Verlegung von Herne in eine mir 
noch nicht bekannte andere Stadt in Erwägung ge-
zogen würde? 

Vizepräsident Scheel:  Damit sind die Fragen I 
 aus dem Geschäftsbereich des Bundesschatzministers 

erledigt. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit. Ich rufe die Frage 11 des Herrn Ab-
geordneten Kiep auf: 

Welche entwicklungspolitischen Gründe veranlassen den Bun-
desminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, osteuropäischen 
Ländern wiederholt eine Zusammenarbeit in der Entwicklungs-
hilfe anzubieten? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Bundes-
minister Dr. Eppler. 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Herr Kollege, es ist meine Auf-
fassung, daß Entwicklungspolitik in der zweiten 
Dekade nicht in Konkurrenz zwischen Industriestaa-
ten, sondern nur in koordinierter Zusammenarbeit 
aller Beteiligten in Entwicklungs- und Industrielän-
dern erfolgerich sein kann. Auch die Länder des 
Ostblocks dürfen dabei nicht ausgeschlossen sein. 

Es ist Ihnen sicher bekannt, daß mein Vorgänger 
bei der Beantwortung der Großen Anfrage der 
FDP am 11. Oktober 1967 im Namen der Bundes-
regierung u. a. folgendes erklärt hat: 

Auf die Dauer nutzt es weder einem westlichen 
noch einem östlichen Geber, noch weniger den 
Entwicklungsländern, wenn jedes der Geber-
länder ohne Rücksicht auf entwicklungspoliti-
sche Maßnahmen des anderen bestimmte Vor-
haben durchführt. Hier geht es um ein Be-
mühen, dort, wo die Möglichkeiten gegeben 
sind, zu einer positiven Zusammenarbeit zu 
kommen. 

Diese Linie führe ich fort. 

Im übrigen entspricht der Wille zur Zusammen-
arbeit aller Industrieländer in der Entwicklungs-
politik auch der Friedenspolitik der Bundesregie-
rung. Ich verweise dabei auf .die Äußerungen des 
Herrn Bundesministers des Auswärtigen am 26. Juni 
dieses Jahres in Bad Godesberg. 

Vizepräsident Scheel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Kollege Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Indem ich Ihnen, Herr Mini-
ster, was die Wünschbarkeit einer Koordinierung 
der Entwicklungspolitik zwischen Ost und West be-
trifft, zustimme, möchte ich Sie fragen, ob es sich bei 
den von Ihnen erwähnten Projekten einer Zusam-
menarbeit einfach um die Verlagerung von auf 
Grund deutscher Kapitalhilfe gegebenen Aufträgen 
auf osteuropäische Lieferanten handelt oder ob dar-
über hinaus eine echte Abstimmung und Zusam-
menarbeit in der Entwicklungshilfe in den betref-
fenden Empfängerländern vorgesehen ist. 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Ich glaube, das letztere ist der 
Fall, Herr Kollege. 
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Vizepräsident Scheel: Zu einer weiteren Zu-
satzfrage Herr Kollege Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Minister, könnten Sie mir 
sagen, ob die Abkommen oder die Gespräche in 
dieser Richtung schon so weit gediehen sind, daß 
man Näheres über diese Projekte erfahren kann? 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Herr Kollege, ich habe mich in 
Bad Godesberg ja sehr vorsichtig geäußert, um die 
laufenden Gespräche nicht zu stören. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man auf unser 
Angebot reagiert. Die eine Möglichkeit ist, daß man 
nein sagt, und einige Länder dort tun dies. Dann ist 
aber auch klar, auch in der Dritten Welt, wer nein 
sagt. Oder man sagt ja; dann beginnt die Koopera-
tion. Vielleicht darf ich hinzufügen, daß die Bundes-
regierung mit zwei osteuropäischen Ländern schon 
längere Zeit Rahmenabkommen für den Außenhan-
del hat, in denen ausdrücklich eine Zusammen-
arbeit beim Vertrieb von Waren und bei der Durch-
führung von Projekten in dritten Ländern vorge-
sehen ist. 

Was ich hier sage, ist also »durchaus bereits Ver-
tragsrecht. 

Vizepräsident Scheel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Kollege Freiherr von Gemmingen. 

Freiherr von Gemmingen (FDP) : Herr Mini-
ster, darf ich Sie bezüglich Ihrer soeben erwähnten 
vorsichtigen Formulierungen, derentwegen Ihre 
Antwort nicht ganz klar gewesen ist, fragen: Kön-
nen Sie mir vernünftige Gründe dafür nennen, daß 
man mit osteuropäischen Ländern auf dem Gebiet 
der Entwicklungspolitik nicht zusammenarbeiten 
kann? 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Das ist einfach eine Frage des 
technischen Beitrags. Ein vernünftiger Grund wäre 
nur dann gegeben, Herr Kollege von Gemmingen, 
wenn diese Länder nichts Eigenes und Besonderes 
beizutragen hätten. Aber es gibt eben Gebiete, z. B. 
das Gebiet der Petrochemie, wo diese Länder 
auch im Sinne des sogenannten „Know how" eini-
ges beizutragen haben, was bei uns nicht in gleicher 
Weise vorhanden ist. 

Vizepräsident Scheel: Zu einer weiteren Zu-
satzfrage Herr Freiherr von Gemmingen. 

Freiherr von Gemmingen (FDP) : Herr Mini-
ster, darf ich aus Ihrer Antwort schließen, daß es 
absolut nicht verwerflich, sondern im Gegenteil 
sinnvoll und zweckmäßig ist, mit den osteuro-
päischen Ländern eben auf diesem Gebiet zusam-
menzuarbeiten? 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Herr Kollege, genauso ist es, und 
ich möchte hinzufügen, daß es die Entwicklungslän-

der leid sind, Entwicklungshilfe anzunehmen, die 
sie selbst als ein Mittel im kalten Krieg betrachten, 
und daß sie selbst — ich habe das in verschiedenen 
Ländern bemerkt — auf eine Kooperation zwischen 
westlichen und östlichen Firmen und Ländern drän

-

gen. 

Vizepräsident Scheel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Kollege Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
sind Sie mit mir einig, wenn ich meine, daß eine 
Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklungshilfe, 
die ich grundsätzlich für wünschenswert halte, vor-
aussetzt, daß auch im politischen, im publizistischen 
und im propagandistischen Bereich ein abgestimm-
tes Verhalten vorzuliegen hat, d. h. konkret gespro-
chen: daß dann gelegentlich zu beobachtende Diffa-

mierungskampagnen gegenüber der Bundesrepublik 
aufzuhören haben? 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Verehrter Herr Kollege Wörner, 
wenn wir unsere Politik — nicht nur unsere Ent-
wicklungspolitik, sondern unsere gesamte Politik 
— von der Propaganda »  der Ostblockländer abhän-
gig machen wollten, können wir, glaube ich, nicht 
sehr weit. Ich würde umgekehrt sagen, Herr Kol-
lege, gerade die Tatsache, daß es das eine oder 
andere gemeinsame Projekt gemeinsam mit kom-
munistischen Ländern gibt, macht es der Ostpropa-
ganda in der Dritten Welt, die unsere Entwicklungs-
hilfe als Neokolonialismus zu verleumden sucht, 
sehr viel schwerer. 

Vizepräsident Scheel: Weitere Zusatzfrage, 
Herr Kollege Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
sind Sie bereit, dann, wenn die offensichtlich nur 
vorbereitenden Gespräche zu konkreten Ergebnis-
sen geführt haben, das diesem Hohen Hause be-
kanntzugeben, damit hier weitere Überlegungen 
angestellt werden können? 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Ich nehme an, daß, wenn die Pro-
jekte laufen, dies selbstverständlich bekanntwird. 
Wenn Sie es wünschen, kann ich das ausdrücklich 
dem Hohen Hause bekanntgeben. Vielleicht reicht 
es auch, wenn ich es dem Ausschuß bekanntgebe. 

Vizepräsident Scheel: Eine weitere Frage, 
Herr Kollege Brück. 

Brück (Holz) (SPD) : Herr Minister, ist es nicht 
so, daß Sie mit Ihrer Politik einer Empfehlung fol-
gen, die eine internationale Parlamentarierkon-
ferenz, an  der  Parlamentarier aus allen westlichen 
Geberländern teilgenommen haben, hier in Deutsch-
land gegeben hat? 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Ja, so ist es. 
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Vizepräsident Scheel: Wir kommen dann zur 
Frage 12 des Herrn Kollegen Kiep: 

Wie interpretiert der Bundesminister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit seine Äußerung in einer Rede vom 26. Juni 1969, der-
zufolge Entwicklungshilfe-Konsortien, die Firmen aus west- und 
osteuropäischen Ländern umfassen, sich einem gesamteuro-
päischen Modell nähern? 

Das Wort zur Beantwortung hat Herr Bundes-
minister  Dr. Eppler. 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Herr Kollege, je mehr Firmen 
aus westlichen, neutralen und kommunistischen Län-
dern sich gemeinsam an einem Projekt beteiligen 
— dazu gibt es Ansatzpunkte —, desto mehr nähern 
sich solche Anstrengungen einem gesamteuro-
päischen Modell. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Kollege Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Es handelt sich also bei diesem 
gesamteuropäischen Modell um ein gesamteuro-
päisches Modell wirtschaftlicher Zusammenarbeit 
und nicht um ein gesamteuropäisches Modell etwa 
in Richtung auf gemeinsame gesellschaftspolitische 
Vorstellungen hin. In diesem Punkt war Ihre Aus-
führung vielleicht nicht ganz klar. 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Nur das erste. Wenn ich Ihre 
Frage so verstanden hätte, hätte ich natürlich so-
fort entsprechend geantwortet. Aber ich habe dies 
aus Ihrer Frage nicht so ersehen, Herr Kollege. 

Vizepräsident Scheel: Eine weitere Frage, 
Herr Kollege Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Werden die Kontakte über die 
normalen Kanäle des Auswärtigen Amtes geführt, 
oder finden direkte Gespräche zwischen der Bun-
desregierung und den ausländischen Regierungen 
statt? 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Herr Kollege, Sie wissen, daß 
solche Dinge ja meistens zuerst von den Firmen 
selber initiiert werden. Natürlich sind auch die Re-
gierungen daran interessiert und beraten mit. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Kollege Schwabe. 

Schwabe (SPD) : Herr Minister, sind solche Vor-
behalte, wie sie trotz aller grundsätzlichen Zustim-
mung aus den Fragen von Herrn Kollegen Kiep 
und von Herrn Wörner herausklingen, eigentlich 
jemals im Kabinett oder im zuständigen Ausschuß 
gemacht worden, oder ist das hier gegen Ende der 
Legislaturperiode eine neue Nuance, die uns bisher 
verborgen geblieben ist? 

(Abg. Kiep: Wieso Vorbehalte, Herr 
Schwabe?) 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Herr Kollege Schwabe, Sie neh-
men es mir nicht übel, wenn ich hier jetzt keine 
Kabinettsgeheimnisse ausplaudere. Es ist aber zwei-
fellos so, daß z. B. Herr Kollege Kiep auch bei 
früheren Gelegenheiten seine Vorbehalte in dieser 
Sache geäußert hat. Dies ist nicht neu. 

Vizepräsident Scheel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Kollege Schwabe. 

Schwabe (SPD) : Müssen wir damit rechnen, daß 
die Bearbeitung von Entwicklungshilfeproblemen, 
und -fragen auch mit solchen Überlegungen in Ver-
bindung gebracht wird, wie wir sie gerade hörten, 
daß also erwartet wird, daß in den betreffenden 
Ländern diese Propaganda aufzuhören habe? 

Dr. Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit: Herr Kollege Schwabe, ich kann 
nur noch einmal sagen: Bei den Ostblockländern ist 
sehr häufig Propaganda die eine und Politik eine 
andere Sache. - 

(Abg. Schwabe: Das ist meine Auffassung!) 

Wer sich nur an der Propaganda orientieren will, 
orientiert sich falsch. Umgekehrt aber hat das, was 
man miteinander tut, manchmal gegen den Willen 
derer, die die Propaganda machen, einen Einfluß auf 
die Möglichkeiten und die Verkaufbarkeit ihrer 
Propaganda. 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen zu den 
Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters des Innern. Die erste Frage stellt der Herr 
Abgeordnete Hirsch. — Der Abgeordnete Hirsch ist 
nicht im Saal. Die Frage wird schriftlich beantwortet. 

Dann kommen wir zur Frage 25 des Herrn Abge-
ordneten Dr. Kliesing, die von Herrn Kollegen 
Wullenhaupt übernommen wird: 

Wann ist mit dem Erlaß der Ausführungsbestimmungen zum 
Katastrophenschutzgesetz zu rechnen? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Parlamen-
tarische Staatssekretär Köppler. 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, das Kata-
strophenschutzgesetz bildet die Grundlage für die 
Vereinigung von Katastrophenschutz und Luftschutz-
hilfsdienst zu einem einheitlichen Instrument für 
zivile Friedenskatastrophen und für den Verteidi-
gungsfall. Bei der Vereinigung der beiden bisher 
selbständigen Organisationen müssen folgende 
Grundsätze beachtet werden: Die Vereinigung darf 
das in gewachsenen Einheiten vorhandene Hilfs-
potential nicht schmälern, muß auf die Eigenheiten 
der freiwilligen Organisationen Rücksicht nehmen 
und muß beachten, daß Kommunen, Länder und Bund 
gemeinsam den einheitlichen, verstärkten und erwei-
terten Katastrophenschutz tragen. Bei dieser Sach-
lage erscheinen ,ein schrittweiser Vollzug des Ge-
setzes und auch probeweise vorläufige Regelungen 
angebracht. Das hat den Vorteil, daß damit die ver-
waltungsmäßige Durchführung erleichtert und we- 
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Parlamentarischer Staatssekretär Köppler 
sentliche Ziele des Gesetzes bereits vor der umfas-
senden Ausführungsregelung verwirklicht werden 
können. 

Durch Runderlasse vom 31. Juli 1968, also knapp 
drei Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes, an die 
Länder und die mitwirkenden Organisationen wurde 
der Einsatz des Luftschutzhilfsdienstes zur Verstär-
kung des friedensmäßigen Katastrophenschutzes 
und die Weiterführung der Einheiten in der Über-
gangszeit geregelt. 

Durch drei Runderlasse zu § 8 Abs. 2 des Kata-
strophenschutzgesetzes ist die Freistellung der Hel-
fer vom Wehrdienst nach einheitlichen Grundsätzen 
unter Berücksichtigung der Belange der Bundeswehr 
geregelt worden. Als erster Schritt zur Anordnung 
des Luftschutzhilfsdienstes in den Katastrophen-
schutz sollen nunmehr die LSHD-Einheiten auf die 
Kreisebene übergeleitet werden. Dies ist bereits mit 
den Ländern abgestimmt. Nach Klärung von Einzel-
heiten soll in Kürze eine Überleitungsanweisung er-
gehen. 

Weitere Teilgebiete des Gesetzes, die bei seinem 
schrittweisen Vollzug in Kürze vorläufig und probe-
weise geregelt werden sollen, sind die Mitwirkung 
privater Katastrophenschutzorganisationen gemäß 
§ 1 und die Bildung von Stäben bei den Hauptver-
waltungsbeamten gemäß § 7 des Katastrophen-
schutzgesetzes. 

Die Durchführung dieses Gesetzes ist auch auf der 
Innenministerkonferenz im Mai in Würzburg er-
örtert worden. Dabei wurde die schrittweise Aus-
führung als der einzig mögliche Weg zur Durchfüh-
rung  dieses Gesetzes bezeichnet. Die Innenminister-
konferenz nahm von den eben dargelegten Gedan-
ken zur Ausführung des Katastrophenschutzgesetzes 
zustimmend Kenntnis. 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen dann zur 
Frage 26 des Herrn Abgeordneten Schmitt-Vocken-
hausen: 

Welchen Stand haben die Bemühungen zur Errichtung eines 
besonderen Auswandererlagers für auswanderungswillige aus-
ländische Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland? 

Die Frage wird von Herrn Kollegen Peiter über-
nommen. Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, das Bun-
desministerium des Innern ist bekanntlich in diese 
Bemühungen nicht eingeschaltet, da die Zuständig-
keit der Bundesregierung gemäß § 39 des Auslän-
dergesetzes auf die Bestimmung von Sammellagern 
für solche Asylbewerber beschränkt ist, deren An-
wesenheit im Lager für eine ordnungsgemäße Durch-
führung des Anerkennungsverfahrens erforderlich 
ist. Die Einrichtung eines Lagers zur Unterbringung 
ausländischer Auswanderungsbewerber ist dagegen 
Sache der Länder. Dementsprechend hatte sich die 
Innenministerkonferenz im Oktober 1967 mit dieser 
Frage befaßt und sie dem zuständigen Fachgremium, 
ihrem Arbeitskreis II, zur Vorklärung übergeben. 
Dort ist es jedoch bisher zu einer Behandlung dieser 
Frage nicht gekommen. Sie stand zwar auf der Ta-
gesordnung einer Sitzung im November 1968; aber 
der Freistaat Bayern, der an sich ein besonderes In- 

teresse daran hat, daß ein Auswandererlager für aus - t` 
ländische Flüchtlinge in einem der anderen Bundes-
länder errichtet wird, weil er sich davon eine Ent-
lastung des von ihm unterhaltenen Sammellagers 
für ausländische Flüchtlinge in Zirndorf verspricht, 
ließ diesen Tagesordnungspunkt damals kurzfristig 
wieder absetzen, nachdem sich die in erster Linie 
zuständigen Arbeits- und Sozialverwaltungen dieser 
Frage angenommen hatten. Das Bayerische Staats-
ministerium für Arbeit und soziale Fürsorge hatte 
bei dem Arbeits- und Sozialminister von Nordrhein-
Westfalen angeregt, das Land Nordrhein-Westfalen 
möge ein solches Auswandererlager errichten. Wie 
zu erfahren war, steht die Entscheidung der Landes-
regierung in Nordrhein-Westfalen noch aus. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Kol-
lege Peiter. 

Peiter (SPD) : Herr Staatssekretär, wann werden 
Ihrer Meinung nach die Landesinnenminister diesen 
Fragenkomplex zur Entscheidung bringen? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, die Bun-
desregierung kann darüber deshalb keine Angaben 
machen, weil sie zwar an einer Regelung dieser 
Frage interessiert ist, aber keine rechtlichen, ver-
fassungsmäßigen Möglichkeiten hat, auf die Mei-
nungs- und Willensbildung in den Landesregierun-
gen einzuwirken. 

Vizepräsident Scheel: Ich rufe die Frage 27 
des Kollegen Dorn auf, die vom Herrn Kollegen 
Jung übernommen wird. 

Kann man aus dem Vorwurf des Leiters der Abteilung Zivil-
verteidigung im Bundesinnenministerium, Ministerialdirektor 
Thomsen, in der Frankfurter Rundschau vom 26. Juni 1969, 
„eine verantwortungsbewußte Bundesregierung hätte nach der 
Erhöhung des Verteidigungsetats auch die Mittel für den 
Bevölkerungsschutz aufstocken müssen", den Schluß ziehen, daß 
die Bundesregierung in dieser Frage verantwortungslos gehan-
delt hat? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Auf den Artikel in der 
„Frankfurter Rundschau", auf den sich Herr Kollege 
Dorn bezogen hat, hat der Bundesminister des In-
nern sofort eine dienstliche Erklärung des Leiters 
der Abteilung Zivile Verteidigung im Bundesmini-
sterium des Innern veranlaßt. Ministerialdirektor 
Thomsen versichert darin, er habe die ihm von der 
„Frankfurter Rundschau" in den Mund gelegte Äuße-
rung so, wie sie in dem Artikel wiedergegeben ist, 
nicht getan. Vielmehr habe er darauf hingewiesen, 
daß es die selbstverständliche Pflicht einer verant-
wortungsbewußten Bundesregierung sei, im Rahmen 
der Verteidigungsbemühungen auch für die Zivil-
bevölkerung zu sorgen. 

Die Überlegungen der Bundesregierung zum Kom-
plex der zivilen Verteidigung sind in dem Bericht 
über das Konzept der zivilen Verteidigung und das 
Programm für die Zeit bis 1972 zusammengefaßt. 
Dieser Bericht ist heute morgen im Plenum dieses 
Hauses nach eingehender Vorberatung in den Aus-
schüssen behandelt worden. Ich will deshalb der 
Beurteilung, die der Bericht in der Debatte von 
heute morgen gefunden hat, nichts hinzufügen. 
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Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Kol-
lege Jung. 

Jung (FDP) : Herr Staatssekretär, unabhängig 
von der letzten Erklärung des Herrn Ministerial-
direktors Thomsen gegenüber dem Herrn Innenmini-
ster möchte ich Sie doch fragen, ob Sie es für sehr 
verantwortungsvoll halten, daß die Bundesregie-
rung Millionenbeträge z. B. zur Vorbereitung von 
Hilfskrankenhäusern ausgegeben hat, aber die Funk-
tionsfähigkeit dieser Hilfskrankenhäuser einfach 
deshalb nicht hergestellt worden ist, weil die Mittel 
für eine ganze Reihe von Maßnahmen, z. B. die da-
zugehörenden Außenschutzraumbauten oder die Ein-
richtungen dafür, bisher nicht zur Verfügung gestellt 
werden konnten. 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, Ihre Frage 
betrifft zwar einen anderen Komplex als den in der 
ursprünglichen Frage des Kollegen Dorn angespro-
chenen; trotzdem will ich versuchen, darauf zu ant-
worten, und zwar in dem Sinne, daß ich Ihre Voraus-
setzung, die Hilfskrankenhäuser seien nicht funk-
tionsfähig, nicht teile. Daß die Maßnahmen des zivi-
len Bevölkerungsschutzes in diesem Bereich verstär-
kungs- und verbesserungsfähig sind, ist nicht zu 
bestreiten und auch heute morgen in der Debatte 
dieses Hohen Hauses zum Ausdruck gebracht wor-
den. 

Vizepräsident Scheel: Eine weitere Frage des 
Kollegen Jung. 

Jung (FDP) : Herr Staatssekretär, ich bin der Mei-
nung, daß dies im Gesamtbereich — ich habe deswe-
gen gesagt: zum Beispiel — ein sehr wichtiger Teil-
bereich zum Schutz der zivilen Bevölkerung ist. Darf 
ich deshalb aus Ihrer Antwort schließen, daß Sie 
überprüfen werden, inwieweit die bisher eingeleite-
ten Maßnahmen ergänzungsbedürftig sind, und die 
dafür notwendigen Mittel dann in Kürze zur Ver-
fügung gestellt werden? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, Sie kön-
nen generell unterstellen, daß die Bundesregierung 
ständig dabei ist, Maßnahmen zur Verbesserung der 
Situation auch im Bereich des zivilen Bevölkerungs-
schutzes zu überprüfen. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Kol-
lege Dr. Gleissner. 

Dr. Gleissner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist die Bundesregierung bereit, zu überprüfen, ob 
die seinerzeitigen Kürzungen für diesen Bereich wie-
der ausgeglichen und die notwendigen Erhöhungen 
angesichts der- Bedeutung des zivilen Bevölkerungs-
schutzes nachgezogen werden können? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, ich kann 

Ihnen nur für den Bundesminister des Innern sagen, 
daß er sich um entsprechende Verbesserungen be-
müht, 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen dann zur 
Beantwortung der Frage 28 des Herrn Kollegen Sän-
ger: 

ist die Bundesregierung bereit, die von ihr dankenswerter-
weise bereits eingeleiteten vorbereitenden Arbeiten fortzusetzen, 
die der Errichtung einer gemeinsamen Altersversorgung aller 
Journalisten in Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen 
und Pressestellen dienen sollen, um die für diesen Beruf staats-
politisch besonders notwendige soziale Sicherheit und damit die 
Gewißheit der Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit der 
Journalisten und die Wirksamkeit einer freien Presse zu stärken? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Staats-
sekretär. 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Die Bundesregierung hat 
sowohl in ihrer Stellungnahme zum Vorbericht als 
auch in ihrer Stellungnahme zum Schlußbericht der 
Pressekommission ihre Überzeugung bekundet, daß 
für alle Journalisten, ob sie im Bereich der Presse 
oder in dem des Rundfunks tätig sind, ein gemein-
sames Versorgungswerk errichtet werden sollte. Die 
soziale Sicherheit, die durch die Errichtung eines 
gemeinsamen Versorgungswerkes aller Journalisten 
beträchtlich verstärkt würde, ist eine der Vorausset-
zungen dafür, daß der Journalist die Unabhängigkeit 
gewinnt, die ihm in einer freien Presse und in einem 
freien Rundfunk zukommt. 

Ich kann deshalb Ihre Frage mit einem uneinge-
schränkten Ja beantworten. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Kollege Sänger. 

Sänger (SPD) : Ich darf mich für diese Antwort 
bedanken, Herr Staatssekretär, und noch folgende 
Fragen stellen. Würden Sie bei Ihren weiteren Ar-
beiten und Überlegungen auch in Erwägung ziehen, 
ob es zweckmäßig wäre, wenn die deutschen Ver-
leger von Tageszeitungen und von Zeitschriften 
einen besonderen Beitrag hierfür leisteten, damit 
später eine völlige Gleichstellung hinsichtlich der 
Versorgung erreicht werden kann? 

Köppler, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Im Ziel, das Sie eben mit 
Ihrer Zusatzfrage angesprochen haben, Herr Kollege 
Sänger, bin ich völlig mit Ihnen einig. Auf welchem 
Weg dieses Ziel erreicht werden kann, muß intensiv 
geprüft werden, und die Bundesregierung hat auch 
entsprechende Prüfungsaufträge bereits an eine 
ganze Reihe von Einrichtungen erteilt. Ob dabei der 
von Ihnen angesprochene Weg eines besonderen 
Beitrages von Verlegern notwendig wird, kann ich 
nicht sagen, weil ich der Prüfung der Experten nicht 
vorgreifen will. 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen dann zur 
Beantwortung der Fragen aus dem Geschäftsbereich 
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Vizepräsident Scheel 
des Bundesministers der Finanzen. Ich rufe Frage 29 
des Abgeordneten Rommerskirchen auf: 

Wird die Bundesregierung veranlassen, daß — angesichts der 
nunmehr verbesserten Praxis im Entschädigungsverfahren für 
jugendliche Nationalgeschädigte nach dem BEG — die nach der 
früheren Spruchpraxis abschlägig beschiedenen Fälle von Amts 
wegen wieder aufgenommen werden, in denen lediglich kriegs-
wirtschaftliche Maßnahmen und nicht Menschenrechtsverletzun-
gen aus nationalen Gründen als Ursachen der Zwangsverschlep-
pung von Kindern und Jugendlichen slawischer Nationalität zur 
Arbeitsaufnahme anerkannt worden waren? 

Kollege Wuermeling übernimmt diese Frage. — 
Das Wort zur Beantwortung hat Herr Staatssekretär 
Leicht. 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Die Wiederaufrollung 
unanfechtbarer Entscheidungen von Amts wegen ist 
nicht möglich, weil im Rahmen des durch das .  
Bundesentschädigungsgesetz geregelten Verfahrens 
Verwaltungsbescheide, die mangels rechtzeitiger 
Anfechtung unanfechtbar geworden sind, nur in den 
Fällen und nur unter den Voraussetzungen abgeän-
dert werden können, die in diesem Gesetz bzw. im 
BEG-Schlußgesetz im einzelnen genau umschrieben 
sind. 

Die Bundesregierung ist jedoch bereit, zu ver-
anlassen, daß diejenigen unanfechtbar abschlägig 
beschiedenen Fälle dieses Personenkreises, die unter 
Berücksichtigung der jetzigen Verwaltungspraxis 
offensichtlich fehlerhaft sind und deshalb eine un-
billige Härte für die Betroffenen darstellen, auf An-
trag, der innerhalb angemessener Frist zu stellen ist, 
erneut überprüft werden. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Kollege Wuermeling. 

Dr. Wuermeling (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Leicht, glauben Sie nicht, daß ein großer Teil der Be-
troffenen praktisch von einer verbessernden Billig-
keitsregelung ausgeschlossen wird, wenn diese Über-
prüfung von einem Antrag abhängig gemacht wird? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Daran glaube ich nicht. 
Warum sollte man nicht den Antrag verlangen? Ich 
habe keine andere Möglichkeit, als zu sagen, daß es 
im Gesamtzusammenhang — auch in Auswirkung 
auf andere Regelungen — unmöglich ist, einen ande-
ren Weg zu wählen. 

Vizepräsident Scheel: Eine weitere Zusatz-
frage, Herr Kollege Dr. Wuermeling. 

Dr. Wuermeling (CDU/CSU) : Wäre es möglich, 
Herr Kollege Leicht, dem beteiligten Kreis in Form 
irgendeiner Veröffentlichung davon Kenntnis zu 
geben, daß solche Anträge jetzt gestellt werden 
müssen? Ich bin nicht der Meinung, daß eine Be-
handlung hier im Bundestag allein als genügende 
Veröffentlichung anzusehen wäre. 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Es ist, glaube ich, eine 
Selbstverständlichkeit, Herr Kollege Wuermeling,  

daß das, wenn wir einen solchen Schritt täten, durch 
entsprechende Veröffentlichung dort bekanntge-
macht würde, wo es sein müßte. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Kollege Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
kann man, nachdem Sie in Aussicht gestellt haben, 
daß diese Fälle überprüft werden, davon ausgehen, 
daß nun eine Veröffentlichung des Bundesfinanz-
ministeriums bezüglich der Antragstellung tatsäch-
lich erfolgt, um so mehr, als die Gerichtspraxis 
— ich verweise auf das Urteil des Landgerichts 
Köln, Aktenzeichen 540 274/66 — ausdrücklich be-
stätigt hat, daß die Verbringung von unter 18 Jahre 
alten Personen in Konzentrationslager in jedem Fall 
als nationaler Verfolgungstatbestand zu würdigen 
ist? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich kann mir natürlich 
nicht unmittelbar den Inhalt dieser Entscheidung ins 
Gedächtnis rufen, aber es gibt auch eine ganze 
Reihe anderer Entscheidungen, die nicht unbedingt 
dasselbe aussagen wie das, was hier gesagt worden 
ist, sondern Einschränkungen machen. Insofern bin 
ich gern bereit, die Frage zu prüfen. 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen dann zur 
Beantwortung der Frage 30 des Herrn Kollegen Dr. 
Czaja: 

Warum werden Entschädigungsanträge von Angehörigen slawi-
seher Nationen entgegen dem klaren Wortlaut von Artikel VI 
Nr. 1 Abs. 1 Satz 3 des BEG-Schlußgesetzes, wonach bei im 
Westen lebenden Personen von nichtdeutschem Volkstum ver-
mutet werden muß, daß ein Verfolgungsschaden während der 
nationalsozialistischen Herrschaft aus Gründen der Nationalität 
zugefügt worden ist, immer wieder mit der Begründung abge-
lehnt, daß die Zwangsverschleppung aus allgemeinen kriegswirt-
schaftlichen Gründen erfolgte, ohne daß die besonders harten, 
auf nationale Verfolgung konzentrierten Maßnahmen gegen diese 
Personen in der Sache geprüft oder die vom Gesetz ausgespro-
chenen Vermutungen widerlegt werden? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Präsident, ich 
muß um Ihre freundliche Genehmigung bitten, daß 
ich eine Vorwegbemerkung mache, weil ja die Fra-
gen des Herrn Kollegen Dr. Czaja, die Frage des 
Herrn Kollegen Dr. Wuermeling und wohl auch die 
Frage des Herrn Kollegen Dr. Marx in einem Zu-
sammenhang stehen und ich keine Mißverständ-
nisse aufkommen lassen möchte. 

Die Bundesregierung verkennt nicht, daß auch 
der Zwangsarbeitseinsatz ausländischer Arbeits-
kräfte während des Krieges in Deutschland eine 
nationalsozialistische Unrechtsmaßnahme war. Das 
Ausmaß des nationalsozialistischen Unrechts insge-
samt war, wie leider nur allzu sehr bekannt ist, so 
ungeheuerlich, daß eine Abgeltung aller Schäden 
schlechterdings außerhalb jeder nur vorstellbaren 
finanziellen' Möglichkeit lag. Dem Gesetzgeber blieb 
keine andere Wahl, als die Entschädigung auf be-
stimmte Tatbestände zu beschränken. Mit Bezug auf 
Unrechtsmaßnahmen gegen Angehörige eines frem-
den Volkstums ist damals vom Gesetzgeber der Be- 
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Parlamentarischer Staatssekretär Leicht 
griff der sogenannten Nationalschädigung geschaf-
fen worden. 

Nun unmittelbar zu Ihrer Frage, Herr Kollege 
Czaja. Die gesetzliche Vermutung des Art. VI 
Abs. 1 Satz 3 des BEG-Schlußgesetzes greift in den 
Fällen des zwangsweisen Arbeitseinsatzes als sol-
chen nicht Platz; denn nach der bisherigen ständi-
gen Rechtsprechung war der kriegsbedingte Arbeits-
kräftemangel wesentlicher Grund für den unfreiwil-
ligen Arbeitseinsatz ausländischer Arbeitskräfte 
während des Krieges und nicht deren Nationalität 
oder Volkszugehörigkeit. Auch nach dem eindeuti-
gen Willen des Gesetzgebers erfüllt der Zwangs-
arbeitseinsatz als solcher nicht den Tatbestand 
einer Nationalschädigung. 

Nur dann, wenn der ehemalige ausländische 
Zwangsarbeiter aus Gründen seiner Nationalität 
konkreten schädigenden Einzelmaßnahmen ausge-
setzt war, die unter Mißachtung der Menschenrechte 
gegen ihn ergriffen wurden, liegt eine Nationalschä-
digung im Sinne der Gesetzesbestimmung vor. Er-
gibt sich im Einzelfall, daß sich der Arbeitseinsatz 
unter Mißachtung der Menschenrechte vollzogen 
hat, ist aber zweifelhaft, was den überwiegenden 
Grund hierfür gebildet hat, wird von der Vermu-
tung zugunsten des Antragstellers Gebrauch ge-
macht. Es wird daher jeweils geprüft, unter welchen 
Arbeits- und Lebensbedingungen sich der Arbeits-
einsatz im Einzelfall vollzogen hat. 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen zur näch-
sten Frage Nr. 31 des Abgeordneten Czaja: 

Warum werden Entschädigungsanträge von Angehörigen slawi-
scher Nationen im Verfahren nach dem BEG unter anderem mit 
Begründungen abgelehnt, die die damalige Verbringung in 
Konzentrationslager und zur Zwangsarbeit selbst wegen leichter 
Verstöße gegen menschenrechtswidrige Maßnahmen der Besat-
zungsmacht und auch bei Jugendlichen gerechtfertigt erscheinen 
lassen, z. B. aus Gründen der Sippenhaft (Verwandtschaft mit 
angeblichen Widerstandskämpfern als Verhaftungsgrund), we-
gen der Teilnahme am — menschenrechtswidrig verbotenen — 
höheren Schulunterricht, wegen Mitgliedschaft in legalen politi-
schen Parteien vor der Besatzungszeit usw.? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Der Bundesgerichts-
hof hat in einem nach Inkrafttreten des BEG-Schluß-
gesetzes ergangenen Beschluß vom 18. Dezember 
1967 die Auffassung bestätigt, daß gegen Personen, 
die die Sicherheit der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft gefährdet hätten, überall mit großer 
Strenge und unter Einsatz aller den nationalsoziali-
stischen Machthaber zur Verfügung stehenden Mittel 
ohne Rücksicht auf Rechtsstaatlichkeit und Men-
schenrechte eingeschritten worden sei und es ihnen 
dabei auf das Volkstum der Betroffenen in keiner 
Weise angekommen sei. 

Zu der von Ihnen aufgeworfenen Frage der Sip-
penhaft möchte ich kurz feststellen. daß nach Kennt-
nis der Bundesregierung das Bundesverwaltungsamt 
nunmehr auch solche Fälle entschädigt, in denen 
glaubhaft versichert wird, daß die betreffenden Fa-
milienmitglieder keinerlei Verbindung zu den im 
Widerstand befindlichen Angehörigen gehabt bzw. 
von deren Tätigkeit nichts gewußt haben. 

Die Beurteilung der von Ihnen des weiteren an-
gesprochenen Lehrtätigkeit in Polen ist schwierig. 

Historisch steht fest, daß das Verbot jeder höheren 
Schulbildung das polnische Volk bildungsmäßig 
diskriminieren sollte. Feststeht aber auch, daß die 
noch einigermaßen intakten polnischen politischen 
Organisationen die geheime Unterrichtung der Ju-
gend organisierten, verbunden mit der Erziehung 
im nationalen Geiste und dem Aufruf der Jugend 
zur Unterstützung des nationalen Widerstands-
kampfes. Im Hinblick auf die Problematik der Be-
urteilung dieser Frage ist das Bundesverwaltungs-
amt im Laufe der letzten Jahre dazu übergegangen, 
diejenigen Fälle zu entschädigen, in denen sich eine 
solche Verbindung zum Widerstand nicht konkret 
nachweisen läßt. 

Schließlich werden Fälle, in denen eine Schädi-
gung wegen politischer Tätigkeit vor der Besetzung 
festgestellt wird, schon seit zwei Jahren vom Bun-
desverwaltungsamt positiv bearbeitet. 

Vizepräsident Scheel: Zusatzfrage, Kollege Dr. 
Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf 
ich in dem Zusammenhang, da Sie vor allem auf 
Zwangsverschleppung zur Zwangsarbeit Bezug nah-
men, die Frage stellen, ob bei Zwangsverschleppung 
in Konzentrationslager, insbesondere von Jugend-
lichen wegen Schulbesuchs — dazu kann ich eine 
Reihe nicht positiver Entscheidungen nennen, bei-
spielsweise die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsamtes IV/7-9793, wo eine ganze Schulklasse 
in das Gefängnis von Kielce und später in zwei 
Konzentrationslager verbracht wurde, wo ableh-
nende Bescheide erfolgten, weil angebliche sicher-
heitspolizeiliche Gründe vorgelegen hatten —, und 
in Fällen der Sippenhaft in Konzentrationslagern die 
negativen Entscheidungen auch unter Berufung auf 
„berechtigte" sicherheitspolizeiliche Belange der 

nationalsozialistischen Machthaber ergangen sind. 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich werde diese be-
sonders angesprochenen Fälle, Herr Kollege Czaja, 
überprüfen und Ihnen unmi ttelbar Nachricht zukom-
men lassen. 

Vizepräsident Scheel: Weitere Zusatzfrage, 
Kollege Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Darf ich noch fragen, 
Herr Staatssekretär, ob Sie bereit sind, die Aus-
führungen des Berichterstatters zu dem Gesetz über 
die Rechtsstellung der heimatlosen Ausländer in der 
121. Sitzung des Bundestages vom 28. Februar 1951, 
in denen die Deportation zu Zwangsarbeit als Ver-
such zur Wiedereinführung der Sklaverei aus natio-
nalen Gründen bezeichnet wurde, und auch ent-
sprechende Entscheidungen des Landgerichts Köln 
bezüglich bestimmter Fälle in Warschau, in denen 
ausdrücklich festgestellt wurde, daß die Zwangsver-
schleppung vorrangig aus nationalen Gründen er-
folgten, mit in die Betrachtung der Richtlinien einzu-
beziehen. 
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Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Selbstverständlich 
kann das geschehen. 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen dann zur 
Frage 32 des Herrn Abgeordneten Dr. Wuermeling: 

Wird die Bundesregierung angesichts vieler Beschwerden ihre 
die Spruchpraxis des Bundesverwaltungsamts im Entschädigungs-
verfahren Nationalgeschädigter erheblich einschränkenden Richt-
linien vom 8. Mai 1968 (Bundesanzeiger vom 18. Mai 1968) über-
prüfen, um der gesetzlichen Forderung des Artikels VI Nr. 1 
Satz 3 des Bundesentschädigungsschlußgesetzes zu entsprechen, 
demzufolge bei schädigenden Maßnahmen gegen Nichtdeutsche 
nicht vorrangig auf kriegswirtschaftlich erlaubte Maßnahmen ge-
schlossen werden kann, sondern zu vermuten ist, daß die unter 
Mißachtung der Menschenrechte getroffene Maßnahme eine 
Schädigung aus Gründen der Nationalität war? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich darf die Frage 
des Kollegen Dr. Wuermeling, die im Zusammen-
hang mit den von Herrn Kollegen Czaja gestellten 
Fragen steht, wie folgt beantworten. 

Die Richtlinien zu Art. VI des Bundesentschädi-
gungs-Schlußgesetzes stellen lediglich Auslegungs-
regeln dar und sind im wesentlichen eine Zusam-
menfassung des in der Entstehungsgeschichte dieser 
Vorschrift zum Ausdruck gekommenen Willens des 
Gesetzgebers und der im Zeitpunkt ihrer Veröffent-
lichung vorhandenen Rechtsprechung. Sie sollen ins-
besondere eine einheitliche Anwendung der Vor-
schrift sicherstellen. 

Ob die in den Richtlinien niedergelegte Ausle-
gung mit dem Gesetz in Einklang steht, Herr Kol-
lege Wuermeling, obliegt letztlich der Prüfung 
durch die zuständigen Gerichte. Daß die bisherige 
Entschädigungspraxis den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht, wird durch nichts besser erhellt als durch 
die Tatsache, daß die Gerichte nur in einem sehr 
geringen Umfang aller Fälle die Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsamtes aufgehoben haben. Sollte 
die höchstrichterliche Rechtsprechung zu einzelnen 
der in den Richtlinien angesprochenen Auslegungs-
fragen eine andere Auslegung rechtfertigen, wird 
dieser selbstverständlich durch entsprechende Ände-
rung der Richtlinien Rechnung getragen werden. 

Was nun die von Ihnen angesprochene gesetz-
liche Vermutung anbelangt, darf ich mir folgende 
Bemerkung erlauben. Der Zwangsarbeitseinsatz 
ausländischer Arbeitskräfte während des Krieges 
in Deutschland als solcher — ich habe es eben in 
Beantwortung der Frage von Herrn Kollegen Czaja 
gesagt — stellt nicht den Tatbestand einer National-
schädigung allein dar. Für die Anwendung der Ge-
setzesvermutung ist daher insoweit kein Raum. 
Ansprüche dieses Personenkreises nach Art. VI des 
BEG-Schlußgesetzes lassen sich aus dem zwangs-
weisen Arbeitseinsatz nur dann herleiten, wenn die 
Umstände des vollzogenen Arbeitseinsatzes im Ein-
zelfall eine Schädigung unter Mißachtung der Men-
schenrechte enthielten. 

Ist der einzelne Zwangsarbeiter wegen seiner Zu-
gehörigkeit zu einem fremden Staat oder nicht-
deutschem Volkstum Arbeits- oder Lebensbedin-
gungen ausgesetzt gewesen, die eine Mißachtung  

der Menschenrechte darstellten, wird für die hier-
durch verursachte dauernde Gesundheitsschädigung 
die gesetzlich vorgesehene Entschädigung gewährt. 
Steht im Einzelfall eine Schädigungsmaßnahme unter 
Mißachtung der Menschenrechte fest, ist auf der 
anderen Seite aber auch zweifelhaft, was den über-
wiegenden Grund hierfür gebildet hat, wird von der 
Vermutung zugunsten des Antragstellers Gebrauch 
gemacht. 

Vizepräsident Scheel: Zusatzfrage, Kollege 
Wuermeling. 

Dr. Wuermeling (CDU/CSU) : Darf ich Ihrer 
Antwort zwecks letzter Klarstellung so verstehen, 
daß die Bundesregierung die Richtlinien vom 8. Mai 
1968 wenn nicht ändern, so doch eindeutig in dem 
Sinne gehandhabt wissen will, daß bei einem unter 
Mißachtung der Menschenrechte erfolgten Arbeits-
einsatz Angehöriger einer anderen Nationalität die 
Rechtsvermutung einer Schädigung aus Gründen der 
Nationalität besteht, daß also die Beweislast für 
etwaiges Vorliegen anderer Gründe in diesen Fäl-
len bei der Behörde und nicht beim Geschädigten 
liegt? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Das kann ich so global 
nicht sagen, Herr Kollege Wuermeling. Ich habe, 
glaube ich, in meiner Antwort klargestellt, daß das 
nur unter gewissen Voraussetzungen möglich ist. 

Dr. Wuermeling (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, hatte ich nicht in meiner Frage die Einschrän-
kung gemacht, daß eine Verletzung der Menschen-
rechte bei dem Arbeitseinsatz vorgelegen haben 
muß, und ist es nicht so, daß in dem Falle die 
Rechtsvermutung zugunsten des Nationalgeschädig-
ten spricht? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich habe ja gesagt, 
daß der Tatbestand sein muß: vollzogener Arbeits-
einsatz im Einzelfalle, Schädigung unter Mißachtung 
der Menschenrechte. Das ist eine klare Antwort. 
Wenn Sie glauben, daß das den Tatbestand, den Sie 
im Auge haben, trifft, muß ich sagen: Jawohl. 

Vizepräsident Scheel: Herr Dr. Czaja hat noch 
eine Zusatzfrage zu Frage 32. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wür-
den Sie überprüfen lassen, ob die Fassung der Richt-
linien, die besagen, daß auszugehen sei von den 
Beweggründen, die den Schädiger zu der schädigen-
den Maßnahme veranlaßt haben, und daß es nicht 
auf die Annahme des Geschädigten ankomme, mit 
dem gesetzlichen Wortlaut über die Vermutung, der 
eben hier angesprochen worden ist, übereinstimmt, 
und würden Sie überprüfen lassen, ob es sinnvoll 
ist, daß die Klärung der Tatbestände nur durch poli-
zeiliche Einvernahme derjenigen, die an der Schädi-
gung beteiligt waren, gesucht wird? 
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Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich werde beides 
überprüfen lassen. 

Vizepräsident Scheel: Noch eine Zusatzfrage, 
bitte sehr! 

Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, kann die Bundesregierung genaue An-
gaben über das Ergebnis der gerichtlichen Überprü-
fung der Verwaltungsverfahren machen? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich glaube, Herr Kol-
lege Hauser, ich bin in der Lage, das zu tun. — Von 
den bis zum 31. Mai 1969 erledigten Verfahren der 
ersten Instanz wurden lediglich 93 Fälle — das sind 
5,5 v. H. — zuungunsten bzw. teilweise zuungunsten 
der Bundesrepublik entschieden oder durch Ver-
gleich erledigt. Nur in 27 Fällen von diesen 93 ist die 
Bundesrepublik voll, in vier weiteren Fällen teil-
weise unterlegen. 

Von den bis zum gleichen Zeitpunkt erledigten 304 
Berufungsverfahren ist in 9 Fällen zuungunsten der 
Bundesrepublik entschieden worden. In 17 weiteren 
Fällen wurde das Verfahren durch Vergleich abge-
schlossen. 

Bis zum 31. Mai 1969 hat darüber hinaus der 
Bundesgerichtshof in einem Falle die Revisionsbe-
schwerde wegen Nichtzulassung der Revision zuge-
lassen und in 8 Fällen zugunsten der Bundesrepublik 
zurückgewiesen. Über die beim Bundesgerichtshof 
am 31. Mai 1969 anhängig gewesenen 21 Revisionen 
ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden 
worden. 

Vizepräsident Scheel: Zusatzfrage, Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie nicht auch der Meinung, daß über  die Spruch-
praxis der Gerichte erst nach einer genügenden Zahl 
oberstgerichtlicher Entscheidungen, also Entschei-
dungen des Bundesgerichtshofs Abschließendes ge-
sagt werden kann? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Abschließendes sicher-
lich; ich würde aber nicht ausschließen, daß man 
schon jetzt die Rechtsprechung verfolgen muß. 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen dann zur 
Beantwortung der Frage 33 des Kollegen Dr. Marx: 

Was beabsichtigt die Bundesregierung zu tun, um die — wie 
Eingaben von Verbänden und Kirchen nachweisen — uns außen-
politisch belastende Entschädigungspraxis für Nationalgeschädigte 
zu verbessern, nachdem von den 36 000 gestellten Anträgen 
Nationalgeschädigter bisher nicht einmal 10 Prozent positiv ent

-

schieden, viele tausend Anträge ohne Nachforderung von Be-
weismaterial als unbegründet abgewiesen und von den behan-
delten nur 15 Prozent zugunsten der Antragsteller beschieden 
worden sind? 

Herr Hauser übernimmt diese Frage. 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Es trifft zu, daß nur 
16 % — nicht 15 %, wie in der Frage gesagt wird  

— der behandelten Anträge zugunsten der Antrag-
steller beschieden wurden. Die Tatsache, daß der 
Anteil an positiv beschiedenen Entschädigungsan-
trägen im Verhältnis zu den abgelehnten Anträgen 
und im Verhältnis zur Gesamtzahl der gestellten 
Anträge sehr gering ausfällt, ist darauf zurückzu-
führen, daß der größte Teil der Antragsteller von 
irrigen Vorstellungen über die Voraussetzungen 
einer Entschädigung nach Art. VI BEG-Schlußgesetz 
ausgegangen ist. 

Solange die Verwaltungspraxis von den zuständi-
gen Gerichten bestätigt wird — und das wird sie, 
wie ich eben auf Ihre Zwischenfrage, Herr Kollege 
Hauser, sagen konnte —, sieht die Bundesregierung 
keine Veranlassung, das Bundesverwaltungsamt an-
zuweisen, seine bisherige Praxis zu ändern. 

Schließlich weist die Bundesregierung den Vor-
wurf zurück, daß viele tausend Anträge ohne Nach-
forderung von Beweismaterial als unbegründet ab-
gewiesen worden seien. Von der Einleitung von 
Amtsermittlungen und der Nachforderung von Be-
weismaterial wurde nach Kenntnis der Bundesregie-
rung nur in den Fällen abgesehen, in denen schon 
nach dem Sachvortrag die gesetzlichen Vorausset-
zungen für eine Entschädigung nicht vorlagen. 

Vizepräsident Scheel: Zusatzfrage, Herr Dr. 
Czaja! 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wer-
den für die weitere Spruchpraxis auch die Urteile 
aus der letzten Zeit berücksichtigt werden, beispiels-
weise die Urteile des Oberlandesgerichts Köln 5 U 
12/67, 5 U 148/67, das Ostarbeiter-Urteil 560 159/66 
und andere? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich halte es für eine 
Selbstverständlichkeit, daß diese Urteile in die Über-
legungen und Abwägungen mit einbezogen werden. 
Ob sie aber berücksichtigt werden können, weiß ich 
nicht. 

Vizepräsident Scheel: Wir kommen zur Beant-
wortung der Fragen 34, 35 und 36 des Kollegen Dr. 
Müller: 

Wie begründet die Bundesregierung die Tatsache, daß Bundes-
liga-Sportvereine elf Prozent Mehrwertsteuer, Vergnügungs-
stätten, in denen Striptease geboten wird, jedoch nur 5,5 Prozent 
zahlen müssen? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Gemein-
nützigkeitsklausel für die Sportvereine im Vergleich zu den 
steuerbegünstigten Striptease-Vorführungen bedeutungslos ist? 

Hat die Bundesregierung konkrete Pläne, wie die Steuerbe-
lastungen für die Sportvereine — über die vom Finanzausschuß 
am 3. Juni 1969 festgesetzte Körperschaftsteuer-Obergrenze hin-
aus — günstiger und im sportfördernden Sinne geändert werden 
können? 

Herr Staatssekretär, ich schlage vor, daß wir die 
Frage 45 des Abgeordneten Stücklen gleich mit be-
handeln, weil sie, wenn ich das richtig sehe, genau 
den gleichen Tatbestand umfaßt: 

Ist die Bundesregierung gewillt, bei der nächsten Novellierung 
des Umsatzsteuergesetzes Begünstigungen für Fußball-Bundes-
ligavereine einzuführen? 

Das. Wort zur Beantwortung hat Herr Staatssekre-
tär Leicht. 
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Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Zu Ihrer ersten Frage, 
Herr Kollege Müller: Ihre Annahme, daß Vergnü-
gungsstätten, in denen Striptease geboten wird, nur 
5,5 v. H. Umsatzsteuer zahlen, ist nicht zutreffend. 

(Abg. Dr. Wuermeling: Gott sei Dank!) 

Vizepräsident Scheel: Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Dr. Müller. 

Dr. Müller (München) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, ich bin gern bereit, Ihnen solche Stätten, in de-
nen nicht nur, aber auch Striptease geboten wird, 
mitzuteilen. 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Ich weiß, worauf Sie 
anspielen, Herr Kollege Müller. Es handelt sich 
wahrscheinlich um Vorstellungen künstlerischer Art 
in einem Theater. Sie wissen, daß die Beurteilungen 
da sehr weit auseinandergehen. 

Vizepräsident Scheel: Kollege Müller hat 
sicherlich nur die künstlerisch hochwertigen Darbie-
tungen im Auge. 

(Heiterkeit.) 

Wir kommen dann zur Frage 35. Bitte, Herr Staats-
sekretär! 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Müller, 
da die Annahme in ihrer ersten Frage nicht zutref-
fend war, wäre an sich diese Frage, die sich unmittel-
bar auf die vorhergehende Frage bezieht, gegen-
standslos. 

Aber ich möchte Gelegenheit nehmen, etwas zur 
Gemeinnützigkeitsklausel zu sagen. Die Gemeinnüt-
zigkeitsklausel für Sportvereine ist nach unserer 
Meinung keineswegs bedeutungslos, denn aus dem 
Gemeinnützigkeitsrecht ergeben sich mittelbar die 
Voraussetzungen für die Umsatzsteuerermäßigung 
der Sportvereine. Die Anlehnung an die Gemein-
nützigkeit, die wir in § 12 Abs. 1 Nr. 8 des Umsatz-
steuergesetzes haben, ermöglicht es, daß die ohne-
hin für andere Steuerarten zu treffenden Entschei-
dungen — beispielsweise in der Frage der Körper-
schaftsteuer — in der Regel auch für die Umsatz-
steuer übernommen werden können. Eine solche 
Anlehnung ist aus Gründen einer praktikablen An-
wendung des Gesetzes nur zu begrüßen. 

Vizepräsident Scheel: Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Müller. 

Dr. Müller (München) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, ist Ihnen bekannt, daß die Bundesligasportver-
eine, die Lizenzspielermannschaften haben, in vielen 
Fällen bis zu 70 Schüler- und Jugendmannschaften 
betreuen und damit einen Beitrag zu der allgemei-
nen Sportausbildung leisten — an unseren Schulen 
wird ja bekanntlich sehr wenig Sportunterricht be-
trieben —, daß aber diese Sportvereine u. a. wegen 
der hohen Belastung durch die Mehrwertsteuer zum 

Teil bereits in finanzielle Schwierigkeiten gekom-
men sind? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Diese Frage, Herr 
Kollege Müller, hängt unmittelbar mit Ihrer dritten 
Frage und der Frage von Herrn Stücklen zusammen. 
Darf ich sie vielleicht zusammen beantworten. Ich 
möchte dazu folgendes sagen. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
beschlossene Anhebung, die automatisch auch für 
die Umsatzsteuer bedeutsam ist, durch das Steuer-
änderungsgesetz auf Grund des Beschlusses des 
Finanzausschusses vom 3. Juni den Belangen des 
deutschen Sports jedenfalls für den Bereich der 
Amateur- und Vertragsspielervereine weitgehend 
Rechnung trägt. Weitergehende steuerliche Vergün-
stigungen hält die Bundesregierung deshalb im 
Augenblick nicht für erforderlich. 

Was die Frage nach der Bundesliga angeht, so 
würde ich sagen: die Bundesregierung wird im Rah-
men einer Novellierung des Umsatzsteuergesetzes, 
allerdings erst in der nächsten Legislaturperiode, 
diese Frage prüfen. 

Vizepräsident Scheel: Eine Zusatzfrage dazu, 
Kollege Dr. Müller. 

Dr. Müller (München) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, halten Sie die Meinung des Bundesfinanzmini-
sters Franz Josef Strauß, die er anläßlich der Meister-
schaftsfeier des FC Bayern München geäußert hat 
— wo er die Zusicherung gegeben hat, daß in Zu-
kunft bei einer Novellierung der halbe Steuersatz 
gewährt werden soll —, für eine Meinung des Pri-
vatmannes Franz Josef Strauß oder des Bundes-
finanzministers Franz Josef Strauß? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Sie machen mir sicher-
lich das Zugeständnis, daß ich zuerst mit Herrn 
Strauß darüber sprechen will, was er eigentlich ge-
sagt hat. 

Vizepräsident Scheel: Zusatzfrage, Kollege 
Dr. Gleissner. 

Dr. Gleissner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
besteht in Verbindung mit den Bemühungen um 
Förderung und steuerliche Entlastung der Sportver-
eine, insbesondere im Interesse der Verstärkung 
des Breitensports, auch die Aussicht und Möglich-
keit, das immer stärker kritisierte Starunwesen zu 
ändern und damit in Verbindung stehende Miß-
stände abzustellen? 

Leicht, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Diese Frage, Herr 
Kollege Gleissner, kann ich so aus der Hand nicht 
beantworten, zumal da sie auch akustisch bei mir 
schlecht angekommen ist. Ich werde das prüfen und 
Ihnen dann schriftlich Mitteilung geben. 
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Vizepräsident Scheel: Damit ist die Frage-
stunde beendet. 

Die Fraktion der CDU/CSU hat darum gebeten, 
die Sitzung für 15 Minuten zu unterbrechen und 
die Behandlung des Punktes 44 nach dieser Zeit an-
zusetzen und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, 
um 15 Uhr. Ich nehme an, daß die Kollegen, wie bis-
her immer üblich war, einverstanden sind. Ich unter-
breche daher die Sitzung für 15 Minuten. 

(Unterbrechung von 15.03 bis 15.18 Uhr.) 

Vizepräsident Scheel: Meine Damen und Her-
ren, die unterbrochene Sitzung ist wiederaufgenom-
men. 

Herr Kollege Rasner hat um das Wort zur Ge-
schäftsordnung gebeten. Bitte sehr, Herr Kollege 
Rasner! 

Rasner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es war vereinbart, daß wir 
nach der Mittagspause, also jetzt, zwei Grund-
gesetzänderungen beraten, die auch auf der Tages-
ordnung des Hauses stehen. Dabei handelt es sich 
zunächst einmal um die Änderung des Art. 29 des 
Grundgesetzes. Herr Präsident, wenn ich recht sehe, 
ist inzwischen über einen Änderungsantrag zum 
Antrag des Rechtsausschusses eine interfraktionelle 
Einigung erzielt worden. Die entsprechende Druck-
sache ist aber noch nicht gedruckt. Aus diesem 
Grunde schlage ich vor — ich glaube, daß das Aus-
drucken sehr schnell gehen wird —, daß das Haus 
jetzt mit der Beratung der vier Berichte des Ver-
mittlungsausschusses beginnt und unmittelbar an-
schließend die Grundgesetzänderungen berät. 

Darüber hinaus stand auf der Tagesordnung eine 
Änderung des Grundgesetzes in bezug auf eine 
Reihe von Artikeln, die folgende Materien behan-
delten: Verankerung des Petitionsausschusses im 
Grundgesetz, Regelung des Verfahrens vor Unter-
suchungsausschüssen, spezieller Ausschuß für die 
Nachrichtendienste. Ich möchte bei dieser Gelegen-
heit sagen, daß meine Fraktion die Verankerung des 
Petitionsausschusses im Grundgesetz durch Ände-
rung des Grundgesetzes jetzt für verabschiedungs-
reif hält, die beiden anderen Punkte hingegen nicht. 
Die beiden anderen Punkte erscheinen uns nicht 
genügend ausdiskutiert. 

Wir werden — die Drucksache bleibt ja auf der 
Tagesordnung — infolgedessen in diesen beiden 
Punkten der Änderung des Grundgesetzes nicht zu-
stimmen. Das bedeutet nicht, daß wir damit schon 
in der Sache ein Votum fällen; das möchte ich ganz 
deutlich sagen. Das bedeutet nur, daß die Dinge 
noch nicht genügend diskutiert sind und wir sie 
ausdiskutiert zu sehen wünschen, wie das der 
Würde des Grundgesetzes entspricht. Wir werden 
erst im nächsten Bundestag darauf zurückkommen 
können. 

Vizepräsident Scheel: Wenn ich das richtig 
sehe, dann schlagen Sie zunächst vor, statt der 

 

Tagesordnungspunkte 44 und 45 jetzt mit dem 
Tagesordnungspunkt 46 zu beginnen, 

(Abg. Rasner: Exakt, Herr Präsident!) 

bis die Drucksachen hier eingetroffen sind, was 
sicherlich im Laufe der nächsten zehn bis zwanzig 
Minuten der Fall sein wird. 

Ferner haben Sie angekündigt, daß Sie bei Punkt 
45 nicht zustimmen werden, wohl aber bei Punkt 44. 
Sie haben das angekündigt; Sie haben nicht die 
Absetzung des Punktes 45 beantragt. 

Herr Rasner, bitte! 

Rasner (CDU/CSU) : Ich habe angekündigt, Herr 
Präsident, um es klarzumachen, daß wir bei 
Punkt 45, der Verankerung des Petitionsausschus-
ses im Grundgesetz zustimmen werden, den beiden 
anderen Vorschlägen aber nicht. Das soll keine 
Sachentscheidung sein, sondern geschieht nur, weil 
wir die Sache nicht für ausdiskutiert halten. 

Vizepräsident Scheel: Zur Geschäftsordnung, 
Herr Kollege Frehsee. 

Frehsee (SPD) : Herr Präsident, es ist sicherlich 
zweckmäßiger, wenn wir die Grundgesetzänderung 
zu einem bestimmten Zeitpunkt vornehmen. Ich 
schlage im Namen meiner Fraktion vor, daß wir 
diese Abstimmung um 17 Uhr vornehmen. 

(Widerspruch.) 

Vizepräsident Scheel: Herr Rasner! . 

Rasner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Das ist sicher keine politische 
Frage, sondern eine reine Zweckmäßigkeitsfrage. 
Herr Kollege Frehsee, ich bitte Sie, sich das zu über-
legen. Das Haus ist voll versammelt, wissend, daß 
wir um 15 Uhr über die Grundgesetzänderung be-
raten wollten. Je kürzer die Verschiebung ist, Herr 
Kollege Frehsee, um so besser. Wir haben Grund zu 
der Annahme, daß die Drucksachen in zehn, fünfzehn 
Minuten verteilt sind; dann kann abgestimmt wer-
den. Ich persönlich halte es angesichts des Quorums, 
das wir haben müssen, nicht für gut, diese Ange-
legenheit bis 17 Uhr zu verschieben. 

Vizepräsident Scheel: Meine Damen und Her-
ren, ich schlage Ihnen vor, daß wir jetzt zunächst 
die Berichte des Vermittlungsausschusses und un-
mittelbar danach — vorausgesetzt, daß die noch aus-
stehenden Drucksachen hier eingetroffen sind — die 
beiden Grundgesetzänderungen behandeln. Das wird 
das zweckmäßigste Verfahren sein. Die Damen und 
Herren sind zu diesem Zweck im Raum. 

Wir kommen damit zu Punkt 46 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus- 
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
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Vizepräsident Scheel 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz zur 
Änderung des Fleischbeschaugesetzes 
— Drucksache V/4498 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Lenz (Berg-
straße) 

Wird das Wort zur Berichterstattung gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. 

Der Ausschuß schlägt Ihnen vor, über die Ziffern 1 
und 3 gemeinsam und über die Ziffer 2 gesondert 
abzustimmen. Wir stimmen daher zunächst über die 
Ziffern 1 und 3 ab. Wer den Ziffern 1 und 3 zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Die 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Gegen zwei Stim-
men sind diese Ziffern 1 und 3 angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Ziffer 2. Wer 
der Ziffer 2 zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Gegen 
eine Stimme ist die Ziffer 2 angenommen. 

Wir kommen damit zur Abstimmung über den 
Vorschlag des Ausschusses als ganzen. Wer dem 
Vorschlag zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der 
Vorschlag ist gegen eine Stimme angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 47 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Architekten-
gesetz 
— Drucksache V/4499 —
Berichterstatter Abgeordneter Dr. Reischl 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. Reischl. 
Wird das Wort zur Berichterstattung gewünscht? — 
Das Wort hat der Herr Berichterstatter. 

Dr. Reischl (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Zu dem vorn Bundes-
tag erneut auf Antrag aller drei Fraktionen be-
schlossenen Architektengesetz hat der Bundesrat 
den Vermittlungsausschuß angerufen mit dem Be-
gehren, den gesamten Gesetzesbeschluß des Bundes-
tages wieder aufzuheben. Der Vermittlungsausschuß 
hat dieses Begehren in einer ersten Abstimmung mit 
großer Mehrheit abgelehnt. 

Daraufhin kam im Vermittlungsausschuß die Frage 
auf, ob dieser den Gesetzesbeschluß des Bundestages 
auch ändern könne, um dem Bundesrat nun seiner-
seits die Annahme dieses Gesetzes zu ermöglichen. 
Hier wurde von der Mehrheit des Vermittlungsaus-
schusses die Auffassung vertreten — ich bringe das 
hier, weil es hierüber offensichtlich Streit gibt —, 
daß dies möglich sei. Mit einer Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses mit dem Ziel der Aufhebung 
des ganzen Gesetzesbeschlusses stellt der Bundesrat 
den gesamten Gesetzesbeschluß zur Disposition. Der 
Vermittlungsausschuß würde seinem Namen mei-
nem Gefühl nach nicht allzu viel Ehre machen, wenn 
er nicht den Versuch machte, nachdem er nun schon 
einmal den gesamten Gesetzesbeschluß zur Disposi-
tion gestellt bekommen hat, eine Lösung zu finden, 
die der Annahme in beiden Häusern sicher ist, dies 
um so mehr, als es sich bei den Änderungen nur um  

überwiegend technische Dinge handelt, die ich des-
wegen auch gar nicht im einzelnen begründen will 
— Sie kennen sie aus der Drucksache — und die 
im wesentlichen darauf abzielen, die bundeseinheit-
liche Regelung den schon bestehenden Ländergeset-
zen anzupassen, um es den Ländern zu erleichtern, 
diese bundeseinheitliche Regelung nunmehr prak-
tisch an die Stelle ihrer landesgesetzlichen Regelun-
gen treten zu sehen. 

Es gibt auch einen Fall aus der jüngeren Zeit — 
um  diese meine Auffassung zu erhärten, habe ich die 
Archive durchstöbern lassen —, wo das bereits aus-
getragen worden ist, und zwar in der 3. Wahlperiode 
bei einem Gesetz zur Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes. Auch da hatte der Bundesrat den Vermitt-
lungsausschuß mit dem Ziel angerufen, das ganze 
Gesetz aufzuheben. Der Vermittlungsausschuß hatte 
sich auf eine geänderte Fassung des Gesetzes ge-
einigt; und dann stimmten Bundestag und Bundesrat 
diesem Gesetz zu. Damit war das Ziel des Vermitt-
lungsverfahrens erreicht. 

Ich darf also, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, bitten, dem Vermittlungsvorschlag zum 
Architektengesetz auf der Drucksache V/4499 zuzu-
stimmen, weil damit die Verabschiedung des Ge-
setzes auch im Bundesrat gesichert sein dürfte. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Scheel: Meine Kollegen, ich 
darf Ihnen eine kurze Information geben. Für eine 
für den Besucherdienst notwendige Tonbildschau 
über die Arbeit des Hauses werden einige Aufnah-
men benötigt, die entgegen aller Übung aus diesem 
Saal aufgenommen werden. Ich wollte Sie vorher 
darauf aufmerksam machen, bevor hier hinten ein 
Fotograf erscheint; Sie sollen nicht erschrecken, 
wenn Sie ihn sehen. 

Nun hat Herr Dr. Lenz um das Wort zu einer 
Erklärung gebeten. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu 
dem Verfahren, in dem das Architektengesetz zu-
stande gekommen ist, möchte ich im Namen meiner 
Fraktion folgende Erklärung abgeben. Wir werden 
dem Gesetz zustimmen. Wir möchten aber das Ver-
fahren rügen, in dem es zustande gekommen ist. 

Die Sache war die — Herr Kollege Reischl hat 
das schon geschildert —, daß ein Anrufungsbegeh-
ren des Bundesrats auf Aufhebung des gesamten 
Gesetzes vorlag. In der Sitzung wurde uns dann 
eine Ausschußdrucksache des Bundesrates vorge-
legt, die einen neuen Gesetzestext enthielt, der 
sich materiell nicht sehr viel von dem anderen un-
terschied. Es wurde mit Mehrheit beschlossen, die-
sen zu behandeln und als Empfehlung an den Deut-
schen Bundestag weiterzuleiten. 

Die Mitglieder der CDU/CSU des Vermittlungs-
ausschusses haben sich an diesen Beratungen nicht 
beteiligt, weil sie der Auffassung sind, daß der 
Vermittlungsausschuß kein eigenes Initiativrecht 
hat, sondern sich nur mit solchen Dingen befassen 
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darf, 'die in dem formellen Ersuchen für sein Tätig-
werden vorher mitgeteilt worden sind. Wir sehen 
daher dieses Verfahren als nicht ordnungsgemäß an 
und können uns auch nicht damit zufriedengeben, 
daß in der 3. Wahlperiode ein derartiger Fall schon 
einmal vorgekommen sei. Wir halten das für eine 
ganz schlechte Praxis. Gesetzentwürfe können nach 
unserer Verfassung in beiden Häusern eingebracht 
werden, aber nicht im Vermittlungsausschuß. Nach 
unserer Auffassung sollte es  bei der verfassungs-
mäßigen Regelung auch in der Detailhandhabung 
verbleiben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Scheel: Wird weiter das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Vermittlungsausschusses. Wer diesem Antrag 
zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist bei 
einigen Gegenstimmen angenommen. 

Ich rufe Punkt 48 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Beurkun-
dungsgesetz 
— Drucksache V/4500 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Reischl 

Wird das Wort zur Berichterstattung gewünscht? 
— Bitte Herr Kollege Dr. Reischl. 

Dr. Reischl (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Zu dem Beurkun-
dungsgesetz hatte der Bundesrat den Vermittlungs-
ausschuß mit einer ganzen Reihe von Begehren an-
gerufen, von denen in dem Vorschlag des Vermitt-
lungsausschusses nur wenige übriggeblieben sind. 
Ich kann mich daher bei der Begründung dieser Vor-
schläge kurz fassen. 

Die Vorschläge des Bundesrates lassen sich etwa 
in drei Gruppen zusammenfassen. Die erste Gruppe 
zielte darauf ab, die Zuständigkeit der Register-
gerichte für die Beurkundung der Anmeldungen zum 
Registergericht und der Zeichnung von Unterschrif-
ten wiederherzustellen. Die zweite Gruppe von Be-
gehren zielte darauf ab, die Zuständigkeit von Ver-
waltungsbehörden zur Beurkundung von Vorgängen 
in ihrem eigenen Bereich wiederherzustellen, um 
das Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. Die dritte 
Gruppe bilden die Vorschläge, denen der Vermitt-
lungsausschuß gefolgt ist. Den beiden ersten Grup-
pen konnten wir nicht folgen. 

Die gesamte Konzeption des Gesetzes ist darauf 
abgestellt, die Gerichte von der Beurkundungstätig-
keit zu entlasten. Infolgedessen erschien es dem 
Vermittlungsausschuß unmöglich, die Urkundstätig-
keit der Registergerichte in Registersachen wieder-
herzustellen. Damit war dieser ganze Komplex er-
ledigt. 

Nun zum zweiten Punkt: die Wiederherstellung 
der Urkundstätigkeit der Verwaltungsbehörden in 

Verfahren, die vor ihnen selbst anhängig sind. Hier-
gegen hatte der Vermittlungsausschuß mit großer 
Mehrheit grundsätzliche Bedenken erhoben, weil 
durch das Beurkundungsgesetz gerade ausgeschaltet 
werden soll, daß der Staat sozusagen in eigener 
Sache durch seine eigenen Verwaltungsbehörden 
Dinge beurkunden läßt, ohne daß dabei wenigstens 
ein Dritter, ein Unabhängiger als Urkundsperson 
eingeschaltet ist. Wenn hundertmal gesagt wird: 
Das macht ein Beamter, und zwar generell für alle 
Ämter, so ist dem entgegenzuhalten: Das ist auch 
nicht das gleiche; denn er befindet sich im gleichen 
Dienstverhältnis zum Staat. Deswegen hat sich der 
Vermittlungsausschuß entschlossen, auch diese 
Wünsche des Bundesrates abzulehnen. 

Übriggeblieben ist als wesentlicher Punkt der 
Vorschlag, die Zuständigkeit der Amtsgerichte zur 
Beurkundung von Vaterschaftsanerkenntnissen für 
nichteheliche Kinder wiederherzustellen. Hier ließ 
sich die Mehrheit des Vermittlungsausschusses da-
von überzeugen, daß der uneheliche Vater manch-
mal lieber zum Amtsgericht als zum Notar geht. 
Da wir in dem Fall, daß einer freiwillig anerkennen 
will, eigentlich keine Bremsen anbringen wollten, 
waren wir der Auffassung, daß wir in diesem Punkt 
der Änderung zustimmen könnten. 

Ich darf also bitten, die drei Änderungsvorschläge 
zum Beurkundungsgesetz anzunehmen. 

Vizepräsident Scheel: Wird das Wort weiter 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag 
des Ausschusses zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Bei mehreren Gegenstimmen und mehreren 
Stimmenthaltungen ist der Antrag angenommen 
worden. 

Wir kommen zu Punkt 49 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz über 
die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kin-
der 
— Drucksache V/4501 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Reischl 

Wird das Wort zur Berichterstattung gewünscht? 
— Herr Kollege Dr. Reischl, bitte sehr! 

Dr. Reischl (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Zu dem Gesetz über 
die Rechtsstellung der nichtehelichen Kinder, das 
dieses Haus ja in einer sehr eingehenden Debatte 
beschäftigt hat, hatte der Bundesrat wegen einer 
ganzen Reihe von Punkten den Vermittlungsaus-
schuß angerufen. Hier gab es auch im Vermittlungs-
ausschuß eine sehr lange Debatte über die einzelnen 
Fragen, und ich will deshalb bei meiner Bericht-
erstattung ganz kurz auf die wesentlichsten Punkte 
eingehen. 

Zu Ziffer 1 der Ihnen vorliegenden Drucksache 
V/4501. Hier soll lediglich eine Klarstellung in das 
Gesetz eingefügt werden, und zwar für den Fall, daß 
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keiner der Elternteile das Recht hat, für die Person 
des Kindes zu sorgen. Für diesen Fall war die Frage 
des Wohnsitzes in dem Gesetz nicht geklärt. Wir 
ließen uns davon überzeugen, daß dies notwendig 
ist. 

Zu Ziffer 2 der Anträge des Bundesrates — das ist 
jetzt nicht Ziffer 2 Ihrer Drucksache —: Hier konnte 
sich der Vermittlungsausschuß nicht davon überzeu-
gen, daß das, was hier beantragt wird, unbedingt 
eingefügt werden müßte. Der Antrag wurde mit 
einer verhältnismäßig großen Mehrheit abgelehnt. 
Es handelte sich hier um eine Einschränkung einer 
Bestimmung, die wir nicht für notwendig hielten. 

Der wichtigste Punkt der ganzen Vorlage ist die 
Ziffer 2 Ihrer Drucksache, nämlich die Änderung der 
§§ 1706 bis 1710 des Bürgerlichen Gesetzbuches mit 
all den daraus sich ergebenden Folgeänderungen. 
Nach dem Gesetzentwurf, wie er hier im Bundestag 
verabschiedet worden war, sollte die uneheliche 
Mutter, d. h., die Mutter eines nichtehelichen Kin-
des — ich muß jetzt auch erst einmal lernen, mich 
auf die neue Terminologie einzustellen; es darf ja 
nicht mehr „unehelich" gesagt werden, sondern muß 
„nichtehelich" heißen — grundsätzlich von Amts 
wegen einen Beistand — in der Regel in Gestalt 
des Jugendamtes — erhalten. Dieser Beistand sollte 
dann in drei bestimmten Fragen die Stellung eines 
Pflegers haben. Das heißt also, er sollte der Mutter 
als Beistand in allen Fragen beistehen, die das Kind 
betreffen, und er sollte zusätzlich als gesetzlicher 
Vertreter in der Frage der Feststellung der Vater-
schaft, in der Frage der Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen und bei der Regelung von Erb-
und Pflichtteilsrecht auftreten können. 

Der Bundesrat hatte seinerseits schon beim ersten 
Durchgang gebeten, hier von einer Beistandschaft 
abzusehen. Er war der Auffassung — und das hat er 
auch in seinem Vermittlungsbegehren wiederholt —, 
daß diese Beistandschaft eine Diskriminierung der 
nichtehelichen Mutter darstellt, weil sie ja auch bei 
den ehelichen Müttern nicht gegeben sei. Bei denen 
müsse sich das Jugendamt zwar auch einschalten, 
wenn die Mutter das Kind schlecht behandle, aber 
eben nur vom Amts wegen und nur, nachdem es 
Kenntnis davon erhalte. Deswegen hat der Bundes-
rat vorgeschlagen, diese Beistandschaft zu strei-
chen und an ihre Stelle eine Pflegschaft zu setzen, 
eine Pflegschaft von Amts wegen, die nur in diesen 
drei Fällen eintritt und die genau wie die Beistand-
schaft nach dem ursprünglichen Vorschlag von der 
Mutter abgelehnt werden kann, wobei dann das 
Vormundschaftsgericht darüber entscheiden muß, 
ob die Pflegschaft eintreten soll oder nicht. 

Die Mehrheit des Vermittlungsausschusses hat 
,sich dieser Meinung des Bundesrats angeschlossen 
und hat die Auffassung vertreten, daß es in dieser 
Frage ausreiche, der unehelichen Mutter lediglich 
für die drei vorgeschlagenen, von mir geschilderten 
Fälle einen Pfleger beizugeben, im übrigen aber 
die Pflegschaft oder eine Beistandschaft kraft Geset-
zes nicht eintreten zu lassen. Die unter dun Buch-
staben b bis h aufgeführten Änderungen sind Folge-
änderungen dieser Entscheidung. 

Zu Ziffer 3. Dort handelt es sich lediglich um eine 
Ergänzung, die notwendig war, um das Verfahren 
für die Entschädigung des Vormunds zu regeln. Dies 
war vom Bundesrat bemerkt worden, und wir haben 
diese Regelung jetzt vorgenommen. 

Zu Ziffer 4. Das Rechtspflegergesetz ist von uns 
inzwischen neu gefaßt worden. Infolgedessen sind 
alle Änderungen des alten Rechtspflegergesetzes, 
die damals noch notwendig waren, aus dem Gesetz 
gestrichen worden, weil das neue Rechtspflegerge-
setz auch nicht früher in Kraft tritt als das Recht der 
nichtehelichen Kinder, so daß der gleiche Termin, 
der 1. Juli 1970, gilt. Infolgedessen ist es nicht nötig, 
hier noch Änderungen des alten Gesetzes vorzu-
nehmen, das im Zeitpunkt des Inkrafttretens gar 
nicht mehr gilt. 

Die Änderung des Personenstandsgesetzes ist 
technischer Art ebenso wie die letzte Änderung un-
ter Ziffer 6. 

Ich darf Sie also namens des Vermittlungsaus-
schusses bitten, dem Vorschlag des Vermittlungs-
ausschusses Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Scheel: Wird das Wort ge-
wünscht? — Herr Dr. Stark zu einer Erklärung. 

Dr. Stark (Nürtingen) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Namen der CDU/CSU-Fraktion darf ich folgendes 
zu dem Vorschlag des Vermittlungsausschusses er-
klären. Mit Ausnahme des Änderungsvorschlags 
unter Ziffer 2 stimmen wir allen Änderungsvor-
schlägen ohne Bedenken zu. 

Gegen den Änderungsvorschlag in Ziffer 2, der 
die Beistandschaft betrifft, haben wir Bedenken, weil 
wir der Meinung sind, daß die Entscheidung des 
Bundestags in dieser Frage dem Kind und der Mut-
ter des nichtehelichen Kindes mehr entsprochen hätte 
als der jetzige Vorschlag. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es trifft keinesfalls zu — wenn man die Dinge nicht 
ideologisch, sondern pragmatisch sieht —, daß die 
Mutter des nichtehelichen Kindes durch den Vor-
schlag des Bundestags diskriminiert würde. In der 
Mehrheit der Fälle wäre den Müttern nichtehelicher 
Kinder mit der Entscheidung des Bundestags mehr 
gedient gewesen. Aber die Änderung ist nicht so 
schwerwiegend, daß wir glauben, deshalb dem Ge-
setz und dem Vorschlag des Vermittlungsausschus-
ses nicht zustimmen zu können. Wir schlagen des-
halb ebenfalls vor, dem Antrag des Vermittlungs-
ausschusses mit dieser Einschränkung zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Scheel: Wird das Wort weiter 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Vermittlungsausschusses. Wer dem Antrag zu-
stimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — Die 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Antrag ist 
einstimmig angenommen. 
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Wir kommen zu Punkt 44 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Frak-
tion der SPD eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 
— Drucksache V/2470 — 
Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(12. Ausschuß) 
— Drucksache V/4515 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Erhard (Bad 
Schwalbach) 
(Erste Beratung 154. Sitzung) 

Mir liegt ein Änderungsantrag *) vor, der noch nicht 
umgedruckt ist. Ich nehme an, meine Damen und 
Herren, Sie sind damit einverstanden, daß ich den 
Änderungsantrag jetzt verlese: 

Änderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Bayerl, Frau Dr. Diemer-
Nicolaus, Erhard (Bad Schwalbach), Dr. h. c. 
Güde, Dr. Hauser (Sasbach), Dr. Reischl, Spitz-
müller und Genossen 

zur z weit en  Beratung des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 

— Drucksachen V/2470, V/4515 — 

Der  Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 29 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

„(3) Ist ein Volksbegehren nach Absatz 2 zu-
stande gekommen, so ist in dem betreffenden 
Gebietsteil bis zum 31. März 1975, im Gebiets-
teil Baden des Landes Baden-Württemberg bis 
zum 30. Juni 1970 ein Volksentscheid über die 
Frage durchzuführen, ob die angestrebte Ände-
rung vorgenommen oder die bisherige Landes-
zugehörigkeit bestehen bleiben soll." 

Bonn, den 2. Juli 1969 

Dann folgen Unterschriften. — Wird zu diesem Än-
derungsantrag das Wort gewünscht? 

Das Wort hat der Herr Bundesminister des Innern. 

Benda, Bundesminister des Innern: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Die Bundesregie-
rung hat mich in der Kabinettsitzung, die heute vor-
mittag stattgefunden hat, beauftragt, zu dem Antrag 
des Rechtsausschusses — dieser Auftrag erstreckt 
sich auch auf den Ihnen vorgelegten Änderungs-
antrag der Kollegen, der soeben vorgetragen wor-
den ist — folgende Erklärung für die Bundesregie-
rung abzugeben. 

Die Bundesregierung begrüßt den im Antrag des 
Rechtsausschusses vom 27. Juni 1969 zum Ausdruck 
gebrachten Willen, die rechtlichen Hindernisse zu 
beseitigen, die bisher der Bereinigung der mit den 
verschiedenen Volksbegehren aufgeworfenen Fra-
gen der territorialen Neugliederung des Bundesge-
bietes entgegenstanden. Dies gilt namentlich für die 

1 Siehe Anlage 3  

Lösung der sogenannten Baden-Frage, die den Bun-
destag seit Anbeginn immer wieder beschäftigt hat. 
Es soll auch nicht verkannt werden, daß der Entwurf 
der SPD-Fraktion, den der Rechtsausschuß zur An-
nahme empfohlen hat, mit der Einführung eines 
allerdings bedingt konstitutiven Volksentscheids in 
Abs. 3 und 4 Satz 1 die seit längerer Zeit zum Still-
stand gekommenen Neugliederungsverfahren wie-
der in Gang setzen und in einem Teil der Fälle in 
absehbarer Zeit zu einem allseits befriedigenden 
Ende führen könnte. 

Da es sich jedoch um eine Änderung unserer Ver-
fassung handelt und die zu beschließende Verfas-
sungsänderung nicht nur die Bereinigung der seit 
langem anhängigen Neugliederungsverfahren, son-
dern eine vernünftige Gesamtlösung der Neugliede-
rungsfrage ermöglichen soll, darf uns die Dringlich-
keit des konkreten sachlichen Anliegens nicht davon 
abhalten, sorgfältig zu prüfen, ob die vorgeschlagene 
Vorschrift in all ihren Teilen hinreichend klar, in 
sich logisch, schlüssig und vollziehbar und mit den 
Grundprinzipien unserer Verfassung vereinbar ist. 
Anderenfalls wäre weder der Sache noch den be-
rechtigten Wünschen der betroffenen Bevölkerungs-
teile gedient. 

Unter diesen Gesichtspunkten und nur unter ihnen 
siehe ich mich veranlaßt, für die Bundesregierung auf 
folgende Bedenken hinzuweisen, die vielleicht in 
den unter Zeitdruck geratenen Ausschußberatungen 
nicht mehr genügend geprüft werden konnten. 

Erstens. Abs. 4 Satz 1 des Entwurfs gestattet 
Abweichungen vom Ergebnis eines Volksentscheids 
durch das mit der Mehrheit der Mitglieder des Bun-
destages zu beschließende Bundesgesetz, wenn das 
Ergebnis des Volksentscheids nach Auffassung des 
Gesetzgebers nicht mit den Grundsätzen des Abs. 1, 
den sogenannten Richtbegriffen, übereinstimmt. Eine 
Korrektur dieses Gesetzes durch einen weiteren 
Volksentscheid etwa im ganzen Bundesgebiet soll 
nicht mehr möglich sein. Es kann also ein ausdrück-
lich erklärter, wenn auch partikulärer Volkswille 
durch Parlamentsbeschluß aufgehoben werden. 
Darin liegt jedenfalls in den Fällen, in denen nicht 
ein regional sehr beschränktes Interesse einem 
offensichtlich überragenden Interesse der Gesamt-
heit gegenübersteht, nicht nur ein politisches, son-
dern auch ein verfassungsrechtliches Problem. 

Zweitens. Sehr schwierige Fragen wirft Absatz 4 
Satz 2 des Entwurfs auf. Sieht das Gesetz die Ände-
rung der Landeszugehörigkeit eines Volksteils vor, 
die nicht durch Volksentscheid verlangt worden ist, 
so bedarf es der Annahme durch Volksentscheid in 
dem gesamten Gebiet, dessen Landeszugehörigkeit 
geändert werden soll. Offenbar stellt diese Vor-
schrift auf die Fälle ab, in denen in engem sachlichem 
und verfahrensrechtlichem Zusammenhang mit 
einem Gesetz nach Absatz 4 Satz 1, also auf Grund 
eines Volksbegehrens, weitere territoriale Änderun-
gen verfügt werden. Es ergibt sich die Schwierigkeit, 

a) zu klären und näher zu bestimmen, welcher 
sachliche Zusammenhang mit einem Volksbegehren 
die Anwendbarkeit des Absatzes 4 Satz 2 im Gegen-
satz zu Absatz 5 mit seiner ganz abweichenden Ver- 
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fahrensregelung — Volksentscheid im ganzen Bun-
desgebiet — begründet. Ich bezweifle, ob eine be-
friedigende Lösung dieser Frage überhaupt möglich 
ist. 

b) Angenommen, eine Annexregelung im Sinne 
des Absatz 4 Satz 2 ist zu Recht getroffen, durch 
Volksentscheid aber abgelehnt worden. Der Entwurf 
bestimmt nichts darüber, daß der Bundestag durch 
ein neues Gesetz, sei es auch mit absoluter Mehrheit, 
diesen Volksentscheid wieder aufheben kann. Auch 
ein Volksentscheid im ganzen Bundesgebiet ist im 
Gegensatz zu dem hier einschlägigen Verfahren nach 
Absatz 5 nicht vorgesehen. Es liegt auf der Hand, 
daß auf solche Weise die Gesamtkonzeption für 
einen bestimmten Raum in Frage gestellt werden 
kann. 

c) In Fällen der Ablehnung der Annexregelung 
nach Absatz 4 Satz 2 stellt sich schließlich weiter das 
Problem des rechtlichen Schicksals der damit eng 
zusammenhängenden Regelung nach Absatz 4 Satz 1 
auf Grund eines vorangegangenen Volksentscheides. 
Soll dann das ganze Gesetz als abgelehnt gelten, ob-
wohl der Teil des Gesetzes, der auf Absatz 4 Satz 1 
beruht, durch Volksentscheid nicht mehr abänder-
bar ist, oder ist nur die Annexregelung nicht zu-
stande gekommen, obwohl sie — und das ist doch 
wohl die Voraussetzung der Anwendbarkeit des Sat-
zes 2 — in der Regelung nach Satz 1 ein untrenn-
bares Ganzes bildet? Zu denken ist dabei vor allem 
an die Lösung der territorialen Fragen im mittelrhei-
nischen Raum. 

Meine Damen und Herren, ich beschränke mich auf 
diese besonders dringenden Zweifelsfragen. Andere 
Fragen, die einer Klärung bedürften, kämen hinzu. 
Aber das, was ich gesagt habe, mag dazu anregen, 
nachzudenken, ob es bei aller sachlichen Dringlich-
keit verantwortet werden soll, in das Grundgesetz 
eine Vorschrift aufzunehmen, die trotz angestrengter 
Bemühungen nach Auffassung der Bundesregierung 
noch nicht zu jener Klarheit ausgereift ist, die wir 
für die Verfassung, zumal in so wichtigen und so 
umstrittenen Dingen, fordern müssen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Scheel: Meine Damen und Her-
ren, wird das Wort weiter gewünscht? — Frau Kol-
legin Dr. Diemer-Nicolaus! 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Herr Bundesmini-
ster, ich bin außerordentlich überrascht über die Er-
klärung, die Sie jetzt hier abgegeben haben. Ich darf 
darauf hinweisen, daß dieser Antrag von der Frak-
tion der SPD immerhin bereits im Februar 1968 ein-
gereicht wurde, daß damals die erste Lesung statt-
fand und der Antrag dann an den Rechtsausschuß 
überwiesen wurde. Die Bundesregierung hätte also 
über ein Jahr lang die Möglichkeit gehabt, diese 
Probleme eingehend zu behandeln und den Mitglie-
dern des Rechtsausschusses rechtzeitig zur Kenntnis 
zu bringen. 

(Beifall bei der SPD und FDP.) 

Das möchte ich hier mit aller Deutlichkeit sagen. 

Wir als Freie Demokraten sind bereit, nachdem 
jetzt im Rechtsausschuß diese Entscheidung einmal 
gefallen ist — wobei ich Ihnen durchaus recht gebe: 
es ist nicht alles so, wie ich es gerne gehabt hätte, 
vor allen Dingen auch nicht bezüglich der Abstim-
mung im ganzen Bundesgebiet —, damit diese Baden

-

Frage weitergeht, heute trotzdem dieser Grund-
gesetzänderung unsere Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Vizepräsident Scheel: Das Wort hat der Bun-
desminister des Innern. 

Benda, Bundesminister des Innern: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Frau Kollegin Dr. 
Diemer-Nicolaus, es ist zutreffend, daß die verschie-
denen Anträge der drei Fraktionen, wie Sie  gesagt 
haben, vor etwa zwei Jahren in der ersten Lesung 
hier behandelt und dann dem Rechtsausschuß über-
wiesen worden sind. Die Entscheidung darüber, zu 
welchem Zeitpunkt diese Gesetzentwürfe im Rechts-
ausschuß behandelt werden, liegt, wie Sie nicht ver-
kennen werden, nicht bei der Bundesregierung, son-
dern beim Rechtsausschuß selbst. Der Umstand, daß 
der Rechtsausschuß vor drei Wochen beschlossen 
hat, diese Materie in der vergangenen Woche zu be-
handeln, ist ein Umstand, den ich hier nicht erörtern 
will, der aber sicherlich ebenfalls nicht in der Sphäre 
der Bundesregierung, sondern in der des Rechtsaus-
schusses liegt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Scheel: Meine Damen und Her-
ren, wird das Wort weiter gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. 

Wir kommen dann zunächst zur Abstimmung 
über den Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Bayerl, Frau Dr. Diemer-Nicolaus, Erhard, Dr. Güde, 
Dr. Hauser, Dr. Reischl, Spitzmüller und Genossen. 
Wer diesem Änderungsantrag, den ich soeben ver-
lesen habe, zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei 
einigen Enthaltungen ist der Antrag angenommen. 

Wir stimmen nun über Art. 1 in der geänderten 
Form ab. Wer Art. 1 in der geänderten Form zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei wenigen Ent-
haltungen ist Art. 1 in der geänderten Form ange-
nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Art. 2, Ein-
leitung und Überschrift. Wer Art. 2, Einleitung und 
Überschrift zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Bei einer Gegenstimme und mehreren Enthaltungen 
sind Art. 2, Einleitung und Überschrift angenom-
men. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort in der dritten Beratung .ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. 
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Vizepräsident Scheel 
Wir kommen zur Schlußabstimmung. Meine Da-

men und Herren, es handelt sich um eine Grund-
gesetzänderung. Wir müssen das grundgesetzän-
dernde Quorum feststellen und sind daher — ob 
wir wollen oder nicht — genötigt, diese Schlußab-
stimmung durch Auszählen vorzunehmen. 

Herr Kollege Frehsee hat das Wort. 

Frehsee (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren. Angesichts der Bedeutung der hier 
heute vorzunehmenden Änderung des Art. 29 des 
Grundgesetzes beantrage ich, diese Abstimmung in 
der Form der namentlichen Abstimmung vorzuneh-
men. 

Vizepräsident Scheel: Meine Damen und Her-
ren, es ist namentliche Abstimmung beantragt. Der 
Antrag auf namentliche Abstimmung ist ausreichend 
unterstützt. 

Ich möchte Ihnen in der Zwischenzeit, in der aus-
gezählt wird, mitteilen, daß Herr Abgeordneter 
Erhard eine Erklärung zu Protokoll *) gegeben hat. 

Ich darf Ihnen das vorläufige Ergebnis der Ab-
stimmung mitteilen. Die für die Änderung des 
Grundgesetzes notwendige Mehrheit beträgt 331 
Stimmen. Es sind abgegeben worden 402 Stimmen 
und 19 Stimmen der Berliner Abgeordneten. Mit Ja 
haben gestimmt 375 voll stimmberechtigte Abgeord-
nete und 18 Berliner Abgeordnete, mit Nein 6 Ab-
geordnete. Es haben sich 21 voll stimmberechtigte 
Abgeordnete und ein Berliner Abgeordneter der 
Stimme enthalten. Die erforderliche Mehrheit ist 
damit erreicht. 

Endgültiges Ergebnis 

Abgegebene Stimmen: 398 und 19 Berliner Abgeordnete; 
davon 

Ja: 371 und 18 Berliner Abgeordnete 
Nein: 6 Abgeordnete 
Enthalten: 21 und 1 Berliner Abgeordneter 
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*) Siehe Anlage 11 
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Berliner Abgeordnete 

Frau Pieser 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur 
Abstimmung über Ziffer 2 des Ausschußantrages. 
Wer der Ziffer 2 des Antrages des Ausschusses zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Die 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Ausschußan-
trag ist angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 45 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur ... Änderung des Grund-
gesetzes 
— Drucksachen V/2425, V/3965, V/4445 —
Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(12. Ausschuß) 
— Drucksache V/4514 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Hirsch 
(Erste Beratungen 171., 225., 243. Sitzung) 

Zu diesem Punkt liegt ein Änderungsantrag der 
Abgeordneten Frau Jacobi, Frau Dr. Schwarz-
haupt, Dr. Reischl und Genossen vor, Umdruck 
739 *). Wird zu diesem Antrag das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur 
Abstimmung über den Änderungsantrag zu Art. 1. 

(Unruhe. — Abg. Rasner: Zu welchem 
Thema?) 

*) Siehe Anlage 4 
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Vizepräsident Scheel  
— Änderungsantrag auf Umdruck 739. Der Umdruck  

liegt Ihnen vor.  

(Widerspruch und anhaltende Unruhe.)  

— Ich höre, daß dieser Umdruck noch nicht verteilt  

worden ist. Der Antrag liegt als Umdruck vor. Der  

Einfachheit halber darf ich den Änderungsantrag  

verlesen:  

Änderungsantrag  

der Abgeordneten Frau Jacobi, Frau Dr.  

Schwarzhaupt, Dr. Reischl und Genossen  

zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Grundgesetzes  

— Drucksache V/4514 —  

Der Bundestag wolle beschließen:  

In Artikel 1 Ziffer 4 erhält Artikel 45 c Absatz 2  
folgende Fassung:  

(2) Bei der Überprüfung von Beschwerden  

wird der Ausschuß zur Vorbereitung und in  
Ausübung parlamentarischer Kontrolle tätig.  

Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.  

Meine Damen und Herren, Sie haben den Ände-
rungsantrag gehört. Wer dem Änderungsantrag zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Die  

Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei einigen Ent-
haltungen ist der Änderungsantrag angenommen  
worden.  

Wer nunmehr dem Art. 1 in der geänderten  

Form — —
(Zuruf des Abg. Rasner.)  

— Herr Rasner, wollten Sie zu Art. 1 etwas sagen? 
 —  Das Wort zu Art. 1 hat Herr Abgeordneter Ras-

ner erbeten.  

Rasner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine  

Damen und Herren! Wir müssen über Art. 1 num-
mernweise abstimmen. Ich habe vorhin schon ge-
sagt, daß meine Fraktion die Nrn. 1, 2 und 3 des  
Art. 1 ablehnen wird, ohne daß damit eine end-
gültige Stellungnahme in der Sache verbunden ist.  

Die Nr. 4 hingegen werden wir annehmen. Wir  
halten die Bestimmungen der Nrn. 1, 2 und 3 für  
nicht genügend ausdiskutiert. Dem Antrag auf ge-
trennte Abstimmung der Nummern muß wohl nach  
der Übung des Hauses in jedem Falle entsprochen  

werden.  

Vizepräsident Scheel: Zur Geschäftsordnung  
Kollege Mischnick.  

Mischnick (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die FDP-Fraktion 
bedauert, daß die CDU/CSU-Fraktion den Nrn. 1 
bis 3 ihre Zustimmung — wenn ich es richtig ver-
standen habe — zu diesem Zeitpunkt versagt, 

(Abg. Rasner: Ja!) 

weil sie der Meinung ist, daß die Fragen nicht aus- 
reichend diskutiert werden konnten. Wir bedauern 
diese Entscheidung deshalb, weil durch die Auf- 

nahme der Nrn. 1 bis 3 in die Art. 44 und 45 des 
Grundgesetzes die Rechte des Parlaments gestärkt, 
die Kontrollfunktionen des Parlaments ausgebaut 
und die Folgerungen aus dem Untersuchungsbericht 
„Geheimdienste" gezogen werden würden. 

Meiner Ansicht nach wäre es doch möglich ge-
wesen, seit Ende April — seit diesem Zeitpunkt 
liegt der Vorschlag vor, für die Nachrichtendienste 

 einen besonderen Ausschuß einzurichten — alle Be-
denken und alle zustimmenden Überlegungen aus-
reichend zu prüfen. 

Wir waren darüber hinaus der Auffassung, daß 
eine Zustimmung um so leichter möglich sein könnte, 
als in dem Ausschuß, in dem diese Fragen beraten 
worden sind, die Fraktionsvorsitzenden und zwei 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende aus den Koa-
litionsfraktionen vertreten waren. Ich bitte deshalb 
die Kollegen der CDU/CSU, ihre im Augenblick 
noch negative Haltung zu überprüfen und jetzt 
schon die Zustimmung zu den Nrn. 1 bis 3 zu geben. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Scheel: Das Wort zur Geschäfts-
ordnung hat der Kollege Hirsch. 

Hirsch (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich möchte mich der 
Bitte des Kollegen Mischnick hiermit anschließen. 
Ich muß Ihnen ehrlich sagen, daß ich betrübt bin, daß 
durch diese Entscheidung der CDU/CSU-Fraktion der 
Versuch, endlich dem Parlament etwas mehr echte 
Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Regierung zu 
geben, wiederum hinausgeschoben wird. Ich hätte 
noch Verständnis hinsichtlich der aus dem 2. Unter-
suchungsausschuß herausgekommenen völligen Neu-
regelung für die Nachrichtendienste. Es ist richtig, 
da ist es etwas schnell gegangen, obgleich die Argu-
mente, die jetzt plötzlich auftauchen — nicht hier im 
Hause —, mit Sicherheit unbegründet sind. Die ver-
fassungsrechtlichen Bedenken, die einem da so zu-
geflüstert werden — ich sage das in verfassungs-
rechtlichen Fragen nicht gern —, sind mit Sicherheit 
absolut unbegründet. Aber, wie gesagt, da hätte ich 
noch Verständnis für das Argument: Das ging uns 
zu schnell. Ganz sicher gilt dieses Argument nicht 
für den Komplex der Untersuchungsausschüsse; das 
ist Art. 1 Nrn. 1 und 2 Buchst. a und b. Das ist in 
vielen Jahren Arbeit in der Interparlamentarischen 
Arbeitsgemeinschaft sowie in der Literatur und bei 
allen Fachleuten ausdiskutiert. Da kann es eigent-
lich für jeden, der die Rechte des Parlaments ernst 
nimmt, gar kleinen Streit mehr geben, daß es not-
wendig ist — darum geht es doch —, das bisher 
von der Bundesregierung und dem Bundesrat in An-
spruch genommene Recht, auch an den Beratungs-
sitzungen der Untersuchungsausschüsse teilzuneh-
men — was ein Widersinn in sich ist —, 

(Sehr gut! bei der SPD) 

auszuschließen. 

Es geht zweitens darum, daß in der Verfassung 
endlich die Grundlage für ein Gesetz über Unter-
suchungsausschüsse geschaffen werden muß. Bisher 
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Hirsch 
wurde auf die Strafprozeßordnung verwiesen. Diese 
paßt in mancherlei Hinsicht nicht auf das Unter-
suchungsverfahren. Darum die schlichte Einfügung: 
„das Nähere regelt ein Bundesgesetz." Daraufhin 
könnten wir in der nächsten Legislaturperiode den 
bereits vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, 
wiederum eine Arbeit der IPA, insbesondere des 
jetzigen Bundesinnenministers, endlich in Angriff 
nehmen und verabschieden. 

Der dritte Punkt ist das Problem der Vorlage von 
Akten und der Erteilung von Aussagegenehmigun-
gen. Auch das kann in Wirklichkeit nicht umstritten 
sein. 

Was dann übrigbliebe, wäre der jetzt durch die 
Zusammenfassung der drei Grundgesetzänderun-
gen geschaffene Zusammenhang zwischen Unter-
suchungsausschüssen und dem neuen Ausschuß 
zur Überwachung der Nachrichtendienste. Darin 
steht dann nämlich, daß im Konfliktsfall dieser Aus-
schuß zuständig sein soll. 

Wenn man nun meint, daß dieser dritte Punkt, 
die Kontrolle der Nachrichtendienste, noch nicht 
entscheidungsreif sei, dann muß ich sagen: Es wäre 
einfach gewesen, das hier herauszunehmen. Das 
hätte man später machen können. Dann hätte man 
wenigstens die drei vorerwähnten Sachen jetzt ver-
abschiedet, um den Untersuchungsausschüssen ein 
vernünftiges Instrumentarium für ihre Arbeit zu 
geben. 

Meine Hilfsbitte wäre also, sich doch noch einmal 
zu überlegen, ob es nicht möglich ist, die Bestim-
mung eventuell unter Weglassung des letzten Satzes 
von Nr. 2 Buchst. b zu verabschieden. Das wäre ein 
gewisser Torso, aber er würde uns wenigstens etwas 
weiterbringen. 

Zum Schluß, meine Damen und Herren, möchte ich 
aber auch etwas hinsichtlich des Ausschusses zur 
Überwachung der Nachrichtendienste sagen; denn 
das ist ja etwas merkwürdig. Wir haben hier in der 
vorigen Woche den Bericht des 2. Untersuchungs-
ausschusses beraten. Weder aus diesem Hause noch 
seitens der Bundesregierung, von der ich mir habe 
sagen lassen, das Kabinett habe ausdrücklich gesagt, 
daß es da Bedenken habe, ist hier ein einziges Wort 
dazu gesagt worden. Es war allgemeines Kopfnicken 
und allgemeine Zustimmung. Ich halte es nicht für 
ein gutes Verfahren, daß dieses Kopfnicken dann 
außerhalb dieses Hauses plötzlich wegfällt und aus 
dem Kopfnicken ein Kopfschütteln oder eine Un-
sicherheit wird. Wenn die Bundesregierung etwas 
gegen diese Konstruktion hat — das wäre ihr gutes 
Recht; sie war durch den Bericht des Untersuchungs-
ausschusses ja angesprochen —, dann hätte sie das 
in der vorigen Woche hier im Hause bei der Be-
ratung des Berichts des Untersuchungsausschusses 
sagen sollen. Das wäre ihr gutes Recht gewesen. 
Aber daß man so hintenherum hört: „Da hat angeb-
lich das Kabinett . . .", das war — das muß ich ehr-
lich sagen — keine gute Sache; das sollte man nicht 
so tun. 

Das Ergebnis des Streichens oder des Nicht-
Zustandekommens dieser Regelung, meine Damen 
und Herren, wird sein — ich habe ja schließlich als 

Vorsitzender dieses Untersuchungsausschusses da 
einen gewissen Eindruck bekommen —, daß die 
Nachrichtendienste in der Zukunft noch weniger 
vom Parlament kontrolliert sein werden, als das 
schon bisher der Fall war. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Ob wir uns das auf die Dauer leisten können, wage 
ich zu bezweifeln. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Scheel: Das Wort hat Herr Kol-
lege Rasner. 

Rasner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Mischnick, Sie 
haben von einer negativen Einstellung meiner Frak-
tion zu diesem Gesetz gesprochen. Das ist nach dem, 
was ich vorhin erklärt habe, nicht zulässig. 

(Abg. Dorn: Zulässig ist das schon!) 

Auch Sie, Herr Kollege Hirsch, haben den Eindruck 
erweckt, als herrsche bei uns eine negative Ein-
stellung. Das ist nicht der Fall. Wir halten diese 
Angelegenheit nur nicht für genügend ausdiskutiert. 

(Widerspruch bei der FDP.) 

— Wir halten sie für nicht genügend ausdiskutiert. 
Warum wir das meinen, möchte ich mit einem Punkt 
begründen. Sie, Herr Kollege Hirsch, haben gerade 
eben angeboten, bei dieser vorgeschlagenen Grund-
gesetzänderung im Wege des Kompromisses doch 
noch den zweiten Satz in Nr. 2 Buchst. b zu streichen. 
Hier im Plenum Streichungen von Sätzen aus Grund-
gesetzänderungen, die in Ausschußdrucksachen vor-
liegen, vorzunehmen, ohne daß der Ausschuß damit 
befaßt ist, ist nicht die Art und Weise, wie man ein 
Grundgesetz ändert, 

(Beifall in der Mitte) 

auch dann nicht, wenn es sich um einen der letzten 
Tage der Legislaturperiode handelt. 

(Zuruf des Abg. Hirsch.) 

Wir behalten uns vor, entsprechende Initiativen, 
wenn sie ausdiskutiert sind, im neuen Bundestag 
einzubringen. Wir möchten nicht, daß unsere Ab-
lehnung jetzt als ein negatives Votum in der Sache 
bewertet wird; ich habe das vorhin schon einmal 
deutlich gemacht. Wir bleiben bei dem, was ich hier 
vorhin für unsere Fraktion bekanntgegeben habe. 

Vizepräsident Scheel: Meine Damen und Her-
ren, Herr Rasner hat beantragt, über Art. 1 num-
mernweise abzustimmen. Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer Nr. 1 des Art. 1 zustimmt, den bitte ich 
uni das Handzeichen. — Die Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Ich muß die Abstimmung wiederholen. 
Ich bitte Sie, sehr deutlich die Hand zu erheben, weil 
Unklarheit über die Mehrheit besteht. Wer Nr. 1 zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Das erste ist die Mehrheit. Nr. 1 ist damit 
angenommen.  

Wer Nr. 2 zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Das erste war die Mehr-
heit. Nr. 2 ist angenommen. 
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Wer Nr. 3 zustimmt, den bitte ich um das Hand-

zeichen. — Gegenprobe! — Nr. 3 ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Wer Nr. 4 zustimmt, d en bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Nr. 4 
ist angenommen. 

Wer der Einleitung und der Überschrift zustimmt, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 

(Lachen und Zurufe.) 

Mit Mehrheit angenommen. 

Wir stimmen nunmehr über Art. II ab. Wer Art. II 
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Art. II ist einstimmig 
angenommen. 

Wir treten dann in die 

dritte Beratung 

ein. Wird das Wort in dritter Beratung gewünscht? 
— Das ist der Fall. Herr Kollege Rasner! 

Rasner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich beantrage auch zur dritten 
Beratung nummernweise Abstimmung. 

(Widerspruch bei der FDP. — Abg. Gen

-

scher: Abstimmung über das Gesetz nur in 
toto!) 

Vizepräsident Scheel: Das Wort hat Herr Kol-
lege Genscher. 

Genscher (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nach Auffassung meiner Fraktion muß 
über das Gesetz im ganzen abgestimmt werden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Scheel: Herr Kollege Rasner! 

Rasner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Das Haus muß sich darüber im 
klaren sein, was jetzt geschieht: dann wird nämlich 
auch jener Artikel, den wir einstimmig verab-
schiedet haben wollten — Verankerung des Peti-
tionsausschusses im Grundgesetz — bei diesem Ver-
fahren und zu diesem Zeitpunkt fallen. Das ist dann 
die Konsequenz. 

Vizepräsident Scheel: Herr Kollege Frehsee. 

Frehsee (SPD) : Herr Präsident, ich bitte Sie, dem 
Antrag des Kollegen Rasner in puncto nummern-
weise Abstimmung nicht zu folgen. Es sind in der 
zweiten Beratung keine Änderungen vorgenommen 
worden. Nach Auffassung meiner Freunde ist jetzt 
die Gesamtabstimmung in dritter Lesung fällig. 

Vizepräsident Scheel: Herr Kollege Genscher. 

Genscher (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Ausführungen des Kollegen Rasner 
zwingen mich, hier festzustellen: Wenn es zu einer 

Ablehnung des Gesetzes im ganzen kommt, trägt 
dafür ausschließlich die Fraktion der CDU/CSU die 
Verantwortung. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD.) 

Vizepräsident Scheel: Meine Damen und Her-
ren, ich nehme an, daß Herr Kollege Rasner, wenn 
ich seine Kopfbewegung richtig verstanden habe, 
seinen Antrag auf nummernweise Abstimmung — 
das könnte nur in der Form des Streichungsan-
trags geschehen — zurückzieht. 

Ich komme damit zur Schlußabstimmung über das 
Gesetz. Meine Damen und Herren, wer dem Gesetz 
als Ganzem zustimmt, den bitte ich, mit Ja zu stim-
men. Wir müssen, weil es ein verfassungsänderndes 
Gesetz ist, auszählen. 

Meine Damen und Herren, ich darf darauf auf-
merksam machen, daß bei der Abstimmung über 
dieses Gesetz nur die unbeschränkt stimmberechtig-
ten Mitglieder abstimmen dürfen. — 

Meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen das Er-
gebnis bekanntgeben. Es sind 362 Stimmen abgege-
ben worden; davon haben mit Ja 225 Abgeordnete 
gestimmt, mit Nein 76 Abgeordnete; enthalten haben 
sich 61 Abgeordnete. — Die erforderliche Stimmen-
zahl ist 331. Der Gesetzentwurf hat die erforderliche 
Stimmenzahl nicht erreicht. 

Wir kommen damit zu Punkt 21 unserer Tages-
ordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Rechts-
ausschusses (12. Ausschuß) über den von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD eingebrachten 
Entwurf einer Geschäftsordnung für den Ge-
meinsamen Ausschuß 
— Drucksachen V/4349, V/4509 — 
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Dr. 
Kuchtner 

Meine Damen und Herren, es liegt uns hierzu ein 
Änderungsantrag der Fraktion der FDP vor. Wird 
das Wort zur Begründung dieses Änderungsantrages 
gewünscht? — Das ist der Fall. Das Wort zur Be-
gründung des Antrags hat der Abgeordnete Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen! Meine Herren! Ich habe den Auftrag, 
den Änderungsantrag der Fraktion der Freien De-
mokratischen Partei auf Umdruck 734 *) zu begrün-
den. Wir wollen mit diesem Änderungsantrag er-
reichen, daß der Vorsitzende des Gemeinsamen Aus-
schusses nicht ein Mitglied des Präsidiums des Deut-
schen Bundestages, sondern ein Mitglied dieses 
Hauses, das keine besondere Funktion hat, sein 
soll. 

In dieser Frage, wie nun der Gemeinsame Aus-
schuß funktionsfähig gemacht werden soll, hat es in 
der Vergangenheit viele Auseinandersetzungen im 
Rahmen der Notstandsdebatte gegeben. Es hat da-
mals in der Notstandsdebatte bei der Beratung über 

*) Siehe Anlage 5 
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Dorn 
diesen Gemeinsamen Ausschuß in den beiden Frak-
tionen der Regierungsparteien eine große Zahl von 
Kollegen gegeben, die Einwände, die zum Teil aus 
ihren eigenen Reihen, zum Teil aus den Reihen der 
Opposition kamen, mit der Bemerkung beiseite ge-
schoben haben: Das werden wir in der Geschäfts-
ordnung für den Gemeinsamen Ausschuß regeln. 

Ich habe mir einmal in den letzten drei Tagen 
eine Fülle von Argumenten und eine Fülle von 
Detailzusagen zusammengestellt, um festzustellen, 
was eigentlich die Kollegen der beiden Regierungs-
fraktionen in dieser Geschäftsordnung alles geregelt 
haben wollten. Man kommt dort zu dem „hervor-
ragenden" Ergebnis, daß bis auf eine einzige alle 
Zusagen, die hier den Kollegen gemacht worden 
sind — vor allen Dingen auch Kollegen, die aus dem 
Kreis der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion 
gesprochen und ihre Vorstellungen dazu entwickelt 
haben —, in der Vorlage, die von den beiden Regie-
rungsfraktionen erarbeitet worden ist, nicht be-
rücksichtigt worden sind. 

(Abg. Moersch: Hört! Hört!) 

Meine Damen und Herren, wir als Freie Demokra-
ten sind der Meinung, daß der Vorsitzende dieses 
Gemeinsamen Ausschusses eben nicht der Präsident 
des Deutschen Bundestages sein sollte. Was ist ei-
gentlich in der Stunde der Not — denn um die geht 
es, für sie sollen Regelungen geschaffen werden  — 
die  Aufgabe des Parlamentspräsidenten dieses frei 
gewählten Parlaments in unserem Teile Deutsch-
lands? Wenn es nach dem Vorschlag der Regie-
rungsparteien geht, soll der Bundestagspräsident 
sofort mit den Mitgliedern des Gemeinsamen Aus-
schusses und auch ihrer Vertreter und auch den 
Vertretern der Bundesregierung und der Ministerien 
in den Bunker einziehen. Er steht dann dem Gesamt-
parlament, das als Parlament seine Funktionsfähig-
keit so bald wie möglich wieder erreichen soll, wenn 
es nach den Vorstellungen vieler im vergangenen 
Jahr geht, überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Wir 
meinen also, daß es an dieser Stelle notwendig 
ist, die verfassungspolitischen Unterschiede zwischen 
den Regierungsparteien und der Opposition in die-
ser Frage noch einmal sichtbar zu machen. 

Deswegen müssen wir hier noch einmal auf 
einige Dinge eingehen, die wir bereits im vergan-
genen Jahr vorgetragen haben. In Zeiten großer 
Gefahr für alle kommt der Aufrechterhaltung der 
Gewaltenteilung, die Grundlage unseres Staats-
lebens ist, eine besondere Bedeutung zu. Nach den 
Vorstellungen der Freien Demokraten sind alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um das gesamte Par-
lament aktionsfähig zu erhalten und dadurch ein 
Gegengewicht zur Exekutive aufrechtzuerhalten, der 
in derartigen Zeiten eine Machtkonzentration zuzu-
wachsen droht, die normalerweise nicht eintreten 
wird. Ich meine also, der Gemeinsame Ausschuß, 
der als ein Kernstück der Notstandsgesetzgebung 
anzusehen ist und den wir auch als solchen emp-
funden haben und für dessen Zustandekommen, 
wenn auch unter anderen Kriterien, wir uns nicht 
nur in dieser Legislaturperiode, sondern auch in der 
vorigen eingesetzt haben, hat eine besondere Funk-

tion. Es ist aber eine Funktion, die von vornherein 
nur eine Ausweichfunktion sein kann, eine Funktion, 
die zeitlich eindeutig begrenzt sein muß und dort 
ihre Grenze findet, wo das Parlament wieder zu-
sammentreten kann und beschlußfähig ist. 

(Beifall bei der FDP.) 

Die Regierungsparteien haben eine andere Kon-
zeption vertreten. Sie sind auf unsere verfassungs-
politischen Vorstellungen leider nicht eingegangen. 
Sehen wir uns die Funktion dieses Gemeinsamen 
Ausschusses in der so geänderten Fassung an. Von 
den kritischen Bemerkungen, die z. B. der Kollege 
Reischl im vergangenen Jahr zu diesem Thema vor-
getragen hat, ist nicht sehr viel übriggeblieben, 
ganz zu schweigen von dem, was er in Aussicht ge-
stellt hat. Von dem, was in der Geschäftsordnung 
berücksichtigt werden sollte, Herr Kollege Reischl, 
ist leider gar nichts übriggeblieben, wenn wir uns 
das ansehen, was Sie damals hier vorgetragen ha-
ben. 

Wir bedauern ganz besonders, daß nunmehr im 
Rahmen der Geschäftsordnung vorgesehen ist, daß 
der Gemeinsame Ausschuß oder, wie wir meinten, 
das Notparlament nicht nur in der Stunde der Not, 
mindestens zweimal im Jahr zu Informationssitzun-
gen zusammentreten soll. 

(Abg. Hirsch: Herr Dorn, das steht im 
Grundgesetz!) 

— Ja, Sie haben es so geändert, Sie haben es so 
gewollt, Herr Kollege Hirsch. Wir haben das von 
vornherein für falsch gehalten. Wir wollten aus dem 
Gemeinsamen Ausschuß kein Institut machen. Wir 
wollten vielmehr den Gemeinsamen Ausschuß wirk-
lich nur zu einem Notparlament machen, nicht zu 
dem Nebenparlament, zu dem Sie ihn nunmehr mit 
Ihrer Verfassungsänderung abgestempelt haben. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. van Delden: 
Wollen Sie etwa uninformiert bleiben?) 

— Ach, Herr Kollege van Delden, halten Sie das 
Parlament für eine „uninformierte Gesellschaft"? 
Halten Sie die Regierung für unfähig, das Parla-
ment auch in Krisenzeiten in den Ausschüssen und 
als Ganzes zu informieren? Glauben Sie an die Ge-
fahr, daß das Parlament eine „uninformierte Gesell-
schaft" werden könnte? 

(Zuruf des Abg. van Delden.) 

— Entschuldigen Sie, so billig sollte man es sich 
nicht machen. Hier geht es doch nicht darum, daß 
das Parlament nicht informiert werden kann, son-
dern darum, daß Sie ein Institut schaffen, das von 
vornherein ein Nebenparlament bedingt. Damit er-
reichen Sie genau das, was viele Kollegen nicht nur 
aus meiner Fraktion, sondern auch aus den Reihen 
der Sozialdemokraten im vergangenen Jahr vorge-
tragen haben: daß Sie auf diesem Weg letzten En-
des auch die Frage der Qualifizierung von Abge-
ordneten in der Information aufwerfen. Diese Mani-
pulation des Wissens oder die „Manipulation der 
Information", wie sie Scheuch einmal genannt hat, 
scheint mir viel problematischer zu sein als die 
Möglichkeit, daß einige vielleicht erst einige Tage 
später alles erfahren. 
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Das Notparlament sollte erst zu einem Zeitpunkt 

zusammentreten, zu dem der Bundestag beschluß-
unfähig ist. 

(Abg. Dr. Arndt [Hamburg] : Das steht doch 
auch in der Verfassung!) 

Das haben wir nicht in dem Sinne erreichen können, 
wie wir es uns vorgestellt haben, sondern der Ge-
meinsame Ausschuß tagt bereits in normalen Zeiten, 
in Friedenszeiten. Wir sehen nicht ein, daß dazu 
irgendeine besondere Notwendigkeit besteht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, offen ist 
nach wie vor die Beantwortung der Frage, wo der 
Parlamentspräsident seine Funktion wahrzunehmen 
hat. Nach unseren Vorstellungen sollten mit Eintritt 
des Verteidigungsfalles Bundestag, Bundesrat und 
Gemeinsamer Ausschuß einberufen sein. Wir glaub-
ten, daß mit dieser gemeinsamen Einberufung aller 
für eine solche Krisenzeit zuständigen Organe das 
Selbstversammlungsrecht des Bundestages als aus-
geübt gelten würde und auf diese Weise auf jeden 
Fall sichergestellt werden könne, daß das Parlament 
beschlußfähig am Sitzungsort zusammentreten kann. 

Sie sind einen anderen Weg gegangen, einen Weg, 
den wir für falsch halten. Aber wir können darüber 
jetzt keine erneute Diskussion herbeiführen. Die 
Frage ist nur: wo liegt die Funktion, wo liegt die 
Aufgabenstellung für den Parlamentspräsidenten? 
Wir sind der Meinung, daß sich der Präsident nicht 
mit den 22 Abgeordneten des Bundestages, die Mit-
glieder des Gemeinsamen Ausschusses sind, in den 
Bunker zurückziehen sollte, sondern daß der Parla-
mentspräsident primär zur Verfügung stehen muß, 
um die übrigen Mitglieder des Parlaments, die nicht 
dem Gemeinsamen Ausschuß angehören, als be-
schlußfähiges Gesamtparlament zusammenzubrin-
gen. Wir meinen also, daß seine Aufgabe darin be-
steht, die Funktionsfähigkeit der Gesamtvertretung 
des Parlaments so schnell wie möglich wiederherzu-
stellen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Der Bundestagspräsident darf nicht dem Not- oder 
Restparlament verpflichtet sein, sondern er muß 
dem gesamten Parlament ständig zur Verfügung ste-
hen. 

Wir stellen auch fest, daß eine Reihe anderer Fra-
gen, die damals vorgetragen worden sind, z. B. die 
Auffüllung des Gemeinsamen Ausschusses zum Ge-
samtparlament, nicht berücksichtigt worden sind. Ein 
Kollege hat damals gesagt: 

Ich sehe gerade in einer solchen Zeit die wich-
tigste Aufgabe des Abgeordneten darin, am 
Platz der Ereignisse zu sein und beim parla-
mentarischen Geschehen dabei zu sein. Ich 
möchte deshalb ausdrücklich darum bitten ..., 

dafür zu sorgen, daß bis zur dritten Lesung 
klare Vorstellungen bestehen, wie die Zugäng-
lichkeit zu diesem Notparlament geschaffen 
werden kann, und entsprechende Geschäftsord-
nungsbestimmungen vorzusehen, damit das Par-
lament oder die Abgeordneten, die mitbestim-
men und mitreden wollen, sich nicht selbst in 
einem Augenblick in ihrer Wirksamkeit entman

-

nen, in dem ihre Mitwirkung entscheidend not-
wendig ist. 

Es handelte sich um den Kollegen Dröscher von der 
SPD-Fraktion, der das unter dem Beifall der SPD 
und der FDP am 15. Mai des Jahres 1968 von dieser 
Stelle aus erklärte. In der gleichen Rede hat der 
Kollege Dröscher noch einmal darauf hingewiesen, 
und der Kollege Reischl hat dann erwidert, wie not-
wendig es ist, daß die Zugänglichkeit für diesen Ge-
meinsamen Ausschuß für alle Abgeordneten er-
reicht und garantiert wird, weil sich nur durch ein 
frei gewähltes Parlament die Funktionsfähigkeit 
einer parlamentarischen Demokratie in der Stunde 
der Not eindrucksvoll beweist im Unterschied zu den 
Diktaturen, die wir im Osten und Westen an vielen 
Stellen dieser Erde viel zu oft vorfinden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will 
jetzt gar nicht noch weiter auf die Fragen des § 8 
Abs. 2, also auf die Tagung dieses Nebenparlaments 
auch in Friedenszeiten, eingehen. Wir bedauern, daß 
diese Geschäftsordnung mit diesem Inhalt zustande 
gekommen ist. Sie ist, das gebe ich zu, die konse-
quente Fortführung dessen, was sich die Regierungs-
parteien im vergangenen Jahr vorgenommen haben. 
Ich erinnerte mich vorhin, als sich der Kollege Ras-
ner so vehement aus geschäftsordnungsmäßigen 
Gründen dagegen wehrte, daß die Verfassung un-
seres Landes so schnell in einigen Punkten, die noch 
nicht ausdiskutiert sind, verändert werden sollte, 
sehr an die Begründung, die meine Freunde Misch-
nick und Genscher und auch ich selbst im vergange-
nen Jahr oft genug hier vorgetragen haben. Damals 
hat Herr Rasner gerade als Sprecher der anderen 
Seite permanent erklärt, das sei alles ausdiskutiert 
und könne sofort entschieden werden, auch wenn 
uns die ausgedruckten Anträge, genau wie heute, 
nicht vorlagen, sondern in zwei Fällen vom Parla-
mentspräsidenten vorgelesen werden mußten. So 
ändern sich die Zeiten eben innerhalb eines Jahres, 
oder so ändert sich die Betroffenheit innerhalb eines 
Hauses in so kurzer Frist. Ich überlasse es jedem 
von Ihnen, die Wertungen daraus zu ziehen. Wir 
aber, meine Damen und Herren, können einer sol-
chen Geschäftsordnung nicht die Zustimmung geben, 
weil wir meinen, daß die Aufgabe eines Parlaments-
präsidenten primär die Verpflichtung dem ganzen 
Hause gegenüber ist und daß sie nicht dadurch ab-
geschnitten werden darf, daß man ihn mit 22 oder 
21 anderen Kollegen der Verpflichtung des ganzen 
Hauses entzieht. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Kollegin Dr. Kuchtner. 

Frau Dr. Kuchtner (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bitte, diese Anträge 
des Kollegen Dorn abzulehnen. Wir haben uns bei 
der Beratung der Geschäftsordnung dieses Gemein-
samen Ausschusses sehr genau überlegt, wer den 
Vorsitz in diesem Gremium führen soll. Es geht mei-
nes Erachtens nicht an, den Präsidenten des Bundes- 
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tagen gerade in Notzeiten von der Führung dieses 
Gremiums auszuschließen. 

(Abg. Dorn: Aber von der Führung des 
Parlaments soll er ausgeschlossen werden!) 

Wer soll denn außerhalb dieses Hauses oder außer-
halb des Präsidiums besser als der Präsident wissen, 
wann eine solche Notzeit, in der das normale Parla-
ment nicht mehr zusammentreten kann, gegeben ist? 
Diese Funktion muß doch dem Präsidenten überlas-
sen bleiben. 

Sie haben dann gesagt, es sei nicht geregelt, wann 
und wo dieses Notparlament zusammentreten soll. 
Das ist doch in den §§ 4 und 8 geregelt. Sämtliche 
Mitglieder des Hauses haben, wenn nicht geheime 
Sitzung beschlossen ist, Zutritt zu den Sitzungen des 
Notparlaments. 

Ich meine, es ist nötig, diese Geschäftsordnung für 
den Gemeinsamen Ausschuß zu verabschieden, um 
für Notzeiten gerüstet zu sein. Ich bitte daher na-
mens der CDU/CSU-Fraktion, den Antrag des Kolle-
gen Dorn abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Scheel: Das Wort hat Herr Kol-
lege Dr. Arndt (Hamburg). 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst 
einmal, Herr Dorn, muß ich es zumindest für meine 
Fraktion, aber auch für einige Kollegen aus der 
CDU/CSU-Fraktion mit allem Nachdruck zurückwei-
sen, daß Anträge und Drucksachen zur Beratung die-
ser Geschäftsordnung nicht rechtzeitig vorgelegen 
hätten. 

(Zuruf von der FDP: Das haben wir gar 
nicht behauptet!) 

Sie haben alle in den von unserer Geschäftsordnung 
vorgeschriebenen Fristen vorgelegen. Darüber hin-
aus haben bereits seit Monaten Vorbesprechungen 
stattgefunden, zu denen auch Ihre Fraktion immer 
eingeladen gewesen ist. Allerdings sind Sie fast nie-
mals zu diesen Sitzungen erschienen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Es ist allerdings nicht die Schuld der Regierungs-
parteien, wenn Sie, obwohl Sie eingeladen waren, 
keinen Vertreter entsenden. 

Weiter möchte ich hier auch — zumindest für die 
Freunde aus meiner Fraktion — darauf hinweisen, 
daß ich nicht akzeptieren kann, wenn Sie sagen, daß 
wir irgendwann irgendwo einmal Zusagen gemacht 
hätten, die durch die Formulierung der Geschäfts-
ordnung, wie sie heute vorliegt, nicht eingehalten 
worden seien. Das möchte ich hier ausdrücklich fest-
gestellt wissen. 

Meine Damen und Herren, der Rechtsausschuß hat 
sich diese Frage reiflich überlegt. Wir haben uns 
intensiv mit diesem Problem befaßt und es ein-
gehend beraten. Um so mehr bin ich erstaunt, Herr 
Dorn, daß Sie hier eine solche Rede halten, wenn  

ich mich daran erinnere, daß die FDP im Rechtsaus

-

schuß zugestimmt hat. 

(Abg. Dorn: Das stimmt doch auch nicht!) 

— Sie mögen hier etwas anderes sagen, aber es 
gibt ja Protokolle unserer Ausschüsse, 

(Abg. Dorn: Ja eben; daraus geht es her

-

vor!) 

und da läßt sich das sehr einfach feststellen. 

(Abg. Moersch: Erst sagen Sie, wir seien 
nicht dagewesen; dann sagen Sie, wir 
hätten zugestimmt! Was stimmt denn 

eigentlich?) 

— Ich habe gesagt, daß die Unterlagen dagewesen 
sind und daß Sie nach dem Ende der Beratungen 
zugestimmt haben. Das ist eine furchtbar einfache 
Sache. 

(Abg. Moersch: Ich sage Ihnen, es ist bei

-

des falsch, was Sie gesagt haben!) 

— Es ist Ihr gutes Recht, das zu sagen. 

(Vorsitz : Vizepräsident Dr. Mommer.) 

Meine Damen und Herren, zur Sache selbst! Ich 
meine, der Präsident muß gerade auch in Notzeiten 
dasjenige Organ, das die parlamentarische Verant-
wortlichkeit in diesem demokratischen Staat reprä-
sentiert, persönlich leiten. Es ist eine der entschei-
denden Aufgaben des Präsidenten, gerade an dieser 
Stelle hier zu stehen. Es ist doch eine Illusion und 
zugleich ein, wie ich meine, völlig unberechtigtes 
Mißtrauen dem Präsidenten gegenüber, annehmen 
zu wollen, den Präsidenten durch Geschäftsord-
nungsmanipulationen zu einer bestimmten Haltung 
oder Nicht-Haltung bewegen zu wollen. 

(Abg. Dorn: Das ist doch völliger Unsinn!) 

— Herr Dorn, bisher war Ihre Begründung doch 
die, daß der Präsident, wenn er nicht dem Gemein-
samen Ausschuß angehört, um so eher geneigt sein 
wird, das Plenum hier einzuberufen. Es ist also die 
Vorstellung, daß sich der Präsident durch seine 
Mitgliedschaft oder Nichtmitgliedschaft bestimmen 
lassen könnte, in einer solchen Notzeit eine be-
stimmte Haltung einzunehmen. Meine Damen und 
Herren, eine solche Vorstellung von einem Präsi-
denten dieses Parlaments ist mir so fremd, daß ich 
sie nicht im geringsten nachzuvollziehen vermag. 
Was haben Sie eigentlich für eine Vorstellung von 
einem Präsidenten dieses Parlaments, wenn sie ihn 
nur 'dadurch, daß sie ihn dem Gemeinsamen Aus-
schuß fernhalten, bestimmen wollen, hier das Ple-
num auch in einer Notsitution einzuberufen? Einen 
solchen Präsidenten vermögen wir Sozialdemokra-
ten uns nicht vorzustellen. 

(Abg. Dorn: Deswegen haben Sie ihn ja 
auch nicht gewählt!) 

— Sie wissen ja gar nicht, wen ich gewählt habe. 

(Zuruf des Abg. Dorn.) 

— Das stimmt auch nicht, Herr Dorn. Außerdem: 
woher wollen Sie das wissen? Es war ja vertrau-
liche Abstimmung! 
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Dr. Arndt (Hamburg) 
Meine Damen und Herren, da wir uns eine 

solche Vorstellung von dem Präsidenten dieses 
Hauses nicht zu machen vermögen, bittet die sozial-
demokratische Fraktion, beide Anträge der FDP 
abzulehnen und es bei der Ausschußfassung zu 
belassen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Genscher. 

(Abg. van Delden: Also, Herr Genscher, 
von euch wählen wir bestimmt keinen 

Präsidenten!) 

Genscher (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf zunächst zur Frage der An-
wesenheit meiner Fraktion in dieser Kommission 
sagen, daß ich selber die Gespräche mit Herrn 
Kollegen Hirsch geführt hatte. Wir waren uns dar-
über einig, daß in der Berliner Sitzungswoche des 
Bundestages diese Kommission nicht zusammen-
treten sollte. Wenn sie dennoch einberufen wurde, 
so ist damit unseren Wünschen nicht Rechnung ge-
tragen worden, und derjenige, der sie einberufen 
hat, hat die Verantwortung dafür zu tragen, daß wir 
in dieser Sitzung nicht anwesend sein konnten. 

(Beifall bei der FDP.) 

Das ist eine Frage der Zusammenarbeit in diesem 
Parlament. Auch wir nehmen auf andere Rücksicht, 
wie sich heute mittag bei der Verschiebung des Be-
ginns der Plenarsitzung gezeigt hat. 

(Zuruf von der SPD: Es gab ja nicht nur 
eine Sitzung, Herr Genscher!) 

— Ich rede von der entscheidenden Sitzung in 
Berlin, Herr Kollege. 

Aber zur Sache! Es geht bei dem Antrag der FDP 
um die Frage, wie in optimaler Weise sichergestellt 
werden kann, daß das Parlament, und zwar das 
Parlament in seiner Gesamtheit, seine Rechte wahr-
nimmt. Es besteht kein Zweifel, daß mit der Auf-
nahme der Arbeit des Gemeinsamen Ausschusses 
ein Spannungsverhältnis zwischen Ausschuß und 
Parlament entstehen kann. Wir wollen nicht, daß in 
einer solchen Situation eine Interessenkollision in 
der Person des Bundestagspräsidenten entsteht, der 
als Präsident des Bundestags die Rechte des Plenums 
zu wahren hat, zugleich aber auch als Vorsitzender 
des Gemeinsamen Ausschusses, möglicherweise 
fern dem Parlamentsort, tätig und handlungsfähig 
sein muß. 

Aus diesem Grunde wollen wir, daß durch eine 
Trennung der Persönlichkeiten, die den Vorsitz in 
den beiden Gremien führen, ich wiederhole es noch 
einmal: in optimaler Weise die Rechte des Gesamt-
parlaments, die ja doch auch nach Ihrer verfassungs-
politischen Deutung der Aufgaben des Gemeinsamen 
Ausschusses vorgehen sollen, dadurch garantiert 
werden, daß der Bundestagspräsident nicht zugleich 
Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses ist. 

Um es klarzustellen, Herr Kollege: das ist kein 
Mißtrauen gegen irgendeine bestimmte Person, ge-

gen irgendeinen bestimmten Bundestagspräsidenten, 
sondern das ist eine ganz generelle, aus schwer-
wiegenden verfassungspolitischen Gründen getrof-
fene Regelung, die wir hier wünschen. Ich glaube, 
es wird niemandem ein Recht genommen, aber der 
Gesamtheit des Parlaments mehr Recht gegeben, 
wenn die Interessenkollision in der Person des Bun-
destagspräsidenten durch Annahme unseres Antra-
ges vermieden wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort wird 
nicht mehr gewünscht. Wir kommen zur Abstim-
mung. Wer dem Antrag der Fraktion der FDP auf 
Umdruck 734 Ziffer 1 zustimmen will, gebe das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist gegen die Antragsteller mit großer 
Mehrheit abgelehnt. 

Wir stimmen dann über den § 2 in der Ausschuß-
fassung ab. Wer zustimmen will, gebe das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der FDP angenom-
men. 

Wir stimmen ab über die §§ 3, 4, 5 und 6, zu 
denen kein Änderungsantrag vorliegt. Wer zustim-
men will, gebe das Handzeichen. -- Danke. Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der FDP angenommen. 

Wir kommen zum § 7. Hierzu liegt der Änderungs-
antrag der FDP Umdruck 734 Ziffer 2 vor. Der An-
trag wurde schon begründet. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Wer dem Antrag der Fraktion der FDP 
Umdruck 734 Ziffer 2 zustimmen will, gebe das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? ---
Der Antrag ist gegen die Stimmen der Antragstel-
ler bei einer Enthaltung abgelehnt. 

Wir stimmen über den § 7 in der Ausschußfas-
sung ab. Wer zustimmen will, gebe das Handzei-
chen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Bei zahlreichen Enthaltungen, im übrigen einstim-
mig angenommen. 

Wir stimmen dann über die §§ 8 bis 19, Einlei-
tung und Überschrift ab. Wer zustimmen will, gebe 
das Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
FDP angenommen. 

Wir stimmen jetzt über die Vorlage insgesamt, 
also über die Geschäftsordnung für den Gemein-
samen Ausschuß, ab. Wer zustimmen will, gebe das 
Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Die Geschäftsordnung ist bei Stimmenthal-
tung der Fraktion der FDP angenommen. 

Ich rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Rechts-
ausschusses (12. Ausschuß) über den von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD eingebrachten 
Entwurf einer Geschäftsordnung für das Ver-
fahren nach Artikel 115 d des Grundgesetzes 
— Drucksachen V/4348, V/4510 —
Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Dr. 
Kuchtner 
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Vizepräsident Dr. Mommer 
Zu dieser Vorlage liegen keine Änderungsanträge 

vor. 

Wir können in einer Abstimmung über die Vor-
lage befinden. Wer dem Antrag des Ausschusses, 
der Geschäftsordnung für das Verfahren nach Art. 
115 d) des Grundgesetzes, zustimmen will, gebe das 
Handzeichen. — Danke. Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen nun zu Punkt 43 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (6. Ausschuß) über die Berichte 
des Bundesministers des Innern 
betr. Sportförderung 
— Drucksachen V/3729, V/3954, V/4079, 

V/4543 —
Berichterstatter: Abgeordneter Müller (Mül-
heim) 

Wird das Wort zu dem Bericht des Innenausschus-
ses gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann kom-
men wir zur Abstimmung über den Ausschußantrag 
auf Drucksache V/4543. Wer dem Antrag des Aus-
schusses zustimmen will, gebe das Handzeichen. — 
Danke. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle 
einstimmige Annahme fest. 

Jetzt kommen wir zu Punkt 53 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des 1. Un-
tersuchungsausschusses zu dem Antrag der 
Fraktion der FDP 
betr. Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses 

— Drucksachen V/1468, V/4527 —
Berichterstatter: Abgeordneter Moersch 

Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Abgeord-
neter Moersch. 

Moersch (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Als Berichterstatter darf ich Ihnen 
einige mündliche Erläuterungen zu der Ihnen vor-
liegenden Drucksache geben. . 

Sie finden in dem Schriftlichen Bericht ausführ-
liche Minderheitenvoten der Kollegen von Merkatz, 
Süsterhenn und Schulze-Vorberg. Diese Minder-
heitenvoten sind im Gegensatz zum Untersuchungs-
bericht nicht im Ausschuß im einzelnen durchgegan-
gen und verändert worden. Sie stehen deshalb in 
keinem Bezug unter der Verantwortung des Bericht-
erstatters. Dem Umfang nach h andelt es sich um 
einen Minderheitenbericht. Tatsächlich liegen dem 
Bundestag also zwei Berichte vor. Sie sind lediglich 
des sachlichen Zusammenhangs wegen nicht in zwei 
Teile gegliedert worden. 

Der 1. Untersuchungsausschuß hatte beschlossen, 
daß in den Bericht Zitate aus den Vernehmungen 
und Unterlagen nicht übernommen werden sollten, 
wenn es sich um ehrverletzende Zitate handelt. Die-
ser Beschluß ist im Bericht des Ausschusses respek-
tiert worden. In der Darstellung der Minderheit da-
gegen finden sich mehrere Zitierungen, die als ehr-
verletzend angesehen werden müssen. 

Im Minderheitenvotum wird dem Beschluß an 
mehreren Punkten dadurch widersprochen, daß die 
im Bericht genannten Zeugenaussagen wichtiger Per

-

sonen durch eine ausführliche Erörterung der Per-
sönlichkeit der betreffenden Zeugen den Tatbestand 
selbst widerlegen sollen, um den es sich jeweils 
handelt. Ich zitiere hierzu vier Punkte: 1. die Frage 
der Produktionsstätte, 2. die Frage der Zuwendun-
gen an Beamte, 3. die Frage der Scheckübergabe, 
4. die nachrichtendienstlichen Hintergründe der Be-
schaffung. Hierzu werden die Zeugen Götze, Hans-
ohm, Dattendorfer und Holzapfel als Gegenpole 
figürlich aufgebaut. Eine Widerlegung der Fest-
stellungen des Ausschusses kann jedoch auf solche 
Weise nicht erreicht werden. 

Weiter weise ich darauf hin, daß es ursprünglich 
der ausdrückliche Wunsch der CDU war, von einer 
Erörterung des Todes von Dr. Otto Lenz abzusehen, 
weil dieser nicht Gegenstand des Untersuchungsver-
fahrens war. Die Minderheit hat nun gerade diese 
Frage in ihrem Beitrag zur Zeugin Dattendorfer aus-
führlich behandelt. 

Zur Vollständigkeit der Erörterung sehe ich mich 
veranlaßt, hier einen Bericht zu bestätigen, nach dem 
der ehemalige Generalkonsul in Neapel, der jetzige 
Bonner Rechtslehrer Professor Partsch, erklärt hat, 
er sei von Rechtsanwalt Dr. Schneider, dem Sozius 
von Dr. Otto Lenz, in Neapel gebeten worden, eine 
Neuausstellung des Totenscheines, der auf Urämie 
lautete, zu veranlassen. 

(Hört! Hört! in der Mitte.) 

Die genannte Todesursache sei, so bekundete 
Partsch, unwahrscheinlich und aus gewissen Grün-
den unzweckmäßig. 

Professor Partsch hat seinerzeit an das Auswärtige 
Amt darüber zwei Vermerke gegeben. Beide sind 
nicht mehr vorhanden. Das Auswärtige Amt hat sie 
nach eigener Bekundung an das Bundeskanzleramt 
weitergegeben: Dort aber sollen sie nach dem Aus-
scheiden des Staatssekretärs Globke mit dessen 
Handakten aus dem Amt gekommen sein. Professor 
Partsch hat versucht, die Durchschriften vom Gene-
ralkosulat Neapel zu erhalten. Partsch hat vom Ge-
neralkonsulat Neapel über das Auswärtige Amt nur 
den offenen Vermerk erhalten. Der Vermerk, in dem 
Partsch auf das Ansinnen von Schneider betreffend 
Todesursache eingegangen war, hat sich in den Ak-
ten des Generalkonsulats nicht finden lassen. 

Zum Problem der Aktenführung insgesamt einige 
Hinweise! Im Bericht auf Seite 94 ist die Kritik des 
Bundesrechnungshofes an der Aktenführung des 
Verteidigungsministeriums — dort ist gesagt, diese 
sei „nicht mit der üblichen Sorgfalt" vorgenommen 
worden — zitiert. Sogar die Minderheit räumt dies 
auf Seite 110 ihres Berichts ein. 

Ein besonders gravierender Fall von Aktenfrisie-
rung ist der Fall Haneberg; ich verweise in diesem 
Zusammenhang auf die Seite 17 des Berichts und 
zitiere aus einem Schreiben Dr. Hanebergs: 

Das . . . unter dem Datum angebrachte Hand

-

zeichen Dr. H/W wie auch die auf dem Original 
handschriftlich angebrachte Datierung 11. 8. 58 
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Moersch 
stammen nicht von mir. Auch die Bleistiftdatie-
rungen 11. 8. 58 bzw. 12. 8. 58, jeweils auf Blatt 1 
oben angebracht, stammen nicht von mir. 

So weit das Zitat. 

Schließlich verweise ich auf die schleppende Ak-
tenherausgabe des Verteidigungsministeriums an 
den 1. Untersuchungsausschuß mit der Begründung, 
man habe in einem Falle überlegt, ob überhaupt her-
ausgegeben werden könne, weil es sich um etwas 
Ähnliches wie um eine Handakte eines Staats-
anwaltes handele. 

Die Minderheit hat in ihrem Beitrag zum Komplex 
Beschaffung die Beweiskraft von Akten — siehe Bei-
spiel Haneberg-Vermerk — nicht genügend unter-
sucht. Sie hat wohl auch übersehen, daß der Zeuge 
Hopf zur Produktionsstättenfrage bekundet hat — 
ich zitiere —: 

Nie sei an HS die exakte Frage gestellt wor-
den: Seid ihr Generalunternehmer oder produ-
ziert ihr das in eigenen Betrieben? 

So weit die Frage und das Zitat. 

Im Minderheitenvotum auf Seite 21 stützt die Min-
derheit den Ausschußbericht zur Frage der Produk-
tionsstätte durch ein Zitat, das der Ministerialdirek-
tor Holtz gegenüber dem Zeugen Kraemer ge-
braucht haben soll — ich zitiere —: 

Geben Sie den Teil, den Sie nicht erzeugen kön-
nen, ablehnend weiter. 

So weit das Zitat. 

Ferner heißt es in einer Vertragsklausel, die Her-
stellung der Liefergegenstände, soweit sie von Drit-
ten gefertigt würden, erfolge unter Aufsicht von 
British MARC. 

Diese beiden Zitate dokumentieren, daß das Ver-
teidigungsministerium seinerzeit der Ansicht ge-
wesen sein muß, British MARC betreibe mindestens 
eine Teilfertigung. 

Ergänzend darf ich noch anfügen, daß eine von 
Staatssekretär Gumbel unterschriebene Aufzeich-
nung vom 9. November 1966 vorliegt, die die Be-
mühungen der Bundesregierung zur Aufklärung des 
HS-30-Komplexes in einer Zeit erhellt, als die CDU/ 
CSU kurze Zeit allein im Kabinett vertreten war. In 
der Aufzeichnung heißt es — ich zitiere —: 

Das Kabinett hat in seiner heutigen Sitzung 
außerhalb der Tagesordnung den Fall Hispano

-

Suiza behandelt. Das Kabinett hat zum Schluß 
festgestellt, daß die Tatsache der Erörterung des 
Hispano-Suiza-Falls nicht bekanntgegeben und 
auch im Protokoll nicht breit ausgeführt werden 
soll. 

Soweit meine ergänzenden Bemerkungen zum 
Schriftlichen Bericht. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter für die mündliche Ergänzung 
des Schriftlichen Berichts. 

Wir kommen zur Aussprache. — Das Wort hat 
Herr Professor Süsterhenn. 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst 
eine grundsätzliche Bemerkung zu diesem Bericht, 
darüber hinaus aber auch zur Einrichtung des Unter-
suchungsausschusses machen. 

Ein Untersuchungsausschuß hat eine quasi richter-
liche Funktion auszuüben. Er soll sich, wie soeben 
zu einem anderen Punkt bereits der Herr Kollege 
Hirsch ausgeführt hat, nach den Regeln der Straf-
prozeßordnung richten. Als Untersuchungsausschuß 
soll er ähnlich wie ein Untersuchungsrichter mög-
lichst objektiv zur Feststellung und in einem gewis-
sen Umfang auch zur Beurteilung und Würdigung 
der festgestellten Tatsachen kommen. 

Aber wenn man schon einmal jeden Unter-
suchungsausschuß als quasi richterliches Gremium 
sieht und mit einem Gericht vergleicht, drängt sich 
einem auch folgende Erwägung auf. Wenn von ir-
gendeinem Gericht ein Votum, ein Urteil erlassen 
wird und die bei der Abstimmung von vier Mitglie-
dern abgegebenen Voten für die eine These mitge-
teilt werden, denen drei Voten kontra gegenüber-
stehen, dann pflegt man zu sagen: Na, das ist ja 
nicht gerade ein starkes, sich überzeugend aufdrän-
gendes Ergebnis. Man wird also ein derartiges Ur-
teil nicht nach arithmetischen Prinzipien beurteilen. 
Natürlich kann man sagen: Vier sind mehr als drei, 
das weiß jeder. Aber letzten Endes wird man bei 
der Würdigung eines derartigen Urteils auf die Ar-
gumente der beiden Gruppen zurückgreifen müssen. 
Diese Argumente der beiden Gruppen sind Ihnen 
in dem Schriftlichen Bericht ausführlich dargestellt 
worden. 

Es ist unmöglich, heute und hier die Fülle dieser 
Pro- und Kontra-Argumente zu erörtern. Es scheint 
mir vielmehr notwendig zu sein, einige Dinge von 
grundsätzlicher Bedeutung, auch von grundsätzlicher 
politischer Bedeutung, einmal herauszustellen. Auch 
in den Ausführungen des Herrn Kollegen Moersch, 
in seinen zusätzlichen Bemerkungen als Bericht-
erstatter, aber ebenso bei den meisten Ausführun-
gen des Mehrheitsberichts hat man sich im wesent-
lichen, ich möchte sagen: auf sogenannte Neben-
kriegsschauplätze konzentriert, 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

etwa die Aktenführung beim Bundesverteidigungs-
ministerium, die Verzögerung von Antworten an 
den Rechnungshof von diesem oder jenem. Das sind 
Dinge, die mit dem Wesen des HS 30 und dem We-
sen des seit mehr als einem Jahrzehnt erhobenen 
Vorwurfs doch eigentlich nur am Rande etwas zu 
tun haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 
doch so, daß in gewissen Presseorganen, etwa in der 
„Frankfurter Rundschau", in dem von Paczensky 
herausgegebenen „Deutschen Panorama" — das ja, 
wie allgemein bekannt, trotz Millionenzuwendungen 
einer bekannten Arbeitnehmerorganisation sein Er-
scheinen einstellen mußte —, 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 
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ferner im „Spiegel" und im „Stern", sensationell auf-
gemachte Artikel erschienen, etwa mit den Über-
schriften: „Stapellauf einer Staatsaffäre", „Die Lei-
che im Keller der CDU", „Ein Herr in Grau mit dem 
Pappanzer", „Die gebundenen Hände des Franz 
Josef Strauß" und ähnlichen anreißerischen Titeln. 

(Zurufe.) 

— Meine Damen und Herren, das sind ja Tatsachen, 
die nicht bestritten werden können und mit denen 
die deutsche Öffentlichkeit mehr als ein Jahrzehnt 
lang gefüttert worden ist. Man will natürlich an sol-
che Tatsachen nicht mehr erinnert werden, wenn 
sich nachher herausstellt, daß in diesen Ballons noch 
nicht einmal Luft vorhanden war! 

(Zustimmung in der Mitte. — Zurufe.) 

In diesen Artikeln ist in den verschiedensten 
Versionen immer wieder die Behauptung aufge-
stellt worden, daß im Zusammenhang mit der Be-
schaffung des HS-30-Panzers die CDU als Wahl-
kampfspende und der damalige Bundestagsabgeord-
nete Dr. Lenz für sich persönlich Zuwendungen in 
Höhe von vielen Millionen D-Mark erhalten hätten, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

wobei teilweise von 50 Millionen DM und mehr 
die Rede war. 

(Hört! Hört! bei der SPD. — Zuruf des 
Abg. Dorn.) 

— Ich kann mir vorstellen, daß derartige Summen 
sicherlich, was die Vermehrung der Parteikasse 
angeht, von allen Parteien und Fraktionen auch 
dieses Hohen Hauses als eine große Unterstützung 
der Ausübung ihrer Parteiarbeiten empfunden wür-
den. 

Sehen wir uns aber diese Behauptungen einmal 
etwas näher an. Diese Behauptungen sind vom 
Jahre 1957, als sie zum erstenmal von einem 
Journalisten, Miska, in der „Frankfurter Rund-
schau" veröffentlicht wurden, bis zum Jahre 1966 
immer wieder in derselben Form, lediglich mit 
unterschiedlichen Zahlen, und mit kriminalschrift-
stellerischen Ausmalungen der angeblichen Begleit-
umstände serviert worden. 

Aber dieses bis dahin mehr allgemein gehaltene 
nebulose Gerede verdichtete sich dann wie folgt. 
In der „Spiegel"-Nummer 44 vom 24. Oktober 1966 
wurde die „eidesstattliche Versicherung" — als 
solche war sie aufgemacht und bezeichnet; ob es 
im juristischen Sinne eine solche war, ist eine 
andere Frage — einer Frau Maria Clerc veröffent-
licht, in der die Behauptung aufgestellt wurde, Dr. 
Lenz habe ihr Ende 1956 oder Anfang 1957 „we-
delnderweise" zwei Schecks gezeigt 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

und dabei bemerkt, der eine sei für die CDU, der 
andere für ihn selbst, Dr. Lenz, gewesen. 

(Hört! Hört! bei der FDP.) 

Die Dame Clerc erwähnte allerdings in ihrer 
damaligen „eidesstaatlichen Versicherung" im 
„Spiegel" weder Namen noch Beträge noch Banken. 

Für diese „eidesstattliche Versicherung" hat die 
Zeugin trotz dieser relativen Ungenauigkeit, wie 
sie später vor dem Untersuchungsausschuß erklärte 
und wie auch von dem als Zeugen vernommenen 
damaligen „Spiegel"-Redakteur und jetzigen stell-
vertretenden Bundespressechef Conrad Ahlers be-
stätigt wurde, ein Autorenhonorar von 15 000 DM 
erhalten. 

(Lebhafte Rufe: Hört! Hört! bei der CDU.) 

Die Dame vertrat jedoch vor dem Ausschuß den 
Standpunkt, einen Honoraranspruch in Höhe von 
insgesamt 30 000 DM zu haben; dieses Honorar 
werde ihr zu Unrecht vom „Spiegel" vorenthalten. 

(Zurufe.) 

Meine Damen und Herren, nach fast zwei Jah-
ren — — 

(Abg. Dr. Hauser [Sasbach] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage.) 

— Bitte schön! 

Vizepräsident Dr. Mommer: Zu einer Zwi-
schenfrage Herr Abgeordneter Hauser. 

Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU) : Herr Kollege, 
können Sie uns etwa auch Zahlenangaben darüber 
geben, was die Frau, von der Sie gerade gespro-
chen haben, dann beim „Stern" bekommen hat? 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Da war man im 
Ausdruck etwas vorsichtiger. Der betreffende 
„Stern"-Journalist hat sich auf die allgemeine For-
mulierung zurückgezogen, daß es „nicht über das 
übliche Honorar hinausgegangen" sei. Aber wer 
die Großzügigkeit der „Stern"-Redaktion aus an-
deren Fällen kennt, kann sich ungefähr Vorstellun-
gen darüber machen, daß dieses Honorar als „das 
übliche" wahrscheinlich noch weit über dem des 
„Spiegel" gelegen hat, mindestens in der Höhe 
dessen, was angeblich der „Spiegel" an Honorar 
versprochen hatte. 

(Abg. Dorn: Das sind Unterstellungen! — 
Weitere Zurufe von der FDP.) 

— Meine Damen und Herren, Sie können das ja 
nachher anders hinstellen. Sie haben genug andere 
Sachen hier hingestellt. Jetzt stelle ich einige Sachen 
hier hin. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Fast zwei Jahre nach dieser „Spiegel"-Veröffent-
lichung verschärfte sich das Gedächtnis der Dame 
in einer geradezu erstaunlichen Weise. Während 
sie für den „Spiegel" noch allgemein von Schecks 
gesprochen hatte, war sie nunmehr in der Lage, in 
einer für den „Stern" abgegebenen eidesstattlichen 
Versicherung vom 12. Mai 1968 diese Schecks bereits 
näher zu beschreiben: 

Der erste Scheck, der für Otto Lenz bestimmt 
war, kam vom Schweizerischen Bankverein 
Zürich, namentlich für Dr. Otto Lenz, über die 
Summe von 3,75 Millionen Schweizer Franken. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
— Ein tolles Gedächtnis, muß man wirklich sagen. — 
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Dieser Scheck war unterzeichnet 

— so heißt es weiter — 

mit einem Namen, den ich zuerst für einen 
Mädchennamen hielt. Otto Lenz klärte mich auf, 
daß es sich um den Namen des Herrn Birkigt, 
des Inhabers des Konzerns Hispano-Suiza, 
handle. 

(Zuruf von der SPD: Die hatte „Brigitte" 
gelesen!) 

— Hatte „Brigitte" gelesen, wahrscheinlich; 

(Heiterkeit) 

das war ja auch naheliegend. 

Der andere Scheck, von dem Otto Lenz sagte, 
— so fährt die Zeugin Dattendorfer fort — 

er sei für den Wahlkampf der CDU bestimmt, 
kam vom Bankhaus Oppenheim in Köln und 
lautete über 35 Millionen. Auf diesem Scheck 
stand, 

— so wiederum die Zeugin — 

offenbar ausgestellt vom Bankhaus Oppenheim, 
in Handschrift ebenfalls der Name Birkigt, je-
doch nicht als Unterschrift. 

Es scheint mir wesentlich zu sein, daß aus dieser 
letzten „Stern"-eidesstattlichen Versicherung `fol-
gende zwei Punkte festgehalten werden, nämlich die 
unzweideutigen Erklärungen, daß der eine Scheck 
vom Bankhaus Oppenheim in Köln und der andere 
vom Schweizerischen Bankverein in Zürich stammte. 

Nun fand ein Gespräch, eine Unterhaltung in einer 
Weinstube in Innsbruck am 11. August 1968 statt. 
Dieses Gespräch, das dort in dieser Weinstube mit 
der Zeugin Dattendorfer von zwei Mitgliedern des 
Ausschusses — warum soll man es schamhaft ver-
schweigen —, vom stellvertretenden Ausschußvor-
sitzenden, Herrn Kern, und vom Ausschußbericht-
erstatter, Herrn Moersch, geführt worden ist, hat 
auch in der diplomatischen Welt und in der öster-
reichischen Regierung etwa unter dem Gesichtspunkt 
der Ausübung bundesdeutscher Hoheitsgewalt auf 
österreichischem Territorium eine gewisse Rolle ge-
spielt. 

(Abg. Herold: Die Telefone haben gespielt! 
— Weitere Zurufe und Lachen bei der SPD 

und der FDP.) 

— Diese Tatsache läßt sich ja nicht bestreiten. Es 
hat sich daran auch eine Aktion der hiesigen öster-
reichischen diplomatischen Vertretung geknüpft, die 
dann der Vorsitzende des Ausschusses, der da so-
zusagen als Sühneprinz aufgetreten ist, wieder her-
untergespielt hat. 

In diesem Weinstubengespräch — so will ich es 
ausdrücklich bezeichnen — wußte die Dame Datten-
dorfer auch noch vom Bankhaus Oppenheim in Köln 
und vom Schweizerischen Bankverein in Zürich als 
den mit den beiden Schecks über 35 Millionen und 
3,7 Millionen befaßten Banken. Das ergibt sich — — 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Süsterhenn, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Schultz? 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Bitte schön! 

Schultz (Gau-Bischofsheim) (FDP) : Herr Kollege 
Süsterhenn, sprechen Sie jetzt vom Hauptkriegs-
schauplatz oder vom Nebenkriegsschauplatz? 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und der 
SPD.) 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Ich glaube, daß das 
der Hauptkriegsschauplatz ist. Sie sehen aus die-
ser Zwischenfrage des Herrn Kollegen Schultz wie-
der, daß Ihnen der Hauptkriegsschauplatz offen-

- sichtlich unangenehm ist. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU. — 
Lachen bei der FDP. — Abg. Dorn: Billiger 

geht es nicht!) 

Ich darf noch hinzufügen — — 

(Abg. van Delden: Der war intim!) 

— Ja, natürlich war der auch intim; das läßt sich 
gar nicht bestreiten. 

Aber über die Unterredung in der Weinstube, 
die ich also ausdrücklich herunterspiele 

(Zuruf von der SPD: Es gab Kaffee!) 

— so; ich kann es nicht genau sagen, ich war Gott 
sei Dank oder leider nicht dabei; ich weiß nicht, 
was ich sagen soll —, ist von Herrn Kollegen 
Moersch ein Protokoll angefertigt worden, das aller-
dings von der Zeugin nicht unterschrieben war, son-
dern das offensichtlich ein von Herrn Moersch nach-
träglich gefertigtes Gedächtnisprotokoll war. Ich 
bitte, auch diesen Umstand festzuhalten, weil er in 
einem anderen Zusammenhang unter Umständen 
noch eine gewisse Rolle spielen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses 
bis zu der Weinstuben-Unterhaltung so erfreulicher-
weise aufgeblühte Gedächtnis der Dame Dattendor-
fer reduzierte sich dann in ganz auffallender Weise 
innerhalb von wenigen Monaten. 

(Zuruf von der Mitte: Durch Abnutzung!) 

Als diese Dame nämlich vor dem Untersuchungs-
ausschuß am 24. Oktober 1968, also rund zwei 
Monate nach dem Innsbrucker Gespräch, als Zeugin 
vernommen wurde, machte sie eine Einschränkung 
ihrer früheren Aussagen, sowohl bezüglich der 
eidesstattlichen Versicherung im „Stern" als auch 
bezüglich des Weinstuben-Gesprächs; sie könne sich 
allerdings nicht mehr genau an die Namen der bei-
den Banken erinnern. 

(Abg. Kiep: Bonner Klima!) 

Vor dem Untersuchungsausschuß zerschwamm ihre 
vorherige klare Aussage: „Bankhaus Oppenheim" in 
eine völlig unbestimmte Erklärung: „irgendeine 
Bank in Köln", und aus dem Schweizerischen Bank-
verein Zürich wurde irgendeine Bank, die in ihrer 
Firmenbezeichnung die Worte „Schweizer" oder 
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„Schweizerische" enthalten habe. Wie ist dieser 
partielle Gedächtnisschwund zu erklären? Ich 
glaube, daß dabei auch folgende Tatsache eine er-
hebliche Rolle gespielt hat. Nach der Veröffent-
lichung der eidestattlichen Versicherung im „Stern", 
in der ja die beiden Banken präzis namentlich ange-
geben waren, war nämlich durch die Presse bekannt-
geworden, daß die beiden von der Dame konkret 
genannten Banken erklärt hatten, bei ihnen seien 
derartige Schecks niemals vorgekommen. Infolge-
dessen hat die Zeugin dann vor dem Ausschuß so 
mehr diese vagen, allgemeinen Angaben gemacht. 

Ich glaube, dieses eine Beispiel eines überraschen-
den Gedächtnisschwundes ist schon geeignet, die 
Glaubwürdigkeit dieser Zeugin, die der Herr Kol-
lege Kern einmal in einem Presse- und Rundfunk-
interview sogar als „Kronzeugin" bezeichnet hat, in 
das richtige Licht zu setzen. 

(Abg. Herold: Sie war aber früher eine 
„sehr wertvolle Mitarbeiterin" !) 

— Es fragt sich nur, auf welchem Gebiet. 

(Lachen und Beifall bei der SPD. — Abg. 
Herold: Sehr gut!) 

— Ich kann Sie beruhigen, Herr Herold: das war 
keine Freudsche Fehlleistung von mir; ich wollte 
Ihnen nämlich in dieser Richtung gerade einen 
Gefallen tun. 

(Abg. Herold: Wunderbar! Ausgezeichnet! 
Also wegen der „Mitarbeiterin" würde ich 

sehr vorsichtig sein!) 

Wer ist nun diese Zeugin Dattendorfer? Daß die 
Dame wegen Erpressung zu schwerem Kerker ver-
urteilt worden ist und wegen Zechprellerei und 
sonstiger Delikte rechtskräftig vorbestraft ist, soll 
hier bloß erwähnt werden. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Der Herr Kollege Moersch hat soeben schon eine 
Rüge darüber erteilt, daß die Minderheit das in den 
Ausschußbericht geschrieben hat. 

(Abg. Rasner: Wieso?) 

Aber ich glaube, meine Damen und Herren, für die 
Glaubwürdigkeit einer Zeugin sind derartige Vor-
strafen doch von einer absolut wesentlichen Bedeu-
tung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die Verurteilung zu schwerem Kerker wegen Er-
pressung hat diese Zeugin unter Eid frech abgestrit-
ten. 

(Abg. Dorn: Wann ist sie denn verurteilt 
worden?) 

— Im Jahre 1945, ungefähr. Sie ist rechtskräftig we-
gen Erpressung verurteilt worden, und das hat sie 
unter Eid abgestritten. Hier ist also eine klare 
Eidesverletzung dieser Zeugin gegeben. Daß die 
Zeugin natürlich alles verharmlost, was ihr nicht 
in den Kram paßt, haben wir auch bei anderen Ge-
legenheiten feststellen können. 

(Abg. Dorn: Aber ihr Verhältnis ...!) 
— Mein Verhältnis? — Ist keins gewesen! 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage von Herrn Dorn? 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Bitte, gern! 

Dorn (FDP) : Herr Kollege Süsterhenn, ich würde 
Ihnen nie unterstellen, daß Sie ein Verhältnis mit 
ihr gehabt haben. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Ich wollte nur sagen: wenn Sie eine derart negative 
Charakterisierung geben, 

(Zurufe von der Mitte: Frage!) 

sind Sie nicht auch der Meinung, daß die Bewertung 
ihrer Freundschaft und ihres Verhältnisses mit einem 
hohen Beamten, der Ihrer Partei angehört hat, dann 
auch mit unter diese Kriterien in der Beurteilung 
gehört? 

(Abg. Rasner: Dornsches Niveau! — Wei

-

tere Zurufe von der Mitte.) 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Meine Damen und 
Herren, ich glaube nicht, daß persönliche, intime 
Beziehungen zwischen irgendeinem Minister, gleich-
gültig, welcher Partei er angehört hat — 

(Abg. Herold: Nein, nein! — Weitere Zurufe 
von der SPD) 

die Zeugin hat sich da nicht nur auf eine Partei be-
schränkt — —

(Abg. Moersch: Wieso? — Unruhe.) 

— Meine Damen und Herren, wir wollen hier doch 
die Dinge unterhalb einer gewissen Gürtellinie 
nicht verbreiten. Es handelt sich ja um die Glaub-
würdigkeit der Zeugin in einem anderen Zusammen-
hang und nicht um irgendwelche Nichtbeziehungen 
oder Beziehungen, die da stattgefunden haben oder 
nicht stattgefunden haben. 

(Abg. Rasner: Das war echt Dornsches 
Niveau! — Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr von Mer-
katz möchte Ihnen eine Frage stellen. — Bitte, Herr 
von Merkatz! 

(Anhaltende Unruhe.) 

— Ich bitte um Ruhe! Meine Damen und Herren, 
ich glaube, wir sollten den Ton dämpfen, und wir 
sollten vorsichtiger umgehen mit diesen Dingen, 

(Zuruf von  der  SPD: Sehr richtig!) 

besonders wenn die Namen von anwesenden oder 
von verstorbenen Abgeordneten im Spiele sind. 

(Beifall auf allen Seiten des Hauses.) 

Bitte, Herr von Merkatz ! 

Dr. von Merkatz (CDU/CSU) : Meine Frage 
richtete sich ungefähr in die gleiche Richtung wie 
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das, was der Herr Präsident gesagt hat. Daher er-
übrigt sie sich. 

(Abg. Dorn: Deswegen steht auch im Be

-

richt nichts darüber drin, sondern Sie brin

-

gen das nachträglich! — Gegenrufe von 
der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Meine Damen 
und Herren, streiten wir nicht darüber, wie es jetzt 
hier hineinkam. Wir wollen diesen Punkt, wenn er 
sachlich notwendig ist, sachlich und sehr nüchtern 
behandeln; aber nur, wenn er sachlich notwendig ist, 
wollen wir darüber reden. Das gebietet die Würde 
des Hauses. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Herr Präsident, — —) 

— Bitte, Herr Kollege Süsterhenn, fahren Sie fort! 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Darf ich darauf 
hinweisen, daß das ja keine Dinge sind, die erstma-
lig von m i r vorgebracht werden, 

(Abg. Rasner: Genau!) 

sondern daß das ja alles Dinge sind, die Jahre über 
Jahre in der breitesten Öffentlichkeit eine Rolle 
gespielt haben. 

(Abg. Rasner: Und zwar bewußt!) 

Und wenn ich nun gezwungenermaßen, 

(Abg. Rasner: Richtig!) 

um mich mit diesen Angriffen auseinanderzusetzen, 
auf diese Dinge eingehe, dann habe ich persönlich 
nicht den Eindruck, daß ich dadurch die Würde des 
Hauses verletzen würde. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Süsterhenn, jetzt muß ich mich erklären. Ich habe 
gegen niemanden hier eine Beschuldigung erhoben. 
Aus der Atmosphäre im Hause hat sich da etwas 
entwickelt, was ich zurückdrängen wollte. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Vielen Dank! Ich 
werde mich auch bemühen, — —) 

Das ging gegen niemanden persönlich. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Herr Sänger möchte Ihnen eine Zwischenfrage 
stellen. Gestatten Sie das? 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Ja, bitte!) 

Sänger (SPD): Herr Professor Süsterhenn, darf 
ich Sie — in dem Bemühen, hier die richtige Ebene 
zu halten — bitten, in Ihre Erwägungen über die 
Dame und ihren bedeutenden oder weniger bedeu-
tenden Wert auch die Tatsache mit einzubeziehen, 
daß sie Inhaberin der „Medaille Konrad Adenauer 
für besondere Verdienste" ist? 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Das hat diese 
Dame einem Journalisten gegenüber behauptet. Ob 

das wahr ist oder nicht wahr ist, vermag ich nicht zu 
beurteilen. Ich weiß eigentlich nicht, 

(Abg. Rasner: Was das soll!) 

was der Sinn dieser Frage sein soll. 

(Abg. Rasner [zur MP]:  Habt Ihr noch 
keine schrägen Fürsten gehabt?) 

Vizepräsident Dr.  Mommer: Noch eine Zwi-
schenfrage von Herrn Sanger?  

Sänger (SPD) : Herr Professor Süsterhenn, darf 
ich darauf hinweisen, daß wir uns beide heute nicht 
zum erstenmal sehen und sprechen und daß Sie 
vielleicht unterstellen könnten, daß ich mit dieser 
Frage die Absicht hatte, Sie darauf aufmerksam zu 
machen, daß man mit solchen Ausführungen auch 
seiner eigenen Fraktion Schaden zufügen kann. 

(Beifall bei der SPD und der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Schulze

-

Vorberg wollte Ihnen auch eine Zwischenfrage stel-
len. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Bitte!) 

— Herr Schulze-Vorberg! 

Dr. Schulze-Vorberg (CDU/CSU) : Herr Profes-
sor, darf ich Sie als einen alterfahrenen Politiker der 
CDU fragen, ob Sie jemals von einer Verdienst-
medaille gehört haben, die Konrad Adenauer ver-
liehen hat. Ich kenne sie nicht. 

(Abg. Rasner: Genau das!) 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Doch, es sind mal 
irgendwann solche Medaillen verteilt worden. Ver-
dienstmedaillen sind das nicht; ich glaube, die wa-
ren in einer Auflage von 100 000 oder noch mehr 
hergestellt worden. Ich habe sie auch bekommen, 

(Heiterkeit bei der SPD und der FDP) 

aber die ist bei mir weder in Gold noch in Silber, 

(Zuruf von der SPD: Auf gleicher Ebene?) 

sondern, glaube ich, aus einem sehr billigen Metall 
undefinierbaren Charakters, was aber für mich den 
Erinnerungswert in keiner Weise mindert. 

Meine Damen und Herren! Es ist ja doch leider 
so, daß die Dame Frau Dattendorfer durch ihre Ver-
urteilung zu schwerem Kerker wegen Erpressung 
eigentlich — jedenfalls auf diesem Spezialgebiete 
der Erpressung — nichts gelernt hat, denn mit einem 
Schreiben vom 1. März 1968 machte sie wiederum 
einen Erpressungsversuch, diesmal an die Adresse 
der Bundesgeschäftsstelle der CDU zu Händen 
unseres Bundestagskollegen Dr. Kraske. 

(Abg. Kiep: Da ist doch sowieso nichts zu 
holen, oder?) 

— Ich glaube auch, aber es gibt auch noch Leute, die 
uns überschätzen. — Sie forderte die Zahlung eines 
Schweigegeldes in Höhe von 85 000 DM gegen die 
Zusicherung, daß sie ihr angebliches Material über 
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das Panzergeschäft und über die Zahlung an Herrn 
Lenz und die CDU dann nicht veröffentlichen werde. 

Wenn Sie sich für das Phänomen dieser Dame 
weiter interessieren — ich will damit gern den 
Anregungen des auch von mir sehr verehrten Herrn 
Kollegen Sänger Folge leisten —, dann bitte ich Sie, 
Näheres auf den Seiten 86 bis 92 des Ihnen vor-
gelegten gedruckten Berichts nachzusehen. Es ist 
nicht sehr wichtig, aber immerhin könnte es in die 
Kategorie einer gewissen Entspannungslektüre ein-
rangiert werden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ab-
schließend zur Frage der vollen Unglaubwürdigkeit 
dieser Zeugin nur zwei Zitate bringen. Die Bonner 
Staatsanwaltschaft hat in ihrer Einstellungsverfü-
gung bezüglich des HS-30-Verfahrens, das wegen 
Bestechungen usw. durchgeführt worden ist, erklärt, 
bei Frau Dattendorfer handle es sich 

allerdings um eine Persönlichkeit, der, was die 
Frage der Glaubwürdigkeit anlangt, mit großen 
Zweifeln zu begegnen ist. Ihren Bekundungen 
könnte, gleich welchen Inhalts die Aussagen 
wären, kein entscheidender Beweiswert beige-
messen werden. 

Ein anderer Bonner Staatsanwalt hat in einer Straf-
verhandlung vor dem Amtsgericht in Bonn, vor dem 
Frau Dattendorfer als Angeklagte erschienen war, 
allerdings freigesprochen wurde, erklärt: 

Es handelt sich um eine geltungssüchtige, phan-
tastische Bohème-Natur, absolut unglaubwür-
dig. 

Meine Damen und Herren, letzten Endes sind auch 
die Herren Kollegen von der Mehrheit bei der Er-
örterung der Glaubwürdigkeit der Zeugin Datten-
dorfer zu dem Ergebnis gekommen, daß ihre Be-
kundungen nicht ausreichen, um die gegenüber Dr. 
Lenz und der CDU ergangenen Beschuldigungen zu 
beweisen. Allerdings hat der Herr Kollege Ke rn 

 laut Pressemeldungen dazu bereits einen Kommen-
tar gegeben und gesagt, das sei für die CDU ledig-
lich ein Freispruch aus Mangel an Beweisen. Eine 
solche Formulierung — wenn sie in der Weise ge-
fallen ist, wenn die Pressemitteilung richtig ist — ist 
offensichtlich geeignet, in der breiten Öffentlichkeit 
die Vorstellung zu erwecken: Na ja, das Geld hat 
die CDU ja doch bekommen; man konnte es nur 
nicht hundertprozentig nachweisen. Ich glaube, 
wenn der einzige Belastungszeuge ein derartiger 
ist, dann darf man doch nicht zu solchen Auslegun-
gen kommen. Ich als Jurist würde nicht dazu kom-
men. Ich war nur erstaunt, daß Kollege Kern als 
Theologe bei der Auslegung zu einem derartigen 
Ergebnis gekommen ist. 

Dabei wird noch völlig außer acht gelassen, daß 
sämtliche potentiellen Geldgeber verhört worden 
sind, sämtliche Direktoren oder Bevollmächtigte von 
der Firma Hispano-Suiza, daß die amtliche Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft vernommen worden ist, 
deren Prüfunaserqebnis durch die Steuerbehörde 
des Kantons Genf als richtig bestätigt worden ist 
— Ergebnis: keine Zahlungen —, daß auch die 
potentiellen Geldempfänger, nämlich die Parteivor-

sitzenden oder Generalsekretäre, also sagen wir 
einmal: Herr Heck und Herr Strauß, oder daß Partei-
kassierer wie Herr Burgbacher und andere — — 

(Abg. Dr. Burgbacher: Schatzmeister!) 

— Entschuldigen Sie, Schatzmeister; Kassierer ist 
vielleicht nicht der richtige Ausdruck; es sollte aber 
keineswegs irgendwie despektierlich gemeint sein. 

(Heiterkeit.) 

Bis hinunter zu den einfachen Buchhaltungsassisten-
ten ist einstimmig bekundet worden: keine Zahlung, 
nicht der geringste Anhaltspunkt dafür. Schließlich 
haben auch die in Frage kommenden Banken, über 
die die Transaktionen abgewickelt worden sind, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Abgewickelt wor

-

den sein sollen!) 
erklärt: quod non. 

Ich glaube, daß es, wenn man dieses Beweis-
ergebnis einmal der Aussage der Zeugin Datten-
dorfer gegenüberstellt, doch zu den, sagen wir ein-
mal, normalen Gepflogenheiten einer richterlichen 
Beweiswürdigung, zu der ars boni judicis gehört 
hätte, die Aussagen dieser doch sehr reputierlichen 
Kollegen, ehemalige und aktive Bundesminister, 
Mitglieder dieses Hohen Hauses, der Staatssekretäre 
und anderen hohen Beamten, mindestens irgendwie 
als glaub- und vertrauenswürdig in Betracht zu 
ziehen. Aber die Ausschußmehrheit beschränkt sich 
eigentlich nur darauf, diesen Zeugen aus dem Kreis 
der CDU Intelligenz, um nicht zu sagen, Raffinesse 
zu bescheinigen, indem man sagt, daß sie sicherlich 
in der Lage gewesen wären, eine so große Summe 
„heißen" Geldes unauffälliger zu transferieren. 
Meine Damen und Herren, ich muß schon sagen, 
eine derartige Beweiswürdigung ist, jedenfalls für 
einen Juristen, doch etwas eigenartig. 

Geld ist keines gezahlt worden. Das ist nicht nur 
nicht erwiesen, dafür ist nicht nur nicht der Beweis 
erbracht, sondern durch die drei Zeugenaussagekate-
gorien Geldgeber, Geldempfänger und Geldinstitute 
ist der Gegenbeweis dafür erbracht, daß tatsächlich 
nichts gezahlt worden ist. Es war Behauptung von 
Geldzuwendung, auf der sich die gesamte HS-30- 
Geschichte aufgebaut hat, auf der als Zentralpunkt 
sich auch noch die Kleine Anfrage aufbaut. Was 
bleibt dann eigentlich noch übrig, nachdem die Nicht-
zahlung erwiesen ist? 

(Zuruf von der SPD.) 

— Einiges! Natürlich bleibt einiges übrig, zunächst 
einmal die Frage der Beschaffung. 

Die Mehrheit des Ausschusses ist zu dem Ergebnis 
gekommen, die Bundesregierung habe bei der Be-
schaffung des Schützenpanzers in mehrfacher Hin-
sicht ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Diese Sorgfalts-
pflichtverletzung wird säuberlich aufgegliedert in 
Sorgfaltspflichtverletzung bei der Auswahl der Kon-
struktionsfirma, der Auswahl des Modells, der Aus-
wahl der Nachbaufirmen, beim Vertragsabschluß und 
bei der Vertragsabwicklung. Ich kann diese Dinge 
nicht alle im einzelnen hier erörtern. Ich will Ihnen 
das nicht zumuten. Ich überlasse es Ihnen, sie im 
einzelnen in der Darstellung der Gegenmeinung 
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der Minderheit, die nicht nur eine einfache, sondern 
eine begründete Meinungsäußerung ist, nachzulesen. 
Ich beschränke mich nur auf folgenden wesentlichen 
Punkt. 

Was z. B. die Auswahl des Schützenpanzermodells 
betrifft, wird im Mehrheitsbericht schlicht und ein-
fach behauptet, es habe damals eine Alternative zum 
HS 30 gegeben, obwohl alle vernommenen Zeugen, 
bis auf einen, der seine eigene Konstruktion an den 
Mann bringen wollte, erklärt haben, daß es zu der 
Zeit, als sich der HS 30 anbot, und innerhalb der 
Zeit, in der der HS 30 nach damaliger Auffassung 
aufgestellt werden konnte, eine Alternative weder 
im Inland noch im Ausland gab. Das haben nicht 
irgendwelche Zeugen ausgesagt, sondern Professor 
Aders, der Chefkonstrukteur des bekannten „Tiger"-
Panzers des letzten Weltkrieges, Generalleutnant 
a. D. und Amtsgruppenchef im Heereswaffenamt der 
deutschen Wehrmacht, Herr Diplomingenieur Phi-
lipps, der Generaldirektor von Hanomag, Dr. Mer-
ker, und der damalige Unterabteilungsleiter „Wehr-
technik Land" im Bundesverteidigungsministerium, 
General Schanze. Meine Damen und Herren, es gibt 
natürlich auch die Meinung, man hätte es vielleicht 
doch etwas anders machen können. Aber über vage 
Vermutungen oder Erwägungen sind alle diese Be-
trachtungen nicht hinausgekommen. 

Ich will aus Zeitgründen nur noch auf einen wei-
teren Punkt eingehen, der immer wieder groß her-
ausgestellt worden ist, nämlich die Behauptung, die 
besonders publikumswirksam ist und immer war, 
der HS 30 sei lediglich auf Grund eines Holz- und 
Pappmodells ausgewählt worden. Wenn das der 
Fall gewesen wäre, wäre das natürlich eine ekla-
tante, eine geradezu infame Pflichtverletzung der 
damaligen Bundesregierung und der damals verant-
wortlichen Offiziere, Techniker und sonstigen Per-
sönlichkeiten im Bundesverteidigungsministerium 
gewesen. Aber diese Behauptung ist völlig unwahr, 
obwohl sie xmal in allen möglichen Zeitschriften ab-
gedruckt worden ist 

Ehe sich die Bundesregierung für den HS 30 ent-
schloß, existierten bereits zwei Prototypen der HS-
Entwicklung, damals noch mit HS 10 bezeichnet. 
Einer dieser Prototypen wurde den Sachverständigen 
des Verteidigungsministeriums bereits im Novem-
ber 1955 in Paris vorgeführt. Das gleiche Fahrzeug 
diente wenige Monate später bekannten deutschen 
Panzersachverständigen als Grundlage für die Er-
stellung ihres Gutachtens, in dem es als brauchbare 
Grundkonzeption bezeichnet worden ist. Der zweite 
Prototyp wurde den Abgeordneten des Unteraus-
schusses Beschaffung des Verteidigungsausschusses 
— vielleicht sind noch einige Herren hier, die dabei 
waren — in Hangelar vorgeführt. 

Tatsächlich gab es daneben auch noch ein Holz-
modell. Dieses diente jedoch nicht der Vorbereitung 
der Auswahl des HS-30-Panzers, sondern lediglich 
der Prüfung der Raumverhältnisse, wie es bei jeder 
Panzerkonstruktion üblich ist. 

(Abg. Herold: Bundeskanzlermodell!) 

— Ich bitte Sie, wenn Sie noch an diesem Holzmodell 
festhalten wollen, dann bin ich gerne bereit, Sie mit 
diesem Spielzeug glücklich werden zu lassen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. — 
Oh-Rufe bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, man muß auch folgen-
des berücksichtigen: Die Bundeswehr befand sich da-
mals in der Stunde Null. Das Verteidigungsministe-
rium befand sich im Stadium des Aufbaus. Es hatte 
einige wenige hundert Leute und keine 3000 wie 
heute. Es bestand Personalmangel in zahlenmäßiger 
Hinsicht, außerdem Mangel an eingeübtem Personal. 
Der Beschaffungsapparat war lediglich rudimentär 
vorhanden. Dazu kam die international eingegan-
gene Verpflichtung gegenüber der NATO, 500 000 
Mann binnen drei Jahren aufzustellen und mit dem 
Schwerpunkt Panzer und Panzergrenadiere auszu-
rüsten. Man stand also unter Zeitdruck. 

Es kommt hinzu, daß die deutschen Offiziere der 
Wehrmacht und die Militärtechniker 10 Jahre von 
der internationalen Waffenentwicklung abgeschnit-
ten waren. Das sind ja alles Realitäten, über die 
man sich nicht mit einer großen Handbewegung 
schlicht hinwegsetzen kann. Alle diese Momente, 
alle diese Schwierigkeiten, die ich hier aufgezeigt 
habe, hätten an sich ausgereicht, um eine im End-
ergebnis völlig verfehlte Beschaffung nach sich zu 
ziehen. Es ist eigentlich ein Wunder, daß in Wirk-
lichkeit die Bundeswehr einen Panzer erhalten hat, 
der sowohl einsatzfähig als auch preiswert ist. 

(Zurufe von der SPD und der FDP.) 

Meine Damen und Herren, wir kommen auch an 
dieser Feststellung nicht vorbei. Das rede ich nicht 
so dahin, sondern immerhin hat der Inspekteur des 
Heeres, Herr Generalleutnant Moll — ich weiß nicht, 
ob er auch zu Ihnen nähere Beziehungen hat, Herr 
Kollege Moersch — in seiner zusammenfassenden 
Stellungnahme ausgeführt — — 

(Abg. Moersch: Zu mir nicht! — Herr Kol

-

lege Süsterhenn, was wollen Sie damit 
sagen? Wieso sagen Sie, daß Herr Moll zu 

mir nähere Beziehungen hat?) 

— Ich weiß es nicht. 

(Abg. Moersch: Was heißt: „Ich weiß es 
nicht"? Sie haben es doch eben gesagt!) 

— Ich sage doch: Ich weiß es nicht! . 

(Abg. Moersch: Was soll denn das wieder!) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Moersch, ich glaube, Sie haben als nächster oder 
übernächster das Wort. Darf ich Sie bitten, das bis 
dahin zu vertagen. 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Herr Moll hat ge-
sagt: 

Durch laufende Verbesserungen hat der HS 30 
einen technischen Stand der Einsatzbereitschaft 
von 85 % erreicht, der allen übrigen in der Bun-
deswehr eingeführten Kettenfahrzeugen gleich-
zusetzen ist. 
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Meine Damen und Herren, er sagt weiter: 

In Feuerkraft und Panzerschutz ist er allen ein-
geführten Schützenpanzern oder gepanzerten 
Mannschafttransportwagen des Ostens über-
legen. 

(Zuruf von der FDP: Ei, ei, ei!) 

Meine Damen und Herren, das ist gesagt worden, 
und er hat hinzugefügt — sicher ein Fachmann —: 

Seit 1966 haben die Sowjets in verhältnismäßig 
geringen Stückzahlen den Schützenpanzer BTR 
oder 60 BP eingeführt, der in wesentlichen 
Merkmalen der Konzeption des HS 30 ent-
spricht. 

Also so schlecht kann der ja nun wirklich nicht ge-
wesen sein, wenn uns das ein Sachverständiger mit-
teilt. 

Dasselbe sagt der damalige Unterabteilungsleiter 
Führung im Führungsstab des Heeres, Generalmajor 
Reischle; das sagt Generalmajor Dr. Schnell, ehe-
maliger Unterabteilungsleiter Logistik. Er sagte zur 
Einsatzbereitschaft des HS 30, und zwar aus seiner 
jetzigen Stellung Divisionskommandeur unmittelbar 
nach der Heimkehr aus einem Panzermanöver: 

Wenn Sie gerade jetzt in diesem Schlamm und 
Dreck in Munsterlager und in Bergen-Hohne 
mitgefahren wären, wenn Sie diese hohen An-
forderungen an das Gerät sehen, die bei solchen 
Übungen und Manövern kommen, dann ist die 
Zahl 80 °/o der Einsatzbereitschaft unserer 
Fahrzeuge als außerordentlich hoch und zufrie-
denstellend zu bewerten. 

(Abg. Moersch: Weiterlesen!) 

— Sie können ja nachher das andere weiter ver-
lesen, Herr Kollege Moersch. 

Es soll gar nicht bestritten werden, meine Damen 
und Herren, daß dieses hohe Maß an Einsatzbereit-
schaft erst durch eine intensive Zusammenarbeit der 
Fachleute des Heeres, der Techniker und Militärs 
aus dem Verteidigungsministerium, der Konstruk-
teure der Firma Hispano-Suiza und der Ingenieure 
der deutschen Nachbaufirmen erreicht wurde. Es hat 
im Jahre 1965 einen Tiefstand der Einsatzbereit-
schaft mit 65 % gegeben, aber immerhin ist heute 
nunmehr — wie uns durch offizielle Meldungen mit-
geteilt worden ist — dieser Normalzustand von 85 °/o 
erreicht. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Süsterhenn, Herr Kaffka möchte eine Zwischenfrage 
stellen. Gestatten Sie? 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU): Gern. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Bitte, Herr 
Kaffka! 

Kaffka (SPD) : Herr Kollege, wenn der Schützen-
panzer so gut ist, wie Sie hier schildern, ist es dann 
vom Verteidigungsministerium nicht unverantwort-
lich gewesen, daß es es dabei bewenden ließ, nur  

2400 Schützenpanzer zu bestellen? Hätte man nicht 
eine wesentlich höhere Zahl bestellen müssen? 

(Abg. van Delden: Das war doch die an

-

dere Konzeption!) 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Herr Kollege, 
Ihnen scheint während der Beweisaufnahme vor 
dem Untersuchungsausschuß entgangen zu sein — 
vielleicht ist es Ihnen in der Zwischenzeit auch 
entfallen; man kann das ja nicht alles behalten —, 
daß seitens des Bundesverteidigungsministeriums 
ausdrücklich erklärt worden ist: Der entscheidende 
Grund für die Reduzierung des Auftrages war die 
Veränderung der militärstrategischen Konzeption, 
weil das ursprünglich bestehende Kriegsbild der 
modernen massierten Panzerangriffe, die mit eben-
so massierten Panzerformationen abgeschlagen wer-
den, aus bekannten Gründen inzwischen auch im 
Denken unserer Verbündeten einer Revision unter-
zogen worden war. 

Meine Damen und Herren, selbst die Mehrheit 
des Ausschusses sagt, der Panzer sei bedingt ein-
satzfähig. Dabei ist dieses „bedingt" ein etwas zu 
generalisierender Ausdruck, denn es ist uns von 
allen Sachverständigen erklärt worden, daß der 
HS 30, verglichen mit den Panzern seiner Gene-
ration, nämlich mit dem M 48, voll einsatzfähig ist, 
jedoch verglichen mit den Panzern der folgenden 
Generation, also etwa mit dem „Leopard", nur be-
dingt einsatzfähig ist. Das ist aber keine Erfah-
rung, die speziell mit dem HS 30 gemacht worden 
ist, sondern eine Erfahrung, die bei jedem Gerät 
gemacht wird, wenn seit seiner Konstruktion und 
seit seinem Serienbau 10 und mehr Jahre vergangen 
sind. Aber über das Wort „bedingt" wollen wir 
uns nicht weiter streiten. 

Nun noch ein Wort zum Schaden, zu dem enor-
men Schaden, der der Bundesrepublik zugefügt 
worden sein soll. Immerhin konnte dieser enorme 
Schaden auch von der Mehrheit des Ausschusses 
nicht mit irgendwelchen Markbeträgen spezifiziert 
werden. Es ist eigentlich nur so ein Schlagen nach 
irgendeinem Schaden. Die beiden Beamten des 
Bundesrechnungshofes, Herr Dilger und Herr Dorn, 
haben als Zeugen vor dem Ausschuß klar ausge-
sagt: Natürlich, ursprünglich sah die Sache anders 
aus; zunächst erschien es auch so, als sollten die 
Dinge mit einem großen Schaden auslaufen. Aber 
nachdem wir die Dinge jetzt im Gesamtergebnis 
sehen, müsen wir sagen, daß aus der heutigen 
Sicht von einem Schaden nicht mehr gesprochen 
werden kann. — Und diese Herren müssen etwas 
Derartiges ja schließlich wissen. 

Meine Damen und Herren, es gibt noch einige 
weitere interessante Nebenkriegsschauplätze. Einer 
ist der, auf dem der Herr Botschafter a. D. Dr. Holz-
apfel als Kampffigur in Erscheinung getreten ist. 
Ihm sei verboten worden, sich um Waffengeschäfte 
zu kümmern. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß 
sich das gar nicht auf den HS 30 bezog, sondern 
auf ganz andere Dinge, die zu einer Zeit eine Rolle 
spielten, als an den HS 30 noch von niemand ge-
dacht war. Als der HS 30 eine Rolle spielte, war 
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die Firma Octogon, über die Herr Holzapfel etwas 
Negatives ausgesagt hatte, längst aufgelöst. 

Dann: Die Bundesregierung habe den Bundes-
rechnungshof in seiner Prüfungstätigkeit behindert. 
Meine Damen und Herren, ich möchte dazu folgen-
des sagen. Es steht fest, und das haben selbst die 
Beamten des Bundesrechnungshofes bestätigt, daß 
das Bundesverteidigungsministerium diese Beam-
ten des Bundesrechnungshofes bereits in einem 
recht frühen Stadium der Vertragsverhandlungen 
mit hinzugezogen hat, weil das Bundesverteidi-
gungsministerium bei dem äußerst komplizierten 
Text und Komplex gerade diese erfahrenen Leute 
dabei haben wollte. Also kann von einem Bestre-
ben, die Dinge irgendwie gegenüber dem Rech-
nungshof zu verdunkeln, allein schon aus diesem 
Grunde keine Rede sein. 

Außerdem haben die zuständigen Prüfungsgebiets-
leiter des Bundesrechnungshofes erklärt, daß sie 
eben nicht in ihrer Tätigkeit behindert worden seien, 
und der Bundesrechnungshofs-Vizepräsident Brett-
schneider hat am 28. April 1967 laut der „Süd-
deutschen Zeitung" erklärt, dem Bundesrechnungs-
hof seien keine Unterlagen vorenthalten worden. 
Auch ich bin der Überzeugung, daß die Übersendung 
der Unterlagen an den Bundesrechnungshof und die 
Beantwortung der Prüfungsmitteilung durch das 
Bundesverteidigungsministerium reichlich spät er-
folgt ist. Ich habe mich aber bei einem Fachmann, 
der seit langen, langen Jahren Mitglied des Haus-
haltsausschusses ist, erkundigt und habe mir von 
ihm erzählen lassen, bei ganz besonders schwierigen 

) und umfangreichen Komplexen komme es häufiger 
vor, daß sich die substantiierten Äußerungen mit-
unter mit einer jahrelangen Verzögerung einstell-
ten. Das gilt insbesondere in einem derartigen Fall, 
wo vom ersten Vertragsabschluß bis zum endgülti-
gen Abwicklungsvergleich insgesamt sechs Jahre 
oder vielleicht sogar acht Jahre vergangen sind. Daß 
natürlich ein Bericht über eine derartige Entwick-
lungsperiode, über die Geschichte einer Beschaffung 
und ihrer Schwierigkeiten, ihrer Abwicklung und 
ihres Vergleichs nicht sozusagen aus dem Hand-
gelenk herausgeschüttelt werden kann, wird jeder 
gerechterweise zugeben müssen. 

Eines, was besondere Aufmerksamkeit und auch 
eigentlich die besondere Angriffslust der Mehrheit 
des Ausschusses erregt hat, ist das berühmte ES-
Referat. Meine Damen und Herren, auch hier sollte 
man, glaube ich, Wesentliches von Unwesentlichem 
scheiden. Für wesentlich halte ich z. B. die Tatsache, 
daß die Ergebnisse der Ermittlungen des ES-Refe-
rats sich in vollem Umfange mit den Ergebnissen 
der Untersuchungen des Untersuchungsausschusses 
und auch mit dem decken, was die Bundesregierung 
auf Grund der Ermittlungen des ES-Referats damals 
in der Beantwortung der Kleinen Anfrage von 1966 
erklärt hat: „Die Bundesregierung war und ist nach 
eingehender Prüfung aller dieser in verschiedenen 
Versionen wiederkehrenden Gerüchte über Geldzu-
wendungen im Rahmen des HS-30-Geschäfts an poli-
tische Parteien oder diesen nahestehende Personen 
der Überzeugung, daß diese Behauptungen unwahr 
sind." Diese zusammenfassende Erklärung der Bun-

desregierung deckt sich also im Kern mit den Fest-
stellungsergebnissen des Ausschusses und auch mit 
dem, was das ES-Referat ermittelt hat. 

Was für die generelle Feststellung gilt, gilt auch 
für die Einzelfeststellungen, daß die Behauptung des 
Journalisten Miskat, ihre Wertung, die Erklärungen 
des Reichsministers a. D. Gottfried Treviranus un-
glaubwürdig seien. Ich weise hier nur darauf hin. 
lch will es mir ersparen, hier einen Satz aus einem 
Beschluß des Landgerichts Detmold aus dem Jahre 
1951 über das stark getrübte Erinnerungsvermögen 
dieses einstmals in der Weimarer Zeit durchaus ver-
dienten Reichsministers zu verlesen. 

Die Feststellungen des ES-Referats ergaben auch 
keine verwertbaren beweisbaren Informationen von 
Ebelseder. Holzapfels Ausführungen sind ohne jeden 
Beweiswert. Und die Ausführungen des Journali-
sten Engelmann, der diesen bekannten Kriminal-
roman geschrieben hat, den man wirklich mit hei-
ßem Herzen lesen kann, haben sich ebenfalls bei 
tieferer Nachprüfung jedenfalls als unverwertbar 
und unglaubwürdig erwiesen. 

Von der Ausschußmehrheit werden auch weniger 
die Ergebnisse der Tätigkeit des ES-Referats ange-
griffen als die Arbeitsmethoden, die es angewandt 
hat. Hier wird etwa die Behauptung aufgestellt, das 
ES-Referat fertige Vermerke oder, wie die Aus-
schußmehrheit sagt, Gedächtnisprotokolle und führe 
nicht jedes Gespräch in Form einer Vernehmung 
mit unterschriebenem Protokoll durch. 

Hier darf ich darauf hinweisen, daß die Fälle, wo 
derartige formelle Protokollierungen stattfinden 
müssen, gesetzlich genau geregelt sind und daß es 
eine derartige gesetzliche Verpflichtung für dieses 
Referat auch nach seiner ganzen Aufgabenstellung 
überhaupt nicht gibt. Aber schon für das Verfahren 
der Staatsanwaltschaft, die ja doch eine echte Straf-
verfolgungsbehörde ist, ist in den Richtlinien für 
das Strafverfahren unter Nr. 4 vorgesehen, daß die 
Staatsanwaltschaft die mündliche Erörterung des 
Sachverhalts mit den Beteiligten und die Festlegung 
des Erörterten in einem Vermerk niederlegen kann. 
Ausweislich der Akten der Staatsanwaltschaft hat 
auch die Bonner Staatsanwaltschaft nach diesem 
Grundsatz gehandelt, indem sie nämlich über Be-
sprechungen mit dem Leiter des ES-Referats, gegen 
den die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen 
des Verdachts der Begünstigung eingeleitet hatte 
— ein Ermittlungsverfahren, nicht, wie es irrtümlich 
in dem Mehrheitsbericht heißt, ein Untersuchungs-
verfahren; soweit ist es Gott sei Dank nicht gekom-
men —, immerhin Aktenvermerke gemacht hat, die 
diesem Verdächtigen nicht vorgelegt worden sind 
und nicht zur Kenntnis gebracht worden sind. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Süsterhenn, Herr Moersch möchte eine Zwischen-
frage stellen. Gestatten Sie? 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU): Bitte! 

Vizepräsident Dr. Mommer: Bitte, Herr 
Moersch! 
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Moersch (FDP) : Herr Kollege Süsterhenn, damit 
Ihre Ausführungen vorständig sind, würden Sie 
uns bitte auch mal erklären, wie Sie sich zu der 
Frage der Aktenfrisur im Fall Haneberg stellen. 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Ich glaube, daß 
diese Frage im Fall Haneberg in unserem Bericht ge-
nügend geklärt ist. Es war ja nicht der Herr Hane-
berg allein, sondern es waren ja auch andere dabei, 
die diese Reise mitgemacht haben und die die von 
der Bundesregierung vertretene Auffassung bestä-
tigt haben. Das Bundesverteidigungsministerium hat 
die dienstlichen Erklärungen mehrerer Beamten dem 
Untersuchungsausschuß eingereicht. Ich sehe keine 
Veranlassung, diesen Erklärungen der Beamten, die 
dadurch gar nicht sich irgendwie in eine günstige . 

oder ungünstige Position setzen konnten, zu miß-
trauen. Sie sind mir mindestens so wichtig wie die 
Erklärungen des Zeugen Dr. Haneberg, die auch nur 
schriftliche Erklärungen sind. Bitte! 

Moersch (FDP) : Herr Kollege Süsterhenn, darf 
ich aus Ihrer Antwort schließen, daß Sie es für ganz 
gleichgültig halten, daß auf Original und Durch-
schlag verschiedene Daten stehen und daß der an-
gebliche Verfasser erklärt, er habe diese überhaupt 
nicht signiert? Halten Sie das in diesem Zusammen-
hang wirklich für unerheblich? 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Ich glaube, in die-
sem Gesamtzusammenhang gesehen ist das unerheb-
lich. 

(Zuruf von der FDP: Oho!) 

— „In diesem Gesamtzusammenhang gesehen", 
möchte ich dem verehrten Kollegen, der das Oho 
zum Ausdruck gebracht hat, ausdrücklich erklären. 

Sie dürfen auch bei der Beurteilung der Tätigkeit 
des ES-Referats natürlich nicht übersehen, daß die-
ses Referat nur beschränkte Operationsmöglichkei-
ten hat. Es kann im Gegensatz zur Staatsanwalt-
schaft keine Zeugen zitieren, kann keine Beschuldig-
ten zwangsweise vorführen lassen, sondern ist dar-
auf angewiesen, Informationen aus Randerkenntnis-
sen zu sammeln, die bei diesem oder jenem zur Un-
tersuchung gelangenden Korruptionsfall oder sonst

-

wie anfallen. Die meisten Zeugen wären gar nicht 
bereit, sogenannte vertrauliche Informationen, die 
vielfach dazugehören, auch noch unter Nennung 
ihres Namens preiszugeben. Aber die Dinge müssen 
zu den Akten genommen werden, um bei der ent-
sprechenden Gelegenheit zu sehen: ist da was dran, 
oder ist da nichts dran? 

Wir haben hier bei der Tätigkeit des ES-Referats 
die Wahl. Entweder erreicht man eine erfolgreiche 
Aufklärung der Korruptionsfälle, auch der inter-
nationalen Korruptionsfälle — denn bei der heutigen 
internationalen Waffenbeschaffung spielen sie eine 
ganz erhebliche Rolle, und eine solche Aufklärung 
ist außerordentlich schwer zu erreichen —, oder 
aber man paralysiert gewissermaßen durch eine 
übermäßige Reglementierung die Tätigkeit eines 
solchen Referats. 

Immerhin — das hat Strauß vor dem Unter-
suchungsausschuß erklärt -- sind 50 Millionen DM, 
die bereits verloren waren, durch dieses Referat und 
seine Arbeit wieder zurückgebracht worden, und die 
Auszahlung von weiteren 250 Millionen DM, zu 
denen sich die Bundesregierung bereits vertraglich 
verpflichtet hatte, wurde durch die Intervention die-
ses Referats verhindert. Ganz allgemein zeigt sich 
die positive Auswirkung dieses Referats auch in 
einer klaren Degression der Korruptionsfälle bei der 
Bundeswehr, insbesondere im Aufbaustadium, ver-
glichen mit der Zahl der Korruptionsfälle damals 
bei dem Aufbau der Deutschen Wehrmacht. 

Als letzter angeblicher Randskandal bleibt die Be-
hauptung, die Bundesregierung habe in ihrer Ant-
wort auf die Kleine Anfrage der SPD vom 17. Okto-
ber 1958 Fragen falsch und unvollständig beantwortet 
und damit die Fragesteller, also eine Fraktion dieses 
Hohen Hauses und damit letzten Endes auch das 
Hohe Haus selbst getäuscht. 

Hier handelt es sich zunächst um folgende Frage: 
Die Frage 15 der Kleinen Anfrage der SPD lautete 
wie folgt: 

Entspricht die Behauptung den Tatsachen, wo-
nach ein damaliges Mitglied des Vorstandes 
der CDU-Bundestagsfraktion 

— und jetzt bitte ich, genau zuzuhören — 

für die Lieferfirma bei ihren Vertragsvorbe-
reitungen gegenüber dem Bundesverteidigungs-
ministerium beteiligt war? 

Ich nehme an, daß diejenigen, die diese Kleine An-
frage gestellt haben, sich diesen Text sicher gründ-
lich überlegt haben. Die Frage wurde von der Bun-
desregierung mit Nein beantwortet. Diese Antwort 
war auch zutreffend. Sie stellte keine Verletzung 
der Wahrheit dar. Denn die Frage lief doch, für 
jedermann erkennbar in ihrer Zielrichtung, darauf 
hinaus, festzustellen, ob Dr. Lenz sich für die Firma 
HS bei ihren Vertragsvorbereitungen gegenüber 
dem Verteidigungsministerium beteiligt habe. Das 
sollte doch heißen: ist dieser Einfluß dieser politi-
schen Persönlichket Lenz gegenüber dem Verteidi-
gungsministerium bei den Vertragsvorbereitungen 
zugunsten der Firma HS 30 eingesetzt worden? Das 
ist doch der vernünftige Kern dieser Frage. Dem 
kann man natürlich nicht mit der Tatsache begegnen, 
daß Herr Dr. Lenz in einer Anwaltssozietät mit den 
Rechtsanwälten Schneider und Aretz sich befunden 
hat. Es ist bekannt — das war auch damals schon 
bekannt —, daß diese Sozietät Mandate der Firma 
Hispano-Suiza geführt hat. Das ergibt sich aus dem 
Protokoll der 165. Sitzung des Verteidigungsunter-
suchungsausschusses vom 24. September 1957, 
Seite 10, sowie auch aus einem Artikel der „Frank-
furter Rundschau" vom 27. August 1957, der der 
fragestellenden Fraktion sicher nicht unbekannt ge-
blieben sein kann. 

Meine Damen und Herren, folgendes kommt aber 
hinzu. Die als Zeugen vernommenen Sozii von Lenz 
haben bekundet, daß sich Lenz um die Bearbeitung 
der Angelegenheit überhaupt nicht gekümmert hat, 
sondern daß die Arbeit ausschließlich von dem 
Sozius Aretz geführt worden ist. 
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Zweitens. Von den als Zeugen vernommenen Be-

amten des Verteidigungsministeriums und Offizie-
ren ist bestätigt worden, daß Herr Lenz in keiner 
Weise irgendwie ihnen gegenüber im Zusammen-
hang mit dem HS-30-Geschäft in Erscheinung ge-
treten ist, geschweige denn, daß er versucht hätte, 
Einfluß zugunsten der Firma Hispano-Suiza auszu-
üben. 

Schließlich ist durch ein Schreiben des früheren 
Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Herrn 
Jaeger, vom 15. November 1967 und durch ein 
Schreiben des Ausschußsekretärs vom 27. November 
1967 bewiesen, daß der verstorbene Dr. Lenz an 
keiner Ausschußsitzung teilgenommen hat, in der 
über die Beschaffung des HS-Schützenpanzers bera-
ten worden ist. 

Meine Damen und Herren, gegenüber diesen kla-
ren, feststehenden Bekundungen kann man ja nun 
wirklich nicht sagen, die Bundesregierung habe mit 
ihrem Nein die Unwahrheit gesagt. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Eine Zwischen-
frage von Herrn Stücklen. — Bitte, Herr Stücklen! 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Kollege Süsterhenn, 
bei einem so eindeutigen Sachverhalt frage ich: 
Warum steht denn das Gegenteil im Mehrheitsbe-
richt des Ausschusses noch drin? 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Verehrter Herr 
Kollege Stücklen, für den Mehrheitsbericht bin nicht 
ich verantwortlich, sondern das sind die drei Herren 
von der SPD und der Herr Kollege Moersch. Viel-
leicht sind diese Kollegen aber bereit, nachher diese 
— von Ihnen hier an die falsche Adresse gerichtete 
— Frage zu- beantworten. 

Weiterhin hat die Mehrheit des Ausschusses den 
Vorwurf erhoben, Strauß habe gegenüber dem Bun-
destag dadurch die Unwahrheit gesagt, daß er die 
Aktenzusammenziehung zum Fall HS 30 anläßlich 
der Einsetzung der Becker-Kommission im Mai 1958 
als keine außergewöhnliche Maßnahme bezeichnet 
habe. Minister Strauß hat vor dem 1. Untersuchungs-
ausschuß bekundet, daß er mehrfach aus bestimmten 
Anlässen Untersuchungen in seinem Ministerium 
veranlaßt und durchgeführt hat und daß der Umfang 
der jeweiligen Untersuchung, was ja selbstverständ-
lich ist, sowie die Art der zur Durchführung der Un-
tersuchung angeordneten Maßnahmen sich selbst-
verständlich jeweils nach dem Untersuchungsgegen-
stand und dem Untersuchungszweck richten. 

Wenn nun der Herr Minister Strauß im Falle der 
Zusammenziehung der Akten bei der Becker-Kom-
mission das von ihm veranlaßte Untersuchungsver-
fahren, diese Maßnahme der Zusammenziehung aller 
Akten als außergewöhnlich oder nicht als außer-
gewöhnlich betrachtet hat, meine Damen und Her-
ren, dann ist das ja zunächst einmal eine Frage der 
persönlichen Ansicht und Wertung des verantwort-
lichen Ministers, der diese Maßnahme angeordnet 
und durchgeführt hat. Daß diese Anordnung nun bei 
diesem oder jenem Bediensteten in seinem Ministe-
rium als außergewöhnlich empfunden wird, das mag  

durchaus sein. Aber diese Empfindungen der Mini-
sterialangehörigen brauchen ja in keiner Weise die 
Auffassung des Ministers von diesem Vorgang 
irgendwie zu binden. 

Wie man also hier von einer unwahren Antwort 
sprechen kann, das vermag ich schon rein logisch 
aus der Immanenz dieses Vorgangs selbst nicht zu 
verstehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, handelt es sich denn, 
ob nun der Minister Strauß den Vorgang als außer-
gewöhnlich oder nicht außergewöhnlich bezeichnet 
hat, da nicht bloß um eine Art Wortklauberei, um 
eine Silbenstecherei! Ist das wirklich ein Problem, 
das einen Untersuchungsausschuß oder einen Bun-
destag interessieren kann! Ich glaube — jedenfalls 
vertrete ich mit meinen politischen Freunden den 
Standpunkt —, es kam bei der Beantwortung der 
Kleinen Anfrage und es kommt auch heute gar nicht 
darauf an, ob die von Minister Strauß veranlaßte 
Untersuchungsaktion ungewöhnlich oder nicht unge-
wöhnlich war, von diesem als ungewöhnlich, von je-
nem als nicht ungewöhnlich empfunden worden ist, 
sondern es kam ausschließlich darauf an, daß diese 
Maßnahme mit der erforderlichen Energie in Angriff 
genommen und durchgeführt wurde, und das ist bis-
her von keiner Seite bestritten worden! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Süsterhenn, Sie sprechen jetzt eine Stunde und fünf 
Minuten. Ich schlage vor, daß Sie allmählich dem 
Ende entgegenstreben. 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Jawohl, ich werde 
schleunigst dem Ende entgegenstreben. 

Abschließend darf ich noch folgendes sagen. Man 
muß sich eigentlich darüber wundern, wie diese 
Gerüchte entstanden sind und wie sie sich zehn 
Jahre halten konnten. 

(Abg. Köppler: Erhalten wurden!) 

Woher kommen diese Gerüchte? 

(Abg. Rasner: Man muß sich wundern!) 

Diese Frage hat bereits der „Spiegel" im Jahre 1953 
beantwortet, als er erklärte, daß Herr Gerold, der 
Herausgeber der „Frankfurter Rundschau", als er 
sich mit diesem Komplex — der damals noch Oc-
togon-Komplex war — in einem Artikel beschäftigt 
hatte, offensichtlich nicht bemerkt habe, daß es sich 
hier um die Auseinandersetzung zwischen zwei kon-
kurrierenden Waffenfirmen, nämlich Oerlikon und 
Hispano-Suiza, gehandelt hat. 

(Abg. Dr. Hauser [Sasbach] : Sehr richtig!) 

So der „Spiegel", dem ich mich ausnahmsweise, in 
diesem Punkt, einmal anschließen kann, 

(Lachen bei der SPD) 

nicht deshalb, weil ich es für richtig halte, weil es 
im „Spiegel" gestanden hat, sondern deshalb, weil 
die ausführlichen Beweisaufnahmen, die der Aus-
schuß durchgeführt hat, auf dem Wege über Richter- 
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Rettershof und auch Antonowitsch, der Verhandlun-
gen mit dem Kollegen Helmut Schmidt geführt hat  — 
Helmut  Schmidt hat diesen Mann in seinen Akten-
notizen als „Gauner" bezeichnet; leider hat Helmut 
Schmidt diese Aktennotizen erst acht Jahre nach die-
sen Verhandlungen vorgelegt —, alle in diese Rich-
tung führen. Sie landen alle bei Schaufelberger, sie 
landen alle bei Plappert, und diese landen schließlich 
alle bei Bührle. Ich glaube, daß das der eine Grund 
dafür ist, daß diese Dinge eine solche Verbreitung 
finden konnten und mit so unerhörter Aggressivität 
immer wieder wiederholt und dem deutschen Volk 
geradezu eingetrichtert, eingehämmert wurden. 

Meine Damen und Herren, das allein kann diese 
Dinge nicht restlos erklären. Ich glaube, man darf 
auch folgendes nicht übersehen. Gewisse Kreise, die 
schon immer dem deutschen Verteidigungsbeitrag im 
Rahmen der NATO und der Aufstellung der Bundes-
wehr gegenüber ablehnend eingestellt waren, ge-
wisse Kreise von Atomtod-Marschierern oder -De-
monstranten, denen die Bundeswehr als solche 
ebenso wie die gesamte Politik, die gesamte Außen-
politik und die Wehrpolitik, welche die Regierung 
Adenauer damals trieb, unerwünscht war, glaubten 
wahrscheinlich, die Bundeswehr als solche dadurch 
diskreditieren zu können, daß sie dem Neubeginn 
der Bundeswehr direkt in den Uranfängen den 
Makel eines großen Korruptionsskandals anhefteten. 

Aber diese Aggressivität richtete sich nicht nur 
gegen die Bundeswehr und den deutschen Verteidi-
gungsbeitrag im Rahmen des NATO-Bündnisses, 
sondern auch gegen diesen Staat, gegen diese Bun-
desrepublik Deutschland selbst; denn nur so kann 
man es verstehen, daß man über ein Jahrzehnt lang 
— man tut es heute noch, man kann dies in den Zei-
tungen aus den letzten Tagen lesen — den ersten 
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad 
Adenauer, systematisch verdächtigt hat, er habe 
seiner Partei, die immerhin von Beginn der Bundes-
republik Deutschland bis zum heutigen Tage die 
führende Regierungspartei war und ist, durch kor-
ruptive Maßnahmen, durch politische Bestechungs-
gelder, Millionen zuschanzen wollen, indem er zu 
einer Aufrüstung mit schlechten Waffen seine Zu-
stimmung gab. Ich glaube, daß man derartigen gegen 
unseren Staat gerichteten und bis zum heutigen Tag 
wiederholten Angriffen — Gott sei Dank keine An-
griffe in diesem Hohen Hause — nur mit Entrüstung 
und Verachtung gegenüberstehen kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kern. 

Kern (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Auch ich möchte zunächst einige grund-
sätzliche Bemerkungen machen, weil hier in den 
Ausführungen des Kollegen Süsterhenn von Haupt-
und Nebenkriegsschauplätzen die Rede war. 

(Abg. van Delden: Herr Schultz war das! — 
Abg. Dr. Süsterhenn: Ich habe es auch ge- 

sagt! Herr Kern hat recht!) 

— Das ist eine ursprünglich von Herrn Kollegen 
Süsterhenn gemachte Äußerung, eine Mehrheit im 
Ausschuß habe sich auf Nebenkriegsschauplätze ver-
legt, weil die Hauptkriegsschauplätze nichts ergeben 
hätten. 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Das stimmt ja 
auch! Das ist eine Feststellung!) _ 

Deswegen möchte ich jetzt zunächst einmal an 
ein Zitat anknüpfen — das freut Sie vielleicht —, das 
ich vorgestern in der Politisch-Sozialen Korrespon-
denz fand und wo die Forderung nach einem „unge-
brochenen Staatsbewußtsein erhoben wurde, das 
nichts in Frage stellt und das alles verteidigt und 
festigt," ein Zitat, das in diesem Augenblick manche 
ähnliche Staatsauffassungen, wie sie in diesem Aus-
schuß vertreten worden sind, wachgerufen hat. Ich 
darf in diesem Zusammenhang vielleicht ein paar 
Zitate erwähnen, die in diesem Ausschuß gefallen 
sind und die die Minderheit, die auf den Haupt-
kriegsschauplatz kommen wollte, charakterisieren, 
etwa das Zitat: „Jeder Staat hat Schattenseiten, die 
um des Staates willen nicht ans Licht kommen dür-
fen", 

(Hört! Hört! bei der SPD — Zurufe von der 
CDU/CSU: Wer hat das gesagt?) 

oder ein anderes Zitat — — 

(Wiederholte Zurufe von der CDU/CSU: 
Wer hat das gesagt? Wer?) 

— Ein Mitglied des Ausschusses. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Wer denn?) 

— Sie können das im Protokoll nachlesen. Herr 
Schulze-Vorberg, Sie waren so oft im Ausschuß. Ich 
glaube, es dürfte Ihnen nicht entgehen. 

(Abg. Rasner: Das haben wir gern, ohne 
Roß und Reiter zu nennen!) 

Ein weiteres Zitat in dieser Richtung: „Wir haben 
einen Auftrag, nämlich die Beschaffung des HS 30 
zu klären, nicht aber, zu klären, wie sich die Par-
teien ihr Geld auf bittere Weise für die Wahl-
kämpfe beschaffen müssen." 

(Zurufe von der CDU/CSU: Na und? — 
Was wollen Sie damit sagen? — Abg. Dr. 
Süsterhenn: Darf ich eine Frage an den Kol

-

legen Kern stellen?) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Süster-
henn? 

Kern (SPD) : Bitte schön. 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Herr Kollege Kern, 
ist es nicht richtig, daß die von Ihnen zuletzt zitierte 
Bemerkung gefallen ist, als von verschiedenen Sei-
ten der Versuch gemacht wurde, die Arbeit des 
Untersuchungsausschusses etwa auf die Beschaffung 
der Wahlkampfmittel für den Wahlkampf des Jah-
res 1953 auszudehnen, daß eine derartige Auswei-
tung zurückgewiesen worden ist und ich gesagt 
habe, dann müßten wir uns natürlich auch einmal 
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über gewisse Geldzuwendungen bei anderen Par-
teien ausführlich unterhalten? 

Kern (SPD) : Der Gesamtzusammenhang ist nicht 
richtig gesehen, Herr Professor Süsterhenn. Aber ich 
darf eines hinzufügen. Was Wahlkampfgelder und 
Parteigelder anlangt, so ist im Mehrheitsbericht des 
Ausschusses nirgends davon die Rede. Lediglich im 
Minderheitenbericht ist vom Austausch der Gelder 
zwischen der CDU und der Democrazia Cristiana 
Italiens die Rede. Das haben Sie zu verantworten, 
daß das dort drinsteht. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und der 
FDP.) 

Ich bin der Meinung, die beiden Zitate beweisen 
hinlänglich, 

(Zurufe von der CDU/CSU: Beweisen über

-

haupt nichts! Beweisen gar nichts!) 

daß in diesem Ausschuß der Versuch gemacht 
wurde, das Thema so einzugrenzen, 

(Abg. Rasner: Wie es das Plenum be

-

schlossen hat!) 

daß kein Schauplatz mehr vorhanden war, 

(Abg. Rasner: Wie es das Plenum be

-

schlossen hat!) 

und daß das Untersuchungsthema umgangen wer-
den sollte. 

(Zurufe von der Mitte: Na, na! — Abg. Dr. 
Hauser [Sasbach]: Nun hören Sie aber auf!) 

— Herr Hauser, Lautstärke ist noch nie ein Ersatz 
für Argumente gewesen. 

(Beifall bei der SPD und  der  FDP.) 

Ich möchte aber auf die einzelnen Bemerkungen 
des Herrn Kollegen Süsterhenn eingehen und fange 
zunächst einmal mit den Bemerkungen an, die mich 
selbst betreffen. Er hat in ironischer Weise jenes 
Gespräch in Innsbruck geschildert. 

(Abg. Dr. Hauser [Sasbach] : Ihre Partisa

-

nentätigkeit dort! — Lachen bei der SPD. 
— Abg. Herold: Unerhört!) 

— Ich nehme ausführlich auch zu dieser beleidigen-
den Formulierung Stellung. 

(Abg. Herold: Infame Beleidigung!) 

Dieses Gespräch ist erst auf die Ebene — Sie 
sagten: der diplomatischen Welt — der Presse ge-
kommen, nachdem in der Menschenrechtskommis-
sion in Straßburg der Verfasser des ersten giftigen 
Artikels, Herr Professor Ermacora, mit Herrn Pro-
fessor Süsterhenn zusammengetroffen war. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Hier kann man Ursache und Wirkung sehr deut-
lich zusammensehen. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Herr Kollege, darf 
ich eine Frage an Sie richten?) 

- Bitte! 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Ist es nicht richtig, 
daß Sie das Gespräch in der Weinstube in Inns-
bruck, das man später so herunterzuspielen ver-
suchte, in Ihrer Eigenschaft als stellvertretender 
Vorsitzender des Untersuchungsausschusses auf 
einem Bogen des Deutschen Bundestages an alle 
ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder über-
sandt und damit das ganz offiziell in die Arbeit des 
Deutschen Bundestages eingeführt haben? Betrach-
ten Sie es nicht als mein Recht, mich mit einem 
bekannten Völkerrechtler über derartige Fragen — 
was  ist nach dem Grundsatz der Souveränität zu-
lässig oder nicht zulässig? — zu unterhalten? Das 
kommt unter Juristen öfter vor. 

(Abg. Rasner: Aber ganz gewiß! — Zurufe 
von der SPD.) 

Kern (SPD) : Herr Kollege Süsterhenn, auch hier 
will ich Ihnen ganz klar Antwort geben. Ich habe 
aus reiner Kollegialität mit dem Vermerk — und 
dieser Vermerk war unterstrichen — „streng ver-
traulich — zur persönlichen Kenntnisnahme" ver-
sehene Schriftstücke allen ordentlichen und stellver-
tretenden Mitgliedern des Ausschusses mitgeteilt, 

(Abg. Rasner: Offiziell geschrieben!) 

weil ich nicht wollte, daß ich etwas in Erfahrung 
bringe, was die übrigen Mitglieder des Ausschusses 
nicht wissen. Ich habe nicht die Absicht gehabt, 
etwas hinter dem Rücken des Ausschusses zu tun, 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Das haben Sie 
aber getan!) 

sondern ich wollte sämtliche Mitglieder des Aus-
schusses davon unterrichten. Daß Sie dann das, was 
ich Ihnen vertraulich in die Hand gebe, benützen, 
um nun diplomatische Verwicklungen zu inszenie-
ren, 

(Zurufe von der Mitte) 

das ist im Bereich Ihrer Verantwortung. 

(Beifall bei der SPD.) 

Aber nehmen Sie bitte zur Kenntnis — und das 
sei vor allem auch auf ihren Zwischenruf „Parti-
sanentätigkeit" gesagt —, daß die österreichische 
Regierung amtlich mitgeteilt hat, sie habe festge-
stellt, daß hier keinerlei Verletzung der öster-
reichischen Souveränität vorliege, daß keine Ver-
nehmung vorgelegen habe und daß sie ein drei-
seitiges Protokoll von einem eigens dafür hinge-
schickten Beamten habe anfertigen lassen, der eben 
solches feststellte. 

(Abg. Rasner: Also war es nur ein Plausch?) 

Sie sehen also, welch unnötige Mühe Sie der öster-
reichischen Regierung bereitet haben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Einen Augen-
blick, Herr Kollege Kern. Zunächst zu dem Zwischen-
ruf „Partisanentätigkeit", den ich soeben überhört 
habe — aber jetzt steht er auch offiziell im Proto-
koll —: ich glaube nicht, daß mit diesem wahrschein- 
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lich spöttisch gemeinten Zwischenruf die Grenzen 
des parlamentarisch Erlaubten überschritten wurden. 

(Zuruf von der SPD.) 

Jetzt möchte Herr Schulze-Vorberg Ihnen eine 
Zwischenfrage stellen. Gestatten Sie, Herr Kollege 
Kern? 

Kern (SPD) : Bitte! 

Dr. Schulze-Vorberg (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Kern, Sie sagten soeben, Sie wollten damals nicht 
hinter dem Rücken des Ausschusses handeln. Haben 
Sie nicht tatsächlich hinter dem Rücken des Aus-
schusses gehandelt, als Sie in Innsbruck waren? Ich 
habe das vorher jedenfalls nicht gewußt und, soweit 
ich weiß, auch der Vorsitzende des Ausschusses 
nicht. 

(Abg. Rasner: Zum Plausch!) 

Kern (SPD) : Herr Kollege Schulze-Vorberg, wir 
haben über diese Geschichte des Innsbrucker Ge-
sprächs mehrere Stunden lang in einer nichtöffent-
lichen Sitzung gesprochen. Ich habe damals auch 
mitgeteilt, daß ich vor meiner Reise nach Innsbruck 
mit dem Vorsitzenden des Ausschusses darüber ge-
sprochen habe. Und all das ist — wenn Sie da viel-
leicht nachlesen wollen — im Protokoll 66 ausführ-
lich abgehandelt. 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Aber es war 
hinter dem Rücken des Ausschusses! — 

Zurufe von der SPD: Nein!) 

— Nein, eben nicht! Lesen Sie die Protokolle nach, 

(Abg. Rasner: Es hat nie einen Ausschuß

-

auftrag gegeben!) 

wenn Sie schon ein so kurzes Gedächtnis haben. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Schulze -
Vorberg: Sie haben nicht darüber.  infor

-

miert! Im Ausschuß ist vorher nicht dar

-

über gesprochen worden! Infolgedessen 
war es hinter dem Rücken des Ausschus

-

ses! — Abg. Rasner: Genau!) 

Ich möchte weiterkommen. 

(Weitere Zurufe von der CDU/CSU und 
Unruhe.) 

— Lesen Sie das Protokoll nach! 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Das war doch 
alles später, Herr Kern!) 

— Zunächst einmal möchte ich also, obwohl ich — — 

(Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Kern, Sie haben soeben sagen wollen, daß Sie keine 
Zwischenfragen zulassen wollen? 

Kern (SPD): Ich möchte in dem Komplex jetzt 
weiterfahren. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Bitte! 

Kern (SPD) : Ich habe ursprünglich nicht die Ab-
sicht gehabt, auf diesen ganzen Komplex „Datten-
dorfer" einzugehen, und ich bedauere es eigentlich, 
daß im Ausschußbericht und in der Ausschußarbeit 
durch die Art und Weise, wie das mein Vorredner 
hier getan hat, nun dieses Thema zu einem zentra-
len Thema gemacht worden ist. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung des 
Abg. Moersch. — Unruhe bei der CDU/ 
CSU. — Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Ihre 
Kronzeugin ist das doch gewesen! — Abg. 
Schlager: Und es war eine faule Kronzeu

-

gin! — Abg. Dr. Süsterhenn: Deswegen 
sind Sie doch nach Innsbruck gefahren! — 
Weitere Zurufe von der CDU/CSU. — Ge

-

genruf von der SPD: Seien Sie doch nicht 
so nervös! Warten Sie doch ab! Wir haben 

doch Süsterhenn auch zugehört!) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Meine Damen 
und Herren, darf ich einen Augenblick um Gehör 
bitten. Ich möchte den Ton dämpfen und außerdem 
darauf hinweisen, daß wir nicht unbegrenzt Zeit 
haben. Es sind noch mehrere Redner eingeschrieben, 
und um 20 Uhr findet hier nebenan ein Abschieds-
essen der ausscheidenden Abgeordneten statt, so 
daß wir dann auch wohl hier Schluß machen müs-
sen. Ich bitte also, die Debatte konzentriert zu füh-
ren 

(Zuruf von der SPD: Wir haben Zeit!) 
und den Redner zu Ende reden zu lassen. 

Bitte, Herr Kollege Kern, Sie haben das Wort. 

Kern (SPD) : Ich möchte auch noch auf den Aus-
druck „Kronzeugenrolle" eingehen und finde, nach-
dem Herr Kollege Süsterhenn dieses Thema vorhin 
als den Hauptkriegsschauplatz bezeichnet und das 
in langen Ausführungen dargelegt hat, die Kron-
zeugenrolle hier bestätigt. 

(Abg. Rasner: Ach nee! Das war aber ein 
Selbsttor! — Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Wie 
bitte? — Abg. Rasner: Nehmen Sie das lie

-

ber zurück! — Abg. Dr. Schulze-Vorberg: 
Schämen Sie sich! — Weitere Zurufe von 

der CDU/CSU. — Unruhe.) 
Und außerdem kam es mir darauf an, nicht einfach 
ein Vorurteil anderer zu übernehmen, sondern 
selbst zu prüfen, was an den Vorwürfen dran ist. 
Ich hielt das für die Aufgabe dieses Ausschusses. 

(Abg. Rasner: Und was ist dran an der 
Korruption?) 

— Darauf kommen wir jetzt. Sie sind von Vorurtei-
len ausgegangen, und Sie zwingen mich jetzt dazu, 
zu sagen, warum wir, die Mehrheit des Ausschus-
ses, das Urteil der Staatsanwaltschaft über die Un-
glaubwürdigkeit dieser Zeugin nicht ohne weiteres 
haben akzeptieren können. 

(Abg. Rasner: Das paßte nicht ganz ins 
Bild, ja!) 

— Hören Sie doch einmal gut zu, Sie sind so merk-
würdig ungeduldig heute! 

(Zurufe von der CDU/CSU und der SPD.) 
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Kern 
Die Staatsanwaltschaft hat die Unglaubwürdigkeit 
dieser Zeugin mit anderen Zeugenaussagen begrün-
det, und wir haben uns diese vier Zeugenaussagen 
also einmal der Reihe nach angeschaut. Da fielen 
uns zwei auf: das war die Aussage des Herrn 
Rechenberg, und das war die Aussage des Herrn 
Schneider. Beide sind vor dem Ausschuß vernom-
men worden; beide sind vor dem Ausschuß recht 
merkwürdig ins Zwielicht geraten. Herr Rechenberg 
beispielsweise hat vor dem Ausschuß gestanden, 
daß er aus der Wohnung der Frau Dattendorfer die 
Briefe, die Herr Lenz an sie geschrieben hat, ent-
wendet hat. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig! — Abg. 
Dr. Süsterhenn: Als fremder Einbrecher, 
oder war das seine eigene, von ihm be

-

zahlte Wohnung?) 

— Wollen Sie das auch noch in allen ausführlichen 
Detailschilderungen haben? 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Das sind aber we-
sentliche Umstände! — Abg. Wienand: 
Briefe entwenden ist Briefe entwenden!) 

Und diese aus der Wohnung der Frau Dattendorfer 
entwendeten Briefe hat er dann an  den  Herrn 
Schneider weitergegeben. Bei diesem Herrn Schnei-
der sind die Briefe in einer Schatulle aufbewahrt 
worden. Eines Tages waren sie dann völlig spurlos 
verschwunden. Aber derselbe Herr Schneider, der 
hier als Kronzeuge für die Unglaubwürdigkeit von 
Frau Dattendorfer so herausgestrichen wurde, ist 
doch der Mann, der beim Tod von Dr. Lenz in Ischia 
zunächst versuchte, den deutschen Konsul dazu zu 
bewegen, daß der Totenschein gefälscht wird. Als 
der deutsche Konsul das ablehnte, ist er zum Chef-
arzt des Krankenhauses gegangen und hat versucht, 
dort eine Fälschung des Totenscheins zu erreichen. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Kern, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn 
Rasner? 

Kern (SPD) : Ja, bitte. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Kollege 
Rasner! 

Rasner (CDU/CSU) : Herr Kollege Kern, darf ich 
fragen, damit wir das Verfahren abkürzen: Halten 
Sie die Zeugin für glaubwürdig? 

Kern (SPD) : Wir haben unsere Aussage im Be-
richt sehr deutlich begründet. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Ja oder Nein!) 

Wir differenzieren hier, 

(Unruhe bei der CDU/CSU) 

und ich sage Ihnen: was die Hauptaussagen anbe-
trifft, halte ich sie für glaubwürdig. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Hört! Hört! — 
Teilt die SPD-Fraktion diese Meinung? — 
Abg. Rasner: Ich glaube nicht, daß die SPD- 

Fraktion diese Meinung teilt!) 

— Das ist keine Glaubensfrage. 

(Abg. Zoglmann: Sie ist doch wegen Er

-

pressung verurteilt!) 

Dann komme ich noch zu einer anderen Stilfrage. 
Sie, Herr Kollege Süsterhenn, haben heute mehrfach 
auf die juristische Qualifizierung ihrer Minderheiten-
voten abgehoben. Sie scheuen sich aber nicht, hier 
erstens längst verjährte Urteile aus der Zeit des 
„Dritten Reiches" zu zitieren, um Personen schlecht

-

zumachen. Sie scheuen sich nicht, in Ihren Minder-
heitenvoten Krankheitsberichte aus Personalakten 
zu zitieren, um Zeugen, die Ihnen unliebsam sind, 
schlechtzumachen. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Wenn denen doch 
§ 51 mehr oder minder zugebilligt ist, dann 
ist das für die Bewertung von Zeugenaus

-

sagen rechtmäßig, auch wenn Ihnen das 
nicht paßt! — Abg. Rasner: Wo gibt es 
denn so etwas? Das können Sie doch gar 

nicht halten!) 

— So etwas gibt es auch in diesem Hause. Hier gibt 
es auch Leute, denen schon § 51 in einem speziellen 
Teil zugestanden worden ist. 

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der 
FDP. — Wiederholte Zurufe von der CDU/ 

CSU: Wer? Namen nennen!) 

Nun lassen Sie mich fortfahren. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage von Herrn Rasner? 

Kern (SPD) : Ich möchte jetzt fortfahren. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Keine Zwischen-
frage, Herr Rasner; das ist das gute Recht des Herrn 
Kollegen. 

(Abg. Rasner: Ich wollte nach dem hoffent-
lich baldigen Ende dieser unwürdigen Dis

-

kussion fragen!) 

Kern (SPD) : — — die von Ihnen und Herrn Kol-
legen Süsterhenn inszeniert wurde. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Dagegen muß ich 
protestieren. — Abg. Rasner: Das ist unter 
der Würde! Es gibt Grenzen im kollegialen 

Miteinander!) 

Vielleicht sind Sie so freundlich, sich das anzuhören, 
auch wenn es für Sie unbequem ist. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Meine Damen 
und Herren, ich bitte, hier doch Ruhe zu bewahren. 
Wir müssen Disziplin üben und auch durch diesen 
schwierigen Punkt hindurchkommen. 

Kern (SPD) : Die Frage, warum wir in verschie-
denen Punkten zu dieser Bewertung gekommen 
sind, hängt damit zusammen, wie das Verteidigungs-
ministerium und die die damalige Regierung haupt-
sächlich tragende Partei mit der Darstellung dieses 
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Kern 
Schützenpanzermodells umgegangen sind, und vor 
allem, welche Rolle eine Selbstdarstellung der Firma 
Hispano -Suiza aus dem Frühjahr 1956 gespielt hat, 
nämlich eine Selbstdarstellung, in der dieses Modell 
als voll ausgereifte, mehrere Jahre auf schwierigem 
Gelände erprobte Konstruktion dargestellt wurde. 
Diese Selbstdarstellung der Firma Hispano-Suiza hat 
zu dem falschen Urteil über dieses Modell geführt, 
und diese Selbstdarstellung der Firma Hispano-Suiza 
ist, wie die Ausschußvernehmungen ergeben haben, 
nachweislich falsch. 

Nun haben Sie uns aber zum Vorwurf gemacht, 
wir würden das ES -Referat des Verteidigungs-
ministeriums kritisieren. Ich möchte dazu grundsätz-
lich folgendes sagen. Wir begrüßen es, daß es in 
einem Ministerium, das im Rahmen von Beschaf-
fungsvorgängen mit so hohen Summen zu tun hat, 
auch ein Referat gibt, das sich mit Korruption be-
schäftigt. Was uns aber nicht gefällt, ist die Tat-
sache, daß die Befugnisse des ES-Referats in keiner 
Weise abgegrenzt sind. Sie sind weder gegenüber 
dem MAD noch gegenüber der Staatsanwaltschaft 
genau abgegrenzt. Was wir wollen, ist eine genaue 
Abgrenzung der Befugnisse  dieses  Referats, damit 
nicht vorkommen kann, was im Laufe des Verfah-
rens von uns entdeckt worden ist, und zwar dreier-
lei, nämlich erstens, daß das ES-Referat willkürlich 
darüber entscheiden kann, ob jemand, der der Be-
stechung verdächtig ist, den Strafermittlungsbehör-
den überstellt wird oder nicht. 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Was heißt „will

-

kürlich" ?) 

Wir kennen einen Fall, in dem ein kleiner Beamter 
wegen einer Bestechungsaffäre bis zum höchsten Ge-
richt gehen mußte, 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Er kann ja zum 
Gericht gehen!) 

während zum selben Komplex ein General über-
haupt nicht gehört wurde, weil im Verteidigungs-
ministerium die Anordnung getroffen wurde, daß er 
nicht zu hören sei. In dieser Weise hat das ES-
Referat hier bereits sondiert. Das halte ich für einen 
Willkürakt, den es nicht geben darf. 

Das zweite Beispiel, das ich in dem Zusammen-
hang erwähnen will — — 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Frage des Herrn Abgeordneten Damm? 

Kern (SPD) : Ja, bitte schön! 

Damm (CDU/CSU) : Herr Kollege Kern, könnten 
Sie bitte angeben, welchen Punkt des Untersuchungs-
auftrags an den Untersuchungsausschuß das betrifft, 
von dem Sie jetzt gerade reden? 

(Abg. Rasner: Gar keinen wieder einmal!) 

Kern (SPD) : Selbstverständlich betrifft das den 
Untersuchungsauftrag. 

(Abg. Rasner: Welchen Punkt? — Gegenruf 
von der SPD: Sie sind doch nicht Staats

-

anwalt, Herr Rasner!) 

Denn es geht darum, ob die Bundesregierung die 
nötige Sorgfalt hat walten lassen oder nicht. 

(Abg. Rasner: Dieses Theater paßt mir 
nicht! Denn er macht Theater und nicht 

Parlament!) 

— Gut, wir sind uns einig, Herr Rasner. Wenn es 
Ihnen nicht paßt, kann ich auch nichts machen. 

(Abg. Rasner: Das Theater paßt mir nicht, 
habe ich gesagt! Wir sind im Parlament! — 

Gegenrufe von der SPD.) 

Ich bin jetzt beim zweiten Punkt. Ich halte es 
nicht für gut, wenn das ES-Referat seitenlang recher-
chiert und ermittelt, nicht etwa darüber, ob es Kor-
ruption gegeben hat, sondern darüber, was ein 
Journalist im Augenblick gerade recherchiert, was er 
bereits weiß und was er noch nicht weiß. Das ist 
nicht Sache eines Korruptionsreferats im Verteidi-
gungsministerium. 

(Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich bitte um etwas Ruhe für den Redner. 
Wir werden um so rascher vorwärtskommen, je ru-
higer wir alle Redner anhören. 

(Abg. Rasner: Das wäre ein Glück! — Ge-
genruf von der SPD: Wir waren vorhin 
sehr ruhig! — Abg. van Delden: Ihr habt 
auch nichts dagegen zu sagen gehabt!) 

Kern (SPD) : Wir haben eine Fülle von Beispie-
len, wo uns die Methode der Befragung, der Unter-
suchung und der Ermittlungen des Sonderreferats 
„Ermittlungen in Sonderfällen" nicht gefiel, etwa 
daß Leute, die zum HS 30 gehört wurden, nicht 
wußten, daß darüber Vermerke verfaßt wurden, 
die nachher an die Staatsanwaltschaft gingen, die 
nachher anderen gegenüber verwendet wurden, um 
eine andere Aussage herbeizuführen. 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Herr Kern, wis

-

sen Sie, wie in Ihrer Parteiführung ver

-

nommen wird? Haben Sie das einmal ge

-

hört?) 

— Das gehört nun wirklich nicht zum Thema, Herr 
Schulze-Vorberg. 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Ich meine nur 
ganz allgemein! Wie wäre es denn, wenn 
Sie einmal einen Stein in die eigene 
Scheibe schmeißen würden?! — Lebhafte 

Gegenrufe von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich bitte Sie, sich in geordnetem Verfahren 
zu Zwischenfragen zu melden. 

(Zuruf des Abg. Tamblé: Herr Schulze

-

Vorberg kriegt auch den 51! — Abg. van 
Delden: Das geht zu weit, Herr Präsident! 
Er verordnet Herrn Schulze-Vorberg den 
51; das geht zu weit! — Anhaltende Un

-

ruhe.) 
— Ich bitte rechts und links um Ruhe, damit der 
Redner weitersprechen kann. 
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Kern (SPD) : Wir haben auch zu der Frage Stel-
lung genommen, ob der Bundesrechnungshof in sei-
ner Arbeit behindert worden ist oder nicht. Hier nur 
ein Beispiel für meherere, die ich aufzählen könnte. 
Aber ich möchte Ihre Geduld nicht zu lange strapa-
zieren. 

(Händeklatschen bei der CDU/CSU.) 

Der Bundesrechnungshof hat sich jahrelang bemüht, 
die Akten der Becker-Kommission zu erhalten. Es 
ist ihm nicht gelungen. Er hat sie schließlich dann 
erhalten, aber eigentlich mehr oder weniger ohne 
Zutun des Verteidigungsministeriums, denn die Ak-
ten der Becker-Kommission wurden erst bei einer 
Durchsuchung durch die Staatsanwaltschaft Koblenz 
im Dienstzimmer eines Beamten im Verteidigungs-
ministerium wiederentdeckt. Bis dahin waren sie 
verschollen. 

(Hört! Hört! bei der SPD. — Abg. Dr. 
Süsterhenn: Darf ich gerade zu diesem 

Punkt eine Frage stellen?) 

— Ja. 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Stimmt es nicht, 
daß Beamte des Bundesrechnungshofes als Zeugen 
vor dem Untersuchungsausschuß ausgesagt haben, 
daß alles, was in diesen ihnen angeblich vorent-
haltenen Akten der Becker-Kommission drinstand, 
dem Rechnungshof schon längst bekannt war und 
von ihm in seinen Prüfungsfeststellungen bearbeitet 
und verarbeitet worden war? 

Kern (SPD) : Herr Kollege Süsterhenn, weder Sie 
noch ich haben eine Garantie dafür, daß die schließ-
lich im Jahre 1964, nachdem die Becker-Kommission 
1958 gearbeitet hat, dem Bundesrechnungshof zuge-
leitete Becker-Akte die tatsächliche und vollständige 
Akte gewesen ist. 

(Hört! Hört! und weitere lebhafte Zurufe 
von der CDU/CSU. — Abg. Rasner: Er lebt 

wirklich von Unterstellungen!) 

Wir haben im Zusammenhang mit dem Bericht 
nicht nur einseitig das ES-Referat kritisiert. Eine 
solche Kritik findet sich ebenfalls, wenn Sie 
die Freundlichkeit haben, das noch einmal nachzu-
lesen, in den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
akten. Auch dort ist bei der Vernehmung von Herrn 
Schnell dessen Methode kritisiert, daß nicht fest-
stellbar ist, ob Akten vollständig sind oder nicht, 
ob Akten ausgesondert worden sind oder nicht. Ich 
möchte hier nur aus der Akte der Staatsanwalt-
schaft zitieren, damit Ihnen das etwas deutlicher 
wird. Dort heißt es — 

(Zuruf des Abg. Dr. Schulze-Vorberg) 

das hat Herr Schnell vor der Staatsanwaltschaft 
ausgesagt; ich entnehme das dem Bericht der Staats-
anwaltschaft —, er nehme an, daß einige Unter-
lagen zu irgendeiner Zeit von der Registratur aus-
gesondert worden seien. Auch halte er für nicht 
völlig ausgeschlossen, daß Aktenteile unter Um-
ständen verloren gegangen seien. Wenn also das 
ES-Referat solche Aussagen macht, dann, glaube 

ich, dürfen Sie mir das nicht übelnehmen, wenn ich 
solche Aussagen wiederhole. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Abgeordneter 
Kern, gestatten Sie dazu eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Süsterhenn? 

Kern (SPD): Bitte! 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Stammt das, was 
Sie da verlesen haben, etwa aus einem Aktenver-
merk der Bonner Staatsanwaltschaft, den diese hin-
ter dem Rücken des Herrn Schnell angefertigt hat, 
ohne ihn zur Unterschrift vorzulegen? 

(Abg. Wienand: Hört! Hört!) 

Kern (SPD) : Er stammt aus der Abschlußschrift 
der Staatsanwaltschaft, wo also die Zeugenaussage 
Schnell in diesem Punkt abschließend so gewürdigt 
worden ist. 

(Abg. Rasner: Keine Antwort! — Gegen

-

ruf des Abg. Dr. Tamblé: Sie haben sie 
nicht verstanden, aber es war eine gute 

Antwort!) 

Meine Damen und Herren, die Untersuchungen 
des Untersuchungsausschusses hatten die Aufgabe 
— jedenfalls haben meine Fraktionskollegen das 
so angesehen —, daß dort, wo der Bürger in die-
sem Staat den Eindruck hat, daß etwas vertuscht 
werden soll, das Parlament verpflichtet ist, Trans-
parenz zu schaffen, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aber nicht mit 
unbewiesenen Behauptungen!) 

einfach deswegen, weil in der Demokratie die In-
formation zu den wesentlichen Prinzipien gehört. 
Wir haben das Mögliche getan, um hier aufzu-
klären. Sicher ist vieles nicht aufklärbar geblieben. 

Und weil Sie, Herr Kollege Süsterhenn, die Frage 
an mich gestellt haben, ob ich nun tatsächlich ge-
sagt hätte, was diese Bestechungsgelder anlange, 
so sei das ein Freispruch mangels Beweises oder 
zweiter Klasse, möchte ich das jetzt bestätigen: Ja, 
der Meinung bin ich. Im Volksmund — da Sie ja 
nun als Partei sozusagen in der Rolle des Ange-
klagten gewesen sind — würde ich sagen: Ange-
klagter, Sie sind freigesprochen; machen Sie so 
etwas nicht wieder! 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD und FDP. 
— Gegenrufe von der SPD. — Oh-Rufe, 
Lachen und lebhafte Zurufe bei der CDU/ 

CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Moersch. 

Moersch (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Süsterhenn hat in einer 
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Moersch 
über einstündigen Rede hier die Pflichtverteidigung 
der Bundesregierung und seiner Partei übernommen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wieso Pflicht

-

verteidigung?) 

Er hat dabei allerdings gelegentlich eine Art Con-
férence gegeben, die ich im Ausschuß sehr oft an 
ihm geschätzt habe, die aber sicherlich bei diesem 
Gegenstand manchmal nicht ganz passend gewesen 
ist. Das soll an meiner Wertschätzung für Herrn 
Professor Süsterhenn nichts ändern; ich stelle es hier 
lediglich fest. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Ich bestätige dasselbe 
an Ihre Adresse!) 

— Danke schön! 

Herr Professor Süsterhenn, Sie haben davon ge-
sprochen, daß sich der Bericht auf Nebenkriegs-
schauplätzen begeben habe. Ich möchte Ihnen hier 
eines sagen. Die Gesamtumstände, die wir hier zu 
untersuchen hatten, können Sie nicht in Einzeltatbe-
stände auflösen. Diese Gesamtumstände sind leider 
— auch das muß ich hier feststellen — äußerst du-
bios geblieben. Diese dubiosen Gesamtumstände ha-
ben überhaupt zu der Notwendigkeit dieses Unter-
suchungsverfahrens geführt. Wenn die Bundesregie-
rung die Untersuchungen des Rechnungshofes früher 
in einer anderen Weise unterstützt hätte, wenn diese 
Untersuchungen nicht mindestens verzögert worden 
wären, hätten wir uns vielleicht die Mühe dieses 
Untersuchungsverfahrens ersparen können. 

(Sehr richtig! bei der FDP.) 

Sie haben es sich selbst zuzuschreiben, daß im Jahre 
1969 die Gegenstände der Jahre 1956, 1957, 1958 und 
sogar noch 1955 untersucht werden mußten. 

(Abg. van Delden: Da waren Sie aber auch 
in der Regierung!) 

— Herr van Delden, Sie irren schon wieder einmal. 
Wir sind 1956 wenige Tage, bevor die Einführungs-
verfügung für diesen Panzer von Herrn Staatssekre-
tär Rust gegeben wurde, aus der Bundesregierung 
ausgeschieden. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Nur zum Teil!) 

Was hier geschehen ist, haben Sie von der CDU/CSU 
ganz allein zu vertreten. Das nimmt Ihnen kein 
Mensch in diesem Lande ab. • 

(Abg. van Delden: Später waren Sie aber 
wieder in der Regierung! — Zuruf von der 
CDU/CSU: So schwach waren Sie noch nie!) 

— Als wir wieder in die Regierung kamen, war ge-
rade jemand dabei, diesen Panzer einigermaßen 
fahrbereit zu machen. Insofern haben wir Freien De-
mokraten diese Periode ausgelassen, in der Sie den 
großen Ärger verursacht haben. Das möchte ich ganz 
klar sagen. 

Ich möchte zu den persönlichen Dingen, die Sie 
gesagt haben, Herr Professor Süsterhenn, nur eine 
Anmerkung machen. Ich wundere mich einfach dar-
über, daß Sie es für notwendig hielten, diesen Fall 
in solcher Breite ins Persönliche zu bringen. Wir 
hatten damals im Ausschuß beschlossen — ich habe 
das vorhin schon erwähnt —, daß wir möglichst  

wenig von persönlichen Gegenständen Gebrauch 
machen wollten, und zwar im Interesse des An-
sehens des ganzen Parlaments. Sie haben hier per-
sönliche Bemerkungen z. B. über Honorierungen, die 
von Zeitungen geboten worden sind, gemacht. Dem 
wäre natürlich der Vollständigkeit halber noch eini-
ges hinzuzufügen. Zu dieser Vollständigkeit gehört 
z. B. die Frage, wer denn Frau Dattendorfer 1953 
honoriert hat, als sie für die Wahlwerbung der CDU 
den „Brief an die deutsche Frau" verfaßt hat. Ist das 
vielleicht aus dem Titel 300 honoriert worden? Diese 
Frage müssen Sie sich dann auch gefallen lassen. 

(Lachen.) 

Ich könnte die Reihe fortsetzen. Meine Damen und 
Herren, wenn Sie Lust haben, sich auf dieses Feld zu 
begeben, — ich bin dazu bereit, aber ich möchte es 
damit jetzt bewenden lassen, weil ich glaube, daß 
es im Grunde niemandem nützt. Die Praktiken, die 
Sie dort angewandt haben, gehören hoffentlich der 
Vergangenheit an. Wir haben diese Dinge inzwi-
schen in diesem Hause ja etwas geändert. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordne-
ter Moersch, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten van Delden? 

Moersch (FDP) : Bitte schön! 

van Delden (CDU/CSU) : Herr Kollege Moersch, 
kann ich nach diesen Ausführungen, die Sie hier ge-
macht haben, annehmen, daß Sie die Zeugin Frau 
Dattendorfer in allen Punkten für glaubwürdig hal-
ten? 

Moersch (FDP) : Nein, Herr van Delden. Ich habe 
es im Bericht sehr genau abgegrenzt. Meine Mei-
nung dazu ist in diesem Bericht niedergelegt. Ich 
habe dem nichts hinzuzufügen. Ich pflege solche Be-
richte auf Grund von Unterlagen zu schreiben. Aber 
auch Ihre Kollegen — Herr van Delden, Sie waren 
bei diesen Gesprächen nicht immer dabei — haben 
ja noch über einige Dinge gesprochen, bei denen die 
Zeugin für Sie früher offensichtlich eine recht glaub-
würdige Mitarbeiterin gewesen ist. Ich möchte hier 
an die Aussage von Herrn Dr. Heck erinnern. Lesen 
Sie bitte einmal nach, was er vom Wahlkampf 1953 
über ihre Zuverlässigkeit gesagt hat. Dann können 
Sie sich doch nur wundern, daß Ihre Kollegen selbst 
es für notwendig befunden haben, hier in der Ver-
gangenheit herumzustochern. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wir haben den 
Unterschied zu Herrn Kern gemerkt und 
registriert. — Abg. Dr. Schulze-Vorberg 

meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

— Entschuldigen Sie bitte, ich möchte jetzt an die-
sem Punkt fortfahren. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Der Redner möchte 
fortfahren. Das ist sein gutes Recht, Herr Abgeord-
neter Schulze-Vorberg. 
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Moersch (FDP) : Ich hatte mir nicht vorgenom-
men, dieses Thema weiter zu verfolgen. Sie haben 
die Sache aufgebracht. Dann müssen Sie aber auch 
vollständig berichten. Dann müssen Sie auch Ihre 
angesehenen Bundestagskollegen zitieren, die z. B. 
die Zuverlässigkeit dieser Zeugin ausdrücklich im 
Ausschuß dokumentiert haben, allerdings bevor sie 
wußten, daß die Zeugin selber im Ausschuß aus-
sagen würde. Das möchte ich noch hinzufügen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage oder lehnen Sie Zwischenfragen 
grundsätzlich ab? — Sie gestatten eine Zwischen-
frage? 

Moersch (FDP): Herrn Süsterhenn, ja! 

(Heiterkeit.) 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Ist es richtig, Herr 
Kollege Moersch — so mußte ich Sie nämlich ver-
stehen —, daß der Kollege Heck, als er als Zeuge 
vor dem Ausschuß vernommen wurde, ganz gene-
rell sozusagen eine Begutachtung über die mensch-
liche Vertrauenswürdigkeit und charakterliche Qua-
lität der Zeugin abgegeben hat, 

(Zuruf von der SPD) 

oder hat der Kollege Heck lediglich erklärt, sie habe 
einige schriftsstellerische Reklame-, Propaganda-
arbeiten ordentlich erledigt? 

(Zuruf von der SPD: Das erste!) 

Bezog sich das auf das erste — die generelle Per-
sönlichkeit — oder auf einige Wahlkampfbeiträge 
und Artikelchen? 

Moersch (FDP) : Herr Professor Süsterhenn, ich 
hatte gar nicht für möglich gehalten, daß Sie in die-
ser späten Abendstunde Haare noch so fein zu spal-
ten wissen. 

(Abg. Rasner: Ach, das liegt an Herrn Kern! 
— Abg. Dr. Süsterhenn: Eine „Kern

-

spaltung" !) 

In Wahrheit ist es doch so, daß Herr Heck uns be-
stätigt hat, sie sei im Wahlkampf 1953 — und offen-
bar auch noch später — eine zuverlässige Mitarbei-
terin der Bundesgeschäftsstelle der CDU gewesen. 
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Dr. Schulze

-

Vorberg: Gibt es nicht auch bei Ihrer Partei 
Leute, bei denen sich die Meinung ihrer 

Partei über sie geändert hat?) 

— Herr Kollege Schulze-Vorberg, wir sind dem 
Wandel der Zeit unterworfen, und Sie am allermei-
sten. Denn ich habe Sie doch kennengelernt, als Sie 
Mitglied der SPD gewesen sind. 

(Heiterkeit.) 
Im Jahre 1948/49. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schulze-Vorberg. — 
Weitere Zurufe.) 

— Natürlich! Das haben Sie mir selber damals be-
kundet. Das müssen Sie doch mal zugestehen. — 

Herr Kollege von Merkatz, ich habe den Zuruf nicht 
provoziert. Es liegt ja im Ermessen eines Kollegen, 
über seine Vita hier Auskünfte geben zu lassen. 

Ich möchte ganz klar sagen: Dieser Untersuchungs-
ausschuß — — 

(Zuruf des Abg. Dr. Schulze-Vorberg.) 

— Das ist eine Tatsache! Das haben Sie damals 
gesagt. Sie sind von Herrn Dr. Högner, dem damali-
gen Ministerpräsidenten der SPD in Bayern, in den 
Bayerischen Rundfunk als Korrespondent nach Bonn 
gebracht worden 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Das ist ja Un

-

sinn!) 

und haben sich uns gegenüber als Sozialdemokrat 
ausgegeben. 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Das ist doch Un

-

sinn, was Sie da sagen!) 

— Selbstverständlich, das haben Sie gemacht. 

(Heiterkeit. — Anhaltende Zurufe.) 

Sie müssen schon Antworten entgegennehmen, wenn 
Sie Fragen stellen. 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Unsinn ist das, 
was Sie sagen!) 

— Dann nehme ich das zur Kenntnis, daß das nicht 
stimmt. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Ein neuer „Neben

-

kriegsschauplatz"! — Abg. Dr. Schulze

-

Vorberg: Unsinn ist das, was Sie sagen!) 

— Einverstanden; gut. Wir können es dabei bewen-
den lassen. 

(Zurufe.) 

— Ich leide unter Verschiedenem, aber unter 
schlechtem Gedächtnis leide ich im allgemeinen 
nicht; das möchte ich nur hinzufügen. 

Ich möchte hier betonen, daß für mich dieser 
Untersuchungsausschuß und dieser Bericht als Er-
gebnis doch ein demokratisches Lehrstück war. Ich 
darf auf das hinweisen, was Herr Kollege Kern aus-
geführt hat. Es ist falsch, zu sagen, daß bei solchen 
Untersuchungen der Staat Schaden leide. Es ist rich-
tig, zu sagen, daß der Staat Schaden leidet, wenn 
solche Dinge nicht untersucht werden. Es ist in der 
Demokratie notwendig, das zu tun, 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

und es ist in dieser Demokratie notwendig, daß das 
Parlament von seinem Kontrollrecht Gebrauch macht 
und es in Anspruch nimmt. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Deshalb haben wir ja 
auch für den Untersuchungsausschuß ge

-

stimmt!) 

Es wäre besser, Herr Kollege Süsterhenn, wenn Sie 
in diesem Falle weniger in die Rolle des Pflicht-
verteidigers geschlüpft wären. Das wäre meiner An-
sicht nach für das Parlament besser gewesen. Sie 
hätten trotzdem hier Ihre Meinung sagen können. 

Es ist hier eine Reihe von begründeten Vorwürfen 
zu erheben gewesen. Ich will sie nicht noch einmal 
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aufzählen: die Verletzung der Sorgfaltspflicht, die 
haarsträubende Art, wie man Anfragen haarscharf 
neben der Fragestellung beantworten kann, und 
vieles andere mehr, was eben doch ein Stück Täu-
schung des Parlaments gewesen ist. Das kann man 
nicht hinwegdiskutieren. — Wie es gemeint ge-
wesen sein mag, ist ganz egal. Die Tatsache, daß 
hier ganz wesentliche Leute von einem Schaden ge-
sprochen haben, die Tatsache, daß dieser Schützen-
panzer doch eine Alternative hatte, die man eben 
nicht verfolgt hat, daß Ihre Gutachter, die Sie hier 
zitiert haben, alle interessengebunden gewesen 
sind — das geht doch aus den Akten eindeutig 
hervor — und daß deswegen ihr Wert von Anfang 
an relativiert gewesen ist. 

(Zuruf von der SPD: Genau richtig!) 

Sie müssen doch die Aussagen auch nach der Inter-
essenlage der einzelnen werten und nicht nur nach 
dem Dienstrang, den sie im Augenblick auf den 
Achselstücken tragen. 

(Abg. Damm: Das gilt aber auch für Schau

-

felberger und andere!) 

— Sicher gilt das für alle, Herr Damm. Aber die 
Frage ist doch, wie ich z. B. einen angesehenen Kon-
strukteur werten muß, wie ich einen Unterneh-
mer werten muß, der uns sagt: „Jawohl, man 
braucht sechs Jahre für die Entwicklung." Und Sie 
haben doch sechs Jahre gebraucht, Sie haben doch 
nicht nur drei Jahre gebraucht. Am Ende haben 
doch die Sachverständigen recht behalten, die das 

I  für Utopie erklärt haben, was Sie in einem Mut 
zum Risiko damals getan haben. Ich würde sagen, 
es war damals nichts als schierer Übermut. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

— Sie haben doch versucht, dem deutschen Volk 
und der Welt weiszumachen, Sie könnten dank 
deutschem Genie in drei Jahren eine 500 000-Mann-
Armee aus der Erde stampfen. Das ist schon bei 
Schillers Jungfrau von Orléans danebengegangen, 
das ist erst recht hier danebengegangen. 

(Heiterkeit. — Abg. Dr. Schulze-Vorberg: 
Sie haben ein gutes Gedächtnis! — Zuruf 
von der SPD: Aber die haben damals kei

-

nen Schulze-Vorberg gehabt!) 

— Das war ihr Fehler, wahrscheinlich. 

(Heiterkeit.) 

Es ist doch wahr, daß die Justiz sich behindert 
gefühlt hat, daß die Staatsanwaltschaft sich behin-
dert gefühlt hat vom ES-Referat des Verteidigungs-
ministeriums. Lesen Sie es doch einmal nach! Es ist 
doch wahr, daß die Beamten des Rechnungshofes 
wiederholt Schwierigkeiten hatten bei der Vorlage 
des Berichtes, daß der Große Senat den Bericht zu-
rückgewiesen hat, daß es zwei Jahre gedauert hat, 
bis sie durchgekommen sind. Es ist doch wahr, daß 
es Aktenvermerke gibt, in denen Herr Hopf doku-
mentiert hat, daß er sich mit der Sache befaßt hat, 
nachdem er uns gegenüber einen anderen Eindruck 
erweckt hatte, wobei ich offenlassen will, ob er 
Einfluß genommen hat. Aber befaßt hat er sich 
damit. Das konnten Sie doch alles nachlesen. 

Meine Damen und Herren, daß Sie hier in die-
sem Falle so aufgetreten sind und daß das so lange 
gedauert hat, ,hat Herr Professor Süsterhenn zum 
Schluß erklärt. Unfreiwillig, würde ich sagen. Er 
hat nämlich seine Partei wiederum mit dem Staats-
interesse identifiziert. Ich möchte Sie dringend bit-
ten:  tun  Sie der Demokratie in Deutschland einen 
Gefallen und lassen Sie als Partei diese Indentifika-
tion mit dem Staat, den Sie dann jeweils feststellen 
und von dem Sie sagen, wer das eigentlich ist. 

(Lebhafter Beifall bei der FDP und bei der 
SPD.) 

Was hier den demokratischen Staat festigt, ist 
allein die Klarheit und die Wahrheit und die Offen-
heit, mit der diskutiert wird. Das halte ich für not-
wendig 

(Beifall bei der FDP und bei der SPD) 

und nicht die Methode: Wir kehren das ein bißchen 
unter den Teppich, weil es vielleicht der NPD oder 
sonst jemandem nützen könnte. Denen nützt eine 
unklare Atmosphäre, aber Klarheit nützt der Demo-
kratie. 

(Abg. van Delden: Und Fairneß!) 

Vor allem eines müssen Sie in diesem Fall tun. 
Sie müssen diese allgemeinen Verdächtigungen da-
durch aus der Welt räumen, daß Sie klar sagen, wer 
verantwortlich war. Es gibt 3000 Beamte in dem 
Ministerium. Da kann man nicht von d e m Mini-
sterium sprechen. Da muß man sagen, wer gemeint 
war. Deswegen haben wir den Bericht verfaßt, damit 
die vielen korrekten Beamten und Offiziere nicht 
weiterhin mit verdächtigt werden konnten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Es ist für mich geradezu überraschend, in welcher 
Art hier plötzlich diskutiert wurde, nachdem ich in 
diesem Ausschuß jahrelang wirklich eine Kollegiali-
tät erlebt habe. Das möchte ich ganz besonders den 
Kollegen von Merkatz und Süsterhenn hier beschei-
nigen. Es ist doch wirklich ein Wunder gewesen, 
daß wir überhaupt in einem Ausschuß bei einem 
solchen Gegenstand so weit gekommen sind. Ich 
bedaure ein wenig, Herr Kollege Süsterhenn, daß 
Sie diese lange Rede hier verlesen haben, die doch 
in manchen Punkten Ihren wirklichen Ansichten 
eigentlich gar nicht entsprechen kann. Das ist für 
mich etwas, was mir noch nicht ganz eingeleuchtet 
hat. 

Ich möchte hier noch einen Zusatz machen. Als 
diese ganzen Dinge entstanden, meine Herren und 
Damen von der CDU/CSU, da waren Sie im Voll-
besitz Ihrer Stärke,. da hatten Sie 1956 das ganze 
Wirtschaftswunder als Erfolg im Rücken. Da hatten 
Sie den Juliusturm. Da wußten Sie im Augenblick 
noch gar nicht, was Sie mit dem Geld anfangen soll-
ten. Da waren Sie gerade dabei, den „Kuchenaus-
schuß" zu bilden. Da kam es natürlich für Sie gar 
nicht darauf an, einmal 200 Millionen DM nach Eng-
land vorauszuzahlen und auf die Zinsen zu ver-
zichten. Das ist doch auch geschehen. Kein Mensch 
weiß, wo die Zinsen geblieben sind. Da waren Sie 
doch sicher, daß Sie 1957 ganz groß herauskommen 
würden. Da kam es auf Kleinigkeiten in der Sorg- 
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faltspflicht gar nicht so sehr an. Heute sieht sich 
das natürlich anders an, zugegeben. Aber damals 
haben Sie gedacht: Die Zeit wird mit uns sein, und 
die Dinge werden verrauschen, am Ende wird kein 
Mensch mehr davon reden. Aber dann kamen so ein 
paar Esel aus dem Journalismus und haben das 
Gras abgefressen, das gerade darübergewachsen 
war. So ist es doch in Wahrheit gewesen. Deswegen 
müssen wir heute über diese Dinge noch einmal 
reden. 

Es ist eben die Sorgfaltspflicht verletzt worden. 
Sie haben es sich zu leicht gemacht. Sie haben unse-
ren Verbündeten weisgemacht, man könne das, weil 
man Deutscher sei, fabelhaft organisieren. Jetzt stel-
len wir fest, daß wir genauso tüchtig und genauso 
wenig tüchtig sind, wie es alle in der Welt waren, 
die es uns von Anfang an nicht so ganz geglaubt 
haben, die aber unserer eigenen Propaganda mit 
zum Opfer gefallen sind. Ich will die lange Liste der 
Merkwürdigkeiten in diesem Falle nicht weiter auf-
zählen. Herr Kollege Kern hat einige genannt, ich 
habe vorhin in der Zwischenfrage einige genannt. 
Sie wissen, daß es mit den Akten in diesem Hause 
immer schon schwierig gewesen ist und daß ge-
legentlich offensichtlich unbefugt Fotokopien auch 
in Büros vorgenommen worden sein müssen. Diesen 
Eindruck haben wir jedenfalls aus dem ganzen Ver-
fahren und seinem Verlauf gewonnen. 

Ich möchte zum Schluß nur fragen: war es eigent-
lich nützlich, daß wir das gemacht haben? Diese 
Frage muß man sich doch stellen, wenn man sich 
zweieinhalb Jahre mit einer solchen Materie befaßt 
hat und eigentlich besser einiges andere in diesem 
Hause gemacht hätte, was für die Zukunft sicher 
sehr wichtig gewesen wäre. Diese Frage müssen wir 
uns stellen. Ich glaube, daß es doch die Mühe ge-
lohnt hat — trotz allem, was am Ende unklar blei-
ben mußte, und obwohl man nicht eindeutig sagen 
konnte: Es kann nur so oder so gewesen sein. 

Aus diesem Verfahren sind Lehren für die Zukunft 
zu ziehen. Wir haben hier schließlich ein Lehrstück 
für die Demokratie schreiben müssen. Wir haben 
jetzt die Konsequenz zu ziehen und zu sagen: es darf 
künftig nicht mehr so sein, daß der Rechnungshof 
der Regierung untersteht, sondern das Parlament 
muß die Möglichkeit haben, den Rechnungshof in 
Untersuchungen einzuschalten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP.) 

Dann können wir uns diese große Arbeit sparen. 
Dann wissen wir schneller als bisher, wo wir dran 
sind. Wir müssen einen Untersuchungsstab in die-
sem Hause haben. Was mußten wir denn alles 
machen, und welcher Front von Mitarbeitern auf der 
anderen Seite haben wir gegenübergestanden?! 

(Abg. van Delden: Das geschieht aber 
überall!) 

— Herr van Delden, richtig. Aber das sind Kon-
sequenzen, die zu ziehen sind. Sonst ist dieses Par-
lament nichts als eine von der Regierung degradierte 
Einrichtung. Das möchte ich jedenfalls der Demo-
kratie in Deutschland nicht weiter angetan haben. 
Das ist doch die Gefahr. 

Es ist auch die Frage: welche Konsequenzen wer-
den eigentlich in einem großen Ministerium gezo-
gen, nachdem dem Ministerium bescheinigt werden 
mußte, daß es doch ziemlich mit Schlamperei geleitet 
worden sei? Das ist ziemlich deutlich die Über-
setzung dessen, was im Bericht des Rechnungshofes 
stand, und die Erkenntnis, die wir auch aus den 
Untersuchungen haben. 

Ich möchte noch eines fragen: Hat es sich gelohnt? 
Wenn ja,  dann nur, wenn von uns allen die Folge-
rungen daraus gezogen werden, daß eben jede Art 
der Erweckung eines Anscheins, man gehe mit dem 
Staatswohl leichtfertig um, künftig unterbleibt. Es 
hat sich vor allem dann gelohnt, wenn es uns mit 
der Art der Untersuchung gelungen ist, diejenigen 
Beamten in ihrem Mut zum eigenständig-verantwort-
lichen Handeln zu stärken, die bisher der Meinung 
gewesen sind, daß derjenige, der in diesen Ämtern 
für Recht und Ordnung sorgen will., am Ende der Be-
trogene sein könne. Es ist doch bezeichnend, wie 
viele Beamte zu ihrem eigenen Schutz bei bestimm-
ten Weisungen Aktenvermerke angelegt haben, die 
sie uns Jahre später auf den Tisch gelegt haben. Es 
ist bezeichnend, daß diese Beamten nicht die Mög-
lichkeit hatten, auf dem normalen Dienstweg ihre 
Vorstellungen durchzubringen, daß sie nicht richtig 
angehört worden sind, daß sie im Grunde damit 
rechnen mußten: Wenn ich hier für eine saubere Art 
der Abwicklung sorge, dann kann es mir passieren, 
daß ich in meinem Leben nie mehr befördert werde. 
Ob das so war, weiß ich nicht; es war jedenfalls der 
Eindruck, den sehr viele Beamte gehabt haben. 

Meine Damen und Herren vom Parlament hier ins-
gesamt, ich muß Ihnen sagen: sorgen wir dafür, daß 
wir nicht noch einmal einen solchen Untersuchungs-
ausschuß machen müssen, sorgen wir dafür, daß 
künftig diejenigen in diesem Land etwas mehr Mut 
haben, die für Sauberkeit eintreten und das Zwie-
licht beseitigen wollen! 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Vizepräsident Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Stücklen. 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe Herrn 
Kollegen Süsterhenn eine Frage gestellt, die im gan-
zen Saal verstanden wurde. Herr Kollege Süster-
henn, Sie haben erklärt, Sie seien für die Beantwor-
tung nicht zuständig. Inzwischen haben zwei Ver-
treter gesprochen, die für die Beantwortung dieser 
Frage zuständig sind. Sie haben diese Frage nicht 
beantwortet. 

Aus diesem Grunde möchte ich folgende Erklä-
rung abgeben, und ich möchte sie mit Nachdruck ab-
geben, weil ich eines aus der Welt schaffen möchte: 
daß eine für uns unerträgliche Diffamierung im 
Raume bleibt. 

Der Ausschußbericht ergibt klar, daß sich der da-
malige Bundesminister der Verteidigung tatkräftig 
eingesetzt hat, um der Schwierigkeiten des HS 30 
Herr zu werden. Trotzdem hat sich die Ausschuß- 
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mehrheit bemüßigt gefühlt, mißt ihrem Bericht eine 
parteipolitische Privatjustiz zu üben. 

(Zurufe von der SPD.) 

Sie hat versucht, den damaligen Bundesminister 
der Verteidigung mit der Behauptung zu diffamie-
ren, er habe 1958 auf 2 von 28 Fragen unwahre Ant-
worten erteilt. 

Der Tatbestand ist folgender. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Dann gehen Sie hier rauf und widerlegen Sie 
diesen Tatbestand, Herr Kollege Kaffka. 1. Der da-
malige Bundesminister der Verteidigung hat die im 
Bundestag gestellte Frage, ob sich Dr. Lenz bei den 
Vertragsvorbereitungen gegenüber dem Bundes-
ministerium der Verteidigung beteiligt habe, mit 
Nein beantwortet. Er hatte diese Frage durch per-
sönliche Nachforschungen geklärt und dabei fest-
gestellt, daß Dr. Lenz sich gegenüber dem Bundes-
minister der Verteidigung nicht beteiligt hatte. Er 
konnte daher nur mit Nein antworten. Fest steht 
heute auch nach Auffassung der Ausschußmehrheit, 
also des Gesamtausschusses, daß sich Dr. Lenz nicht 
beteiligt hatte. 

2. Die Frage nach dem Zweck der Becker-Korn-
mission hat der damalige Bundesminister der Ver-
teidigung auch nach Meinung der Ausschußmehr-
heit wahrheitsgemäß beantwortet. Nicht richtig soll 
lediglich sein Kommentar sein, es handle sich nicht 
um eine außergewöhnliche Maßnahme. Der Bericht 
der Ausschußminderheit weist schlüssig nach, daß 
dieser Kommentar den Tatsachen entsprach. 

Hier kann man nur eines folgern: Einige wenige 
haben unter mißbräuchlicher Benutzung der Funk-
tion des Untersuchungsausschusses geglaubt, mit un-
wahren Behauptungen auf ihre Art den Wahlkampf 
vorzeitig beginnen zu können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Sie haben sich selbst, der Institution des Unter-
suchungsausschusses und damit diesem Hohen Hause 
einen schlechten Dienst erwiesen. 

Hätte der damalige Bundesminister der Verteidi-
gung die Fragen so beantwortet, wie es die partei-
politische Mehrheit des Ausschusses nachträglich 
verlangt, hätte er wider besseres Wissen die Un-
wahrheit gesagt. Daß er es nicht getan hat, will sie 
ihm heute als Unwahrheit anrechnen. Dazu ist jeder 
Kommentar überflüssig. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schultz. 

Schultz (Gau-Bischofsheim) (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bin nicht Mitglied dieses Ausschusses gewesen, son-
dern bin einer der Abgeordneten dieses Hauses, die 
versucht haben, sich in 24 Stunden einen Überblick 
über das zu verschaffen, was hier auf diesen Seiten 
dargelegt worden ist. Ich kann deswegen zu solchen 
intimen Feststellungen, wie sie eben Herr Stücklen  

getroffen hat, keine Stellung nehmen. Ich kann 
weder sagen, ob sie richtig, noch sagen, ob sie falsch 
sind. Das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe 
hier als Abgeordneter dieses Hauses an. 

(Zuruf von der SPD: Im Zweifel immer 
falsch!) 

Ich möchte in der gebotenen Kürze nur noch auf 
einige Dinge hinweisen, von denen ich meine, daß 
sie eigentlich behandelt werden müßten und in einer 
sehr viel breiteren Form hätten behandelt werden 
müssen als wir es bisher gehört haben. 

Ich spreche hier natürlich als Mitglied des Ver-
teidigungsausschusses, dem ich inzwischen lange 
genug angehöre, und möchte von dieser Seite her zu 
diesem Untersuchungsausschuß und dem Ergebnis 
einige Bemerkungen machen. 

Zunächst einmal: Hat es Mängel im organisatori-
schen Bereich gegeben oder nicht? Ich würde Ihnen, 
meine Damen und Herren, doch empfehlen, auf 
Seite 41 rechts unten des Berichts zu lesen, was 
Herr Verteidigungsminister Strauß, der heutige 
Finanzminister, vor dem 1. Untersuchungsausschuß 
gesagt hat — ich zitiere —: 

Ich habe meinen Herren schwere Vorwürfe ge-
macht, daß sie bei der Vorgeschichte, bei der 
Auswahl, bei der Vertragsgestaltung Fehler be-
gangen hätten. .. . 

Ich darf Sie nun — es handelt sich darum, was 
für Lehren man aus diesem Bericht ziehen kann — 
auf Seite 42 verweisen, wo über Nähring — das 
scheint nach der Aufzählung der Zeugen hinten einer 
zu sein, der heute noch im Ministerium tätig ist 
— links steht: 

Nähring betonte, „es ist auch wie heute im 
Ministerium: die Aufgabengebiete sind hübsch 
getrennt und koordiniert wird nur manch- 
mal" ... 

Ich muß sagen, daß auch ich das unterstreichen 
kann. Es scheint mir eine wichtige Feststellung zu 
sein; denn wenn Sie im Verteidigungsministerium 
einer Sache nachgehen, werden Sie nie jemand er-
wischen, der in der Tat für etwas verantwortlich ist, 
im guten oder im schlechten Sinne. Verantwortlich 
ist immer nur die politische Führung, und weil 
eben immer nur die politische Führung praktisch ge-
faßt werden kann, wird dann alles darauf umkon-
struiert, daß man einen weiter unten nicht mehr 
fassen können darf, weil nämlich dann die Sorg-
falts- oder die Fürsorgepflicht des Vorgesetzten da-
durch in Frage gestellt würde. 

Also meine Meinung: Dieses Ministerium ist auch 
heute noch reorganisationsbedürftig. 

(Abg. van Delden: Sehr richtig!) 

Es hat keinen Sinn, daß der Staatssekretär praktisch 
als der Mann dasteht, über dessen Tisch alles gehen 
muß; denn gerade dann können Sie Verantwort-
lichkeiten nicht mehr feststellen. Wann wird sich 
dieses Ministerium endlich dazu durchringen, Ver-
antwortung zu delegieren, dann aber auch klarstel-
len, wer für was verantwortlich ist? 
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Die Ausführungen, die Herr Kollege Kern zum 

ES-Referat gemacht hat, möchte ich auf Grund mei-
ner persönlichen Kenntnis mancher Dinge hundert-
prozentig unterstreichen. Dieses ES-Referat ist eine 
komische Einrichtung; das hat nichts mit den Men-
schen zu tun, die in ihm tätig sind, sondern ist ein-
fach von der Sache her zu sehen. Es ist, wie in dem 
Schriftlichen Bericht steht, „zuständig und geeignet, 
den Hinweisen nachzugehen". Das, was dazu hier 
in dem Bericht gesagt worden ist, ist mir viel zuviel. 
Ich bin der Meinung, daß dieses Referat ein Zwit-
terdasein zwischen einer staatsanwaltschaftlichen 
oder polizeilichen Untersuchungsstelle im Ministe-
rium und der dafür eigentlich zuständigen Staats-
anwaltschaft führt. Es geht weit über seinen Aufga-
benbereich hinaus, der hier so definiert worden ist, 
daß es „zuständig und geeignet" sei, Hinweisen 
nachzugehen. Das ES-Referat betätigt sich praktisch 
als Ermittlungsorgan. 

Ich frage mich nur: Wird hier immer in der rich-
tigen Richtung ermittelt, 

(Abg. Moersch: Sehr richtig!) 

oder werden hier nicht die Gewichte verschieden 
schwer verteilt? Mancher, gegen den eigentlich er-
mittelt werden sollte, ist auf der Waage plötzlich 
oben, und der andere, bei dem es eigentlich gar 
nicht notwendig gewesen wäre, sitzt ganz unten und 
kommt auch nicht mehr heraus. 

(Zustimmung des  Abg. Moersch.) 

Ich bin der Meinung, daß im Ministerium — das 
ist eine Regierungsangelegenheit — die Aufgaben-
stellung bezüglich dieses Referats einer sorgfältigen 
Prüfung bedürfte. 

Ich bin weiter der Meinung, daß die Vorwürfe, 
die mein Kollege Moersch hier erhoben hat und 
die ich gar nicht wiederholen will, daß nämlich das 
Ministerium die Möglichkeit der Aufhellung und 
Aufklärung aller Dinge, die in Frage gestanden 
haben, verhindert oder zumindest verzögert hat, 
durchaus richtig sind. Sie können das gar nicht weg-
wischen. Das kann auch gar nicht durch die Rede 
des Herrn Professors Süsterhenn weggewischt wer-
den; denn zu diesem Bericht sagt die Minderheit 
— ich zitiere —: 

Bei der Vorbereitung der Verträge und bei 
Vertragsabschluß sind sicher nicht alle Mög-
lichkeiten genutzt worden, die unter normalen 
Umständen bei geordnetem Ablauf des Ge-
schehens hätten genutzt werden können. 

Weiter wird gesagt: „... kann von einer schuld-
haften Verletzung der Sorgfaltspflicht kaum die 
Rede sein." 

Ich betrachte diese Feststellung nur .als eine ab-
geschwächte Feststellung dessen, was praktisch im 
Mehrheitsbericht steht. 

(Abg. van Delden: Das liegt aber an der 
Organisation! — Abg. Dr. Süsterhenn: Und 

an den damaligen Verhältnissen!) 

Ich möchte auch noch auf eine Frage eingehen, die 
von Herrn Süsterhenn nur leicht angeschnitten 
worden ist: Wie steht es eigentlich mit der Trup-

penbrauchbarkeit, der Kriegsbrauchbarkeit, der 
Feldbrauchbarkeit dieses Fahrzeugs? Dazu geben 
in dem Bericht die Seiten 69 bis 72 Auskunft, in 
denen die Befragung der Herren von der Truppe, 
die mit diesem Fahrzeug zu tun haben, herausge-
stellt wird. Auf Seite 69 wird — das kann man 
eigentlich nur auf der Zunge zergehen lassen — 
die  Aussage eines Hauptmanns Liebig, 29 Jahre, 
technischer Offizier, zitiert. Ich will Ihnen diese 
Aussage nicht vorlesen. Dort wird dargelegt, war-
um dieses Fahrzeug eben nicht den Ansprüchen ent-
sprochen hat und auch heute noch nicht entspricht. 

Es heißt hier weiter: 

Nach Liebig meldete sich Otl Pein, Gruppen-
leiter Panzergrenadiere bei der Kampftruppen

-

schule II in Munsterlager: .. 

Er sagte: 

Ich glaube, der eben vernommene Zeuge hat 
manches falsch gesehen. Es spricht vielleicht 
die mangelnde Erfahrung daraus. ... 

Ich füge ein: Hauptmann Liebig, 29 Jahre, tech-
nischer Offizier. — Liebig fuhr fort: 

Man muß in dem ganzen Problem die Zeit 
sehen, in der der HS 30 ausgelegt wurde ... 

Das, meine Damen und Herren, begegnet mir aller-
dings sehr oft, daß in der Diskussion mit der Truppe 
draußen, wo der Abgeordnete den Soldaten gegen-
übersteht, ein junger Mann eine Beanstandung in 
irgendeiner Richtung feststellt und dann der über-
geordnete Mann sagt: Das sieht der nicht so richtig, 
da mangelt die Erfahrung. — Vorsicht damit! Wir 
sollten auch im Bereich der Soldaten nicht unbedingt 
immer nach dem Vorgesetzten schielen. 

Herr van Delden! 

van Delden (CDU/CSU) : Herr Kollege Schultz, 
Sie haben hier einen Offizier zitiert und in Ihrer 
letzten Bemerkung gesagt: Man soll nicht immer 
nach dem Vorgesetzten schielen. Darf ich Sie bitten, 
den Bericht über den Termin des Untersuchungsaus-
schusses in Munsterlager einmal ganz durchzuse-
hen. Dort werden Sie feststellen, daß wir mehr Un-
tergebene gehört haben als die von Ihnen apostro-
phierten Vorgesetzten; und dann würden Sie viel-
leicht, noch dazu, weil Sie Fachmann sind, zu einem 
anderen Ergebnis kommen, als wenn Sie hier nur 
ein Zitat von einem Offizier erwähnen. 

Schultz (Gau-Bischofsheim) (FDP) : Herr Kollege 
van Delden, mir kam es darauf an, das Haus und 
die, die an dieser Geschichte Interesse haben — das 
sollten wir alle sein —, überhaupt einmal auf die 
entsprechenden Seitenzahlen hinzuweisen, wo sie 
etwas finden können, was eigentlich zu lesen not-
wendig wäre. 

(Abg. Lemmrich: Ich glaube, wir lesen das 
lieber ganz durch!) 

— Natürlich. Ich habe den Bericht in dieser Sache 
ganz durchgelesen, und ich habe vorhin auch Herrn 
Kollegen Süsterhenn zugerufen, er solle ganz zitie- 
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ren. Er zitierte den Generalmajor Dr. Schnell. Der 
nächste der Zeugen war Herr Hellwig. Es heißt im 
Bericht: 

Der Zeuge Hellwig äußerte auf die Frage, ob 
er der Meinung sei, „daß dem HS 30 auch heute 
noch recht schwerwiegende konstruktive Män-
gel anhaften, die das Fahrzeug als nicht taug-
lichen Schützenpanzer erscheinen lassen:" „Der 
Schützenpanzer ist bedingt brauchbar." 

Also auch hier sind zum Gesamtverständnis noch 
diese Zeugen in der Gegenüberstellung zu den an-
deren erforderlich. 

Meine persönliche Meinung ist die: Dieser HS 30 
ist ein brauchbares Ausbildungsfahrzeug und war 
immer ein nicht ganz brauchbares Kriegsfahrzeug. 
Das lag aber schon am Anfang der Konstruktion. 
Ich möchte wirklich wissen, auf welchen militä-
rischen Erfahrungen man gefußt hat, daß man das 
Aussteigen und Einsteigen in ein solches Fahrzeug 
nach oben über die Bordkante vorgesehen hat. Das 
hat es noch nie gegeben. 

(Abg. Moersch: Sehr richtig!) 

Nun, meine Damen und Herren, komme ich zum 
Schluß: Welcher Schaden ist 'entstanden? Hier be-
stehen ohne Zweifel gegensätzliche Auffassungen 
zwischen der Mehrheit und der Minderheit des Aus-
schusses. Man lese hier Seite 73 nach. Mir scheint 
es allerdings abenteuerlich zu sein, zu sagen: Ein 
Schaden ist nicht entstanden, weil Entwicklungsko-
sten eingespart worden sind. Gerade weil diese 
Entwicklungskosten eingespart worden sind, weil 
man hektisch gearbeitet hat, bar jeder militärischen 
Vernunft, deswegen ist ein erheblicher Schaden ent-
standen, und zwar dadurch, daß die Soldaten unse-
rer Bundeswehr kein Vertrauen in ihre Waffe ha-
ben können. Das muß hier im Zusammenhang mit 
diesem Bericht auch ausgesprochen werden können. 
Daß wir in dieser Hinsicht nicht noch weiteres er-
lebt haben, kann man eigentlich nur als Glück be-
zeichnen. 

Ich erinnere mich noch, wie seinerzeit in Berlin die 
Einführung des heutigen Jeeps beschlossen wurde. 
Damals erging sich der Kollege Schmidt (Hamburg) 
in sehr heftigen Worten über die mangelnde Erpro-
bung dieses Fahrzeugs. Die allgemeine Meinung des 
Ausschusses war dann schließlich die: Nun ja, wir 
müssen die Bundeswehr jetzt aufstellen; dann neh-
men wir halt das, was jetzt da ist. Darüber, daß sich 
das mit diesem Radfahrzeug nicht zu einer größeren 
Pleite ausgewirkt hat, können wir, darüber können 
Sie, meine Damen und Herren von der Christlich 
Demokratischen Union, die Sie im wesentlichen diese 
Beschaffungen zu verantworten haben, in der Tat 
glücklich sein. Das muß hier doch auch einmal klar 
ausgesprochen werden. Ich bin deswegen der Mei-
nung: selbst wenn der finanzielle Schaden schlecht 
oder nicht zu beziffern ist, ein psychologischer Scha-
den, auch im Bereich der Truppe, ist ohne Zweifel 
entstanden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kern. 

Kern (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte mich nicht dem Vorwurf ausset-
zen, nicht auf die von Herrn Kollegen Stücklen ge-
stellte Frage eingegangen zu sein. Ich bin nicht dar-
auf eingegangen, weil ich den Eindruck hatte, Ihre 
Geduld sei ohnehin am Ende. Nun möchte ich aber 
voraussetzen, daß Ihre Geduld wieder vorhanden 
ist, und deshalb auf diese Frage eingehen. 

Die Mehrheit des Ausschusses hat keineswegs aus 
parteipolitischen Überlegungen ihr Urteil gefällt, 
sondern auf Grund der Vernehmungen. 

Was die Frage 15 der Kleinen Anfrage der SPD-
Fraktion. von 1958 anlangt, so haben wir bei der 
Vernehmung des Zeugen Kraemer festgestellt — 
was  nachzulesen ist im Protokoll Nr. 58, Seite 
51 ff. —, daß die Firma Hispano-Suiza ihre Vertre-
tung dem Anwaltsbüro übertragen hat, und zwar 
anläßlich eines vorausgegangenen Gesprächs zwi-
schen Dr. Lenz und dem Generaldirektor Kraemer in 
der Wohnung von Herrn Dr. Lenz in Bad Godesberg. 
Insofern ist damals schon die. Kleine Anfrage der 
SPD falsch beantwortet worden. 

Was die Frage 27 anlangt, so hat damals Minister 
Strauß geantwortet, es handle sich um keine außer-
gewöhnliche Maßnahme im Zusammenhang mit der 
Becker-Kommission. Wir haben trotz Heranziehung 
jahrzehntelanger Verwaltungserfahrung nicht fest-
stellen können, daß irgendwoanders ein ähnliches 
Verfahren praktiziert worden ist, nämlich das Ver-
fahren, daß sämtliche Stellen, die mit einem Vor-
gang betraut sind, sofort sämtliche Akten an das 
Ministerbüro abliefern müssen, daß eine Frist ge-
setzt wird: innerhalb von zwei bis vier Stunden 
müssen die Akten abgeliefert und mit dem Namen 
des Bearbeiters im Ministerbüro sein, und die Sach-
bearbeiter dürfen nichts mehr mit dieser Sache zu 
tun haben. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Falls aber das noch nicht ausreichen sollte: ich 
glaube, daß die außergewöhnliche Aktion im nach-
hinein noch erst recht dadurch bestätigt worden ist, 
daß die Akten der Becker-Kommission so unter Ver-
schluß gebracht wurden, daß sie erst anläßlich einer 
staatsanwaltschaftlichen Untersuchung überhaupt 
wieder entdeckt werden konnten. Wenn das nicht 
außergewöhnlich ist, dann möchte ich Sie fragen, was 
eigentlich noch außergewöhnlich sein soll. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Süsterhenn? — Bitte! 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Halten Sie die 
Anordnungen, die in diesem Augenblick der Mini-
ster Strauß zum Zweck der Untersuchung getroffen 
hat, für angemessen und richtig oder nicht? 

Kern (SPD) : Ich halte sie für eine außergewöhn-
liche Maßnahme. 

(Abg. Schlager: Ist sie richtig, ja oder nein?) 

— Was das Ergebnis anlangt, so kann ich es nicht 
für die richtige Methode halten, wenn das Ergebnis 
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nachher im Panzerschrank verschwindet und nicht 
mehr, auch nicht dem Rechnungshof zugänglich ist, 
sondern erst dadurch zufällig wieder ans Tageslicht 
kommt, daß die Staatsanwaltschaft eine Hausdurch-
suchung veranlaßt. 

(Beifall bei der SPD und bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. von Merkatz. 

Dr. von Merkatz (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es geht 
irgendwie durch die Offentlichkeit so etwas wie ein 
Seufzer: HS 30 und kein Ende. — Ich hoffe, daß wir 
hier heute doch zu Ende kommen, und möchte mich 
ganz kurz fassen. 

Eigentlich wollte ich als Vorsitzender des Aus-
schusses nach der vielen Arbeit und der Mühe, die 
wir gehabt haben, und nach dem doch letzthin kolle-
gialen Verfahren, das wir erlebt haben, am Schluß 
der Dinge ein versöhnliches Wort sprechen. Aber 
das fällt mir schwer; es wäre ein bißchen Heuchelei 
nach der Debatte, die wir hier geführt haben. 

Herr Kollege Kern ;  ich möchte Sie wirklich ernst-
lich bitten, etwas zurückzunehmen, was Sie gesagt 
haben und was auch nach dem Bericht der Mehrheit 
— von dem Bericht der Minderheit gar nicht zu 
reden — von Ihnen nicht aufrechterhalten werden 
kann. Sie haben am Schluß Ihrer Rede gesagt: An-
geklagter, ich spreche Sie frei. 

(Abg. Kern: Nicht ich!) 

Angeklagter — das sagt der Richter, den Sie zitiert 
haben —, tun Sie das nicht wieder! — Das heißt 
doch, in schlichtes Deutsch übersetzt, daß Sie die 
ganze Diffamierung, die Unterstellung gegen eine 
der Parteien dieser Demokratie aufrechterhalten. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sehr wahr! — 
Abg. Stücklen: Das ist seine Art von theolo

-

gischer Wahrheit! — Weitere Zurufe von 
der CDU/CSU.) 

Herr Kollege Kern, ich bitte Sie herzlich — ich gebe 
Ihnen gleich das Wort —, nehmen Sie das zurück 
und stellen Sie das richtig. — Bitte, Herr Kollege 
Kern! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zwischen

-

frage, Herr Abgeordneter Kern! 

Kern (SPD) : Ich muß das in die Frageform klei-
den: Herr Kollege von Merkatz, zunächst einmal 
verstehen Sie bitte, daß in meiner Absicht nicht eine 
Diffamierung lag. 

(Abg. Rasner: Es war doch eine, Herr Kern! 
— Zuruf von der CDU/CSU: Wahlkampf! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Verstehen Sie aber gerade nach Ihren Bemerkun-
gen — — 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist doch 
Heuchelei!) 

— Genau das will ich nicht! Verstehen Sie bitte, daß 
ich jetzt nicht heucheln und nicht gegen meine 
Überzeugung etwas sagen kann, was nicht meine 
Meinung ist. Infolgedessen muß ich bei dem bleiben, 
was ich gesagt habe. 

(Beifall bei der SPD. — Hört! Hört! bei der 
CDU/CSU. — Abg. Rasner: Unerhört!) 

Dr. von Merkatz (CDU/CSU) : Dann liegt also 
eigentlich gar kein Bericht der Mehrheit vor. Aber 
ich möchte es hier jetzt wirklich es geht gegen 
8 Uhr, und wir haben noch so viele wichtige — — 

(Abg. Stücklen: Herr von Merkatz, Sie 
gehen von völlig falschen Voraussetzungen 
aus! Sie glauben, daß es Bemühen ist, die 
Wahrheit zu finden! Gut, das mag auch 
dabei gewesen sein! Aber hier geht es um 
parteipolitische Diffamierung! — Abg. Ras

-

ner: Bei Herrn Kern! Nicht bei der SPD, 
bei Herrn Kern!) 

— Genau darauf wollte ich noch zu sprechen kom-
men. Die Öffentlichkeit hat ja eine ganz falsche Vor-
stellung von solchen Untersuchungsausschüssen. Da, 
wo es sich um innerparlamentarische Auseinander-
setzungen handelt, kann man doch dabei in gar 
keiner Weise von einem gerichtsähnlichen Verfah-
ren sprechen. Dennoch haben wir, um eben die 
Selbstreinigung zu vollziehen, falls sie notwendig 
wäre, uns bemüht, so weit aufzuklären wie über-
haupt nur möglich. Und damit ist doch das, was die 
Demokratie und was dieses Haus fordert und 
braucht, vollzogen: in der letzten Hingabe an eine 
Aufgabe hier die Wahrheit zu finden, die Klarheit. 

Ich kann niemand anderem ins Gewissen reden. 
Aber wenn solche Summen von Fakten objektiv dar-
gestellt sind, dann kann man doch das, was die Bos-
heit einem eingegeben hat, nicht aufrechterhalten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Trotz-
dem halte ich es jetzt am Schluß dieser Sache für 
meine Pflicht, unseren Kollegen, die im Ausschuß 
mitgearbeitet haben — auch als Vorsitzender darf 
man das wohl tun —, meinen Dank auszusprechen 
für die große Arbeit. Dies gilt vor allen Dingen auch 
unserem Sekretariat. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der FDP.) 

Das bedeutet etwas, diese drei Tonnen Akten greif-
bar zu machen und so aufzubereiten — und das ist 
die Arbeit von Ihnen allen gewesen, auch vom Be-
richterstatter —, daß wirklich hier bei dieser Schluß-
debatte die Dinge jeweils präsent sind. Dazu gehört 
eine große technische Vorbereitung. 

Ich möchte es damit bewenden lassen. Die sach-
lichen Dinge sind von Herrn Süsterhenn und von 
anderen Rednern angesprochen worden. Sie sehen, 
es bleibt eine Spannung, es bleiben Mehrheit und 
Minderheit. Aber eines sollten wir uns zur Lehre 
machen — ich stimme Herrn Moersch durchaus zu —: 
Demokratie lebt von der Offenheit, Demokratie lebt 
von der Wahrheit. Man soll nichts unter den Teppich 
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kehren, sondern man soll die Selbstreinigung voll-
ziehen. Aber wenn man das tun muß, dann muß auch 
die Grundlage ein gewisses Gewicht und eine ge-
wisse Reife haben. Wie leichtfertig wird in unserem 
Lande und in unserer sogenannten so fortschritt-
lichen, modernen Welt von der Waffe der Ver-
leumdung Gebrauch gemacht, und nachher ist es kei-
ner gewesen! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In unserer Jugend gab es ein Sprichwort — ent-
schuldigen Sie, daß ich es einmal sage; es gehört 
eigentlich nicht auf diese Tribüne —: „Dem Schwein 
ist alles Schwein". Es ist doch so. Es gibt ein Miß-
trauen, das nicht die Suche nach der Wahrheit, nach 
der Gerechtigkeit und dem Anständigen zum Ziel 
hat, sondern das eine tiefe, geheime Freude an dem 
Schmutz dieser Welt hat. Wenn wir diesem nicht 
einen Damm vorschieben, wenn hier nicht die eigene 
Selbstprüfung in der Beschuldigung und in dem, was 
man  vorzubringen hat, in die Tiefe geht, dann gehen 
wir den Weg von Weimar. Weimar ist im wesent-
lichen auch an der Verleumdung gestorben. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. van Del

-

den: Worüber sie sich am meisten beklagen! 
— Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Unsere sozialdemokratischen Kollegen waren mit 
die Hauptleidtragenden der ganzen Sache; das 
stimmt. 

(Abg. van Delden: Sie beklagen sich zu 
Recht darüber!) 

— Kampfpresse, gut. Aber mit Sensationen Geld 
verdienen ist und bleibt eine Schweinerei. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, ich will es damit genug 
sein lassen. Dank dafür, daß wir mit dieser Sache zu 
Ende gekommen sind. Aber nun muß das auch wirk-
lich zu Ende sein. Denn mehr Akribie, mehr Energie, 
aufzuklären — wobei natürlich die Meinungen über 
die Wertung dieser oder jener Tatsache und ihrer 
Kombinationen verschieden bleiben können —, kann 
man kaum aufwenden. Insofern bleibt für mich so-
zusagen als die letzte parlamentarische Tat doch ein 
Stück Dank und Befriedigung zurück — in der Poli-
tik versteht sich das Moralische nicht immer von 
selbst —, daß wir hier einen Weg im Kampf des 
Parlaments um sein Selbstverständnis suchen und 
letzthin doch einsehen, daß wir allein mit der Diffa-
mierung ohne Fundus eben doch das Gute nicht 
schaffen. 

(Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU. — 
Beifall bei Abgeordneten der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Wienand. 

Wienand (SPD) : °Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es fiel gelegentlich des letzten Diskus-
sionsbeitrags das Wort von der parteipolitischen 
Diffamierung. Ich möchte hier ausdrücklich erklären, 
daß kein Sozialdemokrat auch nur eine Sekunde 
Diffamierung parteipolitischer Art im Sinn gehabt  

hat. Ich spreche hier für die Fraktion und beziehe 
mich auf den Bericht. Das, was von Herrn Kollegen 
von Merkatz appellierend an meinen Kollegen Kern 
gesagt wurde, bezog sich auf eine Bemerkung, die 
der Kollege Kern einem Journalisten gegenüber 
gemacht hat. Ich identifiziere mich nicht damit, weil 
ich mich auf den Bericht stütze — und die Fraktion 
stützt sich auf den Bericht —, aber  ich bitte um Ver-
ständnis, daß ich das, was ein Kollege als seine per-
sönliche Überzeugung sagt, auch respektiere, ohne 
mich damit identifizieren zu können. 

Meine Damen und Herren, für die sozialdemokra-
tische Bundestagsfraktion ist das Ergebnis des 
1. Untersuchungsausschusses Anlaß zu einer politi-
schen — nicht zu einer parteipolitischen, zu einer 
politischen! — Bilanz der Beschaffung des HS 30 
und zu politischen Folgerungen aus der Beschaffung 
und den damit zusammenhängenden Umständen. 
Meine Fraktion kann für sich in Anspruch nehmen, 
daß sie gegen die verteidigungspolitische Konzep-
tion, die  der Beschaffung des HS 30 zugrunde lag, 
und gegen .die Beschaffung selbst von Anfang an 
Gegenvorstellungen entwickelt hat. Ich sage das 
hier mit Absicht und betont, um zu zeigen, daß auch 
aus einem echten politischen Anliegen heraus Ge-
gensätze entstehen können, die nichts mit Diffa-
mierung zu tun haben und die keineswegs geeignet 
sein sollten, einen solchen Dissens herbeizuführen. 

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
CDU/CSU.) 

Die SPD-Fraktion hat damals ihre Bedenken aus-
gesprochen und vor Schaden gewarnt. Wir sehen 
leider, sage ich, unsere damalige Auffassung nun-
mehr bestätigt. Wenn ich sage „leider", so deshalb, 
weil mir daran liegt, daß wir gemeinsam mehr auf-
einander hören, wenn es noch Zeit ist, und daß wir 
dann, wenn nicht aufeinander gehört worden ist, 
das Anliegen des Parlaments sehen und das in den 
Vordergrund stellen, was hier von allen Rednern 
beschworen worden ist, nämlich daß es darauf an-
kommt, der Offenheit und der Wahrheit zu dienen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns den 
Zeitgeist vergegenwärtigen, dann ist es doch keine 
Schande, wenn man Fehler eingesteht, ,dann ist es 
doch keine Schande, wenn man sagt: aus diesen 
oder jenen Gründen ist das passiert; wir mißbilligen 
das, wir sehen heute ein, daß es falsch war. Wenn 
in diesem Hause in den vergangenen Jahren so ver-
fahren worden wäre, bei vielen Anlässen, hätten wir 
uns viel an Temperament und an gegenseitiger Rei-
bung ersparen können, Und vieles wäre der Sache in 
der Entwicklung dienlicher gewesen. 

(Abg. Schultz [Gau-Bischofsheim] : Die 
CDU hat aber eben immer recht! — Abg. 
Dr. Marx [Kaiserslautern] : Sie haben nur 
dann recht, wenn Sie  in  der Opposition 

waren!) 

— Man kann das auch so machen: § 1; der Chef hat 
immer recht; § 2, wenn der Chef einmal nicht recht 
hat, tritt § 1 in Kraft: der Chef hat immer recht. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: In welcher Partei 
gilt das?) 
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— So sind teilweise Regierungsverantwortliche in 
letzter Zeit verfahren, indem sie viel Zeit darauf 
verwandt haben, klarzumachen, daß sie recht hatten, 
statt menschliche Irrtümer einzugestehen und damit 
das Klima hier zu entgiften. 

(Beifall bei der SPD und bei der FDP. — 
Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Meinen Sie 

Herrn Schiller?) 

Meine Damen und Herren, wir müssen heute Bi-
lanz ziehen. Einige haben das getan, und ich möchte 
das ebenfalls tun. Wir können die Bilanz unbefan-
gen ziehen, weil es sich in diesem Fall um wehr-
politische und wehrwirtschaftliche Entscheidungen 
der Regierungen Adenauer und Erhard handelte, ge-
genüber denen wir in Opposition standen. Die Ver-
antwortung für die jetzt zu ziehenden politischen 
Folgerungen hat allein die Mehrheit zu tragen, ha-
ben die Regierungen zu tragen, die damals die Re-
gierungsverantwortung trugen. 

Der von der Regierung Adenauer gehegte 
Wunsch und die sich selbst und freiwillig auferlegte 
Verpflichtung — zunächst im Rahmen der EVG, 
dann im Rahmen der NATO —, in drei Jahren die 
Bundeswehr in einer Stärke von 500 000 Mann auf-
zustellen und darin den gepanzerten Truppen eine 
besondere Rolle zuzuweisen, ist nach unserer Über-
zeugung die Wurzel für die Fehler, die Schwierig-
keiten und den Schaden, die sich im Verlauf des 
Realisierungsversuchs herausstellten. Der frühere 
Bundesminister der Verteidigung, unser Kollege 
Blank, hat vor dem Untersuchungsausschuß als 
Zeuge ausgesagt. Er sagte: „Es war aus Sicherheits-
gründen geboten, die sogenannte Durststrecke ... 
so kurz wie möglich zu halten." — Das war seine 
Auffassung damals. Wir wissen heute — und meine 
Fraktion hat schon damals darauf hingewiesen —, 
daß am Anfang des hier untersuchten Vorgangs 
nach unserer Meinung eine politische Fehleinschät-
zung und damit eine politische Fehlentscheidung 
standen. Diese Entscheidung ist von der damaligen 
Regierung und ihren Mitgliedern politisch zu ver-
antworten. Auch der frühere Staatssekretär und 
jetzige Präsident des Bundesrechnungshofs, Herr 
Hopf, betonte als Zeuge vor dem Ausschuß, die Er-
füllung der Planungen sei — ich zitiere wörtlich — 
„von  vornherein nicht möglich" gewesen. Man 
sollte das  doch heute zugeben und gemeinsam dafür 
sorgen, daß so etwas nicht wieder auftritt. Ich 
werde nachher auf die Schlußfolgerungen und auf 
die Konsequenzen zu sprechen kommen. 

Aus der politischen Fehlentscheidung folgte, daß 
zu hohe Bedarfszahlen und zu kurze Zeiträume für 
die Ausführung Eingang in die militärischen Planun-
gen fanden. Im April 1956 forderte das Bundesmini-
sterium der Verteidigung vom Bundestag 10 680 
mittlere Schützenpanzer und ließ sich hierfür von 
der Mehrheit ,gegen die Stimmen der SPD eine Bin-
dungsermächtigung von über 2,4 Milliarden DM ge-
ben. Schon ein halbes Jahr später war diese Grö-
ßenordnung nicht mehr zu halten. Es sind vorhin 
Gründe genannt worden, die ich nicht prinzipiell in 

 Abrede stelle; denn im November 1956 erfolgte eine 
Reduzierung des Planziels von 500 000 auf 350 000 
Mann. Zur gleichen Zeit sollten nur noch 6200 

Schützenpanzer — ich nenne runde Zahlen — erfor-
derlich sein. Eine weitere Kürzung auf 4000 Schüt-
zenpanzerwagen 'erfolgte dann im Frühjahr 1957. 
Wegen des Versagens der HS-Firma und wegen der 
schlechten Lieferung unausgereifter und nicht funk-
tionsfähiger erster HS 30 kam es in den Verträgen 
zu einer weiteren Kürzung auf 1027 Schützenpan-
zer „lang" HS 30. Wir sollten das festhalten, um 
diesen Ablauf auch chronologisch zu sehen. 

Die hohe Bedarfszahl und die Kürze der Zeit, in 
der die Panzer zur Verfügung stehen sollten, führ-
ten nun dazu, .daß ohne hinreichende Vorbereitung, 
Entwicklung und Erprobung und ohne ausreichende 
Prüfung von Alternativ-Konstruktionen eine Firma 
und ein Fahrzeug ausgewählt und sozusagen die 
Stahlversion des Holzmodells auf Band gelegt 
wurde, nur um die Serienproduktion so 'schnell wie 
möglich in Gang zu bringen — aus dieser politi-
schen Alternativstellung, wie sie damals gesehen 
wurde. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat damals in allen 
Ausschüssen gegen die Konzeption „500 000 Mann 
in drei Jahren" und gegen die Planung, gegen den 
Kauf dieses Modelles in so hoher Stückzahl gespro-
chen und gestimmt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Gegen alles wart 
Ihr da!) 

— Ich würde jetzt nicht das doch etwas platte Argu-
ment, wir seien damals gegen alles gewesen, wie-
der in diese Diskussion 'bringen. 

(Weiterer Zuruf von der CDU/CSU.) 

Wenn Sie das wünschen, können wir hier eine Ge-
samtaufrechnung all dieser Dinge vornehmen. 

Helmut Schmidt hat als Zeuge vor dem Ausschuß 
bestätigt, er habe es schon damals für eine Schnaps-
idee gehalten, zu glauben, man könne in drei Jahren 
eine moderne Armee mit 500 000 Mann aufbauen. 
Worauf kam es uns an? Wir wollten damals die 
Entwicklung von Prototypen und die Erprobung so-
wie den Kauf von zunächst einer Null-Serie von 
hundert Stück. Wir wollten dies, bevor sich der 
Bund in der Weise, wie es geschah, festlegt. Mein 
Freund Helmut Schmidt hat vor dem Untersuchungs-
ausschuß seine damalige Überzeugung, die zu än-
dern er keinen Grund gehabt hat, wiederholt, die 
Prüfung sei nicht ausreichend gewesen, und er habe 
den ganzen Vorgang damals als „leichtfertig" emp-
funden. Der vorliegende Bericht bestätigt, daß die 
SPD mit diesen Befürchtungen recht behalten hat. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Auf wel

-

chem militärpolitischen Hintergrund haben 
Sie damals diese Entscheidung gefällt?) 

— Wir sind damals erstens davon ausgegangen, daß 
es nicht möglich ist, innerhalb von drei Jahren 
500 000 Mann unter Waffen zu bringen. Wir haben 
aber neben diesem sachlichen Argument — von der 
Erfahrung her mitbestimmt — in dieser Zeit eine 
andere politische Lagebeurteilung gehabt. Ausge-
hend von dieser politischen Lagebeurteilung — das 
war ja der Dissens in diesen Jahren — haben wir 
nicht nur dieses eine Sachargument, es ließen sich 
in drei Jahren keine 500 000 Mann unter Waffen 
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bringen, sondern auch das Argument mit in den 
Vordergrund gestellt, daß weniger mehr wäre und 
wir, wie es dann später die Reduzierungen gezeigt 
haben, ja dann auch in der Tat Zeit hatten. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] meldet sich 
zu einer Zwischenfrage.) 

— Bitte sehr! 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr Kol-
lege Wienand, darf ich fragen, ob diese Einschät-
zung, die Sie eben geben, auch für Ihre damalige 
Gegenwehr, die einen Eintritt der Bundesrepublik 
in die NATO betraf, gilt und ob Ihre damalige Ein-
schätzung der militärischen Lage im Abschnitt 
Europa-Mitte so war, wie Sie eben hier andeuteten? 

Wienand (SPD) : Die Diskussion über den Ein-
tritt in die NATO oder vorher noch über die Beteili-
gung an der EVG wurde ja einige Jahre vor der 
Entscheidung über die Aufstellungsziele und vor der 
Entscheidung über die Einführung von Schützen-
panzerwagen geführt. 

(Beifall bei der SPD und FDP.) 

Ich kann also hier nicht einen Kausalzusammenhang 
herstellen zwischen dem, was damals grundsätzlich 
von der Opposition in diesem Hause auf Grund der 
politischen Bewertung vertreten wurde, und dem, 
was dann von seiten dieser Fraktion gesagt wurde, 
nachdem die Entscheidung gefallen war; denn aus 
der Entscheidung heraus, die gegen sie gefällt wor-
den war, mußte sich diese Fraktion nunmehr auf 
diese Basis stellen und daraus das Beste machen. 

Herr Kollege Dr. Marx, bitte! 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr Kol-
lege Wienand, war Ihre Entscheidung damals auf 
die technischen Werkzeuge, die Waffen und das 
Gerät abgestützt, oder war es eine militärpolitische 
Grundsatzentscheidung, die im Grunde genommen 
gegen die Bundeswehr und gegen den Eintritt un-
seres Landes in die NATO gefällt wurde? 

(Lachen und Widerspruch bei der SPD.) 

Wienand (SPD) : Herr Kollege Dr. Marx, ich 
habe mit Bedacht meinen Freund Helmut Schmidt 
zitiert, der nicht in dem Geruch steht, gegen das 
Militär zu sein, und der damals im Verteidigungs-
ausschuß, sich auf den Boden der hier im Bundestag 
getroffenen Mehrheitsentscheidungen stellend, das 
Beste für die Soldaten und die Truppe herausholen 
wollte. Wir wollten deshalb Aufstellungsziele län-
gen; wir wollten erproben. Wir wollten genau das 
vermeiden, was heute hier beklagt worden ist. In 
diesem Sinne hatten wir damals zu entscheiden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist keine 
Antwort!) 

Der vorliegende Bericht bestätigt, daß die SPD mit 
ihren damaligen Befürchtungen Recht hatte. Der 
frühere Verteidigungsminister Strauß nimmt das 
Verdienst für sich in Anspruch, die Planung drastisch 
gekürzt zu haben. Ich bestreite das nicht. Es ist aber 
auch festzustellen, daß vor dieser Kürzung der 

Wunsch nach einem schnellen Erreichen militärischer 
Stärke stand, ferner das Wunschdenken — das 
wurde vorhin schon von meinen Vorrednern ange-
sprochen —, deutsches Organisationstalent könne 
Unmögliches möglich machen. Über die psychologi-
schen Folgen haben wir uns hier oft genug unter-
halten, auch was die Ü berforderung der Truppe in 
diesem Zusammenhang angeht. Meiner Meinung 
nach liegt hier kein Verschulden der Truppe vor, 
sondern eine Überforderung der Truppe auf Grund 
der politischen Zielsetzung. Auch das sollten wir 
uns eingestehen. Egal, wie wir die Lage damals be-
urteilt haben, es war eine Überforderung. 

Nach der Devise des damaligen Verteidigungsmi-
nisters Blank „Schnelligkeit geht vor Genauigkeit" 
sind dann improvisiert die Auswahl der Firma und 
die Verträge zustande gekommen. Die Organisa-
tion der Verwaltung war einem solchen Beschaf-
fungsvorhaben nicht gewachsen. Ich stelle das nüch-
tern fest und erhebe damit keinen Vorwurf. 

(Abg. van Delden: Das ist sie auch heute 
manchmal nicht!) 

Das erklärt manche, entschuldigt aber nicht alle Feh-
ler, die beim Abschluß und der Durchführung der 
HS-Verträge gemacht wurden. 

Meine Damen und Herren, es wurde eine Firma 
ausgewählt, die nie Panzer gebaut oder entwickelt 
hatte, die einen Konstrukteur präsentierte, der nie 
zuvor einen Schützenpanzerwagen, der über das 
Stadium des Prototyps hinauskam, gebaut hatte. 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Herr Kollege Wie-
nand, ist Ihnen bei dem Studium der Ausschußunter-
lagen entgangen, daß die Firma HS 30 niemals von 
sich behauptet hat, sie habe bereits irgendwann 
einmal Panzer gebaut, 

(Lachen bei der SPD. — Zuruf von der SPD: 
Das ist ja noch schlimmer!) 

daß die Firma Hispano-Suiza auch niemals die Be-
hauptung aufgestellt oder gar die Verpflichtung 
übernommen hat, sie wolle selbst bauen, sondern 
daß sie immer nur als Generalunternehmerin, als 
Generalmanagerin, als Lizenzgeberin aufgetreten ist 
und der Bau durch andere Firmen durchgeführt wer-
den sollte? 

(Zurufe von der SPD.) 

Wienand (SPD) : Durch andere Firmen, die zu 
diesem Zeitpunkt nicht bekannt waren. Ich beant-
worte Ihre Frage mit Ja. Was Sie gesagt haben, ist 
eine Unterstreichung dessen, was ich gesagt habe. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es wurde eine Firma ausgewählt, die in erster Linie 
daran interessiert war, mit deutschen militärischen 
Stellen und Rüstungstechnikern ein Gerät zu bauen, 
das später — ich unterstreiche das — dank deut-
scher Wertarbeit und dem deutschen Ansehen auf 
dem Gebiet der Rüstungstechnik zu einem erfolg-
reichen Exportartikel für die Firma in aller Welt 
werden sollte. 
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Der Bundesminister der Verteidigung hat aus den 

Fehlern und Folgen dieser Beschaffung und dieser 
Verträge gelernt. Auch das sollten wir hier festhal-
ten. Es ist keine Schande, wenn man aus Fehlern, die 
man gemacht hat, lernt. Heute — ich betone das — 
ist vieles besser geworden; Gott sei Dank! Es ist die 
Frage, ob das Optimum erreicht ist. Wir werden das 
weiter im Auge zu behalten haben. 

Sicher ist, daß dem Bund Schaden entstanden ist. 
Der Schaden ergibt sich aus der schlechten Erfüllung 
der Verträge durch die Firma Hispano-Suiza, durch 
zeitliche Verzögerungen, durch Personal-, Sach- und 
Kapitalaufwand wegen unzureichender Planung, 
durch fortwährende Änderungswünsche und hohe 
Reparaturanfälligkeit des mit Konstruktionsfehlern 
und -mängeln behafteten Fahrzeugs und durch Um-
rüstungen. Daß dieser Schaden nicht genau in Zahlen 
zum Ausdruck gebracht werden kann, wird jeder 
verstehen, der sich mit dieser Materie befaßt. Keiner 
kann aber bestreiten, daß Schaden entstanden ist. 

Vieles hätte vermieden werden können, wenn die 
Vernunft von Anfang an bei dieser Beschaffung Pate 
gestanden hätte. Auch im Bereich der Regierung 
gab es hohe Beamte im Wirtschafts- und im Finanz-
ministerium, die auf die Folgen dieser übereilten 
Beschaffung hingewiesen haben, und ich erinnere 
mich noch Sitzungen des Verteidigungsausschusses 
in dieser Zeit, in der Vertreter des Wirtschaftsmini-
steriums und des Finanzministeriums — damals auch 
Ministerien in den Händen von CDU/CSU-Leuten — 
davor gewarnt haben, in dieser Form die Beschaf-
fung vorzunehmen. Kollegen, die damals mit im 
Verteidigungsausschuß waren, werden sich noch ge-
nauso daran erinnern. 

Die Fehler dieser Beschaffung und die Miseren, 
die sich im Laufe der Jahre an das HS-30-Programm 
geknüpft haben, sowie die Eilfertigkeit, mit der 
diese Verträge zustande kamen, haben früh den 
Verdacht aufkommen lassen und immer mehr ge-
nährt, daß Bestechungen und Geldzahlungen an die 
politischen Parteien, die dieses Programm durchge-
setzt haben, im Spiel gewesen sein müßten. — Ich 
bin hier im Konjunktiv geblieben, weil ich nachher 
für mich oder für meine Fraktion die Konsequenz 
daraus ziehen will, d. h. eine Feststellung treffen 
will. Erlauben Sie mir zunächst aber noch folgende 
Feststellungen. 

Die Regierungen Adenauer und Erhard waren von 
diesen Vorwürfen betroffen und hätten nach unse-
rem Dafürhalten ein Interesse daran haben müssen, 
den Verdacht auszuräumen und ihn glaubhaft zu 
widerlegen. Aus Gründen, die jetzt durch diesen 
Ausschußbericht evident geworden sind, ist das nicht 
geschehen. Das bedauern wir. Denn wir hätten um 
der Offenheit, der Warheit in diesem Staate willen 
diese Klärung gern vor Jahren gehabt. Es wäre uns 
dann innenpolitisch vieles erspart geblieben. — Bitte, 
Herr Kollege! 

Dr. Schulze-Vorberg (CDU/CSU) : Herr Kollege, 
darf ich folgende Frage stellen. Sie haben bei der 
SPD vor über zehn Jahren die Unterlagen gehabt, 
daß Bestechungen geplant waren. Ein Waffenhändler 
ist an Sie herangetreten und hat das versucht. Sie  

wußten das. Warum hat die SPD nicht damals die 
Untersuchung beantragt, sondern zehn Jahre später? 
Warum hat man das Material, das man ja nachlesen 
kann — es ist ein geradezu klassisches Dokument, 
das Helmut Schmidt verfaßt hat, von dessen Un-
tadeligkeit ich überzeugt bin, das darf ich jetzt auch 
noch einmal sagen, um nicht mißverstanden zu wer-
den; er hat das niedergelegt, um mal festzuhalten, 
was da an Schwindel überhaupt geplant war —, 
warum hat man dieses Dokument nicht in den ersten 
Untersuchungsausschuß eingeführt? Wir haben ja 
schon einmal einen gehabt. Wenn wir heute, zehn 
Jahre zu spät, das tun — ist es nicht auch Ihre Mei-
nung, daß, wenn schon ein Versagen der Regierung 
womöglich da und dort gewesen sein mag, hier ein 
Versagen der Opposition vorlag? Sie hätten dieses 
Dokument einführen müssen, zur Prüfung vorlegen 
müssen. 

Wienand (SPD) : Herr Kollege Schulze-Vorberg, 
nach dem Stand des Wissens, das wir in jenen Jah-
ren hatten, hatten wir einen Untersuchungsausschuß 
beantragt. Dieser Untersuchungsausschuß hat getagt. 
Dieser Untersuchungsausschuß konnte dann, weil 
die Wahl dazwischenkam, nicht fortgesetzt werden. 
Es starben Zeugen. 

(Abg. Dr. Schulze-Vorberg: Richtig!) 

Wir haben damals aus einer Reihe von Gründen, die 
ich heute bewußt von mir aus nicht in die Debatte 
bringen kann, und weil auch für uns nichts zusätzlich 
Beweisbares oder unter Beweis zu Stellendes be-
kanntgeworden war, diese Dinge nicht wieder in 
Angriff genommen. Aber wir haben schon kurze Zeit 
später durch Kleine Anfragen, durch Intervention 
im Haushaltsausschuß, durch Intervention im Ver-
teidigungsausschuß en detail zu klären versucht, und 
es kam dann in dieser Entwicklung mit den Bemü-
hungen des Bundesrechnungshofes zu den Ergebnis-
sen, die Sie im Ausschuß dankenswerterweise jetzt 
mit erreicht haben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Wienand, der 
Abgeordnete Kern möchte eine Zwischenfrage stel-
len. 

Wienand (SPD) : Bitte schön! 

Kern (SPD) : Herr Kollege, ist Ihnen bekannt, 
daß Helmut Schmidt in diesem ersten Unter-
suchungsausschuß selbst mitgewirkt hat und seine 
Kenntnisse über diese Vorgänge dort bereits, in 
diesem ersten Untersuchungsausschuß, mitgeteilt 
hat, was im jetzigen Untersuchungsausschuß in vie-
len Sitzungen auf viele, immer wieder dieselben 
Fragen des Kollegen Schulze-Vorberg erörtert wor-
den ist und was eigentlich heute nicht noch einmal 
hätte beantwortet werden müssen? 

Wienand (SPD) : Ich habe vorhin auf die Frage 
des Kollegen Schulze-Vorberg gesagt, daß wir auf 
der Basis unseres Wissens und ausgehend von die-
sem Wissen den ersten Untersuchungsausschuß ge-
fordert haben. Ich habe damals ebenso wie Helmut 
Schmidt diesem Untersuchungsausschuß angehört. 
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Wir konnten in diesen Untersuchungsausschuß aber 
nicht mehr einbringen, als uns damals bekannt war. 
Nachdem dieser Untersuchungsausschuß zu Ende 
gegangen war, wie ich geschildert habe, haben wir 
dann je nach Erreichung von Informationen im Ver-
teidigungsausschuß, im Haushaltsausschuß oder 
durch Kleine Anfragen in diesem Parlament die 
Dinge weiter zu klären versucht. — Bitte schön! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordne-
ter van Delden! 

van Delden (CDU/CSU) : Herr Kollege Wienand, 
Sie haben vorhin gesagt — so habe ich es ver-
standen —, daß aus dem Ausschußbericht die 
Gründe evident geworden sind, warum die CDU/ 
CSU eine weitere Untersuchung in der Vergangen-
heit, jetzt mit meinen Worten: unterdrückt hat. Darf 
ich Sie fragen, wo diese Hinweise in dem Bericht 
zu finden sind. Oder würden Sie vielleicht einige 
Ergänzungen zu dem, was Sie hier gesagt haben 
und uns vorgeworfen haben, geben? 

Wienand (SPD) : Ich bin Ihnen für diese Frage 
sehr dankbar, Herr Kollege van Delden, weil sie 
mir Gelegenheit gibt, etwas zu korrigieren. Ent-
weder habe ich mich schlecht ausgedrückt, oder Sie 
haben mich mißverstanden. Ich habe im Zusammen-
hang mit dem Schaden, der entstanden ist, von der 
Evidenz gesprochen. Ich habe nicht von Motiven 
oder im Zusammenhang mit Motiven, die Regie-
rung oder CDU/CSU-Fraktion geleitet haben kön-
nen, von Evidenz gesprochen. Ich habe mir darüber 
überhaupt keine qualifizierende Bemerkung er-
laubt. 

(Abg. Rasner: Danke schön!) 

Ich bin Ihnen dankbar, Herr van Delden, daß Sie 
die Frage gestellt haben und mir damit die Mög-
lichkeit gegeben haben, das klarzustellen. Ich bin 
weit davon entfernt, das zu unterstellen. 

Der Bundesrechnungshof stieß bei seiner Prü-
fung auf eine Unordnung, die selbst von Männern, 
die etwas davon verstehen, als immens bezeichnet 
wurde. Wichtige Akten wurden ihm jahrelang vor-
enthalten. Nun mag man sagen, das mag der Übung 
entsprechen. Ich sehe das nicht als eine Übung in 
der Verwaltung an und kann es auch nicht als 
Übung empfehlen. 

Ich möchte mich hier schon ausdrücklich der For-
derung anschließen, daß man den Bundesrechnungs-
hof nicht mehr von der Regierung aus besetzt, son-
dern mehr an das Parlament bringt. 

(Beifall bei der SPD und bei der FDP.) 

Dann hätte er eine Stellung, die ihn in die Lage ver-
setzte, auf unverzügliche Vorlage von benötigten 
Unterlagen zu dringen. Ich bin sicher, wenn das da-
mals schon der Fall gewesen wäre, hätten wir uns 
über Jahre hinweg vieles ersparen können. Lassen 
Sie mich extemporierend einen Eindruck wieder-
geben. Ich habe das Gefühl, wenn der Bundesrech-
nungshof Anfang der 60er Jahre alle Unterlagen ge-
habt hätte, wäre er dem Grunde nach zu einem ähn-
lichen, wenn nicht vergleichbaren Ergebnis gekom

-

men wie der Untersuchungsausschuß. Wir hätten 
uns dann vieles ersparen können. Das ist ein per-
sönlicher Eindruck, den ich dm Laufe dieser Zeit ge-
wonnen habe. 

Mit der Beantwortung der Prüfungsmitteilungen 
wurde der Bundesrechnungshof hingehalten, obwohl 
der zuständige Berichterstatter im Haushaltsaus-
schuß und die SPD-Bundestagsfraktion über Jahre 
hin auf Vorlage eines Berichtes des Bundesrech-
nungshofs drängten. Die SPD wurde auch hier mit 
ihren Anträgen niedergestimmt. Im Ministerium 
wurde dem Korruptionsverdacht nicht nachgegangen, 
wie vorhin auch hier dargetan worden ist. Den ver-
fassungsmäßig zuständigen Strafverfolgungsbehör-
den wurde eine Zeitlang nicht die Möglichkeit gege-
ben — wie sie bei frühzeitiger Weitergabe von Ver-
dachtsmomenten bestanden hätte — eine objektive 
Prüfung durchzuführen. 

Die Regierung und auch einzelne Ministerien soll-
ten in eigener Sache nicht versuchen, Aufklärung 
zu verhindern und zu verzögern und statt dessen 
eigene Ermittlungen durchzuführen, was meistens 
unzureichend und zudem ergebnislos verläuft. Die 
Staatsanwaltschaft hat wegen des Verdachts in ihrer 
Abschlußverfügung klargemacht, daß sie bei fast 
allen Verdachtsmomenten an einer Aufklärung ge-
hindert war, weil bereits Verjährung eingetreten 
war und sie deshalb keine Ermittlungen mehr führen 
konnte. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz 
auf die Tätigkeit des Referats „Ermittlungen in Son-
derfällen", kurz „ES-Referat" genannt, eingehen und 
es einer Kritik unterziehen. Zweifellos müssen bei 
Ausgaben für Waffen und Gerät, Munition und der-
gleichen, die jährlich in die Milliarden von Mark 
gehen, besondere und zusätzliche Kontrollen einge-
schaltet werden, um Korruption, Betrug, sonstige 
Nachteile und die Gefahr von Kriminalität auszu-
schließen. Die Kontrolle muß aber rechtsstaatlich 
sein, und das bedeutet: der Aufgabenbereich muß 
klar umgrenzt werden, und es darf keine Über-
schneidungen und keine Beschränkung der für 
strafrechtliche Ermittlungen zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden geben. Wo ein Verdacht genügend 
substantiiert ist, ist die Staatsanwaltschaft einzu-
schalten und hat sich das Referat eigener Ermittlun-
gen zu enthalten. 

Ich komme zu einer abschließenden Würdigung. 
Durch den Vorgang HS 30 ist nicht nur materieller 
Schaden entstanden. Durch diese Beschaffung ist in 
der Bundeswehr viel Vertrauen bei der Truppe ver-
spielt worden. Aus der vom Untersuchungsaus-
schuß geforderten Stellungnahme des Bundesmini-
steriums der Verteidigung zur heutigen Beurteilung 
des Schützenpanzerwagens HS 30 geht hervor, daß 
das Fahrzeug jahrelang wegen größerer oder klei-
nerer Mängel nur teilweise einsatzbereit war und 
heute nur noch bedingt den technischen Erforder-
nissen entspricht. 

(Abg. Stücklen: Wie jedes Auto nach zehn 
Jahren!) . 

— Ohne Frage. Hier liegt ein Beispiel dafür vor, 
wie das Prinzip der Verhältnismäßigkeit von mili- 
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tärischem Auftrag und den zur Verfügung gestell-
ten Mitteln nicht beachtet wurde. Vertrauen wurde 
nicht nur bei der Truppe, sondern auch bei den Bür-
gern dieses Landes verspielt. — Bitte! 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Herr Kollege Wie-
nand, haben Sie Verständnis dafür, wenn ich Sie 
— nicht in einer Frage — zu tiefergehenden Ver-
gleichen zwischen den Ausfallerscheinungen des 
HS-30-Panzers und eines neueren Geräts veranlasse? 

Wienand (SPD) : Ich habe Verständnis dafür. 
Aber ich bin auch dafür, daß wir bei dem neueren 
Gerät, das Sie im Auge haben, die gleichen Krite-
rien anlegen, weil wir ja gemeinsam bemüht sein 
müssen, abzustellen, was abzustellen ist. 

Nichts ist schlimmer, als daß die Truppe das Ver-
trauen darin verliert, daß sie wirklich das beste 
Gerät und das beste Material nach dem derzeitigen 
Stand der Technik zur Verfügung gestellt bekommt. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Ich glaube, darüber sind wir uns einig. 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Jawohl!) 

Die schlechte Beschaffung und der jahrelang 
schwelende Korruptionsverdacht bewirkten diesen 
Vertrauensschwund. Die zweijährige Arbeit des 
1. Untersuchungsausschusses hat ergeben, daß die 
vorhin wiederholt erwähnte Kleine Anfrage der 
SPD-Bundestagsfraktion vom 17. Oktober 1958 in 
dieser Angelegenheit nicht vollständig beantwortet 
wurde, vielleicht nicht wahrheitsgemäß. Herr Kol-
lege Stücklen, jetzt möchte ich Ihnen entgegenkom-
men. Wenn wir diese Feststellung treffen, liegt 
darin auch nicht im entferntesten der Vorwurf — 
und involviert diese Feststellung auch nicht unter-
schwellig —, daß der Minister oder die Regierung 
oder die Beamten, die damals diese Kleine Anfrage 
beantwortet haben, das vorsätzlich getan hätten. 
Das ist eine Feststellung, die wir bei retrospektiver 
Betrachtung, bei Bekanntwerden der Dinge, die uns 
durch den Untersuchungsausschuß bekanntgeworden 
sind, glauben treffen zu müssen. Sie bedeutet nicht 
eine Unterstellung, wir seien vorsätzlich getäuscht 
worden, um von Spuren abgelenkt zu werden. Ich 
sage das hier mit dieser Betonung, weil ich endlich 
einmal den Dolus aus den Diskussionen heraushaben 
will. 

Wenn man das unter den Gesichtspunkten sieht, 
glaube ich, kann man diese Dinge mit weniger 
Vehemenz diskutieren und prüfen, weil dann noch 
nicht einmal Prestigeverlust damit verbunden sein 
muß. Mir liegt an dieser Feststellung. 

(Abg. Rasner: Er ist wenigstens fair! — 
Abg. Stücklen: Im Bericht steht es leider 

ganz anders drin!) 

— Aber verzeihen Sie, Herr Kollege Stücklen, ich 
habe doch gesagt, daß ich jetzt die Dinge so dar-
stelle, wie ich sie sehe, und Sie haben vorhin er-
wartet, daß die Fraktion ein Wort zu bestimmten 
Dingen sagt. 

(Abg. Rasner: Jawohl!) 

Und jetzt bemühe ich mich, das klarzustellen. Ich 
finde, das sollte doch honoriert werden. 

(Zuruf von der Mitte: Das ist auch so ver

-

standen worden!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Stücklen? 

Wienand (SPD) : Aber bitte! 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Kollege Wienand, Sie 
erhalten also das Wort „wahrheitswidrig" nicht auf-
recht? Darauf kommt es an. 

Wienand (SPD) : Bitte, ich habe gesagt: nicht 
vollständig, nicht wahrheitsgemäß in der retrospek-
tiven Betrachtung. Das bedeutet nicht — ich sage 
es noch einmal —, daß auch nur der Hauch einer 
Andeutung damit verbunden ist, als hätten damals 
die Verantwortlichen mit einem Dolus, um uns ab-
zulenken, etwas Falsches gesagt. Ich glaube, deut-
licher kann ich das hier doch nicht feststellen. 

(Abg. Rasner: Jawohl!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zwi-
schenfrage. 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Kollege Wienand, ich 
hätte es trotzdem gern noch ein bißchen deutlicher. 
„Wahrheitswidrig" und „nicht wahrheitsgemäß", 
diese Unterscheidungsform ist sehr schwierig. Ich 
glaube, daß Sie mit mir übereinstimmen können, 
wenn ich jetzt feststelle, daß aus den Erkenntnis-
sen von damals die Frage nach bestem Wissen und 
Gewissen — es ist Frage 15 — beantwortet wurde. 

Wienand (SPD) : Ich habe keinen Anlaß, daran 
zu zweifeln. 

(Abg. Stücklen: Danke schön!) 

Ich bleibe aber bei dieser Feststellung aus unserer 
Bewertung. Ich habe das schon zweimal ausgeführt, 
ehe Sie Ihre Frage stellten. 

(Abg. Rasner: Respekt!) 

Nun, die damalige Bundesregierung — dieser Ein-
druck ist weitgehend entstanden, das ist, wie ich 
hier sagen will, die Beurteilung der Ausschußmehr-
heit — hat den Fragesteller getäuscht. So, glaube 
ich, steht es wörtlich im Ausschußprotokoll. Oder 
irre ich mich hier? — Bitte, ob sich diejenigen, die 
das festlegen, getäuscht fühlen, ist etwas, was sie 
zu beurteilen haben. Ich bleibe bei den Feststellun-
gen, die ich hier getroffen habe. 

(Abg. Rasner: Gut!) 

Für meine Fraktion ergibt sich aus diesem Be-
schaffungsvorgang und der Beurteilung durch den 
1. Untersuchungsausschuß, daß den verantwortlichen 
Bundesregierungen Adenauer und Erhard in der 
jetzt untersuchten Materie keine Entlastung erteilt 
werden kann. Wir glauben dies sagen zu können, 
ohne dem Haushaltsausschuß dieses Hohen Hauses 
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vorzugreifen, dem der Bericht des Untersuchungs-
ausschusses auf Antrag vorgelegt werden soll. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Damm. 

(Abg. Damm: Ich verzichte!) 

— Er verzichtet. 

Meine Damen und Herren, wünscht noch jemand 
das Wort? — Herr Abgeordneter Schmidt. 

Schmidt (Hamburg) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich habe die Debatte nur im 
Büro am Fernseher und am Hörfunk verfolgen kön-
nen. Wenn ich es richtig kapiert habe, haben einige 
Kollegen in einem durchaus sachlichen Zusammen-
hang auch eine Rolle erwähnt, die ich seinerzeit — 
das sind jetzt wohl 12 oder 13 Jahre her — im 
Deutschen Bundestag als Mitglied des damaligen 
Verteidigungsausschusses gespielt habe; damals 
hieß er, glaube ich, noch Sicherheitsausschuß, ich 
weiß es nicht mehr genau. Ich war damals Vorsit-
zender des Unterausschusses „Beschaffung". 

Ich bin ein bißchen erstaunt über die  Art  und 
Weise, wie darüber gesprochen worden ist, und ins-
besondere auch erstaunt über den hier zum sieben-
undzwanzigstenmal wiederholten Vorwurf, der 
damalige Abgeordnete Schmidt habe es nicht für 
nötig gehalten, andere über die Vorgänge zu infor-
mieren, die damit zu tun haben, daß ein Gauner 
namens Antonowicz den damaligen Abgeordneten 
Schmidt besucht und ihm eine große Räuberpistole 
auf den Tisch ausgebreitet hat. Ich meine: man kann 
das natürlich noch siebenunzwanzigmal erzählen. 
Nur: auf mich macht das nicht den Eindruck des 
äußersten Willens zur Fairneß, wenn das zum acht-
undzwanzigstenmal erzählt wird. Auf mich macht es 
den Eindruck eines ziemlich durchsichtigen Ablen-
kungsmanövers, und das, wovon hier abgelenkt 
werden soll, ist eigentlich das, worüber man sich 
gemeinsam unterhalten muß, um daraus Schlußfol-
gerungen zu ziehen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Auch die Bemerkungen — soweit ich sie gehört 
habe —, die Herr Marx hier über grundsätzliche 
Einstellungen zur Sicherheitspolitik in der Mitte der 
fünfziger Jahre gemacht hat, haben mit dem Thema 
nichts zu tun. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Das war 
angeregt durch Herrn Wienand!) 

— Alles gut und schön, ich habe mir das am Radio 
angehört. Das alles hat mit dem Thema nichts zu 
tun. Die Lage des Jahres 1955 oder 1956 — auch die 
militärische Lage — ist sehr weitgehend verschieden 
von der des Jahres 1960 und insbesondere von der 
des Jahres 1969. 

(Zuruf des Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern].) 

— Genau. Ich kann mich nur wundern, mit welcher 
Eleganz intellektuell befähigte Kollegen Argu-
mente austauschen, die, wenn man am Ende einer 

Legislaturperiode genug Zeit und Lust dazu hätte, 
mühelos hier oben in lauter kleine Fetzen zerlegt 
und ausgebreitet werden könnten. 

Worauf es hier ankommt, Herr Marx — das sage 
ich auch Herrn Schulze-Vorberg —, ist eigentlich 
doch ganz wesentlich nur, die Schlußfolgerungen aus 
damaligen Fehlern und Versäumnissen zu ziehen. 
Ich habe zwei Schlußfolgerungen zu ziehen, und 
zwar sowohl aus dem damaligen Untersuchungsaus-
schuß Hispano-Suiza 30, den ich seinerzeit beantragt 
hatte — 12 Jahre ist es her — und der zu keinerlei 
Ergebnissen führte, als auch aus diesem gegenwärti-
gen Untersuchungsausschuß, den andere beantragt, 
aber alle Fraktionen des Bundestages gemeinsam 
gebilligt haben, weil wir alle der Meinung waren, 
daß dann, wenn schon irgendwo ein Verdacht be-
stand, dieser untersucht und aufgeklärt werden 
müsse. 

Ich ziehe aus beiden Untersuchungsausschüssen in 
derselben Sache zwei übereinstimmende Konsequen-
zen. Die erste und zur Sache notwendige Kon-
sequenz ist folgende. Man kann bei Beschaffungs-
verfahren, die sich auf Rüstungsgüter und Waffen-
systeme beziehen, zumal bei diesem großen finan-
ziellen Umfang, der hier fast immer notwendiger-
weise involviert ist, nicht vorsichtig genug verfah-
ren. Sie wissen alle, daß diese Vorsicht und Sorgfalt, 
die man sich eigentlich selber als Konsequenz aus 
diesen beiden Untersuchungsausschüssen anempfeh-
len muß, und zwar auch unter der gemeinsamen 
Verantwortung, in die die sozialdemokratische Bun-
destagsfraktion eingebunden ist, auch heute nicht 
überall angewandt wird. 

Ich brauche Herrn Kollegen van Delden, der sich 
besonders für einen Teil der Bundeswehr inter-
essiert, nicht extra anzuschauen. Er weiß, was ich 
meine, und jeder von Ihnen, der hier zuhört, weiß 
ebenfalls, was gemeint ist. Das ist aber nur ein Teil 
dessen, was ich für den gegenwärtigen Zustand in 
bezug auf die Qualität von Beschaffungsentscheidun-
gen und die Prozedur von Beschaffungsentscheidun-
gen zu sagen habe. Es ist nach wie vor so, daß wir 
Beamte und Offiziere, die für diesen Beruf nicht aus-
gebildet sind und für ihn keine ausreichende Lebens-
und Berufserfahrung besitzen, mit Entscheidungen 
betrauen, für die man in der Industrie einen langen 
beruflichen Lebensweg braucht, ehe man an eine 
Position kommt, um solche Entscheidungen zu 
treffen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dies ist eine der Erfahrungen — ich habe heute mor-
gen Ihren gedruckten Bericht gelesen —, die nach 
wie vor zutrifft. Das war vor zwölf Jahren so, das 
ist heute wieder so. Das ist etwas, was sich jeder 
von uns, der sich als Haushaltspolitiker oder als 
Sicherheitspolitiker im Haushalts- oder Verteidi-
gungsausschuß damit beschäftigt, bei der nächsten 
Regierungsbildung und bei der nächsten Gelegen-
heit, bei der die Struktur des Verteidigungsministe-
riums zur Debatte steht oder bei der sie geändert 
wird, zu Herzen nehmen muß. 

Die andere Konsequenz — diese ziehe ich nur für 
meine Person; ich spreche in dieser Beziehung gar 
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nicht für meine Fraktionskollegen — ist eine bei 
mir zusätzlich gestiegene Skepsis gegenüber parla-
mentarischen Untersuchungsausschüssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

— Diejenigen, die jetzt im Augenblick am lautesten 
klatschen, haben am meisten zu dieser meiner Fest-
stellung Anlaß gegeben. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Stücklen: Ich 
habe geklatscht, aber ich habe Ihnen sicher 

keinen Anlaß gegeben!) 

— Nein, aber Herr Schulze-Vorberg hat sehr laut 
geklatscht; er hat allerdings Anlaß gegeben. Sie 
nicht, Herr Stücklen. Ich bin inzwischen routiniert 
genug, um hier keine leichtfertigen Worte zu reden. 

Ich habe mir den Bericht genau durchgeguckt 
und habe festgestellt, daß zu jedem sachlichen 
Kapitel und zu jedem Unterabschnitt eine Minder-
heit einen Minderheitsbericht in der Bewertung 
verfaßt hat. Was dieses eigentlich soll, habe ich 
zwar verstanden. Aber daß es den Zweck, den es 
erfüllen will, bedeckt, bezweifle ich sehr. 

Ich glaube darüber hinaus, daß es Schaden an-
richtet. Im Grunde darf bei einem Untersuchungs-
ausschuß unter dem Gesichtspunkt der Aufrecht-
erhaltung der Effektivität parlamentarischer Kon-
trollmethoden von dem guten Recht von Minder-
heitsvoten doch nur in einem wirklich dringenden 
Fall Gebrauch gemacht werden. 

(Abg. Rasner: Das war aber hier dringend 
nötig!) 

— Ich will das gern glauben, daß Sie das so emp-
finden. Aber da es in jedem einzelnen Kapitel ge-
schieht — und ich habe sie alle inzwischen gelesen; 
manches ist sehr lustig; es ist in manchen Fällen 
nur ausführlicher als das, was die Mehrheit sagt, 
ohne daß sich in der Qualität etwas ändert — — 

(Abg. Rasner: Gucken Sie sich mal Herrn 
Kern an!) 

— Ich gucke niemanden scharf an. 

Der Untersuchungsausschuß hat mit seinem Ge-
samtbericht, ohne daß ich mich hier auf Mehrheit 
oder Minderheit kapriziere, den Eindruck gemacht, 
als ob sowohl die Minderheit als auch die Mehr-
heit mit Fleiß versucht haben, taktische Vorteile für 
sich herauszuholen; wenn man schon nicht Recht 
haben konnte, dann doch wenigstens schon tak-
tische und psychologische Vorteile. Sie haben den 
großen Nachteil, meine Damen und Herren, daß 
alles das, was Sie an Arbeit und Schweiß hinein

-

investiert haben — — 

(Abg. Mertes: Was sagen denn die Mit

-

glieder der SPD dazu?) 

— Ich kann doch wohl meine Meinung hier sagen, 
Herr Mertes. Ich habe vorher angekündigt, daß ich 
für meine Person sprechen würde. Man braucht 
nicht für alles einen Fraktionsbeschluß. Da ich in 
diesem Geschäft hier, im Geschäft der Beschaffung 
von Waffensystemen und auch in dem Geschäft 
von Untersuchungsausschüssen ein bißchen Erfah-
rung gesammelt habe, nehme ich mir das Recht, 

auch wenn es spät ist, zumal hier einige versucht 
haben, mich ein bißchen durch den Kakao zu ziehen, 
ebenfalls meine Meinung dazu zu sagen und das 
zu sagen, was ich für das Wesentliche an dieser 
Sache halte und nicht für die Randerscheinungen, 
die um taktischer Vorteile oder um polemischer 
Marginalien willen hier vorgebracht worden sind. 

(Abg. Rasner: Sehr gut!) 

Ich will noch einmal sagen, daß ich zweifle, ob 
diese Art von Untersuchungsausschüssen der Kon-
tinuität parlamentarischer Kontrolle über Regie-
rungen wirklich nützen. Das will ich noch einmal 
sagen. Ich muß Ihnen erklären, ob Sie Minderheit 
oder Mehrheit in dem Ausschuß sind, daß Sie nach 
meiner Meinung viel zu viele Zeugen zu unwich-
tigen Themen gehört haben 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

und daß Sie sich nicht auf die politisch wichtigen 
Themen konzentriert haben und auch nicht auf die 
Beweisthemen konzentriert haben. Wenn Sie jetzt 
„Sehr richtig!" sagen, wiederhole ich: das gilt für 
die Mehrheit wie für die Minderheit. 

(Abg. Rasner: Gut!) 

Ich habe mich im Laufe dieser Jahre mehrfach auf 
dem laufenden gehalten und darüber unterrichten 
lassen, wer welche Beweisanträge gestellt hat. Zwin-
gen Sie mich nicht zu detaillierter Darlegung, Herr 
Süsterhenn! Zwingen Sie mich nicht dazu! 

(Abg. Dr. Süsterhenn: Meine Beweisanträge 
vertrete ich auch heute noch! Die sind übri- 

gens einstimmig angenommen worden!) 

Zu beachten ist, daß ein parlamentarischer Unter-
suchungsausschuß weder mit einem Tribunal auf 
dem Marktplatz verwechselt werden darf, was hier 
zum Teil geschehen und was schlimm ist, noch mit 
einem Prozeß vor dem Bundesverwaltungsgericht, 
was hier zum Teil ebenfalls geschehen ist. Mitglie-
der eines Untersuchungsausschusses haben nicht die 
Pflicht, die einen als Verteidiger des einen Zeugen 
und die anderen als Verteidiger des anderen Zeugen 
aufzutreten. Sie haben die Pflicht, die Wahrheit her-
auszufinden. Dies hier ist ein Mannschaftswettkampf 
gewesen, wo verschiedene Mannschaften gegenein-
ander angetreten sind. Wenn Sie diesen Bericht 
durchlesen, sehen Sie das ganz genau. Das läßt mich 
an der Brauchbarkeit solcher Ausschüsse für die Zu-
kunft sehr zweifeln. 

Zugleich erfüllt mich das Ganze mit tiefer innerer 
Besorgnis. Denn der Bundestag muß sich die Insti-
tution des Untersuchungsausschusses aufheben. Sie 
muß einsetzbar bleiben. Sie darf nicht durch aller-
hand Mätzchen kaputtgemacht werden. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Rasner: 
Richtig!) 

Ich meine das wirklich so, und deswegen ist es auch 
ziemlich witzlos, alle möglichen Geschichten, die ir-
gendwo am Rande früher einmal eine Rolle gespielt 
haben mögen, heute für wichtig zu verkaufen. Es 
ist auch gar nicht mehr interessant, wer sich 1957 
alles geirrt hat. 
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Ich bleibe bei diesen beiden Konsequenzen, die 

ich sich zu überlegen bitte. Die eine ist in bezug auf 
die personelle Besetzung und die organisatorische 
Struktur des Verteidigungsministeriums zu ziehen. 
Die andere ist von uns allen zu ziehen, ob wir etwas 
mit Verteidigung oder mit Haushalt zu tun haben 
oder nicht, hinsichtlich der Frage: Welchen Rang, 
welchen Sinn und welche Möglichkeiten sollen in 
Zukunft parlamentarische Untersuchungsausschüsse 
behalten? 

Alles, was ich bisher gesagt habe, macht hoffent-
lich auf niemanden den Eindruck, daß ich mich hätte 
einmischen wollen in die Feststellung, die die Aus-
schüsse getroffen haben, oder in die Bewertungen, 
die hier gegeben worden sind. Ich habe die Rede 
meines Freundes Wienand von Anfang bis Ende 
gehört, und ich kann nur unterstreichen, was er für 
meine Fraktion gesagt hat. Ich identifiziere mit dem, 
was er hier ausgeführt hat; denn es ist sehr vie-
les faul im Staate Dänemark gewesen. Ich weiß 
nicht, wem damit genützt wird, wenn wir heute alles 
in extenso ausbreiten; aber ich meine, wir nützten 
dem Parlament, wenn wir über die Funktion von 
parlamentarischen Untersuchungsausschüssen nach-
dächten. Dies empfehle ich auch durchaus den Kol-
legen der CDU/CSU, die mir im Augenblick zuzu-
nicken scheinen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Damm. 

Damm (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die spontanen Äußerungen des 
Fraktionsvorsitzenden der SPD haben mich veran-
laßt, nun doch noch meine Wortmeldung zu wieder-
holen. Ich möchte ihm in vielem zustimmen. Wir 
haben Grund, in der nächsten Legislaturperiode da-
hin zu wirken, daß manche Organisation im Verteidi-
gungsministerium besser gestaltet wird und Erfah-
rungen, wie wir sie hier gemacht haben, genutzt 
werden können. Da will ich Ihnen überhaupt nicht 
widersprechen. Allerdings möchte ich sagen, daß wir 
zu dieser Erkenntnis in diesem Untersuchungsaus-
schuß eben auch unter der Überschrift gekommen 
sind, daß man, wenn man aus dem Rathaus heraus-
kommt, eben sehr viel schlauer ist, und bei aller 
Bewertung muß das dann eben auch fairerweise 
mit zugrunde gelegt werden dürfen. 

Was mich am allermeisten veranlaßt hat, hier noch 
einmal ein Wort zu sagen, ist folgendes. Wer wie 
ich erst in dieser Legislaturperiode in den Bundes-
tag gekommen ist und sich auch noch der Aufgabe 
unterziehen mußte, in diesem Ausschuß — wenn 
auch nur als stellvertretendes Mitglied — tätig zu 
sein, der mußte besonders frei und offen für die 
Möglichkeit sein, daß tatsächlich die Verdächtigun-
gen, hier wäre an eine Partei Geld gezahlt worden, 
beweisbar seien. Aber für den Fall, daß das nicht 
zu beweisen war, muß dann auch um der Wirkungs-
weise parlamentarischer Untersuchungsausschüsse 
willen, die wir auch in Zukunft brauchen werden, 
eine Mehrheit in der Lage sein, zu sagen: In der Tat,  

wir haben das nicht beweisen können, und es ist im 
Grunde auch gar nicht beweisbar, und darum kom-
men wir zu dem Schluß, daß an diesem Vorwurf 
nichts dran ist. Im Grunde hat doch dieser Unter-
suchungsausschuß nur dadurch überhaupt ein so 
großes Interesse in der Offentlichkeit wecken kön-
nen, daß der Vorwurf der Millionenbestechung er-
hoben worden ist. Es ist doch gar keine Frage, daß 
nur dadurch das Ganze überhaupt so interessant 
wurde und sich über zehn Jahre als Thema halten 
ließ. 

Nun nützt es gar nichts, daß wir von dem Vor-
sitzenden der SPD-Fraktion hier bedeutsame Hin-
weise auf die Nebenkriegsschauplätze erhalten ha-
ben. Es nützt auch nichts — das muß ich für mich 
sagen —, daß der Sprecher der SPD-Fraktion, Herr 
Wienand, erklärt hat, er mache sich die Meinung 
seines Kollegen Kern nicht zu eigen. Das Publikum 
draußen wird sagen: Herr Kern war stellvertreten-
der Ausschußvorsitzender und kommt zu dem 
Schluß, daß in der Tat dieser Vorwurf nicht ausge-
räumt ist. Das ist das, was mich persönlich sehr trau-
rig stimmt. Wenn wir nämlich nicht in der Lage sind, 
solche Schlüsse gemeinsam zu ziehen: Hier war kein 
Verdacht nachzuweisen, sondern wirklich ein Frei-
spruch fällig, dann können wir in der Tat dieses 
Institut „Untersuchungsausschuß" zukünftig nicht 
mehr gebrauchen, weil es dann ein Kampfmittel der 
Parteien gegeneinander bleiben wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeord-
neter Damm, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Schmidt (Hamburg) ? — Bitte. 

Schmidt (Hamburg) (SPD) : Lieber Herr Damm, 
nur in dem Wunsche, das, was ich vorgetragen habe, 
von Ihnen nicht in einer Weise interpretiert zu se-
hen, die mich noch einmal zwingt, selbst etwas dazu 
zu sagen, möchte ich Sie fragen, ob Ihnen geläufig 
und deutlich ist, daß so wie in einem Gericht so 
natürlich auch in einem solchen Ausschuß die Bewer-
tung dessen, was man gehört hat, im Endergebnis 
verschieden sein muß. So wie jeder Richter seine 
Meinung vor seinem Gewissen verantworten muß, 
so muß auch jeder Abgeordnete in diesem Unter-
suchungsausschuß — denke ich, und das frage ich 
Sie — die Konsequenzen, die er aus dem zieht, was 
er gehört hat, vor seinem Gewissen verantworten. 
Was mich befremdet hat, war nur, daß zu jedem 
eigenen Abschnitt jeder sein eigenes Gewissen mit 
einem Mehrheits- oder Minderheitsvotum strapa-
ziert hat. 

Damm (CDU/CSU) : Herr Schmidt, es ist gar keine 
Frage, daß jeder durch sein Gewissen gebunden ist, 
auch in dieser Angelegenheit. Aber wir sind doch am 
Ende auch durch die Praxis des Untersuchungsaus-
schusses hier einer Richtung gefolgt — das muß 
man doch vielleicht einmal sagen —, die uns diese 
Verdächtigungen überhaupt erst eingebracht hat. Es 
ist einmal — ich weiß nicht mehr, von welchem 
Journalisten — im Zusammenhang mit den Verdäch-
tigungen, hier sei Geld gezahlt worden, gesagt wor-
den: Ja bitte, monatelang haben diese Behauptungen 
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Damm 
im Raum gestanden, und sie sind nicht widerlegt 
worden. Herr Schmidt, wenn wir nach diesem Motto 
— „Hier ist verdächtigt worden, aber es ist nicht 
widerlegt worden" — handeln wollten, dann könnte 
jedes Ressort einer Bundesregierung die Hälfte sei-
ner Mitarbeiter abstellen, um Verdächtigungen, die 
erhoben werden, aus der Öffentlichkeit herauszu-
bringen. Ich meine, daß das nicht eine Methode sein 
kann, mit der man versuchen sollte, Kontrolle über 
die Regierung auszuüben. 

Was in hier heute von meinem Kollegen Professor 
Süsterhenn zitierten Artikeln an Verdachtsmomen-
ten geäußert worden ist, ist doch in sich zusammen-
gefallen. Am Ende haben wir festgestellt, daß sich 
diese Artikel, die in der Regel nur von einem ganz 
kleinen Kreis von Journalisten verfaßt worden sind, 
immer wieder auf die gleichen Leute beriefen. Und 
wenn man diese dann hier vorlud, was stellte sich 
heraus? Einer bezog sich auf den anderen, und am 
Ende blieb eine Zeugin übrig, die behauptet hat, sie 
hätte-tatsächlich einen Beweis für Zahlungen an die 
CDU gesehen. Die Unglaubwürdigkeit dieser Zeugin 
ist nun aber so eklatant, daß ich meine, dadurch ist 
klargelegt worden, daß dieser Verdacht ausge-
räumt worden ist. Nur die Tatsache, daß auch im 
Untersuchungsausschuß immer wieder nach dem 
Motto „Es ist behauptet, aber nicht dementiert wor-
den" verfahren worden ist, hat dazu geführt, daß die 
Minderheit glaubte, sie müsse auch auf jede Be-
hauptung eingehen. Ich stimme Ihnen zu: Sie hätte 
das möglicherweise mit der großen Geste über-
gehen können. Aber ich befürchte, dann wäre gesagt 
worden: Dazu haben sie im Minderheitsvotum nichts 
gesagt, also stimmt es so, wie sie es hier zum Aus-
druck gebracht haben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordne-
ter Damm, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Ab-
geordneten Kern? 

Kern (SPD) : Herr Kollege, ist Ihnen völlig ent-
gangen, daß die Aussage dieser einen Zeugin durch 
die Aussage eines anderen Zeugen bestätigt worden 
ist? Ich rede vom Zeugen Winkelhog. 

(Abg. Rasner: Sie sind der letzte, der an diese 
Dame glaubt, der letzte!) 

— Ich habe jetzt von einem anderen Zeugen ge-
sprochen, Herr Rasner; 

(Abg. Rasner: Ich sprach von Ihnen!) 

Sie schlafen schon zu fest. 

Dr. Süsterhenn (CDU/CSU) : Darf ich eine Frage 
an Herrn Kollegen Damm richten? 

(Abg. Damm: Ja, bitte!) 

— Herr Kollege Damm, erinnern Sie sich an die 
Feststellung anläßlich der Vernehmung des Zeugen 
Dr. Winkelhog, daß der über solche Gespräche mit 
Dr. Lenz berichtete, die im Jahre 1951 geführt wor-
den waren, zu einer Zeit als noch niemand an einen 
HS-30-Panzer gedacht hatte oder denken konnte? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ein, toller 
Zeuge!) 

Damm (CDU/CSU) : Herr Kollege Süsterhenn, ich 
kann hier nur wiederholen, was ich vorhin gesagt 
habe, daß für mich eindeutig klargelegt worden ist, 
daß diese Zeugin absolut unglaubwürdig ist, daß 
es einen anderen Zeugen für die behauptete Beste-
chung oder Zahlung von Millionenbeträgen nicht 
gegeben hat und daß sich am Ende herausgestellt 
hat, daß sich immer einer auf den anderen beruft. 
Darum bedauere ich so sehr, daß wir von dieser 
Behauptung nicht gemeinsam haben abrücken kön-
nen. Denn ich wiederhole — und das sage ich. auch 
dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion —: Die ganze 
Schwere der Vorwürfe, die zweifellos zu einem 
Großteil ihre Berechtigung hinsichtlich des Panzers 
und seiner zunächst nicht voll ausreichenden Taug-
lichkeit hatten, ist doch überhaupt erst dadurch zu-
stande gekommen, daß das Ganze mit der Korrup-
tion, mit dem Verdacht der Korruption vermischt 
und daß der Eindruck erweckt wurde, als ob Be-
schaffungen von Rüstung eben überhaupt nur über 
die Parteikasse der CDU zu erreichen wären. Dieser 
Eindruck ist nicht bestätigt worden, und ich be-
dauere — ich wiederhole das —, daß ein Mitglied 
des Ausschusses, ein Mitglied der Mehrheit, nicht 
in der Lage war, hier deutlich zu sagen, daß auch 
er abrückt von den nicht bewiesenen Behauptungen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich frage, ob noch jemand das Wort 
wünscht. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Herr Kern will 
noch etwas sagen!) 

— Offenbar ist das nicht der  Fall. 

Meine Damen und Herren, ich darf die Ausspra-
che schließen. Der Antrag des Ausschusses steht in 
der Drucksache auf Seite 120.  

(Abg. Rasner: Zur Abstimmung!) 

— Zur Abstimmung der  Herr Abgeordnete Rasner. 

Rasner (CDU/CSU) : Herr Präsident, der Antrag 
des Ausschusses, dem wir zustimmen wollen, lautet 
„zur Kenntnis zu nehmen und dem Haushaltsaus-
schuß als Grundlage für die Beratungen zu über-
weisen". Wenn wir zur Kenntnis nehmen, bedeutet 
das nach dem, was vorangegangen ist — und ich 
möchte den beiden Sprechern der .SPD-Fraktion, die 
für die Fraktion gesprochen haben, meinen Respekt 
bezeugen —, nicht, daß wir von dem Mehrheitsbe-
richt zustimmend Kenntnis nehmen. Dies, damit hier 
kein Mißverständnis entsteht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, über die Kenntnisnahme allein könnte man 
überhaupt nicht abstimmen lassen; denn das Haus 
hat natürlich in dieser Debatte Kenntnis genommen, 
wobei die Art, in der das Haus Kenntnis genommen 
hat, unterschiedlich war. Aber über das Ganze kann 
ich abstimmen lassen. 

Wer der Überweisung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Einstimmig über- 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
wiesen. Damit ist dieser Punkt der Tagesordnung er-
ledigt. 

Meine Damen und Herren, die Zeit ist sehr weit 
fortgeschritten. Ich weiß nicht, ob Sie noch die Ab-
sicht haben, weiter zu verhandeln. 

(Zurufe: Noch einen Punkt!) 

— !Nach allgemeinen Erfahrungen wäre es wohl bes-
ser, zu schließen. Aber wenn Sie anders verfahren 
wollen, bitte ich, hier anzugeben, welche Punkte Sie 
jetzt behandeln wollen. — Herr Abgeordneter 
Rasner! 

Rasner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es lag eine interfraktionelle 
Vereinbarung vor — und die sollten wir einhal-
ten —, daß wir den Punkt Pressepolitik — darf ich 
mich jetzt pauschal ausdrücken, weil ich die Druck-
sachennummer nicht vor mir habe — heute noch be-
handeln wollen. Ich glaube, wir sollten bei dieser 
interfraktionellen Vereinbarung bleiben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Will das Haus in 
diesem Sinne weiterverhandeln? — Widerspruch er-
hebt sich nicht. Dann rufe ich die Zusatzpunkte 3 
und 4 auf: 

Beratung des Berichts der Kommission zur 
Untersuchung der Wettbewerbsgleichheit von 
Presse, Funk/Fernsehen und Film sowie der 
Stellungnahme der Bundesregierung 

— Drucksachen V/2120, zu V/2120 — 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wissenschaft, Kulturpolitik und 
Publizistik (8. Ausschuß) 

über die Vorlage des Bundeskanzlers betr. 
Vorläufiger Bericht der Kommission zur Un-
tersuchung der Gefährdung der wirtschaft-
lichen Existenz von Presseunternehmen und 
der Folgen der Konzentration für die Mei-
nungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutsch-
land (Pressekommission) mit den Empfehlun-
gen für Soforthilfemaßnahmen, sowie der 
Stellungnahme der Bundesregierung zu den 
Empfehlungen der Pressekommission 

über die Vorlage des Bundeskanzlers betr. 
Schlußbericht der Kommission zur Unter-
suchung der Gefährdung der wirtschaftlichen 
Existenz von Presseunternehmen und der 
Folgen der Konzentration für die Meinungs-
freiheit in der Bundesrepublik Deutschland 
(Pressekommission) 

über die Stellungnahme der Bundesregierung 
zum Schlußbericht der Pressekommission 

— Drucksachen V/2403, V/3122, V/3856, V/4344 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Raffert 

Die Beratung der beiden Punkte wird verbunden. 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Raffert als Be-
richterstatter. 

Raffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zu dem Ihnen vorliegenden Bericht sind  

noch einige kleine Anmerkungen zu machen. Es han-
delt sich bei diesem Antrag, den der Ausschuß ein-
stimmig verabschiedet hat, nicht um den Beginn und 
auch nicht um den Abschluß einer Entwicklung. Der 
Ausschuß hat mit diesem Antrag eine Art Zwischen-
bescheid gegeben, durch den er den Extrakt aus dem 
Versuch zieht, das Feld der Pressekonzentration, auf 
dem so heftig gefochten wird, ein wenig zu erhellen. 
Gleichwohl sind wir in sechs Punkten zu ganz kon-
kreten Forderungen an die Regierung gekommen. 

Am umstrittensten war dabei — und ist es auch 
geblieben — der Punkt 4, in dem es um die Frage 
der Marktanteilsbegrenzung geht. Wir wissen, daß 
Konzentrationsvorgänge nicht immer negativ sind, 
sehr häufig unvermeidbar, und sogar positive Fol-
gen haben können. Wir wissen aber auch, daß be-
stimmte marktbeherrschende Unternehmen Gefahren 
für Information und Meinungsfreiheit darstellen 
können. Der Ausschuß hat sich nicht genau mit den 
Prozentrechnungen beschäftigen wollen, die der 
Günther-Bericht enthält. Er hat sich auch nicht zu 
eigen machen wollen — aber wohl beachtet, ebenso 
wie er die Prozentzahlen beachtet hat —, was die 
Bundesregierung in ihrer Stellungnahme über die 
verschiedene Struktur der einzelnen Märkte gesagt 
hat, und ist dann zu der Aufforderung gekommen, 
die Bundesregierung aufzufordern, „unverzüglich 
Vorschläge zur Marktanteilsbegrenzung zu unter-
breiten". 

Dazu liegt ein Änderungsantrag der CDU/CSU-
Fraktion vor, den ich in meine Berichterstattung 
gleich einbeziehen darf. Wenn man sich noch einmal 
vor Augen führt, was im Bericht als Intention des 
Ausschusses gesagt worden ist, erkennt man, daß 
dieser Antrag auf der Linie dessen liegt, was der 
Ausschuß mit Punkt 4 bezweckt hat. Wenn wir ihn 
annehmen, vermeiden wir ,das für manche — für 
mich nicht — ein bißchen gefährlich erscheinende 
Wort „Marktanteilsbegrenzung". Ich kann als Be-
richterstatter empfehlen, diesen Antrag anzuneh-
men und ihn in .den Ausschußantrag hineinzuneh-
men. Ich rege jedoch an, ihn zu kürzen und statt 
dessen zu sagen: „4. das Wettbewerbsrecht auf dem 
Markt der Kommunikationsmittel zu überprüfen", 
weil sich die Feststellung „im Hinblick auf die Ver-
zerrung des Wettbewerbs" nach dem Ergebnis der 
vorliegenden Berichte nicht halten läßt. Wir müßten 
den Antrag ablehnen, wenn man das unverändert 
ließe. 

Ich glaube, im Einvernehmen auch mit den Kolle-
gen von der CDU/CSU zu stehen, wenn ich diesen 
Vorschlag mache. Ich empfehle also den Antrag des 
Ausschusses in der durch den Antrag der CDU/CSU 
geänderten Form anzunehmen, die dann lautet: „4. 
das Wettbewerbsrecht auf dem Markt der Kommu-
nikationsmittel zu überprüfen." Das würde die Bun-
desregierung veranlassen, uns Vorschläge zu ma-
chen, auf Grund deren wir Maßnahmen ergreifen 
könnten. Es gibt noch keine Kriterien dafür, wie 
man eine Marktanteilsbegrenzung überzeugend 
durchführen kann. Es gibt aber schon Hinweise dar-
auf, wie man das Wettbewerbsrecht ändern kann. 
Darüber gibt der Bericht auch Auskunft. 
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Raffert 
Ein wichtiger Punkt ist noch der Punkt 5, zu dem 

erläuternd etwas zu sagen wäre. Hier geht es um 
„Maßnahmen hinsichtlich der Stellung und Verant-
wortlichkeit der Journalisten in Verlagen und 
Rundfunkanstalten" usw. Zu der sozialen Seite, die 
hier involviert ist, wird der Kollege Sänger bei der 
Begründung unseres Antrags noch mehr beitragen. 
Ich möchte darauf hinweisen, daß beim Beruf des 
Journalisten im Augenblick auf eine angebotene 
Stelle vier Bewerber kommen. Es ist einer der weni-
gen Berufe in der Bundesrepublik Deutschland, 
bei dem diese Situation gegeben ist. 

Der Ausschuß hat, was den Bereich angeht, den 
wir mit „innere Pressefreiheit" bezeichnen, zunächst 
— ich unterstreiche das Wort „zunächst" zweimal — 
davon abgesehen zu sagen, das müsse durch ein 
Gesetz geregelt werden. Wir haben immer noch die 
Hoffnung, wenn auch nur eine schwache, daß sich 
die Verlegerverbände und Anstalten mit den Jour-
nalistenverbänden und Gewerkschaften auf der 
Ebene der Tarifpartner' etwa in einem Manteltarif 

oder in einem Vertrag einigen können. Es gibt in-
zwischen eine beispielhafte Reihe von Redaktions-
ordnungen oder Redaktionsstatuten, die von kämp-
ferischen Redaktionen erreicht oder von verständ-
nisvollen Verlegern zugestanden worden sind. Aber 
damit werden wir immer nur einen Teil der Unter-
nehmen erreichen, insbesondere nicht die kleinen. 

Wir möchten hiermit — das tut  der  Ausschuß, 
und das unterstreiche ich als seine Absicht in mei-
ner Eigenschaft als Berichterstatter — den Tarif-
partnern eine letzte Chance geben. Im Ausschuß 
bestand — ich betone das — Einvernehmendarüber, 
'daß wir, wenn sich das jetzt nicht unter den Part-
nern regeln läßt, ein Gesetz machen müssen. Aber 
lieber wäre es uns und besser wäre es gewiß auch 
für das Verhältnis zwischen Redakteuren, Anstalten 
und Verlagen, wenn .es anders gemacht werden 
könnte. Sonst müssen wir im nächsten Bundestag 
ein solches Gesetz machen. 

Zu den anderen Punkten ist zu sagen, daß es bei 
Punkt 1 — Pressestatistik und regelmäßiger Bericht 
— verdienstvolle Vorarbeiten gibt, die Einrichtun-
gen wie der Presserat geleistet haben. Wir brau-
chen Materialien, um schneller reagieren zu können 
als bisher. 

Bei Punkt 2 — Fusionskontrolle — ist der Aus-
schuß über das hinausgegangen, was die Kommis-
sion und auch die Bundesregierung bis jetzt selbst 
vorgeschlagen haben, indem wir verlangen, „unver-
züglich den Entwurf einer gesetzlichen Regelung 
zur Fusionskontrolle einzubringen". Es ist möglich, 
das zu tun. Dafür gibt es Kriterien, anders als bei 
Punkt 4. 

Punkt 3 — Offenlegungspflicht für die Besitzver-
hältnisse — betrifft eine allgemeine Forderung, über 
die Einvernehmen bei allen Beteiligten besteht. 

Punkt 6 schließlich betrifft die Einrichtung des 
Kuratoriums. Darin sind sich Bundesregierung, Kom-
mission und Ausschuß einig. Dieses Kuratorium 
kann auch dazu dienen, insbesondere kleinere und 
mittlere Unternehmen zu beraten, für die wir in den 
letzten Jahren, solange die Beratungen über den 

Antrag andauerten, schon einiges getan haben. Ich 
denke an das Umsatzsteuerrückvergütungsgesetz 
und an die ERP-Kredite, die inzwischen 31 Betriebe, 
insbesondere in der Größenordnung unter 80 000 
Auflage, erhalten und die Gutes gewirkt haben. Wir 
haben dabei allerdings auch gesehen, daß das ein-
zige Begrenzungskriterium der 160 000 kein Instru-
ment ist, mit dem wir künftig werden arbeiten kön-
nen. Das hat sich ganz besonders bei dem Umsatz-
steuerrückvergütungsgesetz herausgestellt, wo eine 
ganze Reihe von Betrieben in den Genuß von Hil-
fen gekommen ist, die sie nicht gebraucht hätten, 
andere aber, die sie gebraucht hätten, sie nicht be-
kommen haben. Ich sage ganz offen, es ist uns im 
Ausschuß nicht gelungen, Kriterien zu finden, die 
besser funktionieren .als diese „gegriffene" Grenze. 

Dazu erbitten wir auch noch den Rat der Sachver-
ständigen, denen ich im übrigen im Namen des 
Ausschusses dafür danken will, daß sie uns sowohl 
in der Günther-Kommission — insbesondere danke 
ich da dem Präsidenten Günther für die exzellente 
Leitung der Presse-Kommission — als auch in den 
Hearings weitergeholfen haben. Wir werden auf 
ihren Rat wieder angewiesen sein, wenn wir sie er-
neut darum bitten müssen, uns zu helfen, das Ver-
fassungsgebot des Art. 5 des Grundgesetzes, näm-
lich das der Meinungs- und Informationsfreiheit, 
besser auszuführen, als das bisher möglich war. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Wir treten in die verbundene Aussprache ein. 
Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Kliesing. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Wir befinden uns 
in der etwas mißlichen Lage, in später Stunde und 
im Eiltempo hier Probleme diskutieren zu müssen, 
die doch, wie ich meine, sehr stark in unsere Ver-
fassungswirklichkeit eingreifen, sie zumindest sehr 
berühren. Wir haben im Oktober 1967, wie erinner-
lich, hier eine Pressedebatte gehabt, in der wir unter 
dem Eindruck der damaligen Situation und des ver-
hältnismäßig rasch um sich greifenden Konzentra-
tionsprozesses festgestellt haben, daß die Presse 
sehr rezessionsempfindlich ist. Wir könnten natür-
lich heute sagen, daß es der Presse in wirtschaft-
licher Hinsicht relativ gut geht, daß sie von dem 
konjunkturellen Aufschwung profitiert hat und daß 
sich der Konzentrationsprozeß wesentlich verlang-
samt hat. Das ist sicherlich richtig, ich möchte aber 
davor warnen, daraus weitgehende Schlüsse zu zie-
hen; denn schließlich ist der Trend zur Konzentra-
tion eine fast überall in der Wirtschaft zu beobach-
tende Erscheinung — und Presseunternehmen sind 
ja schließlich Wirtschaftsunternehmen —, der man 
in vollem Umfange wohl auch mit noch so gezielten 
staatlichen Maßnahmen nicht entgegenwirken kann, 
weil sich hier eine Entwicklung vollzieht, die man 
so ausdrücken kann, daß auch hier der Trend zur 
Schaffung technisch optimaler Betriebsgrößen geht. 
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Dr. Kliesing (Honnef) 
Das spezielle Problem — wir kennen es alle — 

besteht eben darin, daß diese allgemeine wirtschafts-
politische Entwicklung mit der im Grundgesetz ver-
bürgten Informationsfreiheit des Staatsbürgers zu-
sammenstößt. Deshalb müssen wir auch in Zukunft 
diesem Problem eine erhöhte Aufmerksamkeit zu-
wenden. Ich möchte das dahingehend konkretisieren, 
daß ich speziell, was die regionale Presse angeht, 
diesen Konzentrationsprozeß mit großer Besorgnis 
verfolge. Wir als Abgeordnete sollten am besten 
wissen, daß gerade die Regionalpresse doch eine 
meinungsbildende Kraft ausübt, die über den Durch-
schnitt des sonstigen Einflusses der Tageszeitungen 
wesentlich hinausgeht. Ich möchte darum bitten, daß 
die Bundesregierung gerade diesen Punkt in ihre 
künftigen Beratungen, Beobachtungen und Prüfun-
gen einschließt und ihm Vorrang gibt. 

Ich bin damit schon beim Punkt 1 des Ausschuß-
antrages. Diesen Punkt 1 halten wir für sehr wichtig. 
Es geht natürlich jetzt wegen der Kürze der Zeit 
nicht an, hier zu jedem einzelnen Punkt Stellung zu 
nehmen, ich kann es mir aber doch nicht versagen, 
im Zusammenhang mit den Punkten 4 und 5 einige 
Bemerkungen zu machen. Herr Kollege Raffert hat 
bereits betont, daß sich der Ausschuß nicht mit jener 
Aussage der Pressekommission identifiziert hat, die 
dahin ging, daß bei einem 20%igen Marktanteil eine 
Gefährdung und bei einem 40%igem Anteil bereits 
eine Beeinträchtigung der Pressefreiheit festzustel-
len sei. Mir scheint, daß man bei einer Frage, die 
doch verfassungsrechtliche und verfassungspolitische 
Probleme zur Diskussion stellt und die in unsere 
Verfassungswirklichkeit eingreift, nur Vorschläge 
machen kann, wenn diese solide untermauert sind. 

Hier habe ich allerdings gegenüber den Empfeh-
lungen der Pressekommission gewisse Bedenken. 
Ich möchte aus der Fülle der Diskussionsbeiträge 
mit Genehmigung des Herrn Präsidenten hier zwei 
Stellen zitieren. Es heißt in der Stellungnahme des 
Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger vom 
August 1968: 

Dieser Vorschlag wurde auch nur mit sechs 
Stimmen von 17 berufenen und 13 anwesenden 
Kommissionsmitgliedern so beschlossen. 

Das ist an sich keine erfreuliche Aussage. Wenn sie 
stimmen sollte, so habe ich gegen ein derartiges 
Verfahren Bedenken. 

(Abg. Moersch: Können Sie einmal sagen, 
warum die Kommission so schwach besetzt 
war, wer damals gefehlt hat, wer weg

-

geblieben ist? Das wäre doch ganz nütz

-

lich!) 

— Es wird natürlich bei einer solch großen Liste von 
Fehlenden und von solchen, die an der Abstimmung 
nicht teilgenommen haben oder anders gestimmt 
haben, nicht leicht sein, das aus dem Handgelenk zu 
sagen. 

(Abg. Moersch: Das hat mit „Handgelenk" 
nichts zu tun! Ich dachte, Sie seien gut vor

-

bereitet. Sie wissen doch, wer da war!) 

— Ja, aber es hat ja keinen Zweck, wenn ich hier 
nun eine ganze Liste von Namen verlese. Außerdem 

müßte ich fairerweise ja auch noch auf die abwei-
chenden Stellungnahmen einzelner Kommissions-
mitglieder zu sprechen kommen. 

Ich möchte nun auf die Äußerung von Herrn Dr. 
Ehmer, ebenfalls Kommissionsmitglied, zu sprechen 
kommen, der in der Zeitschrift „ZV +ZV", Nr. 38, 
folgendes schreibt: 

Was nun die berühmt gewordenen Marktanteil

-

Prozentziffern der Kommission betrifft, so ist 
zuzugeben, daß sie statistisch und wissenschaft-
lich nicht exakt begründet sind. Es konnte dies 
wegen eines nicht von der Kommission ver-
schuldeten Zeitmangels nicht geschehen. 

Weiter unten heißt es: 

Man sollte deshalb die anstößigen Prozent-
ziffern als Markierungspunkte oder auch als 
Warnsignale auffassen. Sie kamen zustande 
aus der sogenannten Lebenserfahrung der ver-
legerischen und journalistischen Mitglieder der 
Pressekommission. 

Ich muß schon sagen, daß mir das eine keineswegs 
solide Untermauerung eines derartig tief in unsere 
Verfassungswirklichkeit eingreifenden Vorschlages 
zu sein scheint. Selbstverständlich haben die Kom-
mission und Dr. Ehmer recht, wenn Sie sagen: Wir 
waren nicht für diesen Zeitdruck verantwortlich! — 
Die  Frage ist nur, ob man sich unter diesen Umstän-
den überhaupt zu so weitgehenden und so konkre-
ten Vorschlägen hätte verleiten lassen sollen. 

(Abg. Moersch: Haben Sie einen Eiertanz 
erwartet?) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Moersch, zu einer Zwischenfrage würde ich mich 
doch auf die geschäftsordnungsmäßig übliche Weise 
melden. Im übrigen sind Sie der nächste Redner. Sie 
können ja alle Ihre Gedanken noch an den Mannn 
bringen. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Ich konnte 
akustisch nicht verstehen, was Sie gesagt haben. 

(Abg. Dorn : Zwischenrufe sind trotzdem er

-

laubt, Herr Präsident!) 

— Ja, wenn man sie verstehen kann. Es tut mir 
leid, ich habe Sie einfach nicht verstanden. 

Die Geschichte wird aber noch problematischer, 
wenn wir erfahren, daß dieselben Prozentsätze auch 
für die sogenannten Publikumszeitschriften gelten 
sollen. Hier stehen wir allerdings vor einem sehr 
fragwürdigen Begriff. Die Zeit erlaubt es mir nicht, 
dem Hohen Hause zur Kenntnis zu bringen, was 
alles zu diesen Publikumszeitschriften gehört. Wenn 
man diese Liste — angefangen von der Zeitschrift 
„Deine Eisenbahn", der „Niedersächsischen Toto-
und Lottozeitung" über die großen Illustrierten und 
Sportzeitungen bis hin zu den Kirchenzeitungen 
usw. — einmal durchliest, gewinnt man doch die 
Überzeugung, daß man hier nicht nur Äpfel und 
Birnen, sondern auch eine Menge anderer Obst-
sorten zusammenaddiert. 
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Dr. Kliesing (Honnef) 
Mir scheint, dieser Begriff „Publikumszeitschrift" 

ist sehr geeignet, die Wirklichkeit zu vernebeln und 
tatsächliche Monopolbildungen auf bestimmten Sek-
toren des Zeitschriftenwesens unsichtbar zu machen. 
Wenn man z. B. bedenkt, wer hier alles mit ein-
springen muß, um zu verhindern, daß einzelne Zeit-
schriften an die kritische 20 %-Grenze herankom-
men, empfindet man die Situation — entschuldigen 
Sie bitte — geradezu als grotesk. Deshalb kann mei-
nes Erachtens der Begriff „Publikumszeitschrift" nicht 
als seriöse Arbeitsgrundlage angesehen werden. Er 
sollte baldmöglichst in seine Bestandteile zerlegt 
und durch sachgerechtere Begriffe ersetzt werden. 

Lassen Sie mich im Anschluß an das, was der Kol-
lege Raffert gesagt hat, noch ein paar Bemerkungen 
zu dem Problem der inneren Pressefreiheit machen, 
wie es ja auch in Punkt 5 des Ausschußantrags ange-
sprochen ist. Die SPD hat hierzu einen Entschlie-
ßungsantrag eingebracht. Wir schließen uns diesem 
Antrag an, weil auch wir sehr am Zustandekommen 
eines einheitlichen Versorgungswerks für alle Jour-
nalisten interessiert sind, damit endlich auch hier 
die Wettbewerbsverzerrung zwischen Zeitungen und 
Rundfunk verschwindet. 

Ich bin ebenfalls der Auffassung, daß wir zunächst 
einmal die beiden Verbände ermuntern sollten, alles 
zu versuchen, um zu einer freiwilligen, umfassenden 
Regelung zu kommen. Wir verfolgen mit großem 
Interesse die Versuche und Abkommen, die in ein-
zelnen Verlagen bereits existieren und beobachten, 
wie sie sich bewähren. Aber ich gestehe Ihnen offen, 
daß es uns sehr viel lieber wäre, wenn hier eine 
generelle Regelung zustande käme. Die gesetzliche 
Regelung sollte eigentlich nur dann Platz greifen, 
wenn alle anderen Stricke reißen. Einstweilen 
möchte ich jedenfalls noch nicht die Hoffnung auf-
geben, daß Verleger- und Journalistenverband zu 
einer beiderseits befriedigenden Regelung kommen; 
dazu möchten wir sie jedenfalls ermuntern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Moersch. 

Moersch (FDP): Meine Damen und Herren! Für 
die Fraktion der FDP darf ich erklären, daß wir Wert 
darauf legen, daß es bei dem Antrag des Ausschus-
ses bleibt und daß das ominöse Wort ,,Marktanteils-
begrenzung", das eine Reihe von Kollegen der 
CDU/CSU nachträglich gestört hat, nachdem die 
CDU/CSU diesem Antrag im Ausschuß zugestimmt 
hatte, doch in dieser Ausschußfassung stehenbleibt. 
Sie können uns ja nachher dabei sicherlich überstim-
men. 

Ich finde es ein bißchen bedauerlich, daß man die-
sem Problem verbal ausweicht und daß beide Teile, 
die sich auf diesen Antrag geeinigt haben, doch 
offensichtlich unter ihrem Antrag verschiedenes ver-
stehen. Dann soll man auch sagen, was man meint. 

Ich kann es kurz machen. Wir Freien Demokraten 
sind der Ansicht, daß es bisher in der Tat keine 
Kriterien gibt, die diese Marktanteilsbegrenzungen 
auf gesetzliche Grundlage stellen ließen. Wir sind 

ebenfalls der Meinung, daß die Informationsfrei-
heit ein konstitutives Recht in diesem Lande ist. Wir 
müssen eben Kriterien entwickeln, die dieses Recht 
sichern, sei es auch durch solch eine Art von Gesetz-
gebung. 

Die Bundesregierung hat sich nicht besonders viel 
Mühe gegeben, den Bericht der Günther-Kommis-
sion zu verdeutlichen. Vielmehr war es ihr wegen 
unterschiedlicher politischer Auffassungen anschei-
nend nicht möglich, zu der Klarheit zu kommen, die 
wir uns gewünscht hätten. Der Wert dieses Berichts 
der Günther-Kommission und des Bemühens aller 
daran beteiligten Mitarbeiter liegt für mich ganz be-
sonders darin, daß das Thema Informations - und 
Pressefreiheit nun auf eine Basis gestellt wurde, von 
der aus wir sicherlich noch manche andere Konse-
quenz zu ziehen haben, und daß die gesamte deut-
sche Öffentlichkeit dieses Problem besser als früher, 
nämlich als ein Recht des Bürgers kennengelernt 
hat und nicht als ein Recht von Journalisten und 
Verlegern. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. 
Journalisten und Verleger sind diejenigen, die dem 
Bürgerrecht auf Informationsfreiheit zu dienen ha-
ben und die ihren Beruf im ganzen auch durchaus 
so verstehen. 

Zu der Frage des Redaktionsstatuts, die hier an-
geschnitten worden ist, möchte ich ebenso klar be-
kennen, daß nach meiner Erfahrung freiwillige Ver-
einbarungen nicht ausreichen werden; denn alle die 
Verlage, in denen das Verhältnis zur Redaktion in 
Ordnung ist, können zu solchen Statuten kommen, 
während alle die Verlage, in denen das Verhältnis 
nicht in Ordnung ist, durch eine freiwillige Verein-
barung gar nicht berührt werden können. Hier muß 
der Gesetzgeber eine Rahmenvorschrift erlassen, die 
bestimmt, daß die Abgrenzung der Verantwortlich-
keit innerhalb eines Redaktionsstatuts vorgenom-
men wird und daß — das ist besonders wichtig  — 
die  Leserschaft in regelmäßigen Abständen über 
diesen Inhalt aufgeklärt wird. Es muß bekannt-
gemacht werden, welche Grundlinie die Zeitung 
vertritt, welche Art der Nachrichtengebung vor-
gesehen ist, wer die wirklich Verantwortlichen hier 
sind. Das stärkt meiner Meinung nach die innere 
Pressefreiheit ganz erheblich. Es ist gar keine Frage, 
daß diese Offenlegung der Fakten auch dem An-
sehen der Zeitungen selbst dient und damit auch im 
Wettbewerb selbst nützen wird. 

Die Vorstellung, die die sozialdemokratischen 
Kollegen angekündigt haben, daß man die zentrale 
Versorgung im Journalistenberuf anstreben müsse, 
teile ich in vollem Umfang. Ich darf für meine Frak-
tion sagen, daß wir diesem Teil des Antrags jeden-
falls zustimmen können. Das ist eine notwendige 
Entscheidung, die der Mobilität der Redakteure und 
Journalisten nützt und damit auch ihre Unabhängig-
keit stärkt. Wenn wir auf diese Weise etwas zur 
Verbesserung des journalistischen Berufs tun kön-
nen, sollten wir es als Gesetzgeber tun. 

(Beifall bei der FDP und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sanger.  
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Sänger (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zwischen der Teilnahme an der Ab-
schiedszusammenkunft und der selbstverständlichen 
Pflicht, hier zu einem Thema etwas zu sagen, das ein 
ganzes Leben lang Inhalt der Arbeit und des Den-
kens war, sollte ich, meine ich, wenigstens einige 
Bemerkungen, sehr wenige nur, machen. 

Herr Kollege Moersch meinte soeben, die Bundes-
regierung habe sich nicht besondere Mühe gegeben, 
den Günther-Bericht auszuwerten. Herr Kollege 
Moersch, seit Erstatten des Günther-Berichts und den 
Feststellungen, die die Günther-Kommission machen 
mußte, ehe der Bericht zustande kam, sind so viele 
Veränderungen im Pressewesen eingetreten, daß es 
heute so selbstverständlich wie nur möglich er-
scheint, diesem Wesen Presse zunächst einmal seine 
Entwicklung zu überlassen. Dabei sollte jedermann 
— und gerade wir werden uns in allen Fraktionen 
darin gemeinsam finden — ein Interesse daran 
haben, daß möglicherweise die Zeitungsverleger von 
selbst jetzt auf Gedanken kommen und neue Wege 
beschreiten, jedenfalls betreten, daß sie zu einem 
Ziel gelangen, an dem sie sich dann, kommt eine 
neue Rezession, selber zu helfen vermögen. Ich 
möchte gern, daß wir alle uns einig sind in dem 
Grundsatz: sowenig Staat wie möglich und soviel 
Selbsthilfe wie möglich, gerade auf diesem Gebiet 
der Presse, des Nachrichtenwesens also, und der 
Meinungsäußerung. 

Lassen Sie mich bitte nur ein kurzes Wort zu dem 
Antrag der Sozialdemokraten sagen, die allgemeine 
Altersversorgung zu betreiben. Es ist eine der merk-
würdigsten Tatsachen unserer Zeit, daß heute ein 
Journalist, der von einer Rundfunkanstalt zu einer 
anderen • Rundfunkanstalt geht, in dieser Anstalt 
seine Rechte verliert und in jener Anstalt sie erst 
wieder in langsamer Entwicklung erwerben muß. 
Geht er gar von der Anstalt zur Presse, so verliert 
er sie hier und hat dort ein noch viel schlechteres, 
langsames Vorwärtskommen. Umgekehrt brauche ich 
es wohl nicht noch einmal darzustellen. 

Meine Damen und Herren, noch ein anderes. Da 
bin ich, Herr Bundesminister des Innern, zunächst 
dankbar für die Antwort, die ich heute morgen in 
der Fragestunde zu der gleichen Sache -aus Ihrem 
Haus bekommen habe. Danach wollen Sie weiter-
arbeiten an dem Thema der gemeinsamen Alters-
versorgung für die Journalisten. Ich bitte in diesem 
Augenblick aber hinzufügen zu dürfen: es gibt noch 
eine Gruppe von Journalisten, auf die wir auch 
achten müssen. Das sind nicht nur diejenigen, die 
frei arbeiten, sondern auch diejenigen, die aus der 
Zeitung oder aus dem Rundfunk oder aus der freien 
Tätigkeit in eine Pressestelle, gar etwa in das Aus-
wärtige Amt als Presseattaché, überwechseln und die 
dann nach einigen Jahren wieder in eine freie 
Pressearbeit zurückwechseln wollen. Sie haben ent-
weder die Jahre in der Behörde oder aber die Jahre 
in der freien Arbeit verloren, aus verschiedenen 
rechtlichen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen 
will. Wir haben erlebt, ich habe noch erlebt, daß 
Journalisten in der Weimarer Zeit wegen ihrer aus-
gezeichneten Auslandskenntnisse, wegen ihrer groß-
artigen sprachlichen Kenntnisse zum Auslandsdienst  

gerufen wurden und, heute längst alt geworden, aus 
dieser Zeit keine Rechte zu erwerben vermochten 
und nun aus dem Dienst, wenn sie nach 1945 wieder 
eingetreten sind, so entlassen werden, als wären sie 
niemals vorher im öffentlichen Dienst tätig gewesen. 
Auf diese Frage habe ich den Herrn Minister des 
Auswärtigen, weil dort einige besondere Fälle vor-
liegen, schon aufmerksam gemacht. Sie muß aber 
wahrscheinlich einmal eine grundsätzliche Regelung 
erfahren. 

Das letzte, was ich sagen möchte, ist dies: wir 
brauchen diese durch materielle Dinge gesicherte 
Unabhängigkeit der Journalisten einfach deshalb, 
weil sie nicht danach gucken dürfen: Was wird denn 
aus mir, oder was kommt denn danach, wenn ich 
diese Meldung, die ich bringen möchte, vor meiner 
Verantwortung bringen muß, wenn ich diese Mei-
nung, die ich aussprechen möchte, aussprechen muß, 
tatsächlich veröffentliche, was kommt danach?, son-
dern sollen sagen können: Ich bin auf jeden Fall 
gesichert. 

Wir hatten im Journalismus einen alten Kollegen, 
der vor einigen Jahren gestorben ist. Er pflegte 
immer dann, wenn junge Redakteure in die Redak-
tion eintraten, ihnen einen längeren Vortrag zu hal-
ten und zu sagen: „Du, paß mal auf! Hier, wenn Du 
durch die Tür hereinkommst, links ist der Pfosten 
mit einem Nagel, da hängst Du Deinen Hut auf! 
Häng ihn nicht in den Schrank, dessen Tür zuge-
schlossen werden muß und dessen Schlüssel dann 
nicht immer zu finden ist. Denn wenn man etwas 
von Dir will, was Du glaubst nicht verantworten 
zu können, dann findest Du den Hut am Nagel neben 
der Tür schneller, als wenn Du erst die Tür von dem 
Schrank aufschließen mußt und dabei vielleicht 
überlegst, ob Du nicht doch noch bleiben sollst." Es 
nutzt der Unabhängigkeit, zu wissen, daß man gehen 
kann, wenn man will. Es ist einer der wenigen Be-
rufe, in denen man gehen muß, wenn man nicht ver-
antworten kann, was zu sagen und was zu schreiben 
ist. 

Ich möchte deshalb gern, daß diese Frauen und 
diese Männer wissen, daß wenigstens in ihrem Alter 
für sie gesorgt ist, gleichgültig, ob sie in der heute 
noch gedruckten Tageszeitung, ob sie in der Zeit-
schrift, ob sie in der Pressestelle, ob sie in dieser 
oder jener Rundfunk- oder Fernsehanstalt gearbeitet 
haben. Standen sie im Dienst der Nachrichtengebung 
und der freien Meinungsäußerung und haben sie die-
sen Dienst verantwortungsbewußt geleistet, so sol-
len sie, meine ich, für ihr Alter gesichert sein und 
das vorher wissen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete von Eckardt. 

von Eckardt (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Zeit ist sehr fortgeschritten. 
Ich hätte zu diesem Thema — ich darf das meinem 
Parlamentskollegen und auch Berufskollegen Sänger 
sagen; Sie sind, glaube ich, etwa gleich lange tätig 
in diesem Geschäft — vielerlei zu sagen. Aber ich 
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von Eckardt 
werde mich kurz fassen. Ich möchte einige allge-
meine Bemerkungen machen, kurze Bemerkungen. 

Der Bericht, den wir von der Günther-Kommission 
bekommen haben, ist außerordentlich umfangreich; 
es ist ein riesiges statistisches Material drin. Es 
ist zu einem ganz großen Teil auch schon wieder 
überholt; das ist aber das Schicksal solcher Berichte. 

Eine Frage ist schon erledigt, indem wir die Zu-
stimmung gefunden haben mit unserem Antrag, 
die Marktbegrenzungsanteile aus dem Bericht her-
auszunehmen. Man kann natürlich einen Markt beur-
teilen, z. B. den Stahlmarkt. Man kann sagen — die 
Zahl ist wieder völlig aus der Luft gegriffen — wer 
60 % der Flachstahlproduktion in der Hand hat, ist 
marktbeherrschend, und das geht nicht, da muß das 
Kartellamt eingreifen. 

Das Zahlenspiel mit Auflagenhöhen stimmt im 
Pressewesen überhaupt nicht. Langjährige, jahr-
zehntelange Erfahrungen haben gezeigt, daß es 
Presseorgane mit relativ geringer Auflage gibt, die 
eine ungleich größere Meinungsbildung bewirken 
als Massenblätter. Wenn Sie in die älteren Zeiten 
zurückgehen — ich darf mich wieder an meinen 
Freund Sänger wenden —, so kann ich nur sagen: 
eine Zeitung von großem Ansehen in Deutschland 
und der Welt wie die „Vossische Zeitung" hat nie 
mehr als 40 000 Exemplare gehabt. Die vielleicht 
berühmteste deutsche Zeitung, das „Berliner Tage-
blatt", hat sich bei knapp 100 000 gequält. Selbst bei 
Ihnen, den Sozialdemokraten, gab es eine parteiamt-
liche amtliche Zeitung, den „Vorwärts", der von Kö-
nigsberg bis Basel und von Flensburg bis in den 
Bayerischen Wald erschien. Der war auch etwa bei 
80 000. Diese Blätter hatten eine ungeheure politi-
sche Wirkung. Sie hatten eine weit größere Wirkung 
als Publikums- und Straßenverkaufsblätter. Denn 
diese Zeitungen werden nicht gekauft, um sich poli-
tisch zu informieren und sich politisch beeinflussen 
zu lassen. Es sind ganz andere Gründe, aus denen 
diese Blätter gekauft werden. 

Selbstverständlich interessieren mich die Fragen 
der Konzentration, ob die Presse lebensfähig ist, 
wieweit die Regionalpresse lebensfähig ist, außer-
ordentlich. Aber worauf es mir ankommt und was 
entscheidend ist, ist doch, ob Art. 5 des Grundge-
setzes, nämlich die Meinungsfreiheit, irgendwo be-
grenzt ist. Nun kann ich Ihnen nur sagen: Es hat in 
Deutschland und, ich glaube, in dem zivilisierten 
oder technisierten Teil der Welt ein solches Angebot 
an Informationen, an Nachrichten und an Kommen-
taren überhaupt noch niemals gegeben. Das Problem 
liegt überhaupt nicht an dem Mangel an Angebot, 
sondern darin, daß überhaupt kein Mensch mehr 
Zeit hat, das zu konsumieren. Das ist die entschei-
dende Frage, mit der wir uns zu beschäftigen haben. 
Ich will mich nicht heute abend damit beschäftigen, 
aber wir sollten uns in der Zukunft damit befassen. 

Denn, meine Damen und Herren — ich werde so 
kurz sprechen wie Sie alle auch —, die Zukunft ist 
das Wichtige. Wenn wir uns heute hier in einem 
sehr kleinen, aber interessierten Kreis mit der Frage 
beschäftigen, was denn aus der Information der 
Öffentlichkeit und aus der Informationsfreiheit wird,  

dann müssen wir in diese Zukunft hineinblicken, 
dann müssen wir wissen, daß nur wenige Jahre 
vergehen werden, bis wir geostationäre Nachrichten-
satelliten haben, die etwa 300 Kanäle bedienen. Sie 
sind heute schon möglich, sie brauchen nur abge-
schossen zu werden, sie sind da, und zwar können 
sie das alles frei Haus liefern, direkt in die Woh-
nung hinein. 

Ich komme weiterhin zu der Feststellung, daß wir 
im Dezimeterbereich und im Gigameterbereich die 
verschiedensten Informationsmittel auf uns zukom-
men sehen, und da werden noch ganz neue Dinge 
auf uns zukommen. 

Was ich heute abend noch beisteuern wollte, ist, 
daß wir uns mit neuen Kommissionen, neuen Unter-
suchungen, neuen Vorschlägen aus dem Schoße von 
Kommissionen zu beschäftigen haben, daß diese in 
die Zukunft weisen sollen, daß sie sich mit den 
Problemen beschäftigen sollen, die mit rasanter Ge-
schwindigkeit auf uns zukommen. Wir dürfen nicht 
auch in diesem Fall wie in manchen anderen Fällen 
— daran sind wir alle in diesem Hause beteiligt — 
hinter  der Entwicklung herlaufen, sondern wir müs-
sen diese Dinge wirklich im wahrsten Sinne des 
Wortes auf uns zukommen sehen. 

Darum glaube ich, daß es in dem Änderungsantrag 
der CDU/CSU — für mich wenigstens — das Wich-
tigste ist, daß wir den Wunsch äußern, eines Tages 
ein Gesamtkonzept der Informationsmöglichkeiten, 
also der Informationsträger, auf den Tisch zu krie-
gen. Das ist eine sehr schwierige Sache. Ob das bis 
zum 1. Januar 1971 zu machen ist, wage ich gar nicht 
zu beurteilen. Ich kann es auch gar nicht beurteilen; 
dazu fehlen mir die Maßstäbe. Aber ich möchte hier 
mit allem Nachdruck darauf hinweisen, daß wir da 
ein Gebiet haben — ähnlich wie in den Fragen der 
Schule, der Hochschule, überhaupt in Bildungs-
fragen —, wo ein Problem in einem ganz rasanten 
Tempo auf uns  zukommt. Zwei, drei Jahre mag es 
noch angehen, aber dann ist es da. Wenn wir die 
Sache nicht anfassen, werden die Satelliten vom 
Ausland abgeschossen, über uns hängen und uns in 
deutscher Sprache mit Informationen versorgen, ob 
sie uns gefallen oder nicht. Meine Damen und Her-
ren, in dieser Richtung möchte ich gern die zukünf-
tige Arbeit sehen. Ich möchte den Blick in die Zu-
kunft lenken, die auf uns zukommt. 

Lassen Sie mich mit einem Satz schließen. Lieber 
Kollege Sänger, ich brauche gar kein Wort hinzu-
zufügen. Alles, was Sie über die Altersversorgung, 
alles, was Sie über die gleichmäßige Versorgung 
aller Journalisten gesagt haben — wenn wir einmal 
dieses Gesamtwort benutzen wollen —, und zwar 
gleichmäßig, ob es sich um den Rundfunk, das Fern-
sehen, die Zeitung oder um freie Mitarbeiter han-
delt, ist eine unbedingte Möglichkeit. Darin steckt 
die Freiheit des Journalisten — darin stimme ich mit 
Ihnen überein —, darin steckt auch die Fluktuations-
möglichkeit zwischen den einzelnen Medien, die 
heute in weitem Maße nicht besteht, aber unbedingt 
wiederhergestellt werden muß. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort  hat der 
Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Als Mitglied die-
ses Hauses, das schon in vielen Fällen hier sprechen 
durfte, konnte und mußte, kann ich eigentlich nur 
mit großer Bedrückung feststellen, daß über eine 
Änderung dessen, was der Ausschuß einstimmig be-
schlossen hat, durch dreizehn Abgeordnete der CDU/ 
CSU, sechs Abgeordnete der FDP und fünf Abge-
ordnete der SPD entschieden werden soll, daß also 
von ihnen entschieden werden soll, ob das in den 
Antrag des Ausschusses hineinkommt, was die CDU 
will. 

Ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen: das ist eine 
peinliche Stunde für mich als Mitglied dieses Hauses, 

(Zuruf des Abg. Rösing) 

nachdem die SPD sich nach dem merkwürdigen 
Beitrag ihres Fraktionsvorsitzenden offensichtlich 
schamvoll zurückgezogen hat und bezüglich der An-
wesenden die drittstärkste Fraktion im Hause ist. 
Ich kann Ihnen nur sagen: das ist kein guter Stil 
zum Abschluß einer Legislaturperiode, insonderheit 
deshalb, weil dieser Änderungsantrag eigentlich 
nach dem, was Sie, Herr Kollege Kliesing zur Regio-
nalpresse ausgeführt haben, nicht begründet ist; 
denn aus diesem Antrag kann jeder das herauslesen, 
was er will. Das scheint auch Ihre Absicht zu sein. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Spitzmüller, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Raffert? 

Spitzmüller (FDP) : Bitte schön, Herr Kollege 
Raffert. 

Raffert (SPD) : Herr Kollege Spitzmüller, haben 
Sie im Bericht des Berichterstatters überlesen, daß 
es dort wörtlich heißt: 

Bei seinem Vorschlag zur Marktanteilsbegren-
zung denkt der Ausschuß z. B. an die Möglich-
keit von ergänzenden Bestimmungen im Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen . . . durch 
die das Ziel der Pressekommission erreicht 
werden könnte. 

Das läßt sich durch den Antrag, den die CDU/CSU 
jetzt eingebracht hat, durchaus decken. Ich sehe wirk-
lich nicht so wie Sie einen eklatanten Widerspruch 
zu dem, was wir bisher im Ausschuß beschlossen 
haben. Ich darf Sie fragen: Finden Sie diese Stunde 
auch dann immer noch so peinlich, wenn ich Sie an 
diese Tatsache erinnere? 

Spitzmüller (FDP) : Herr Kollege Raffert, ich bin 
zwölf Jahre Mitglied dieses Hauses und habe allzu 
oft erlebt, daß dann, wenn die CDU/CSU in einer 
solchen Stunde in letzter Minute Änderungswünsche 
hatte, dahinter ganz massive Vorstellungen standen, 
die letztendlich zu dem führten, was ich schon aus-
geführt habe, daß die CDU nämlich eine Formulie-
rung wählte, aus der jeder das Seine herauslesen  

konnte. Das hatte zum Ergebnis, daß das Problem 
ausgeklammert, verschoben oder vertagt wurde. 

Diese Sorge habe ich aus diesem Text heraus. Des-
halb bin ich noch einmal hier heraufgegangen, um 
das klar zum Ausdruck zu bringen. 

(Abg. Raffert: Schönen Dank, Herr Spitz

-

müller! — Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird zu diesen 
beiden Punkten noch das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Ich schließe die Aussprache. 

Zum Zusatzpunkt 3 liegt der Entschließungsantrag 
der Abgeordneten Sänger und Genossen und der 
Fraktion der SPD vor *). Ich lasse über diesen Ent-
schließungsantrag abstimmen. Wer diesem Ent

-

schließungsantrag zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen! — Ich bitte um die Gegen-
probe! — Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? — 
Auch keine Enthaltungen. Einstimmig angenommen. 

Zum Zusatzpunkt 4 liegt der Bericht des Aus-
schusses vor und dazu ein Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 735 **). In der 
Neufassung zu Ziffer 4 des Ausschußantrages sollen 
die Worte „im Hinblick auf die Verzerrung des 
Wettbewerbs" gestrichen werden. Es soll also hei-
ßen: „4. das Wettbewerbsrecht auf dem Markt der 
Kommunikationsmittel zu überprüfen;". Ist das so 
richtig? 

(Abg. Dr. Kliesing [Honnef] : Die Worte 
„auf dem Markt" sollen auch gestrichen 

werden!) 

— Das ist aber auf der Vorlage, die Sie mir über-
geben haben, Herr Dr. Kliesing, nicht gestrichen. 
Nach Ihrer Meinung soll es also heißen: „4. das 
Wettbewerbsrecht der Kommunikationsmittel zu 
überprüfen;". Ist es so richtig? 

(Abg. Dorn: Die wissen selber nicht, was 
Sie wollen! Es ist verheerend, so etwas in 

dieser Situation noch anzubieten!) 

— Das liegt an den Antragstellern; das liegt nicht 
an Ihnen und nicht an mir. 

— Also, meine Damen und Herren, der ganze, län-
gere Text liegt Ihnen vor. Sie brauchen also nur 
aus dem Text des Umdrucks 735 einiges zu strei-
chen. Es' soll heißen: 

4. das Wettbewerbsrecht der Kommunikations-
mittel zu überprüfen; 

Es ist also klar, worüber wir abstimmen. Wer die-
sem Änderungsantrag — — 

(Abg. Raffert: Ich hatte angeregt „auf dem 
Markt" ! Damit wären wir einverstanden! 
„Das Wettbewerbsrecht auf dem Markt der 
Kommunikationsmittel" ! Das ist die einzige 

Möglichkeit!) 

*) Siehe Anlage 6 
**) Siehe Anlage 7 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
— Also, Herr Dr. Kliesing, vielleicht begeben Sie 
sich jetzt auf die Rednertribüne und sagen, wel-
ches der gültige Text ist. 

(Abg. Dorn: Was Sie nun wirklich wollen! 
— Abg. Moersch: Wir überstimmen euch 

gleich!) 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich habe an sich 
nichts dagegen, daß die Worte „auf dem Markt" 
stehenbleiben. Ich finde nur, daß das gegenüber 
dem allgemeinen Begriff „das Wettbewerbsrecht" 
eine gewisse Einschränkung darstellt. Ich möchte 
das Wettbewerbsrecht, so wie Sie es eben im Zu-
sammenhang mit Ihrem Schriftlichen Bericht inter-
pretiert haben, möglichst umfassend zur Prüfung 
durch die Bundesregierung stellen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wie lautet jetzt 
Ihr Antrag, damit ich genau weiß, worüber abge-
stimmt werden soll? 

(Abg. Dr. Kliesing [Honnef] : Ich habe nichts 
dagegen, wenn es heißt: „das Wettbewerbs-
recht auf dem Markt der Kommunikations-
mittel" zu überprüfen! Ich habe nur ge

-

glaubt, das andere wäre umfassender!) 

— Dann heißt es jetzt also: „das Wettbewerbsrecht 
auf dem Markt der Kommunikationsmittel zu über- 

prüfen". Darüber besteht kein Zweifel, worüber 
jetzt abgestimmt wird? — Gut. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU/ 
CSU auf Umdruck 735 zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Meine Damen und Herren, ich bitte 
um Wiederholung. Wer stimmt dem Antrag zu? — 

(Zuruf von der FDP: 14 haben zugestimmt!) 

Ich bitte um die Gegenprobe. — Jetzt war es klar; 
das erste war die Mehrheit. 

Damit lasse ich über den Antrag des Ausschusses 
mit der Änderung, die zu Ziffer 4 beschlossen 
worden ist, abstimmen. Wer diesem Antrag des 
Ausschusses mit dieser Änderung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei 
zahlreichen Enthaltungen angenommen. 

(Heiterkeit.) 

— Meine Damen und Herren, wollen Sie bestreiten, 
daß die FDP zahlreich vertreten ist, relativ zahlreich 
vertreten ist? 

Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende 
der heutigen reichhaltigen Tagesordnung. Ich berufe 
die nächste Sitzung auf morgen, Donnerstag, den 
3. Juli 1969, 9 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 21.28 Uhr.) 

Berichtigung 

Es ist zu lesen: 

241. Sitzung, Seite 13455 A, Zeilen 24 und 25 statt 
„Staatsraum": „Sprachraum" 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Beurlaubungen 

Dr. Achenbach 5. 7. 
Dr. Aigner* 5. 7. 
Frau Albertz 4. 7. 
Dr. Apel* 5. 7. 
Arendt (Wattenscheid) * 5. 7. 
Dr. Arnold 5. 7. 
Dr. Artzinger* 5. 7. 
Bading* 5. 7. 
Bazille 5. 7. 
Behrendt* 5. 7. 
Bergmann* 5. 7. 
Dr. Brenck 15. 7. 
Dr. Burgbacher* 5. 7. 
Corterier* 5. 7. 
Deringer * 5. 7. 
Dichgans* 5. 7. 
Dr. Dittrich * 5. 7. 
Dröscher* 5. 7. 
Frau Dr. Elsner* 5. 7. 
Faller* 5. 7. 
Fellermaier* 5. 7. 
Dr. Furler* 5. 7. 
Gerlach* 5. 7. 
D. Dr. Gerstenmaier 5. 7. 
Freiherr von und zu Guttenberg 15. 7. 
Hahn (Bielefeld) * 5. 7. 
Dr. Heck 5. 7. 
Hellenbrock 15. 7. 
Frau  Herklotz** 3. 7. 
Illerhaus* 5. 7. 
Dr. Ils 4. 7. 
Iven 5. 7. 
Jahn (Marburg) 4. 7. 
Frau Kleinert 4. 7. 
Klinker* 5. 7. 
Dr. Kraske 2. 7. 
Kriedemann* 5. 7. 
Kulawig* 5. 7. 
Kunze 15. 7. 
Lautenschlager* 5. 7. 
Lemmer 5. 7. 
Lenz (Brühl) * 5. 7. 

* Für die Teilnahme an einer Tagung des Europäischen 
Parlaments 

** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen der Beraten-
den Versammlung des Europarats 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordneter) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Löhr * 5. 7. 
Lotze 15. 7. 
Lücker (München) * 5. 7. 
Mauk* 5. 7, 
Memmel* 5. 7. 
Metzger* 5. 7. 
Michels 2. 7. 
Missbach 5. 7. 
Müller (Aachen-Land) * 5. 7. 
Dr. Müthling 5. 7. 
Nellen 15. 7. 
Frau  Pitz-Savelsberg** 3. 7. 
Richarts* 5. 7. 
Riedel (Frankfurt) * 5. 7. 
Rock 5. 7. 
Schmidt (Kempten) 2. 7. 
Dr. Schmidt (Offenbach) ** 3. 7. 
Springorum * 5. 7. 
Dr. Starke (Franken) * 5. 7. 
Dr. Stecker 5. 7. 
Steinhoff 15. 7. 
Frau Wessel 15. 7. 
Dr. Wilhelmi 5. 7. 

Anlage 2 	 Umdruck 736 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 
zur dritten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ent-
lastung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen - 
Drucksachen V/2849, V/4458 -. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Bundestag geht bei der Beschlußfassung da-
von aus, daß die zur Entlastung des Bundesge-
richtshofs vorgesehene erneute Erhöhung der Re-
visionssumme eine kurz befristete Übergangs-
maßnahme bleibt. Eine Verlängerung dieser 
Maßnahme oder eine weitere Erhöhung der Re-
visionssumme hält er aus rechtspolitischen Grün-
den nicht für vertretbar. 

2. Die Bundesregierung wird ersucht, in der näch-
sten Wahlperiode einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, der die Revision in größerem Umfange als 
bisher unabhängig von der Höhe des Streitwer-
tes zuläßt. Der Gesetzentwurf ist so rechtzeitig 

. vorzulegen, daß er vor dem Außerkrafttreten 
dieses Gesetzes am 15. September 1972 verab-
schiedet werden kann. 

Bonn, den 1. Juli 1969 

Schmidt (Hamburg) und Fraktion 
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Anlage 3 	 Umdruck 340 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Bay-
erl, Frau Dr. Diemer-Nicolaus, Erhard (Bad Schwal-
bach), Dr. h. c. Güde, Dr. Hauser (Sasbach), Dr. 
Reischl, Spitzmüller und Genossen zur zweiten Bera-
tung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes — Drucksachen V/2470, V/4515 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 29 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3) Ist ein Volksbegehren nach Absatz 2 zu-
stande gekommen, so ist in dem betreffenden Ge-
bietsteil bis zum 31. März 1975, im Gebietsteil Baden 
des Landes Baden-Württemberg bis zum 30. Juni 
1970 ein Volksentscheid über die Frage durchzufüh-
ren, ob die angestrebte Änderung vorgenommen 
oder die bisherige Landeszugehörigkeit bestehen-
bleiben soll." 

Bonn, den 2. Juli 1969 

Dr. Bayerl, Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
und Genossen 

Anlage 4 	 Umdruck 739 

Änderungsantrag der Abgeordneten Frau 
Jacobi, Frau Dr. Schwarzhaupt, Dr. Reischl und Ge-
nossen zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes — Druck-
sache V/4514 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 Ziffer 4 erhält Artikel 45 c Absatz 2 fol-
gende Fassung: 

„ (2) Bei der Überprüfung von Beschwerden wird 
der Ausschuß zur Vorbereitung und in Ausübung 
parlamentarischer Kontrolle tätig. Das Nähere regelt 
ein Bundesgesetz." 

Bonn, den 2. Juli 1969 

Frau Jacobi und Genossen 

Anlage 5 	 Umdruck 734 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
Beratung des Entwurfs einer Geschäftsordnung für 
den Gemeinsamen Ausschuß — Drucksachen V/4349, 
V/4509 — 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. § 2 Abs. 2 wird gestrichen. 

2. § 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Zum Vorsitzenden des Gemeinsamen 
Ausschusses wird ein Mitglied des Deutschen 
Bundestages gewählt, das nicht dem Präsidium 
des Bundestages angehört." 

Bonn, den 1. Juli 1969 

Mischnick und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 737 

Entschließungsantrag der Abgeordneten Sän-
ger, Brück (Holz), Frau Elsner, Felder, Hirsch, Dr. 
Meinecke, Raffert, Seifriz, Tallert und der Fraktion 
der SPD zur Beratung des Berichts der Kommission 
zur Untersuchung der Wettbewerbsgleichheit von 
Presse, Funk/Fernsehen und Film sowie der Stel-
lungnahme der Bundesregierung — Drucksachen 
V/2120, zu V/2120 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

im Sinne ihrer Stellungnahme zum Schlußbericht der 
Pressekommission (Drucksache V/3856, Textziffer 35) 
in Verbindung mit den Ländern und den betroffenen 
Anstalten und Verbänden dahin zu wirken, 

daß ein „Versorgungswerk" geschaffen wird, 
das eine einheitliche Altersversorgung für alle 
Journalisten bei Zeitungen und Zeitschriften, 
Funk und Fernsehen sichert. 

Bonn, den 2. Juli 1969 

Schmidt (Hamburg) und Fraktion 

Anlage 7 	 Umdruck 735 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zum Antrag des Ausschusses für Wissenschaft, Kul-
turpolitik und Publizistik — Drucksache V/4344 — 
über den vorläufigen Bericht der Kommission zur 
Untersuchung der Gefährdung der wirtschaftlichen 
Existenz von Presseunternehmen und der Folgen 
der Konzentration für die Meinungsfreiheit in der 
Bundesrepublik Deutschland (Pressekommission) mit 
den Empfehlungen für Soforthilfemaßnahmen, sowie 
die Stellungnahme der Bundesregierung zu den 
Empfehlungen der Pressekommission 

— Drucksache V/2403 — 
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über den Schlußbericht der Kommission zur Unter-
suchung der Gefährdung der wirtschaftlichen Exi-
stenz von Presseunternehmen und der Folgen der 
Konzentration für die Meinungsfreiheit in  der Bun-
desrepublik Deutschland 

— Drucksache V/3122 — 

über die Stellungnahme der Bundesregierung zum 
Schlußbericht der Pressekommission 

— Drucksache V/3856 — 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Nummer 4 des Antrags des Ausschusses für 
Wissenschaft, Kulturpolitik und Publizistik — Druck-
sache V/4344 — erhält folgende Fassung: 

„4. das Wettbewerbsrecht im Hinblick auf die Ver-
zerrung des Wettbewerbs auf dem Markt der 
Kommunikationsmittel zu überprüfen;". 

Bonn, den 1. Juli 1969 

Dr. Barzel und Fraktion 

Anlage 8 

Schriftliche Erklärung 

des Abgeordneten Härzschel (CDU/CSU) zu Punkt 2 
der Tagesordnung. 

Die Verabschiedung des Dritten Rentenversiche-
rungs-Änderungsgesetzes ist ein weiterer wichtiger 
Schritt zur finanziellen Sicherung der Rentenver-
sicherung. Deshalb ist dieses Gesetz zu begrüßen, 
und ich stimme ihm grundsätzlich zu, muß allerdings 
bei zwei Punkten Vorbehalte machen. 

Hauptzielsetzung dieses Gesetzes war, die un-
gleiche finanzielle Entwicklung in der Arbeiterren-
ten- und Angestelltenversicherung zu stoppen, die 
Liquidität auf Dauer zu sichern und eine Vermögens-
politik einzuleiten, die innerhalb der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und zwischen den beiden 
Zweigen einen gerechten Finanzausgleich schafft. 
Leider ist dieses Ziel nicht ganz erreicht worden, 
deshalb möchte ich dazu folgendes bemerken. 

Vor kurzem wurde die arbeitsrechtliche Gleichstel-
lung der Arbeiter mit den Angestellten in der Kran-
kenversicherung beschlossen und damit zum Aus-
druck gebracht, daß in unserer veränderten Gesell-
schaft eine ungleiche Behandlung der beiden Grup-
pen nicht mehr gerechtfertigt ist. Diese Einsicht 
sollte auch für die Rentenversicherung gelten. Bei 
der Rücklagenbildung und der Rehabilitation ist je-
doch dieser Grundsatz nicht befolgt worden. Die lei-
denschaftliche Diskussion in der Öffentlichkeit über 
den Umfang und die Modalitäten des finanziellen 
Ausgleichs, dazu einseitige Stellungnahmen, haben 
die Gleichstellung erschwert. Dabei entstand wieder-

holt bei Beratungen im Ausschuß und in der öffent-
lichen Diskussion der Eindruck, als hätte es ein ge-
wisses Versagen der Selbstverwaltung in der Arbei-
terrentenversicherung gegeben. Dem muß entschie-
den widersprochen werden. Es gibt weder ein Ver-
dienst der Angestelltenversicherung auf der einen 
Seite noch ein Verschulden der Arbeiterrentenver-
sicherung auf der anderen Seite an der unterschied-
lichen finanziellen Entwicklung, sondern die struk-
turellen Verschiebungen von den Arbeitern zu den 
Angestellten sowie der Altersaufbau der Bevölke-
rung haben zu dieser Situation geführt. Deshalb 
kann diese Entwicklung nicht der Selbstverwaltung 
angelastet werden; sie darf auch in der Zukunft nicht 
angetastet oder ausgehöhlt werden. Die Renten-
reform von 1957 hat gleiche Beiträge und gleiche 
Leistungen für die Versicherten gebracht. Gleiche 
Beiträge und gleiche Leistungen fodern nach meiner 
Meinung aber auch die gleiche finanzielle Ausstat-
tung, d. h. auch die Rücklagendecke sollte eine Länge 
haben. Leider ist dies in diesem Gesetz nicht ganz 
verwirklicht worden. Wir sind nicht einmal dem ge-
folgt, worauf sich der Verband der Rentenversiche-
rungsträger untereinander geeinigt hatte. 

Bedenklich ist weiterhin, wenn in § 1390 a Abs. 3 
eine Regelung getroffen wird, die der Arbeiterren-
tenversicherung einseitig gewisse Beschränkungen 
auferlegt. Gerade der Bereich der Rehabilitation, der 
bei der Verabschiedung des Arbeitsförderungsgeset-
zes besonders stark herausgestellt wurde, darf nicht 
vernachlässigt werden. Hier muß eine Regelung ge-
funden werden, die auch bei finanziell schwachen 
Anstalten die Rehabilitation voll zum Tragen bringt. 
Es wäre bedenklich, wenn an dieser Stelle die 
Gleichheit verlassen würde; denn gerade in der 
Arbeiterrentenversicherung ist die Rehabilitation 
von besonderer Bedeutung. Die Solidargemeinschaft 
beider Gruppen wird erst dann voll zum Ausdruck 
kommen, wenn in allen Bereichen gleiche Voraus-
setzungen geschaffen sind. Es muß deshalb im Sinne 
der Entschließung angestrebt werden, vorhandene 
Ungleichheiten und Unzulänglichkeiten zu beseiti-
gen.  

Zu begrüßen ist noch, daß durch die langfristige 
Vorausschau bis 1985 die finanzielle Sicherung der 
dynamischen Rente gegeben ist. Damit sollte aber 
auch die Diskussion über die bruttolohnbezogene 
dynamische Rente beendet sein, um den Rentnern 
die Gewißheit zu geben, daß ihre Rente für die 
Zukunft gesichert ist. Dieses Gesetz wird dann auch 
zur Beruhigung der Rentner beitragen und den Ge-
danken der sozialen Sicherheit festigen. 

Anlage 9 

Schriftliche Erklärung 

des Abgeordneten Leukert (CDU/CSU) zu Punkt 61 
der Tagesordnung 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt und befürwortet 
die Verabschiedung des in der Sache und in den 
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Formulierungen wesentlich verbesserten Antrages. 
Bereits in der ersten Lesung haben wir zum Aus-
druck gebracht, daß es sich dabei um schrittweise 
Durchsetzung der Menschenrechte handelt. Wir be-
stehen auf entschiedener Vertretung des Freizügig-
keitsrechtes, insbesondere für deutsche Staatsange-
hörige, durch unsere Behörden und alle politischen 
Instanzen. Sie sind zur energischen Vertretung die-
ser internationalen Rechtsnorm durch das Grund-
gesetz, aber auch durch das Vertragsrecht der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention gehalten. So-
weit es um unsere Staatsangehörigen geht, muß 
dieses Prinzip auch gegenüber Drittstaaten, die die, 
Konvention nicht unterzeichnet haben, vertreten 
werden; insbesondere gilt das für unsere unter frem-
der Verwaltung stehenden Gebiete. Von diesem 
Prinzip ist auszugehen; seine Formulierung ist bei 
jeweiligen Verhandlungen den Gegebenheiten anzu-
passen und am Ziel der schrittweisen Verwirkli-
chung dieses Prinzips zu messen. Wir waren von 
Anfang an dagegen, daß die Bemühungen etwa auf 
die Familienzusammenführung im engsten Kreise 
beschränkt werden. Unser Fraktionsvorsitzender hat 
darüber hinaus in der Debatte zum Bericht zur Lage 
der Nation am 17. Juni mit großer Deutlichkeit un-
sere Verpflichtung unterstrichen, ständig dafür ein-
zutreten — in Verhandlungen, in Gesprächen und 
bei wirtschaftlichen Abmachungen —, daß die Men-
schenrechte zur Situation der einen Million deut-
scher Staatsangehöriger jenseits von Oder und 
Neiße verbessert und schrittweise wiederhergestellt 
werden. Wir begrüßen es, daß dies und das Eintre-
ten für die Menschenrechte Eingang in den Beschluß-
antrag gefunden hat. Insbesondere in den unter 
fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebie-
ten ist es unser primäres Ziel, für unsere Staats-
und Volkszugehörigen eine Situation zu erreichen, 
die es ihnen ermöglicht, in den angestammten 
Wohnsitzen sich wieder daheim zu fühlen. Bis dahin 
ist es noch ein weiter Weg. Wer aber den Druck 
dort nicht auszuhalten vermag, dem muß volle Frei-
zügigkeit gewährleistet werden. Nach dem Sachver-
ständigenausschuß des Europarates, der aus führen-
den Juristen aller Mitglieder des Europarates zu-
sammengesetzt war, zählt das Freizügigkeitsrecht 
zu den Normen des allgemeinen Völkerrechts. Der 
weitaus größte Teil der Aussiedler kam in den ver-
gangenen Jahren aus den unter fremder Verwaltung 
stehenden deutschen Gebieten und gehört nicht in 
den Kreis der engsten Familienzusammenführung 
nach dem Wiener Rotkreuz-Abkommen, sondern 
kam auf Grund dieses Prinzips der Freizügigkeit 
nach hier. 

Wir begrüßen és, daß in Zukunft die Aufnahme 
der Aussiedler und Familienzusammengeführten 
hier und die sozialen Hilfen für sie in ihren ange-
stammten Wohnsitzen noch besser koordiniert wer-
den sollen. Insbesondere erscheint es uns notwen-
dig, daß die Ausstellung der Personaldokumente, 
des Personalausweises und die Einbürgerungsfragen 
bei diesen Personen rascher und besser als bisher 
erledigt werden. Eine ständige Sorge ist auch die 
gesellschaftliche Integration der Aussiedler, insbe-
sondere der Jugend. Die Kriegsopferteilversorgung 
und die Rentenhilfe bedürfen einer wesentlichen 

Verbesserung. Die versprochene Darstellung der 
menschenrechtlichen Situation der Deutschen in den 
nach § 1 des Bundesvertriebenengesetzes umrisse-
nen Gebieten ist überfällig. Der vor Jahren abgege-
bene Bericht muß auf den neuesten Stand gebracht 
werden. 

Wir hoffen, daß nach dem Beschluß des Bundes-
tages die neue Bundesregierung in der nächsten 
Legislaturperiode den gewünschten Beirat bildet. 

Die Annahme dieses Antrages soll die bisherigen 
Bemühungen unterstreichen und ihre intensivere 
Fortsetzung veranlassen. Wir brauchen uns dessen 
nicht zu schämen, daß wir uns bei der Vertretung 
unserer lebenswichtigen Interessen vor allem auf 
die Menschenrechte stützen. Wir verlangen nicht, 
daß dies bei den Verhandlungen in jedem Zeitpunkt 
und in jeder Lage überdeutlich betont wird. Aber 
Prinzip und Leitlinie muß es bleiben. Wenn unsere 
politischen Bemühungen in heikelsten Fragen unse-
rer Nachkriegspolitik von diesem Prinzip geleitet 
sind, stehen sie auf einem guten Fundament. 

Anlage 10 

Schriftliche Erklärung 

des Abgeordneten Ahrens (Salzgitter) (SPD — 
Gast  —) zu Punkt 61 der Tagesordnung 

Der Sinn des Antrages besteht vorwiegend darin, 
die Situation der Deutschen in den Vertreibungs-
gebieten und im osteuropäischen Raum stärker, als 
das bisher geschehen ist, wieder in das Bewußtsein 
der Gegenwart zu rufen. Nach den Angaben karita-
tiver Verbände leben etwa 3,7 Millionen Deutsche 
in den genannten Gebieten. Davon würden etwa 
40 v. H. sofort in die Bundesrepublik übersiedeln, 
wenn ihnen die Möglichkeit dazu gegeben würde. 
Die Situation der jenseits der Demarkationslinie ver-
bliebenen Deutschen wird wie folgt geschildert. 

In den meisten Ostblockstaaten besteht keine 
Möglichkeit, an der deutschen Kultur und der deut-
schen Sprache festzuhalten. 

In einer häufig fremd gewordenen Umgebung, 
besonders aber im Alter, droht geistige und mensch-
liche Isolierung. 

Im Gegensatz zu der bei uns selbstverständlichen 
Sozialgesetzgebung fehlt drüben die materielle Exi-
stenzgrundlage im Alter und während einer Krank-
heit. 

Immer nachdrücklicher entwickelt sich ein völliger 
Abbruch aller persönlichen und kulturellen Bezie-
hungen zwischen den dort lebenden Deutschen und 
den Freunden und Anbehörigen im Bundesgebiet. 

Diese Umstände und die als aussichtslos angese-
henen Verhältnisse werden von zahlreichen Deut-
schen als so zwingend empfunden, daß auch erheb- 
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liche Nachteile, z. B. der Verlust von Arbeitsplatz 
und Wohnung, in Kauf genommen werden. 

Es liegt nahe, sich bei der Regelung der ange-
sprochenen Verhältnisse auf die Konvention der 
Menschenrechte zu beziehen. Doch wurden diese 
von den Ostblockstaaten nicht anerkannt. Wir kön-
nen deshalb nicht erwarten, daß auf einer fundierten 
Rechtsgrundlage Verhandlungen möglich sind, da die 
Menschenrechtskonvention nicht in das innerstaat-
liche Recht der in Frage kommenden Staaten einge-
gangen ist. 

Es kann sich also nur darum handeln, den guten 
Willen der östlichen Verhandlungspartner zu errei-
chen. Das setzt aber Beiderseitigkeit voraus. Den 
Willen zur Verständigung! Daher ist die Herbeifüh-
rung von Verständigungsmöglichkeiten zur Lösung 
des Problems der eigentliche Grundtenor dieses 
Antrages. 

Anlage 11 

Schriftliche Erklärung 

des Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach) (CD- CDU/ 
CSU) zu Punkt 44 der Tagesordnung 

Die CDU/CSU-Fraktion ist der Auffassung, daß 
die gefundene Regelung eine abschließende Lösung 
des Problems durchgeführter Volksbegehren ermög-
licht. Die Fraktion verkennt nicht theoretisch be-
gründbare Mängel der vorgeschlagenen Grundge-
setzänderung. Sie weiß, daß das schwierige Problem 
Regelungen absolut perfekter und vollkommener 
Art nicht zuläßt. Die seit über einem Jahrzehnt un-
gelöste Frage der Volksentscheide und des sich dar-
an möglicherweise anschließenden Gesetzgebungs-
verfahrens muß aber entschieden werden. Erfolgreich 
durchgeführte Volksbegehren können nicht weiter-
hin so behandelt werden, als hätten sie nicht statt-
gefunden. Die CDU/CSU-Fraktion hofft, daß in 
allen Gebieten, in denen ein Volksentscheid herbei-
geführt werden muß, und zwar kurzfristig im Ge-
bietsteil Baden des Bundeslandes Baden -Württem-
berg, eine Befriedung der Bevölkerung eintritt. Es 
wird durch die jetzt gefundene Fassung die Majori-
sierung der Bevölkerung kleinerer Gebietsteile 
durch die Bevölkerung nicht unmittelbar betroffener 
anderer Gebiete verhindert und die im Konfliktsfall 
letzte Entscheidung einer qualifizierten Mehrheit 
des Bundestages zugewiesen. 

Die Abwicklung der Probleme, die auf Grund der 
Volksbegehren vorhanden sind, ist Voraussetzung 
für die weiterhin anstehende Lösung der Neugliede-
rung des Bundesgebietes. Nachdem sich in der jetzt 
vorliegenden Fassung ein Kompromiß zwischen den 
beiden Fraktionen der Regierungskoalition gebildet 
hat und die Grundauffassungen beider Fraktionen 
in relativer Harmonie miteinander verbunden sind, 
wäre die Verabschiedung ein weiterer Beweis für 
die erfolgreiche Gestaltungskraft der Großen Koali-
tion. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Leicht vom 
27. Juni 1969 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Graaff (Drucksache V/4430 Fragen 47, 
48 und 49) : 

Ist die Mitteilung des Verbandes Öffentlicher Verkehrsbetriebe 
zutreffend, daß die kommunalen Nahverkehrsunternehmen in-
folge der Einführung der Mehrwertsteuer mit 80 Millionen DM 
jährlich mehr belastet sind als vorher? 

Wann wird die seit 1964 laufende Überprüfung der Höhe der 
Kraftfahrzeug- und der Mineralölsteuer des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs voraussichtlich zu einem Ergebnis führen? 

Wer ist nach Ansicht der Bundesregierung zuständig für die 
Entschädigung der Personennahverkehrsunternehmen in bezug 
auf ihre gemeinwirtschaftlichen Leistungen? 

Der öffentliche Nahverkehr, insbesondere die Per-
sonenbeförderung durch kommunale Verkehrsunter-
nehmen, unterliegt dem ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz von 5,5 v. H. Durch die Einführung der Mehr-
wertsteuer sind die bislang beförderungssteuerfreien 
Personenbeförderungen im Orts- und Nachbarorts-
linienverkehr in gewissem Umfang stärker als bis-
her belastet. Genaue Unterlagen über die Mehr-
belastung liegen nicht vor. Auch die vom Verband 
öffentlicher Verkehrsbetriebe genannte Zahl von 
80 Millionen DM beruht auf Schätzungen und dürfte 
eher als Obergrenze der gegenwärtigen steuerlichen 
Mehrbelastung anzusehen sein, die wesentlich durch 
Investitionssteuer zustande kommt, die aber in Zu-
kunft wegfällt. Die gesetzgebenden Körperschaften 
waren bei der Beratung des Mehrwertsteuergesetzes 
der Auffassung, daß es den Verkehsunternehmen 
möglich sei, diesen Betrag tarifmäßig so unterzu-
bringen, daß für den Fahrgast keine fühlbare Be-
lastung entstehe. Es besteht keine Veranlassung, 
von dieser Auffassung abzuweichen, zumal sich die 
Investitionssteuer von Jahr zu Jahr verringert, ab 
1973 ganz fortfällt, und sich dementsprechend auch 
die Mehrbelastung der öffentlichen Nahverkehrs-
betriebe mindert. 

In diesem Zusammenhang darf ich auch darauf 
hinweisen, daß man die durch die Mehrwertsteuer 
eingetretene Mehrbelastung an anderen Kostengrö-
ßen des öffentlichen Personennahverkehrs messen 
sollte, um zu vermeiden, daß die Auswirkungen der 
Mehrwertsteuer überschätzt werden. So hat bei-
spielsweise die letzte Lohn- und Gehaltserhöhung 
zum 1. Januar 1969, die  strukturelle Verbesserungen 
und eine Arbeitszeitverkürzung einschließt, zu einem 
Mehraufwand von jährlich rd. 200 Millionen DM für 
die Nahverkehrsunternehmen geführt. 

Ergänzend möchte ich auf folgendes aufmerksam 
machen: 

Eine Freistellung des öffentlichen Nahverkehrs 
hätte den Verlust des Vorsteuerabzugsrechts zur 
Folge. Da nach den vorhandenen Unterlagen bei den 
öffentlichen Nahverkehrsunternehmen die mit 
11 v. H. steuerpflichtigen Vorumsätze mindestens 
40 v. H. des steuerpflichtigen Umsatzes ausmachen, 
beträgt die Vorsteuer mindestens 4,4 v. H. des Um-
satzes. Eine Steuerbefreiung würde also im Ergebnis 
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nur zu einer geringen Entlastung des Nahverkehrs 
führen. 

Gegen eine weitere Herabsetzung des Steuersat-
zes spricht — neben den grundsätzlichen Bedenken 
gegen die Einführung eines dritten Steuersatzes — 
die  Mehrwertsteuerrichtlinie der EWG. Danach ist 
ein ermäßigter Steuersatz so festzusetzen, daß es 
normalerweise möglich ist, von dem Mehrwert-
steuerbetrag, der sich bei Anwendung dieses Satzes 
ergibt, die gesamte abziehbare Mehrwertsteuer ab-
zuziehen. Die Steuerermäßigung darf also nicht zu 
einer laufenden Erstattung von Vorsteuerbeträgen 
führen. Bei der Höhe der Vorsteuern der öffentlichen 
Nahverkehrsunternehmen würde das aber der Fall 
sein, wenn der derzeitige Steuersatz von 5,5 v. H. 
wesentlich herabgesetzt würde. 

Zur Überprüfung der Höhe von Kraftfahrzeug-
steuer und Mineralölsteuer habe ich zuletzt in der 
Fragestunde des Bundestages am 19. Juni 1969 auf 
Anfrage des Herrn Kollegen Franke Stellung ge-
nommen. Ich darf meine Ausführungen hier kurz 
wiederholen. 

Eine vollständige Befreiung der überwiegend im 
Linienverkehr verwendeten Kraftomnibusse von der 
Kraftfahrzeugsteuer ist durch das Gesetz zur Ände-
rung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vom 20. De-
zember 1968 (BGBl. I S. 1393) erfolgt. Die Frage, ob 
überhaupt oder gegebenenfalls in welchem Umfang 
den Unternehmen des öffentlichen Personennahver-
kehrs Erleichterungen bei der Mineralölsteuer ge-
währt werden können, wird zur Zeit in der Bundes-
regierung beraten. Eine Antwort in der Sache kann 
daher erst zu einem späteren Zeitpunkt gegeben 
werden. Meines Erachtens sollten die steuerlichen 
Fragen nicht ausschließlich im Vordergrund stehen. 
Ich darf Sie darum auf folgendes hinweisen: 

Der Bericht der Sachverständigenkommission zur 
Untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden vom 
29. Oktober 1964 (Bundestags-Drucksache IV/2661) 
zeigte im wesentlichen zwei Wege zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse, nämlich 

1. die Gewährung von Zuschüssen zur Infrastruktur 
und 

2. die Gewährung von Betriebszuschüssen für ge-
meinwirtschaftliche Leistungen. 

Unmittelbar nach Bildung der Großen Koalition 
konnten durch die Erhöhung der Mineralölsteuer um 
3 Pfennig die für Strukturmaßnahmen erforderlichen 
Mittel beschafft werden. Den Gemeinden wurden auf 
diese Weise umfangreiche Hilfen zuteil. Für den 
Nahverkehr in den Gemeinden wurden beziehungs-
weise werden zur Verfügung gestellt: 

	

1967: 	661 Millionen DM 

	

1968: 	806 Millionen DM 

	

1969: 	860 Millionen DM (geschätzt) 

	

1970: 	910 Millionen DM (geschätzt) 

	

1971: 	970 Millionen DM (geschätzt) 

	

1972: 	1 020 Millionen DM (geschätzt) 

Am Beispiel der Stadt Hannover darf ich Ihnen 
aufzeigen, welche Bedeutung diese Bundeszuschüsse 
für eine derartige Großstadt haben können. Aus 
den vorgenannten Mitteln sind bisher für Hannover 
Zuschüsse zum Straßenbau in Höhe von 26,4 Millio-
nen DM und zum Bau von U-Bahn, Stadtbahn und 
Deisterbahn insgesamt 138,4 Millionen DM vorgese-
hen, das sind 50 v. H. der Investitionen ohne Pla-
nungs- und Verwaltungskosten. 

Zu den Betriebszuschüssen bemerke ich, daß der 
Bund innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches die 
Belastungen in Gestalt der außerordentlich hohen 
Defizite der Deutschen Bundesbahn im Personennah-
verkehr trägt. Das sind zur Zeit rd. 1 Mrd. DM 
jährlich, davon 350 Millionen DM aus dem Berufs-
verkehr. Der Bund hat bisher sogar auch die Kosten-
deckung im Schülerverkehr der Deutschen Bundes-
bahn mit jährlich rd. 220 Millionen DM getragen, 
obwohl Schulangelegenheiten Sache der Länder 
sind. 

Soweit den Personennahverkehrsunternehmen 
nicht durch gesetzliche Regelungen, zum Beispiel in 
der Form von Steuervergünstigungen, ein Ausgleich 
für ihre gemeinwirtschaftlichen Leistungen gewährt 
wird, richtet sich die Zuständigkeit für anderweitige 
Ausgleichsleistungen nach Art. 30 GG. Danach ist 
die Erfüllung der staatlichen Aufgaben Sache der 
Länder, soweit das Grundgesetz keine andere Rege-
lung trifft oder zuläßt. Im Grundgesetz ist kein 
Anhaltspunkt zu finden, aus dem sich eine Zustän-
digkeit des Bundes herleiten ließe. Demnach sind 
für evtl. Ausgleichsleistungen die Länder zuständig, 
in deren Aufgabenbereich die Nahverkehrsunter-
nehmen ja auch im übrigen gehören. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Köppler vom 
2. Juli 1969 auf die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Hirsch (Drucksache V/4504 Frage 24) : 

Ist die Bundesregierung bereit, für Beamte, die infolge 
nationalsozialistischer Unrechtsmaßnahmen nachweisbar Schaden 
an Körper und Gesundheit im Sinne des § 28 des Bundesentschä-
digungsgesetzes erlitten haben und als Folge davon vor Errei-
chen der gesetzlichen Altersgrenze dienstunfähig geworden und 
deshalb in den Ruhestand getreten sind bzw. künftig in den 
Ruhestand treten, im Entwurf für ein Achtes Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes eine den 
§§ 181 a und 181 b des Bundesbeamtengesetzes entsprechende 
Regelung aufzunehmen und bis zum Inkrafttreten dieses Ände-
rungsgesetzes die §§ 181 a und 181 b des Bundesbeamtengesetzes 
entsprechend anzuwenden? 

Geschädigte Beamte, die infolge einer national-
sozialistischen Verfolgungs- oder Unterdrückungs-
maßnahme dienstunfähig geworden sind, erhalten 
nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) 
ein Ruhegehalt, wie wenn sie bis zur Erreichung der 
Altersgrenze im Dienst verblieben wären. Diese 
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Regelung stellt einen allgemeinen Rechtsgedanken 
dar und gilt auch in den Fällen, in denen ein Be-
amter nach Wiederanstellung im öffentlichen Dienst 
infolge der früher erlittenen nationalsozialistischen 
Verfolgungsmaßnahme vorzeitig dienstunfähig wird. 

Darüber hinaus wird wegen eines verfolgungs-
bedingten Gesundheitsschadens Entschädigung nach  

§§ 28-42 des Bundesentschädigungsgesetzes ge-
währt. Diese besteht u. a. in Heilverfahren, Rente 
und Kapitalentschädigung. Eines Ausgleichs entspre-
chend den Vorschriften der §§ 181 a, 181 b des Bun-
desbeamtengesetzes, die die Folgen eines kriegs-
bedingten Unfalls regeln, bedarf es daher nach Auf-
fassung der Bundesregierung für die hier angespro-
chenen Personen nicht mehr. 
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